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GEL E ITWORT 

Die Schwei:zJerische. Geme�ützige Gesellschaft, gegründet 1810, ist die alteste 

gesamtschweizerische priv.ate Organisation auf dem Gebiete der sozialen Arbeit. Seit 
ihrer Gründung sind zahlreiche neue schweizerische Werke entstanden, die ihre Tatigkeit 

in segensreicher Weise ausüben: Daneben gibt es in allen Kantonen, Bezirken, ja wohl in 
jeder Gemeinde Institutionen, die den Mitmenschen helfen wollen. In immer starkerem 
MaBe nimmt sich ferner der Staat fürsorgerisch seiner Bürger und Niedergelassenen an. 
Den Weg zu finden durch diese echt schweizerische Vielfaltigkeit, in der sich unser reiches 

kulturelles Leben widerspiegelt, ist selbst für beruflich in der Fürsorge Tatige ohne Weg

weiser kaum mehr mõglich. Das vorliegende Handbuch sÓll Helfer sein allen, die irgend
wie mit sozialer Arbeit etwas zu tun haben. Es soll aber darüber hinaus auch weiteren 
Kreisen einen Überblick übér die Leistungen der privaten Gemeinnützigkeit und der 
Offentlichkeit auf diesem Gebiete vermitteln .. 

Die Schwei:zJerischeGemeinnützige GeseJlschaft erachtete es als ihre Pfiicht, das Hand
buch unter betrachtlichen eigenen finanziellen Opfern neu herauszugeben, nachdem die 
früheren Auflagen vergriffen und veraltet sind. Sie hat mit der Herausgabe Fraulein 
Dr. Emma Steiger beauftragt und damit wohl die für diese Aufgabe geeignetste Kraft 
gewonnen. 

Eine unendliche Arbeit liegt hinter diesen nüchternen Angaben und Zahlen. Sie 
konnte nur geleistet werden unter restlos()m Einsatz. Herzlicher Dank sei Fraulein 
Dr. Emma Steiger für ihre groBen Bemühungen ausgesprochen. Dank gebührt aber auch 
allen anderen Persõnlichkeíte�, die ·mitgeholfen haben, das Werk zu einerri guten Ende zu 
führen. Mõge es seinen Zweck erfüllen und allen Benützern gute Dienste leisten. 

Für die Schweizerische Gemeinnutzige Gesellschaft: 

Der Prasident : 
Zürich, im Mai 1 948. Dr. Emil Landolt. 
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VORWORT 

Beim AbschluB des vorliegenden Hand.buches ist es mir ein Bedürfuis, in erster Linie zu danken. Dankbarkeit 
erfüllt mich gegenüber den leitenden Herren der Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft, die mir die groBe Arbeit 
anver.trauten und sich auch durch die Verzogernngen, die sich aus den Schwierigkeiten der Aufgabe und den 
Grenien �einer Kraft ergaben, nicht beirren lieBen; Dankbarkeit vor allem gegenüber ihrem Zentralsekretar, 
Herrn Dr. W. Rickenbach, der sich mit nnentwegtem Vertrauen für meine Arbeit einsetzte, mir wahrend der gan
zen Zeit mit Rat und mancherlei Hilfe zur Seite stand nnd neuen Mut gab, wenn mir die Fülle der Einzelheiten 
über den Kopf zu wachsen drohten. Dank und Hochachtnng empfinde ich auch gegenüber dem früheren Zentral
sekretar und Verfasser der l.-3. Auflage des Handbuches (Naheres siehe Literaturverzeichnis), Herrn a. Pfr. 
A. Wild. Er hat durch das mit unermüdlichem Eifer zusammengetragene frühere Material die Grundlage gelegt, 
auf der ich weiterbauen konnte, und auf díe ich im Laufe der Zeit oft zurückgriff. Wieviel FleiB nnd Gewissen
haftigk�it er, der fast alles allein machte, dafür verwenden muBte, kann wohl nur richtig einschatzen, wer die 
gleiche Atbeit selbst zu bewaltigen hatte. 

GroBer Dank gebührt auch all den vielen Mitarbeitern und Helfern im ganzen Lande, die Auskunft nnd Rat
schlage erteilten, die vielen Fragebogen ausfüllten, ohne die. sich ein solches Werk nicht ausführen laBt, die Ent
würfe über ihr Fachgebiet kritisch durchsahen oder selbst Beitrage lieferten. Diese Helfer waren so zahlreich und 
verschiedenartig, wie es der reichen Vielge�taltigkeit unseres Landes und seiner sozialen Arbeit entspricht, und 
konnen deshalb nicht einzeln aufgezahlt werden. Es waren Beamte und Beamtinnen der Bundesamter für In
dustrie, Gewerbe und Arbeit und für Sozialversicherung wie anderer eidgenossischer Stellen, Delegierte des Bun
desrates, Vorstand und Sekretar der Konferenz der kantonalen Armendirektoren, welche durch die k!l,ntonalen 
Armenillrektfonen eine groBe Erhebung über neutrale Unterstützungsorganisation�n durchführten, Regiernngs
rate nnd Direktionssekretare, stadtische Wohlfahrtsbeamte und landliche Gemeindeschwestern, Pfarrer, Lehrer 
und Gemeindeschreiber; es waren Prasidenten und vor allem die Zentralsekretare und Mitarbeiter der schwei
zerischen Stiftungen Pro Juventute und Für das Alter, der Schweiz. Vereinigungen Pro Infirmis und gegen die 

Tuberkulose, der Vereinignng Schweiz. Kran.kenanstalten, welcbe die Erbebung bei den �ankenhausern durch-. 
führte, der Scbweiz. Zentralstelle gegen den Alkoholismus, des Schweiz. Verbandes fw innere Mission nnd evan
gelische Liebestatigkeit und der Scbweiz. Caritaszentrale, die beide Erhebnngen über kirchliche nnd konfes
sionelle Unterstützungsorganisationen durchführten und mancherlei Ratschlage und Auskünfte erteilten; 
es waren das Schweiz. Frauen-Sekretariat, verscbiedene Frauenverbande,'·die Leiterinnen der sozialen Frauen
schulen und ihre Scbülerinnen, die in Verbindnng mit ihren Diplomarbeiten so :manche Liste von Kinderheimen 
und ArmenhauserÉm zusammenstellten und die Unterlagen-für verschiedene andere Abschnitte beschafften; 
und es wareu vor allem die vielen Fürsorger und Fürsorgerinnen, Hausvater und Heimeltern, Vereinsprasidenten : 
und Sekretare an der Front im Kampf gegen die Not, welche sich die Mühe nahmen, neben ihrer dringenden 
praktischen Arbeit genaue Auskünfte zu erteilen. Besonderen Dank schulde ich auch meiner Mitarbeiterin, Frau
lein MargrTt Schneider, die si eh ne ben anderer Ar bei t vor allem mit viel Gewissenhaftigkeit und Geduld · der 
Zusammenstellung der groBen Tabellen widmete. ' 

W enn i eh auf diese J ahre zurückblicke, dann tauchen vor meinen inneren Augen die Helfer aus allen Volks
kreisen nnd Landesteilen auf. Ich sehe, ne ben dem engeren Kreis der Berufsgenossen aus der Jugendhilfe, den 
Leitern und Mitarbeitern der Jugendamter der Kantone Zürich und Bern, hohe Beamte und Landfürsorgerinnen, 
Gewerkschaftssekretare und Kapuzinerpater, Familienmütter und Schwestern im Ordenskleid, Sozialisten und 
Konservative, Protestanten und Katholiken, GroBstadter und Bergbewohner, und ich sehe die welschen Helfer, 
vor allem M. Humbert, den Leiter des Office social des Kantons Neuenburg, der die meisten Auskünfte über die 
Fürsorge des Kantons Neuenburg beschaffte oder überprüfte nnd auch in mancher andern Weise behilf lich war, 
sehe die uralten Regierungsgebaude in der damals tiefverschneiten Stadt Genf, wo mir der Schulsekretar, der 
Leiter des Office des mineurs und andere Beamte wertvolle Einblicke in die individualistische welsche Mentalitat 
und die daraus entstehenden Auffassungen in Fürsorgefragen gaben, sehe den stolzen Palazzo Governativo in 
Bellinzona vor mir, wo ich mit tessinischer Liebenswürdigkeit nnd Lebhaftigkeit in die Besónderheiten der tes
sinischen sozialen Verwaltung eingeweiht wurde, und viele andere Begegnungen mebr. Und im Hintergrund 

Vorwort V li 

di L d tellung auf die- in Verbindnng mit der Weltgeschichte- den Begriff des Schweizer-
taucht e an esauss ' 

. . . . 
d · · 1 n Arbeit zum schaubaren und verpfl.ichtenden Erlebrns umschuf und dam1t emen Wich-

volkes un semer soz1a e . . . .. . B d b das Handbuch so gu t und so unparteüsch zu gestalten, Wie es m1t memen schwachen Kraf-
t1gen .Ansto azu ga , . 
����. . 

li d H dbuch erfüllt eine doppelte Auf:gabe: Es soll einmal dem Praktiker der sozialen Arbe
_
It 

Das vor egen e an .. 
. · . . . 

l b m Sl.cb J'ederzeit rasch und so zuverlass1g als dws be1 der menscbhchen Unvollkommen-
die Unter agen ge en, u .. . ' . . . . . . 

. d d t" di Wandel des sozialen Lebens eben moglich 1st, uber d1e rechtlichen Grnndlagen, dw Be-
helt nn em ·S an gen . . . . 

.. d A.. t d di. ·e Tausende von Organisationen ·nnd Einrichtungen der soz1alen Arbe1t onentwren z u 
horden un m er un . . . .. . .  . 

D. z eck dient der Nachschlnneband über den rm Vorwort dazu Naheres ausgeführt wrrd. 
konnen. 1esem w "'-'11 ' 

• . 

Mit dem Textband sollte versucht werden, das Gesamtgebiet wissenschaftlich nnd doch � �apper Form �ar-

n. di B Lrm' ·e·n und Zusammenhange zu zeigen dem Spezialisten Einl?lick m die andern f}ebwte 
zuste en, um e gro · en . . , 

. . . 
· 1 Arb ·t ben nnd auch dem Sozialwissenschafter und Pohtiker, dem Erz1eher und Seelsorger, 

der sozHI• en e1 zu ge , , . . 
dem Arzt und Verwaltnngsmann,·die alle imníer wieder mit der sozialen Arbeit in Berührung kommen, eme �m-

führung in ihre Probleme zu geben. Dabei wurde, ohne auslandische Einfl.üsse verkennen zu woll_en,. das t!1ns�h 

S b · · he nnserer Einrichtungen besonders betont, sowohl zur Verstandignng unter uns Wie zur Onentl e-
c weizer1sc . . . . . . 

rnng der auslandischen Facbleute, die sicb ,seit Kriegsende so �ft für un�ere
_
soz1alen Le1stnngen mteresswren und 

begreif licherweise Mühe baben, sich in der foderalistischen Vwlgestaltigke�t zurechtzufind�n. 
. 

Leider kann der Textband im Gegensatz zum dreisprachigen Nachschlageband nur � deutsche� Spracbe 

erscheinen, so�obl wegen des kleineren Interessentenkreises für eine franzosisch geschriebene theoretische Dar

stellung, wie vor allem deshalb, weil den welschen Fachgeno�sen �ic�t mit �iner b
.
�ossen _ Überset�nng, son�ern 

nur mit einer aus we1schem Geist franzosisch verfaBten Scbrift wrrklwh gedient ware. Dw versch1edenen Rwh

tungen innerhalb der scnialen Arbeit sind nach bestem Wissen und Gewissen in objektiver Weise berüc�sicht�gt, 

dhne daB 
·die iV erfasserin natürlich ihre humanitare Haltnng weder verleugnen konnte no eh wollte. D1e sp

.
eZiell 

konfes!'li<;mellen Teile wurden deshalb entweder von zustandigen Personlichkeiten der betre:ffenden Konfesswnen 

verfaifit oder doch überprüft und notigenfalls berichtigt. . 

Der Textbai<Hi ist ein erster Versuch einer Gesamtdarstellu.ng der schweizeriscben Sozialarbeit im weitesten 

Sinne, der a;ls solcher und wegen des groBen Umfanges des behandelten Stoffes manche Unvollkommenheiten 

aufweist. Moge er trotzdem dazu beitragen, nicht nur mehr Klarheit über dieses wichtige Lebensgebiet zu schaf

fen, sondern acwh die praktische Hilfe anzuregen und zu fordern. 

Zürich, 19. April 1948. Die Bearbeiterin: 

Dr. jur. Emma Steiger. 
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1 .  Kapitel - Soziale Arbeit im al lgemeinen 

1 .  Wesen und Bedeutu ng 

Soúale Arbeit ist organisierte Hilfe der Starken für 
die Schwachen, der Gemeinschaften für den einzelnen 
Menschen. Sie ist Kampf gegen Not und Elend, gegen 
Schwache und Schuld. Soziale Arbeit wurzelt in den 
groBen Ideen des Abendlarides : der christlichen Nach
stenliebe, der Humanitatsidee vom Wert, der Würde 
und der Freiheit jedes einzelnen Menschen, und dem 
Ideal der Gerechtigkeit, dem Willen zur Schaffung 
einer .objektiven Ordnung, die jedem auf der Grund
lage der Ebenbürtigkeit das Seine von Rechtes wegen 
zukammen laBt. 

Sozíale Arbeit ist eine der wesentlichen Erschei
nungen des gesellschaftlichen Lebens, in denen diese 
groBen Ideen Gestalt zu gewinnen. suchen . Entspre
chend der Unend1ichkeit des Zieles und den wechseln
den Bedürfnissel!l der Zeit geschieht dies immer wieder 
in neuer Art und Weise.  Immer wieder mul3 darum 
gerungen werden, daB Liebe zu Nahen und Fernen 
geübt, Freiheit und Menschenwürde ermoglicht und 
geachtet werden und daB die Gemeinschaftsordnung 
Gerechtigkeit verkõrpert. Am wert;vollsten geschie:ht 
dies dann, wenn diese grundlegenden Ideen der euro
pãischen Kultur in harm.onischem GJeichgewich.t zur 
Geltung kommen, jede einzelne so verwirklicht wird, 
daB auch die andern sich auswirken konnen. Dies im 
allgemeinen und in jeder einzelnen kleinen Aufgabe 
immer wieder von neuem zu versuchen, muB die 
stete Richtlinie der sozia,len Arbeit bilden. Solange sie 
diese einhalt, bleibt sie lebendig und dient sie dem 
Lehendigen, · dem Menschen, nicht nur wie er ist , 
sondern wie er sein sollte und in seinen besten Stunden 
auch immer wieder sein mochte. 

Die soziale Arbeit hat erganzenden Charakter. Sie 
tritt überall da ein, wo die menschlichen Grund
beziehungen, die Familie, die Wirtschaft und der 
Staat, nicht ausreichen oder versagen. Infolge dieser 
Subsidiaritat ist die Bedeutung der sozialen Arbeit 
starkem Wandel unterworfen. Wenn die Familien 
gesund sind, die Wirtschaft gut geordnet ist und die 
Staaten menschliche Ziele verfolgen, so bemüht sich 
die soziale Arbeit nur um einzelne Hilfsbedürftige, 
die aus personlichem Schicksal, aus Schwãche oder 
Schuld ihrer selbst oder ihrer Umgebung an der gel- · 

tenden Ordnung nicht den notigen Halt finden. Viel 
groBer ist ihr Wirkungskreis in Zeiten allgemeiner 
Not oder des Umbruches, wenn sich die gesellschaft
lichen Formen und Gebilde rascher wandeln, wenn in 
Auflosung und Neuformung nicht nur Einzelne, son
dern groBe Gruppen des Volk;es nicht mehr von den 
natürlichen Ordnungen getragen werden, sondern . 
des Rates und der Hilfe, des Schutzes und der neuen 
Einordnung bedürfen. Besonders wertvoll ist es, wenn 
die soziale Arbeit dabei aus ihrer Erfahrung mit der 
Not der Menschen und den Mangeln ihrer Lebens
formen dazu . beitragen kann, diese neu zu gestalten, 

immer wieder neu zu versuchen, Liebe, Gerechtl.gkeit 
und Freiheit im menschlichen Zusammenleben zu ver
wirklichen. 

1 1 .  Motive und Ziele 

Die wesentlichen Motive der sozialen Arbeit sind die 
Religion, die humanitare Idee und die natürliche Ver
bundenheit unter denjenigen Menschen, die aus dem 
einen oder andern Grunde aufeinander angewiesen 
sind; Der christliche Glaube an die Liebe Gottes drangt 
und verpfiichtet zur Ausübung der Nachsteniieàe 
gegenüber dem hilfsbedürftigen Mitmenschen. Die 
humanitare Idee verpfiichtet dazu, auch durch die 
Hilfe für Schwache und Benachteiligte Würde, Recbt 
und Freiheit d4?r Einzernen und eine gerechte Ordnung 
der Gemeinschaften zu sichern und zu fordern. Das 
BewuBtsein der Verbundenheit schafft die Solidaritiit 
gegenüber den Gliedern der eigenen Gruppe und führt 
zur gegenseitigen Hilfe und zum Eintreten d.er Ge
meinschaft für ihre hilfsbedürftigen AngehOrigen. 

Die weltanschaulichen und natürlichen Motive 
werden erganzt, in manchen Fallen aber auch durch
kreuzt, durch den politischen Willen zur Starkung der 
eigenen Gruppe, besonders des eigenen Volkes und 
Staates, nach innen und auBen. Dieses politische Motiv 
spielt besonders bei der o:ffentlichen Fürsorge und der 
Sazialpolitik mit. Doch tritt es in der Schweiz wie in 
andern demokratischen Staaten meist nur in Verbin
dung mit den andern Motiven auf, da der Staat nicht 
als Selbstzweck, sondern als Organisation zur Ver
wirklichung menschlicher Ziele betrachtet wird. 

Im engsten Zusammenhang mit den Motiven der 
sozialen Arbeit stehen ihre Ziele. Sie hat entsprechend 
ihrem subsidiaren Charakter kein inhàltlich- bestimm
tes eigenes Endziel, sondern ist nur bemÜht, auch 
dem Schwachen und Benachteiligten zu ermoglichen, 
daB er die durch die W eltan:schauung gegebenen 
Ziele erreicht oder doch erstrebt. Die wichtigsten 
dieser Endziele sin d das Seelenheil des Einzelnen in · 
der über den Tod hinaus geglaubten Gemeinschaft der 
Glaubigen und der harmonisch .entfaltete und gute 
Mensch in der gerechten Gesellschaft. Machtziele- ha
ben dagegen in der Schweiz nur untergeordnete Be
deutung. 

-

Die · soziale Arbeit dient den genannten Endzielen, 
indem sie den Hilfsbedürftigen stai:kt und in die Ge
meinschaften einzuordnen sucht, aus denen er infolge 
eigener Schwache oder aus' Mãngeln in der Gemein
schaftsordnung herausgefallen ist. Das geschieht, 
indem sie an Stelle versagender Gemeinschaften für 
ihn sorgt und ihn soweit moglich durch Beeinfiussung 
von innen heraus wieder mit der Gemeinschaft zu ver
binden und zu selbsttãtiger Einordnung zu befãhigen 
sucht. Dazu kominen MaBnahinen, welche die Ein
ordnung von der Seite der Gemeinschaft her erleich
tern. Diese praktischen Ziele werden von allen Rich-
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tungen der sozialen Arbeit erstrebt, aber je nach der 
WeltansGhauung manchmal im einzelnen ve.rschieden 
beurteilt und in ihrem Verhãltnis zueinander ver
schieden bewertet. So wird z .  B. bei der konfessio
nellen Hilfe alles detn religiosen Gesichtspunkt unter
geordnet, und ·bei der sozialistischen Hilfe steht die 
Schaffung einer gerechten GesellschaftsGrdnung im 
Vordergrund. 

All diese religiosen, philosophischen und politischen 
Motivierungen und Zielsetzungen der sozialen Arbeit 
knüpfen an Gefühle und Bestrebup.gen an, die allen 
Richtungen gemeinsam sind. Denn der natürliche 
Mensch ist nicht nur Egoist, sondern dem Schicksal 
des Mitmenschen tief verbunden. Darum brauchen 
vor allem Frauen, die dem Strom des Lebens nahe
stehen, aber auch die ausgesprochenen Fürsorgertypen 
unter deri mãnnlichen Sozialarbeitern keine lange 
Begründung dafür, warum sie einem Hilfspedürftigen 
beispringen sollen . . Sie empfinden seine Not als die 
ihre 'und finden keine Ruhe, wenn sie nicht ihr mog
li_chstes zu deren Behebung leisten. Diese einfache 
Menschlichkeit spielt im schweizerischen Fürsorge
wesen eine betrãchtliche R0lle und ist der gemein
same Boden, auf dem sich die verschiedenen Ricb
tungen immer wieder trotz aller Verschiedenheiten 
verstehen konnen. 

1 1 1 .  Formeri und Metheden 

Die Ziele der sozialel!. Ar bei t werden im wesentlichen 
auf den Wegen der Fürsorge, der Sozialhygiene und 
Sozialpãdagogik und der Sozialpolitik zu erreichen 

( gesucht. 

1. Fürsorge 

Sie gewãhrt oder vermittelt de:p1 einzelnen Hilfs
bedürftigen, was ihm 2<U einem menschenwürdigen 
Leben fehlt. Sie sorgt an Stelle der Gemeinschaften, 
a;n denen er nicht den nõtigen Halt findet, für seinen 
Lebensunterbalt (Wirtschaftliche Fürsorgê);, für die 
Erhaltung oder. Wiederherstellung sein er Gesundheit 
(Gesandheitsfürsorge) und seine geistig-seelische Ein
ordnung (Erziehungsfürsorge). lJnd sie ist bemüht, 
den Hilfsbedürftigen instandzusetzen, sich in Zukunft 
selbst zu helfen, indem er einen Platz in det Gemein-. 
schaft ausfüllt. 

Die Fürsorge erfolgt entweder individualisierend, 
indem die Hilfe der Eigenart jedes einzelnen Falles 
angepaBt wird, odel' schematisch, :ilach allgemefuen 
Regeln, die vorwiegend das Gemeinsame bestimmter 
Notstãnde berücksichtigen. Die mdividualisierende 
Fürsorge verlangt, daB in jedem Falle zuerst auf 
Grund genauer Prüfung der Person und der Verhãlt
·nisse des Hilfsbedürftigen eine soziale Diagnose ge
stellt, dann ein Hilfsplan ausgearbeitet und plan
mãBig, wenn auch unter �erücksichtigung der wei
tern Entwicklung der Menschen, zu helfen gesucht _ 

wird (soziale Therapie). Die individualisierende Für
sorge ist die einzig wirksame Methode, wenn die Hilfs
bedürftigkeit vorwiegend im Individuum begründet ist. 
Sie ist notwendigerweise mit einer gewissen Beeinflus
sung oder gar Bevormundung verbunden, wenn sie au eh 
darnach streben m uB, den Hilfsbedürftigen zur Selbst
verantwortlichkeit und Selbstãndigkeit zu führen. 

Bei der schematischen oder generellen Fürsorge da
gegen wird die Hilfe unter bestimmten, zablenmãBig 
festgelegten Voraussetzungen ganzen · Gruppen von 

- Hilfsbedürftigen gewãhrt. Sie geht davon aus, daB 
diese nicht Erziehung, sondern nur Unterstützung 
brauchen. Sie greift deshalb weniger 0der gar nicht 
in ihre personliche Sphãre ein und eignet sich deshalb 
vor allem für innerlich gesunde Menschen, die nur 
aus ãuBeren Gründen, z. B. infolge der Kriegsteue
�ung, in eine vorübergehende Notlage geraten sind. 

2. Sozialhyg iene u n d  Sozialp.ãdagogik 

Sie wollen den Menschen dazu helf�n, ein gesundes 
Leben zu fiíhren und sich g�mãB den Anforderungen 
des GemeinsGhaftslebens zu verhalten. Vom Stand
punkt der sozialen Arbeit aus bedeuten sie Vorsorge, 
indem sie dazu beitragen, Notstãnde der Einzelnen 
und der Gruppen zu verhüten. Doch gehen sie in . 
íhren Zielen und in ihrem Bereich über die SQziale 
Arbeit hinaus. Die Fürsorge ist aber oft der AU:sgangs
punkt soZialhygienischer und sozialpãçlagogischer 
Dienste und Einrichtungen, die z. T. von den gleichen 
Personen getragen werden wie die Fürsorge. Dies hãngt 
damit zusammen, daB die Grenzen zwischen Fürsorge 
und Vorsorge nicht nur in der historischen Entwick- . 
lung, sondern auch in jedem einzelnen Fa:I1e flieBend 
s:ipq. Erstrebt doch eine weitsichtige Fürsorge immer 
auch Vorsor'ge, d: h. Verhütung der zukünftigen Hilfs
bedürftigkeit ihres Schützlings. 

Die wichtigsten Formen der Sozialhygiene wie. der 
SozialpãdagGgik, die sich auf manchen Gebieten über
schneiden, sind Beratung und Schulung (z. B. Mütter
beratung,' EJternséhulung, Berufsberatung) und die 

· Bereitstellung oder Forderung von Einrichtungen, 
welche der Gesunderha:lturig, Schulung und Erziehung 
dienen (z. B. Schulãrz.tlicher · Dienst, Freizeitwerk
stãtten, Jugendherber:gen, gemeinnützige Ferienheime, 
aJkohoJfreie Gemeindestuben, Volksbibliotheken) . 

Zur sozialen Arbeit gehõren diese Dienste und Ein
richtungen streng .genommen n ur dann, wenn sie sich 
ausschlieBlich oder vorwiegend an sozial schwache 
Volksgruppen w'enden. Ihr Wirkungskreis wird aber 
hãufig erweitert und zuletzt. grundsãtzlich auf d!!-s 
ganze Volk aüsgedehnt. Aus einer Einrichtung der 
sozialen Arbeit wird ein offentlicher Dienst oder eine 
allgemeine gesellschaftliche Einrichtung. So entstand 
einst aus der Armenschule die Volksschule und wurde 
in den letzten Jahrzehnten z. B .  aus der Betreuung 
ortsfremder Jugendlicher die Ferien- und Freizeit
hilfe f\4' die gesamte ,Jugend und aus der Fürsorge für 
die Sãuglinge bedürftiger· Mütter die allgemeine Müt
terberatung. Die Übergãnge sind flieBend und der 
W andel erfolgt an verschiedenen Orten oft nicht zu 
gleicher Zeit. Die sozialhygienischen und sozialpãda
gogischen Einrichtungen sind aber für die soziale 

. Arbeit auch dann von groBer Bedeutung, wenn sie 
über diese hinausgewachsen sind, Uiid werden deshalb 
im vorliegenden Buche weitgehend berücksichtigt. 

3. Sozialpolitik 

Sie ist bestrebt, die soziale Ordnung selbst im Sinne 
einer Milderung oder Aufhebung der Benachteiligung 
bestimmter Volksschichten zu ãndern. Ihr Gegen-
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stand hãngt davon ab, welche Schichten -als der Hilfe 
bedürftig angesehen werden und sich selbst für eine 
solche einsetzen. In der kapitalistisch�n Wirtschafts
ordnung ist dies vor allem die Arbeiterschaft, weshalb 
man unter So:zialpolitik Iange Zeit vorwiegend ilie · 
iMaBnahrnen zur Verbesserung ihrer Stellung verstand. 
Seit einiger Zeit sind auch andere Schichte� in eine 
schwierige Lage geraten und sich dessen bewuBt ge
worden und man versucht, ihnen durch generelle MaB
nah�en zu helfen . So spricht man z .  B. von. einer 
bãuerlichen Sozialpolitik, die nicht nur das landwirt
schaftliche Personal, sondern auch den Kleinbesitzer 
und die mitarbeitenden Familienglieder sichern und 
heben soii. Ferner ist man bemüht, die soziale Stellung 
bestimmter andersartig begi;enzter Volksgruppçn, z.  B. 
der FamirJien, der Alten , qurch generelle MaBnahmen 
zu verbessern und bezeichnet manchmal auch. dies als 
Sozialpolitik. In dieser weiteh Fassung wird der Be
griff aber etwas verschwommen. Das ,sozial" bedeutet 
dann mehr den Gesichtspunkt als ein bestimmtes Ge
biet der Politik. Es kommt darin vielleicht zum Aus
druck, daB die Idee der soztalen Gerecbtigkeit immer 
mehr alle Gebiete der gesellscbaftlichen Ordnung er
greift oder doch zu ergreifen sucbt. Infolge dieser Er
weiterung verwendet man heute weniger mehr dén 
Ausdruck Sozialpolitik, sondern spricht von den ein
zelnen Gebieten und Formen , in denen sie Gestalt ge
winnt. Die wichtigsten sind das Arbeitsrecht und der 
soziale Ausgleich zugunsten schwacher Volksgruppen. 

Die Gesetzgebung zugunsten cl.er Arbeitnehmer war 
in den Anfãngen ein reines Schutzrecht, d .  h. eine Be
schrãnkung der F1reiheit <!les aus wirtscbaftlichen 
Gründen übermãchtigen Arbeitgebers zugunsten des 
schwachen Arbeitnehmers. Mit der Zeit wurde daraus 
das beutige Arbeitsrecht, das zwar den Gesichtspunkt 
des Schutzes auch n0ch enthãlt, aber vor allem die 
Grundlage bildet für eine frei gestaltende Tãtigkeit 
beider Parteien des Arbeitsverhãltnisses. Nãheres siehe 
9. Kapitel. 

Der .finanzielle Ausgleich zugunsten notbedrohter 
Gruppen erfolgt hauptsãGh lich in âer Form der · Ver
sicherung, d. h. ,der · Verteilung eines allen Gliedern 
drohenden, aber nur einen Teil von ihnen treffenden 
Risikos. Sie wird zur Sozialversicherung, wenn sie ge
setzlich geregelt, aus offentlichen Mitteln unterstützt 
und für bestimmte, besonders bedrohte Gruppen oder 
allgemein obligatorisch erklart wird. Auch die Sozial
versicherung ging von der Lage der Arbeitnebmer aus, 
auf die sich aber heute nur die Arbeitslosenversiche
rung und die obligatoriscbe Unfallversicherung be
schrãnken. Sie hat diesen Rahmen aber in der Schweiz 
schon früh gesprengt und ist bestrebt, alle ihrer be
d'iirftigen V olkskreise z u erfassen. Diese Entwicklung 
zeigt sich bei der Krankenversicherung, der Mutter
schaftsversicberung und am ausgeprãgtesten bei der 
das ganze Volk umfassendén Alters- und Hinterlas
senenversicherung. 

Mit der Versicherung verwandt sind die Ausgleichs
kassen für den Lohn- und Verdienstersatz der Wehr-. 
mãnner und diejenigen für dié' Familienzulagen . Bei 
ihnen erfolgt der Ausgleich mcht mehr nur unter den 
von einer Not Bedrohten, wie es grundsãtzlich - ab
gesehen von �en Beitrãgen der Offentlichkeit und der 
Arbeitgeber - bei der Versicherung der Fali ist, son
dern in einem weitern Kreis. ln beiden Fãllen müssen 

nãmlich auch von, bzw. für Personen Beitrãge gezahlt 
werden, díe bestimmt nie in den GenuB der Kassen
leistungen kommen. Diese Etweiterung der Solidaritãt 
ist auch bei der Mutterschaftsversicherung vorgesehen. 

Eine dritte Form des füianziellen Ausgleichs erfolgt 
durch die offentlichen Korperschaften und zwar in 
doppelter Weise. Einmal Uegt schon ein gewisser Aus
gleich in der Abstufung der Steuern gemãB Einkom
men und FamiliengroBe: Vor allem aber verwendet der 
Staat einen zun�hmenden Teil des Steuerertrages da
zu, wirtschaftlich schwachen Schicbten bestimmte Lei
stungen zukommen zu lassen, sei es direkt, hauptsãch 
licb in der Form der beitragsfreien Rente, oder in
direkt durch Subventionierung der Sozialversicherung 
und der Ausgleichskassen. Diese indirekte Staatshilfe 
ist besonders wertvoll, weil sie die Selbsthilfe fordert 
und damit das SelbstbewuBtselli hebt. 

Die Formen der sozialen· Arbeit zeigen, im Zusam
menhang mit der allgemeinen Entwicklung der Gesell-, 
schaft, einige deutliche Entwicklungslinien. Die wich
tigste führt von der Fürsorge zur Vorsorge, d. h. von 
der Linderung . eines Notstandes zú seiner Verhütung 
durch Beeinflussung der Menschen und der Ordnungen. 
In der wirtscbaftlichen Hilfe wird die Fürsorge für 
inimer weitere Kreise durch Sozialversicherung und 
durch Gewãhrung ·von Hilfe zu produktiven Zwecken 
ersetzt. In der erzieberischen Hilfe sucht. man durch 
Beratung und rechtzeitiges Eingreifen sch�er.ere Schã
den zu verbüten. In der ,gesundheitlichen Hilfe wir.d, 
z. B. durch die ErhGlungsfürsorge, ernsteren Erkran
kungen nach Moglichkeit vorgebeugt. 

In der Einzelfürsorge werden die Methoden immer 
mehr durchdacht und verfeinert, indem man v.or allem 
die seelisch-geistigen J;>robleme der Menschen besser 
erkennt und berücksichtigt. Dies führt zu Differen
zierung uud Individualisierung, die oft nur durch ge
schulte Fachleute richtig vorgenommen werden kann, 
und drãngt damit auf i:nanchen Gebieten die Tãtigkeit 
Freiwilliger zirrück. 

In der generellen Hilfe wird der rechtliche und prak
tische Schutz schwltcher Volksgruppen immer mehr 
durch deren kollektive Selbsthilfe ergãnzt oder ersetzt. · 

Dies ist am deutlichsten in der Sozialpolitik, indem 
heute die gesetzlicben Arbeiterschutzbest�mmungen in 
vielen Bernfen geringere Bedeutung haben als die Ge
staltung der Arbeitsverhãltnisse durch Gesamtarbeits
vertrãge, kommt aber auch auf andern Gebieten vor. 

IV. Trãger und  Organisation 
(einschlieBlich ihrer Geschichte) 

Die Organisation der sozia.leb Arbeit ist entspre
chend der Eigenart des schweizerischen Lebens frei
heitlich-demokratisch und fõderalistisch. Die Initia
tive liegt in der Regel beim kleinen Kreis, vor allem den 
gemeinnützigen mid caritativen Organisationen und 
den Gemeinden. Es wird vom Menschen aus, von unten 
nach o ben aufgebaut und n ur ausnahmsweise, meist bei 
akuten Notstãnden, von einer Zentrale aus organisiert. 

Auch der Staat begnügt sich auf weiten Gebieten 
der sozi{!-len Arbeit damit, die von privaten Organi
sationen und vón Gemeinden geschaffenen Einricb 
tungen notigenfalls zu subventionieren, ohne deren 
Obligatorium vorzuscbreiben. 

Dieser freiheitliche Aufbau ermoglicht eine weit-
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gehende Anpassung an die Verhãltnisse und Auffas
sungen der einzelnen Landesgegenden und Lebens
kreise, lãBt aber da, wo es an Verstãndnis und Initia
tive fehlt, auch manche Lücken. Die dezentralisierte 
Organisation muB deshalb ergãnzt werden, einmal 
durch gesamtschweizerische w er ke, soweit solche für 
grõBere Volksgruppen lebensriotwendig sind (z. B .. 
Obligatorische Unfallversicberung, Alters- und Hinter
lassenenversicherung) und ferner durch freiwillige 
Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen, 
wie sie z. B. in der Landeskonferenz für soziale'Arbeit, 
in der ,Berghilfe" und in der Zentralstelle für Flücbt
lingshilfe erfolgt. Die Zusammenarbeit wurde in den 
Ietzten Jahren aus den "Notwendigkeiten dei: Kriegs
nothilfe und der Ausland,hilfe beraus ausgebaut und 
kann auch in Friedenszeiten manche Lücken ausfüllen 
un d Doppelspurigkeiten urid an dere S eh wierigkeiten 
vermeiden. Võllig beseitigen lassen sich die Ungleich
heiten der sozialen Leistungen innerbalb der Schweiz 
aber nicht, weil sie sich aus ihrem freiheitlich-fõdera
tiven Aufbau ergeben. Sie sind nicht nur eine Folge 
verschiedener Lebensverhãltnisse und Anschauungen, 
sondern auch ein Preis, der für unsere freiheitliche 
Lebensgestaltung gezahlt werden muB. 

Die wichtigsten Trãger der sozialen Arbeit sind die 
Kirchen und konfessionellen Organisationen, die ge
meinnützigen Orga:fiisationen und die õffentlichen Kõr
perschaften. Dazu kommen die fachlichen Zusammen
schlüsse .für bestimmte Aufgab�n der sozialen Arbeit 
und die Organe der Zusammenarbeit der verscbie
denen Trãger. 

1 .  Kirchen und konfessionelle Organisationen 

Der christliche Glaube mit seinem Gebot der Nãch
stenliebe hat seit den Anfãngen des Christentums die 
Gemeinden und die eirizelnen Christen dazu getrieben, 
sich der Hilfsbedürftigen anzunehmen und dafür kirch
licb.e Organisationen zu schaffen. Trãger und ForÍnen 
haben sich dabei entsprechend den Verhãltnissen und 
Anschauungen der Zeit gewandelt und auch nach Perio
den der Erstarrung aus der treibenden Kraft heraus 
immer wieder erneut, gemãB dem Wahlspruch von 
Pater Theodosius Florentini :  ,Was Bedürfnis der Zeit, 
ist Gottes Wille." 

Im Altertum waren es vor allem die Kirchgeinein
den, die unter Leitung ihres Bischofs durch Diakone 
und gelegentlich auch Diakonissen. die Bedürftigen 
betreuten. lmMittelalter wurde die Liebestãtigkeit vor
wiegend von Klõstern und Spitãlern ausgeübt, die 
Kranken, Gebrechlichen und andern Bedürftigen Zu
flucht boten. Für besondere Aufgaben bildeten sich 
religiõse Bruder- und Schwesternschaften. Die einzel
nen Christen wurden von der Kirche eifrig zum Almo
sengeben angehalten. 

a) Evangelische Liebestãtigkeit. 
Mit der Erstarkung der stã.dtiscben Gemeinwesen 

gewann die Bürgerschaft direkten EinfluB auf die Spi
tãler und begann, solche selbst zu errichten. Vor allem 
aber brachte die Reformation eine UmsteUung der 
Hilfstãtigkeit, indem die unter ihrem EinfluB erlas
senen Armenordnungen den Bettel verboten und eine 
geordnete Armenpflege einführten, wofür man einen 
Teil der eingezogenen Kirchengüter verwendete. Mit 

� -

dep protestantischen Armenordnungen der deutschen 
Schweiz (1524 Schaffhausen, 1 525 Zürich, 1528 Bern, 
1530 Basel) wurde die Grundlage für eine planmãBige 
õffentliche Fürsorge gelegt, bei der aber durch die . 
Jahrhunderte und z. T. bis auf den heutigen Tag die 
protestantischen Pfarrer betrãchtJichen EinfluB haben. 
In der reformierten Westschweiz übern��>hmen auf . 
Grund der Kirchenordnung Calvins (Genf 1541) die 
Kirchen selbst mit ihren Diakonen das gesamte Für
sorgewesen. Die Kirchen der welschen Schweiz blie
ben desbalb immer, wenn auch mit wechselnder Be
deutung, Trãger sozialer Arbeit. 

Neben dieser offizfellen Armenpflege, die auch e�ne 
groBzügige Fürsorge für Glaubensflüchtlinge umfaBte, 
blieb in den autoritãren Staaten und Landeskirchen 
der ,gnãdigen Herren" nicht viel Raum für freie Lie
bestãtigkeit. Und als die Geister mit der Aufklãrung 
wieder Jebendiger wurden, betatigte:ri sich die Prote
stanten vorwiegend in Organisationen auf bumani
tãrer Grundlage. Daneben entstanden aus der Glau� 
benswelt des Pietismus und der Erweckungsbewe
gung zu Beginn des" 19.  Jahrhunderts betont konfes
sionelJ protestantische Organisationen und W er ke, die 
hàuptsãchlich von den A:rihãngern der betreffenden 
Glaubensrichtungen getragen wurden. Manche von 
ihnen wurden angeregt durch die 1 780 in Basel ent
standene Deutsche Christentumsgesellschaft und ihren 
Sekretãr Cbr. Fr. Spitteler. Die wichtigsten Liebes
werke aus jener Zeit sind die Diakonissenanstalten 
(Diakonie siehe 16.  Kapitel) und die sogenannten Ret
tungsanstalten für arine und verwahrloste Kinder. Ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts wurd()n von prote
stantischen Organisationen weitere Aufgaben mit er
zieherischer Zielsetzung, wie besonders die Bekãmp-: 
fung der Unsittlichkeit und die FÜrsorge für sittlich 
Gefãhrdete, vor allem durch den Ftauenbund zur 
Hebung der Sittlichkeit, spãter Verband Fraue:rihilfe 
und heute Evang. Verband Frauenhilfe, an die Hand 
genommen und ferner Einrichtungen für geistig oder 
kõrperlich Gebrechliche geschaffen·. Eines der wicb
tigsteri dieser W er ke sind di e Asyle , q.ottésgnad" des 
Bernischen Vereins für kirchliche Liebestãtigkeit. In 
den letzten Jahrzehnten sind als protestântisches 
Glaubenswerk vor allem die Kinderheime ,Gott hilft" 
entstanden. 

AII diese Werke gingei). von bestimmten, meist 
strengglãubigen Kreisen der protestantischen Bevõl
kerung aus, wãhrend ein groBer Teil von ihr die huma
nitãren und interkonfessionellen Organisationen und 
Werk.e trãgt und die deutschschweizerischen Kirchen 
selbst 'soziale Arbeit erst seit verhãltnismãBig k.urzer 
Zeit als offizielle Aufgabe anerk.ennen. Die Haupt
gebiete der kirchlichen sozialen Tatigkeit sind die Ge
meindekrankenpflege, die Fürsorge für die Familien, 
für Alleinstehende und Alte und vor allem die Jugend
führung. Dabei geheii seelsorgerische Betreuung und 
soziale Hilfe ineinander über. 

Die wichtigsten Organe cl.er sozialen Arbeit der 
kirchgemeinde sind der Pfarrer und an vielen Orten 
auch die Pfarrfrau. Ihre Bedeutung geht dabei meist 
über diejenige der kirchlichen und betont k.onfessio
nellen Werk.e hinaus. Denn durch ihre Mitarbeit auch 
in bumanitãren Organisationen uiid iri der õffentlichen 
Fürsorge wird das Pfarrbaus vor allem in lãndlichen 
Verhãltnissen oft zu einer Art Fürsorgezentrale� an die 
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sich sowohl die Hilfsbedürftigen am Ort wie auswãrtige 
Amter und Fürsorgestellen vertrauensvoll wenden. 

Mit zunehmender Entwicklung und Spezialisierung 
der sozialen Arbeit und besonders dem Ausbau der 
kirchlichen Hilfe konnten die sozialen Aufgaben aber 
in grõBeren Kirchgemeinderi nicht mehr allein vom 
Pfarrer und seiner Frau bewãltigt werden, sondern es 
wurde nõtig, zu diesem Zweck. fachlich gescbulte 
Krãfte anzustellen. Die erste Helferin wurde die Ge
meindeschwester, welche hãufig von der Kirchgemeinde 
oder einem unter kirchlicher Führung stehenden Ver
ein oder Komitee angestellt wird und vor allem die 
Kranken betreut, aber oft auch in der kirchlichen und 
anderer sozialer Arbeit mithilft. Spãter wurden vor 
aUem in stãdtischen Kirchgemeinden sozial geschulte 
Gemeindehelferinnen angestellt, die sich vor allem ge
(ãhrdeter Familien, alleinstehender Alter und der 
kircblichen Jugendgruppen annehmen, dem Pfarrer 
aber auch bei anderer sozialler und manchmal auch 
seelsórgerischer Arbeit behilflich sind. Dazu kommen 
seit einigen Jab:[en Diakone, die in. groBeren Kirch
gemeinden Fürsorge und Seelsorge ausüben. 

Infolge der Entwicklung der sozialen Arbeit in der 
Schweiz und der vorwiegend praktischen Art des 
Deutschschweizers sincl. die Grenzen zwischen konfes
sionell protestantjscher und humanitãr begründeter 
gemeinnütziger sozialer Arbeit durchaus flieBend mit 
so zahlreichen Übergãngen, daB selbst leitende Per
sõnlichkeiten nicht im.mer wissen, welcher Art ihre 
Organisation angehõrt. Zudem werden von protestan
tísoher Seite eine Reihe von sozialen WerkeR getragen, 
die ursprünglich interk.onfessionell · organisiert und 
erat durch die Gründu;ng einer k.atbolischen Sonder
organisation auf protestantischen Boden gedrãngt 
wurden. 

Ali diese Beso;nderheiten der protestantischen so
zialen Arbeit und ferner die kantonale Organisation 
der protestantisehen Kirchen lieBen es erst spãt zur 
Gründung einer schweizerischen Dachorganisation 
kommen. Es ist dies der Schweiz. Verband für innere 
Mission und evangelische Liebestiitiglceit (Nr. 6.8), der 
nicht nur schweizerische und lokale Organisationen 
und Einrichtungen, die auf evangelischer Grundlage 
soziale Arbeit leisten, sondern auch die rein religiõsen 
Werk.e der innern Missio1 im engern Sinne umfaBt. 
Er bezweckt die Fühlungnahme und gegenseitige Fõr
derung der angeschlossenen Werk.e wie die Vertretung 
der Auffassungen und Interessen bewuBt konfessio
nell protestantischer sozialer Arbeit gegenüber andern 
Fachkreisen, den Behõrden und der Bevõlkerung. �antona1e Vereine für evangelische Liebestãtig
kett (Nr. 69/70) bestehen nur in Zürich und·Bern und 
sind keine Spitzenverbãnde, sondern Trãger bestimm
ter Einrichtungen, wenn auch der bernische Verband 
durch Gründung und Unterstützung verschiedener 
W erk.e eine gewisse zentrale Bedeutung gewann. 
b) Katholische Caritas. 

Võllig anders verlief die Entwicklung der sozialen 
Arbeit auf katholischer Seite. Die alten Formen des mit
telalterlichen Spitals, das spãter zum Arme:rihaus 
wurde, und der wohltãtigen Stiftungen blieben vor 
alle� in den Bergk.antonen bis ins 19. Jahrhundert, ja 
veremzelt bis in die Gegenwart, die Pfeíler der Garitas. 
Als solche bezeichnet man heute in Fachkreisen lmd 

bei Katholiken die auf k.atholischer Grundlage, mit 
christlichen Motiven und Zielen geleistete soziale 
Arbeit, soweit sie nicht zur Sozialpolitik. und solidari
schen Hilfe gehõrt. 

Entsprechend der Abgeschlossenheit und wirtschaft
lichen Eigenait der k.atholischen Stammlande mit vor
wiegender Bergbevõlkerung wurden deren Hilfsein
richtungen zunãchst von den Anregungen eines Kari 
Borromãus und eines Vinzenz von Paul nur wenig 
berührt. Am schwãchsten war die soziale Tãtigk.eit in 
den katholischen Kantonen in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts. Die durch Kriegswirren ver
armte und der jungen Industrie grõBtenteils fern
stehende katholische Bevõlkerung nabm an der da
maligen Blüte der Gemeinnü'tzigk.eit nur wenig Anteil. 

Um die Mitte des 19 .  Jahrhunderts, als sich die In
teressen des protestantischen Bürgertums .mehr den 
Geschãften und Bahnen zuwandten, setzte auf katho
Iischer Seite der groBe Aufschwung ein. Der AnstoB 
kam von der bedeutenden und rastlos schõpferischen 
Persõnlichk.eit des Caritasapostels Pater Theodosius 
Florentini. Der initiative Pater hat nicht nur zahlreiche 
Schulen und Anstalten für Hilfsbedürftige aller Art 
gegründet, sondern vor allem durch die Schaffung der 
Mutterhãuser der Menzinger Lehrschwestern und der 
Ingenbohler Kreuzschwestern für Kra:riken- und 
Armenpflege (Kongregationen siehe 16.  Kapitel) die 
Grundlage für die spãtere Entwicklung des katho
lischen Anstaltswesens geschaffen. Er hatte daoei das · 
Glück, in Maria Bernarda Heimgartner und Maria 
Theresia Scherrer ebenso tüchtige wie hingebungsvolle 
Generaloberinnen zu finden, die ihre Kongregationen 
zu Blüte und Ansehen im In- und Ausland führten. 

Pater Theodosius hat aber nicht nur für die cari
tative Fürsorge gearbeitet, sondern auch die Arbeiter
frage angepackt. Er trat für katholische Arbeiterorga
nisationen ein und versuchte, die Schãden der früh
kapitalistischen Industrie praktisch zu überwinden, �dem er, mit gesche:riktem und geliehenem Gelde, · 
emige Fabrik.en nach christlichen Grundsãtzen betrieb. 
Er verstand darunter verhãltnismãBig ertrãgliche 
Arbeitsbedingungen, christliche Hausordnung, gehand
habt durch Schwestern a;ls Aufsichtspersonen, und die 
Verwendung von Überschüssen für Spitãler, Waisen
hãuser, Schulen und andere soziale Einrichtungen. 
Auch wenn dieser kühne Versuch nach einigen An
fangserfolgen scheiterte, so verdient er wegen se�er 
grnndsãtzlichen Bedeutung neben den erfolgreicheren 
caritativen Gründungen erwãhnt zu werden. 

Auf diese Heldenzeit der schweizerischen Caritas 
folgte in d en nãchsten J ahrzehnten ein stand.iges 
Wachstum in die Breite, indem die Armenanstalten 
vermehrt und vor allem für die verschiedenen Grup
pen der Bedürftigen, die Kinder wie die Alten, die 
Kranken wie die Gebrechlichen, katholisch geführte 
Spezialanstalten geschaffen wurden. Dazu k.am seit 
der Jahrhundertwende auch die Entwicklung der 
offenen Für- und Vorsorge, die Kinderversorgung 
durch das Seraphische Liebeswerk, der Afãdchen
schutz und anderes mehr. Diese Entwicklung wurde 
gefordert und erleichtert durch den politischen Aufstieg 
und das Vordringen der Katholik.en in die protestan
tischen Stãdte und Industrieorte des Mittellandes. Die 
katholische Fürsorge hat sich gerade in diesen k.onfes
sionell ge�ischten oder vorwiegend protestantischen 
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Gegenden in den letzten Jabrzehnten sehr stark ent
wickelt und ist dort auf manch.en Arbeitsgebieten wei
ter fortgeschritten als in den ãrmeren und konserva
tiveren katholischen Kantonen. 
. Als wichtigste Neuerung der Zwiscbenkriegszeit er
folgte 1919 die Schaffung einer Schweiz. Caritaszen
trale als Geschaftsstelle des 1901 gegründeten Schweiz. 
Caritasverbandes (Nr. 73). Dieser faBt die caritativen 
Organisationen UI).d Werke zusammen, wãhrend die 
Behandlung der Sozialpolitik, der Familienpolitik und 
der Volksbildung beim Volk�;Jverein verblieben. Cari
tasverband und Caritaszentrale wurden trotz der Selb
stãndigkeit der angeschlossenen Organisationen immer 
mehr zum geistigen und organisatorischen Mittelpunkt 
der caritativen Tãtigkeit, zum mindesten der Katbo
liken der deutschen Schweiz. Die Hauptaufgaben der 
Zentrale bestehen in der geistigen Bearbeitung . der 
Probleme, wobei die Fachsektionen und die ausge
baute Zeitschrift ,Caritas" gute Dienste leisten, ferner 
in der · Schulung der zahlreichen Helfer und nicht zu
letzt in der Vertretung nach auBen, gegenüber'den Be
hõrden, den Nichtkathollken im Lanà und den Katho
liken im Ausland. Doch werden auch praktische Auf
gaben an die Hand genommen, die nur zentral richtig 
durchg!'lfübrt werden konnen, wie dies bei der ·Flücht
Iingshilfe und der N achkriegshilfe weitgehend der Fali 
ist (siehe 15.Kap., Nr. 8604). Für die katholischen Fach
verbãnàe verweisen wir auf diejenigen Kapitel, in 
denen die betreffenden Fachgebiete behandelt werden, 
für die KongregationerÍ und Ausbildlln.gsstãtten auf 
das 16. Kapitel. 

Die organisierte Caritas wurde bis in die letzten 
J ahrzehnte hauptsãchlich als eine . Sonderaufgabe der . 

. Kongregationen und religiosen Vereine aufgefaBt, d.ie ' 
z. T. niçht in direkter Verbindung mit der ortlichen 
Pfarrei standen. In der letzten Zeit wird der Schwer
punkt; zum :m.Índesten der offenen Fürsorge und der 
V orsorgearbeit, immer mehr in die Pfarrei verlegt und 
betont, daB es sich dabei vom religiõsen Standpunkt 

· aus nicht bloB um freiwillige Leistungen, sondern um. 
die notwendige praktische Bewãhrung des Glaubens, j a 
um eine seiner wichtigsten LebensãuBerungen handle. 
Aus dieser Einstellung heraus hat sich der Priester, oft 
durch Vikare unterstützt, aller katholischen sozialen 
Organisatio�en und Werk:e anzunehmen und diese 
organisatorisch in der sogenannten Pfarreicaritas zu
sammenzufassen. Überdies wirkt er oft auch in der 
offentlichen und zur Vertretung katholischer Auffas
sungen und Interessen auch in der interkonfessionellen 
Fürsorge mit. Er wird bei seiner sozialen Tãtigkeit 
unterstützt durch freiwillige Helfer besonders aus den 
Vereinen, durch Ordensschwestern, die sich vor allem 
in der Krankenpflege und Kindererziehung betãtigen, 
und in manchen groBeren Gemeinden au eh durch sozial 
geschulte Gemeindehelferinnen. Ferner wurden einige 
religiõse Vereine gegründet, deren Mitglieder sich in 
ãhnlicher Weise wie die Ordensschwestern z� gemein
samem Leben und sozialer Tãtigkeit obne entspre
cbende Beiahlung verpflichten, die Katharinenschwe
stern, die Helferinnen des Seraphischen Liebeswerkes 
und die Caritasfrã.ulein (siehe 16. Kapitel). 

Auch die Christkatholiken und q.ie protestantischen 
Freikirchen und Sekten leisten aus ihrem Gl�uben her
aus eine beachtliche soziale Arbeit, die z. T. über den 
Kreis ihrer Mitglieder hinaus reicht. Sie e!folgt durch 

�-

die kirchlichen Organe direkt wie durch Vereine und 
Diakonissenh�user, die bei den betreffenden Tã.tigkeits
gebieten angeführt werden. 

e) Jüdische Fürsorge. 
Die ãlteste soziale Tradition haben die Juden, deren 

Hilfstãtigkeit sich auch vor der groBen Flüchtlings
welle (Flüchtlingshilfe siehe 15.  Kapitel) nicht auf die 
hier niedergelassenen Glaubensgenossen bescbrãnkte. 
Die jüdische Fürsorge und Vorsorge wird z, T., beson
ders bezüglich der zusãtzlichen Armenfürsorge, durch 
die Kultusgemeinde direkt, z. T. durch die aktiven 
Frauenvereine, Krankenvereine und andere Organisa
tionen besorgt. Es stehen .auch als gemeinsame Werke 
der verschiedenen jüdischen Gemeinden einige rituell 
g�führte Heime und Krankenhã.user zur Verfügung, 
die in den betreffenden Verzeicbnjssen zu finden sind. 

2. H umanitãre Organisationen 

Die Besonderheit der sozialen Arbeit der Schweiz 
kommt am deutlichsten zum Ausdruck in den gemein
nützigen Gesellschaften und konfessionell neutralen Or
ganisationen. Sie gehen zurück auf die moralischen 
Gesellschaften des 18. Jahrhunderts und die 1777 in 
Basel von Isaak Iselin gegründete erste Gesellschaft 
zur Forderung des Guten und Gemeinnützigen, die 
bis heute eióe zentrale Stellung unter deFl sozialen 
Organi.Sationen der Stadt Basel besitzt. 1810. wurde 
unter Führung des zürcherischen Stadtarztes Hans 
Kaspar Hirzel die Schweizerische Gemeinnützige Ge
sellschaft gegründet und in den folgenden J ahrzehnten 
folgte die Bildung zahlreicher kantonaler und lokaler 
Gesellschaften ãhnlicher Art 

Die geistige Grundlage dieser Gesellschaften war die 
Weltanschauung der Aufkliirung. Es handelte sich auf 
Grund der nach ihrem Inhalt au eh heute noch gültigen 
Formulierung der Zweckbestimmung der Basler Gesell
schaft um ,die Beforderung, die Aufmunterung und 
die Ausbreitung alles dessen, was gut, was loblich, was 
gemeinnütziglist, was die Ehre und den Wohlstand des 
gemeinen Wesens, was die Glückselig}reit des Bürgers 
und des Menschen überhaupt erhohen und vermehren 
kann." Es liegen in diesen Worten alle Elemente der 
humanitã'ren Einstellung : die Überzeugung, daB der 
Fortschritt von der vernunftgemãBen Gestaltung der 
Verhãltnisse abhãngt, die moralische und pã.dagogische 
Haltung und die Richtung auf das ,gemeine Wesen", 
das heiBt das õffentliche und staatliche Leben, wie das 
irdische Wohl und. Glück des einzelnen in seiner Eigen
schaft als Bürger und als Mensch schlechthin. Diese 
weite Zielsetzung ricbtet sich keineswegs gegen christ
liche Motive der sozialen Arbeit, sondern setzt diese 
z .  T. sogar voraus. Sie lãBt aber das Trennende der 
Bekenntnisse hinter der Gemeinsamkeit des Bürger
und Menschseins zurücktreten und deshalb haben die 
gemeinnützigen Gesellschaften trotz ihrer Verwurze
lung im protestantischen Volksteil je und je auch Ka
tholiken zu ihren eifrigen Mitgliedern gezãhlt. 

Der gesellschaftliche Boden der gemeinnützigen Ge
sellschaften ist das freisinnige ·Bürgertum, au eh wenn 
sie es i:ri ihren guten Zeiten immer wieder verstanden 
haben, den Kreis weiter zu ziehen. Sie spiegeln deshalb 
besonders in den Anfãngen anschaulich dessen Ge
schichte. So hatte die Schweiz. Gemeinnützige Gesell-
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schaft ihre erste Blütezeit in den zwanziger ,J ahren des 
vorigen Jahrbunderts, als die liberalen Politiker in ihr 
die Probleme der Regeneration besprachen und klãrten. 
In den folgenden Jahrzehnten war ihre Bedeutung ge
ringer, da ein Teil ih)-er Aufga_ben qyrch õffentliche 
Organe an die Hand g.enommen wurden und die hef
tigen Konfessions- und Parteistreitigkeiten das Ge
meinsame zurücktreten lieBen . Di e zweite Hãlfte des 
19. Jahrhunderts brachte sowohl der schweizerischen 
wie den kantonalen und manchen lokalen gemeinnüt
zigen Gesellschaften _eine neue Entfaltung. Entspre
chend de m Oharakter j en er Zeit befaBte man si eh kaum 
noch mit den g�undsãtzlichen Fragen der gesellschaft
lichen Gestaltung, sondern wandte si eh den praktischen 
Teilproblemen der Gemeinnützigkeit zu. Auch dabei 
kam aber etwa, z. B. bei der mit ein�r gewissen Ge
setzmã.Bigkeit alle paar Jahrzehnte fãlligen Anstalts
diskussion, die liberale Grundhaltung deutlich zum 
Ausdruck. Vor allem aber wurden praktische Für
sorgewerke, Anstalten wie Organisationen, von den 
gemeinnützigen · Gesellschaften gegründet oder an
geregt (Nr. 17 ff.). Sie sind spãter zu einem betrãcht
lichen Teil selbstãndig geworden, wenn auch viele von 
ihnen noch regelmãBig von der ·betreffenden Gesell
schaft unterstützt werden. Neben dieser pra�tischen 
Tãtigkeit auf die Dauer hat die Schweiz . Gemeinnüt
zige Gesellschaft seit ihren Anfãngen bei Naturkata
stropben Hilfsa�ti<men durchgeführt und auf Grund . 
der dabei gemachten Erfahrungén in Verbindung mit 
dem Bund den Schweiz. Fonds für Hilfe bei nicht ver
sicherbai'en Elementarschãden (Nr. 8016) geschaffen. 

Die Spezialisierung der sozialen Arbeit und ihre Zer
splitterung in zahlreiche Organisationen für bestimmte 
Teilaufgaben haben die Bedeutung d�r meisten ge
meinnützigen Gesellschaften um die J ahrhundert
wende wieder verringert. Immerhin haben einige von 
ihnen, z. B. diejenige von Basel, aber auch diejenige 
von Neumünster-Zürich, eine zentrale Stellung be
halten. Vor allem hat es die Schweiz. Gemeinnützige 
Gesellschaft (Nr. 17) verstanden, die heutigen umfas
senden Aufgaben anzupacken oder zu unterstützen un d 
damit ihre al te Führtlrstellung zu erhalten und zu festi
gen. Es sind dies vor allem die Oriéntierung über die 
soziale Arbeit und die geistige Klãrung ihrer Probleme 
und ferner die Forderung der Zusammenarbeit unter 
den ve!schiedenen Trãgern. Der Orientierung und 
Klãrung dienten seit den Anfãngen ein Archiv de� Ge
meinnützigkeit und die Verhandlung'Sterichte, seit den 
sechziger Jahren die von der Gesellschaft heraus
gegebenen Schweiz. Zeitschrift für Gemeinriützigkeit, 
das vorliegende Handbuch, dessen erste Auflage 1896 
erschi,en, verschiedene von der Gesellschaft durch
geführte Kurse und ihre in letzter Zeit endlicb von Er
folg gekronten Bemühungen, der sozialen Arbeit Hei
matrecbt an der Hochschule zu verschaffen. W o heute 
die Organisationen auf einem bestimmten Hilf�gebiet 
zusammengefaBt werden, geschiebt dies meist mit 
maBgebender Beteiligung der Schweiz. Gemeinnützi
gen Gesellscbaft, die aber gerne wieder iii. den Hinter
grund tritt, wenn das betreffende Zentralorgan ge
festigt dasteht. Sie ist auch entscheidend beteiligt bei 
der von ihr ins Leben gerufenen Schweiz . Landeskon

,ferenz für soziale Arbeit, der sie ihre Geschãftsstelle 
z ur V erfügung stellt. -

Neben den gemeinnützigen Gesellschaften gibt es in 

der Schweiz zahlreiche andere Organisationen, die vor
wiegezid auf humanitãrer Grundlage geschaffen wur
den, wenn diese auch gegenjiber der praktischen Auf
gabe, die man sich stellte, immer mehr im Hintergrund 
blieb unq manchmal kaum mehr zum Bewu13tsein kam . 
Einfache Menschlichkeit und staatsbürgerliche Ver
bundenheit genügten eben immer wieder, um Person
qchkeiten und Gruppen zu sozialen Werken zusam
menzuführen. Meist handelt es sich dabei um ·organi
sationen mit bestimmten facblichen Zielen, z. B. der 
Schweiz. Vereinigung für Sozialpolitik, der Schweiz . 
Gesellschaft für Gesundheitspflege, auf die bei den ein
zelnen Hilfsgebieten eingegangen wird. Ein flieBender 
Übergang besteht zwischen den Werken auf humani
tã.rer Grundlage und den konfessionell und politisch 
neutralen Zusammenschlüssen zu sozialen Zwecken. 
die unter Punkt 4 behandelt werden. 

3. ...i lfswerke auf solidarischer Grundlage 

Die Verbundenheit von Schicksals- und Gesinnungs
genossen hat diese zu allen Zeiten veranlaBt, einander 
zu helfen und in Notlagen beizustehen. Verbundenheit 
und Hilfsbereitschaft sind besonders ausgeprã.gt, wenn 
die, betreffenden Personen durch die Organisatiim der 
Arbeit und des übrigen Lebens in enger Beziehung zu
einander stehen und gleichgerichtete Interessen haben. 
Dies trifft vor allem für die Al:beitnehmer und poli
tische und andere Minderheiten zu. 

Die Arbeiter haben schon früh für Kollegen gesam
melt, die durch Unfall, Krankheit .und andere Gründe 
in eine Notlage gerieten . Thre Gewerkschaften sc:hufen 
mit zunehmender Erstarkung immer mehr Hilfs- und 
Versicherungskassen, die im 9. Kapitel behandelt wer
den. Dabei konnten sie in manchen Fã.llen, z .  B. bei 
Krankenkassen und Reiseunterstützung, an die Tradi
tion vorkapitalistischer Einrichtungen anknüpfen. Die 
Solidaritãt, d. h. das BewuBtseip. der gegenseitigen 
Verbundenheit und Verpflichtung, reichte aber über die 
Grenzen des eigenen Berufes, ja des eigenen Landes 
schon im 19. Jahrhundert weit hinaus. 

Wã.hrend die Hilfe damals bei einzelnen Arbeits
kãmpfen geleistet und empfangen wurde, traten seit 
dem ersten Weltkrieg die gesamtwirtschaftlichen und 
politischen Gründe von Hilfsbedürftigkeit in den Vor
dergrund. So halfen schweizerische Gewerkschaftsver
bãnde und andere Arbeiterorganisationen Anfang der 
zwanziger Jahre in verschiedenen Formen ihren durch 
Krieg und Inflation notleidenden auslãndischen Kol
legen, vor allem in Wien und einigen süddeutschen 
Stadten. ,Anfang der dieiBiger J ahre bildeten sich aus 
der Arbeiterbewegung einige Spezialorganisationen für 
Aufgaben der sozialen Arbeit, die 1936 im Schweiz. 
Arbeiter-Hilfswerk (Nr.79),einer Gründung des Schweiz . 
Gewerkschaftsbundes und der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz, zu�ammengeschlossen wurde�. Die 
von sozialistischen Fürsorgern gegriindete Konferenz 
für sozialistische W ohlfahrtspflege wurde wãhrend , 
einiger Jahre als Studienkommission des Arbeiterhilfs
werkes zur Klãrung vqn Problemen der Wohlfahrts
pflege aus sozialistischer Einstellung weitergeführt. 
Die Arbeiterkinderhilfe, entstanden aus der Notwen
digkeit der Vereinheitlichung von Hj.lfsaktionen für 
die Kinder von Arbeitslosen, versorgte ·in der Wirt
schaftskrise jãhrlich über 1000 Schweizer Kinder vor 
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allem aus Krisengebieten in Familien und Ferienlagern 
und führt diese Tã.tigkeit für Hilfsbedürftige verschie
den�r Art auch heute fort. Daneben b�sorgte sie die 
Kinderaktionen der Auslandhilfe, die seit den Bürger
kriegen in Wien und Spanien, durch die Entwicklung 
des Nationalsozialismus und des Weltkrieges immer 
wichtiger wurden, so daB die schweizerischen Auf
gaben in den Hintergrund traten. Für die Flüchtlings
und Auslandhilfe, in welcher das Schweiz. Arbeiter
hilfswerk an führender Stelle steht, verweisen wir auf 
das 15. Kapitel. Das Schweiz. Arbeiterhilfswerk steht 
auf der breiten Grundlage der dem Schweiz. Gewerk
schaftsbund angeschlosserien Gewerkschaften, det 
sozialdemokratischen Partei und Frauengruppen, der 
,Naturfreunde" und anderer Arbeiterorganisationen. 
Trotzdem entstanden neben ihm einige Hilfswerke 
unter kommunistischer Führung, die z.  T. auch aus 
nichtkommunistischen Kreisen und sogar von bürger
licher Sei te unterstützt wurden ; zuerst die Rote Hilfe, 
dann, unter Beizug von auBenstehenden Ãtzten, die 
,Centrale sanitaire suisse" und in den letzti:m Jahren· 
einige Osthilfekomitees, die sich als politisch neutral 
bezeichheten. · 

-

Die Genossenschaften verkõrpern praktische Solidari
tã.t vor allem in der Versorgung mit ·Konsumgütern, 
im Versicherungswesen und im Wohnungsbau. Über
dies besitzt der Verband der Schweiz. Konsumgenos
senschaften eigene Heime (Nr. 6 164, 6239) .  Ve�einzelt 
gibt es auch lokale genossenschaftliche Hilfseinrich
tungen und vor allem haben sich die Konsumgenossen
schaften je und je an Hilfsaktionen beteiligt, ohne da
mit ein Geschã.ft zu machen. 

4. Die N eutràlitãt d er Trãger der sozialen Arbeit 

Ein betrã.chtlicher Teil der Trã.ger der sozialen 
Arbeit bezeichnet sich in der Schweiz als konfessionell 
und politisch neutral. Der Ausdruck Neutralitiit wird 
dabei in erster Linie auf die Art der Hilfeleistung, 
manchmal aber auch auf die Zusammerisetzung der 
Mitgliedschaft eines Hilfswerkes oder die Auswahl 
seiner Schützlinge bezogen. Neutralitat in der Art der 
Arbeit ist in verschiedener Weise mõglieh. 

a) Auf3erachtlassung der verschiedenen weltanschau
lichen Aufjassungen. Sie liegt nahe bei vorwiegend 
teehnischen Aufgaben, z. B. Reihenuntersuchungen, 
Kropfbekã.mpfung, Arbeitsbeseha:ffung, weil die Welt
anschauung dabei keine Rolle spielt. Die ..betreffenden 
Aufgaben kõnnen deshalb gut auf neutraler Grund
lage, sei es voil Organisationen oder Amte1m, dureh- . 
geführt werden. 

b) Zurückstellung der verschi,edenen A uffassungen, 
ohne daB weltanschauliebe Einfl.üsse ausgeschaltet 
würden. Dies wã.re ja bei aUen Aufgaben mit erziehe
rischem Einsehlag gar nicht mõglieh, da nach konfes
sioneller Auffassung Erziehun� - im Gegensatz zu 
vorübergehender Betreuung wã.hrend einer kurzen Zeit 
- nicht neutral, sondern nur in bestimmter Riehtung 
erfolgen kann. Neutrale Erziebungsfürsorge bedeutet 
deshalb, wenn sie nicht in dem unter e) behandelten 
Sinne verstanden wird, etwas anderes als Nichtstel
lungnahme, nã.mlich ein Bekenntnis zum humanitã.ren 
Ideal oder docb die .Anerkennung der Autonomie, der 
Entscheidungsbefugnis und -fã.higkeit des Einzelnen. 
Meist wird die Neutralitã.t aber niebt für die eigent-

�-

liche Erziehungsfürsorge, sondern nur für bestimmte 
praktisehe Teilaufgaben, z .  B. die Erholungsfürsorge, 
die Arbeitsvermittlung oder die Katastrophenhilfe, 
vertreten und bedeutet dann, daB konfessionelle Be- · 
sonderheiten gegenüber dem praktischen Zweek zu
rüektreten sollen, soweit dies für seine Erreiehung 
wünsehenswert oder notwendig ist. Die konfessionell 
neutralen Organisationen und' Einrichtungen dieser 
Art werden vorwiegend vom nichtkatholisehen Volks
teil getragen, von der katholisehen Kirche dagegen, 
ebenso wie von strengglã.ubigen Protestanten, meist 
abgelehnt. Es kommt dabei eine versehiedene Rang
ordnung der Werte zutage, die auBerhalb der sozialen 
Arbeit wurzelt. 

e) Gleichberechtigte Zusammenarbeit verschiedener 
Richtungen unter voller Anerkennung ihrer versehie
denen Auffassungen. Sie ist mõglieh im einzelnen 
Hilfswerk, indem streng darauf geachtet wird, daB die 
praktisehe Erziehung gemã.B der Konfession des 
Sehützlings erfolge und die Forderungen der Kirehe 
in allen Lebenslagen beaehtet werden. Eine solche Neu
tralitã.t, die meist eher als interkonfessionelle Haltung 

. bezeichnet wird, ergibt sieh in paritatisehen Gegenden 
oft aus praktisehen Gründen und findet wenig Gegner
sehaft. Vor allem aber hat die Neutralitã.t im Sinne 
der Zu�;�ammenarbeit Bedeutung für die Faehver
bã.nde und Spitzenorganisationen, die sieh nieht direkt 
mit dem einzelnen Hilfsbedütftigen befassen. Sie über
lassen den Geist, in dem geholfen werden soll, den an
geschlossenen Trã.gern, und besehrã.nken s�ch in der 
Hauptsaehe auf deren Fõrderung und di� Behandlung 
gemeinsamer Facbfragen, wobei meist sorgfã.ltig · auf 
eine gereehte Vertretung der einzelnen Richtungen 
geachtet wird. Die Neutralitã.t soleher Zusammen
schlüsse, wie aueh der zentralen Stiftungen, wird kaum 
angefochten, da sie sieh aus der Vielgestaltigkeit der 
Schweiz mit innerer Notwendigkeit ergibt und aach:�· 
praktisch (Subventionsfragen !) nützlieh ist. Darüber 
hinaus wurzelt sie in einer tiefern Gemeinsamkeit, 
die als natürliclie Mensehlichkeit oder als Anerken
nilllg der geistigen Grundlagen der europã.ischen 

. Kultur aufgefaBt wird. 
· 

5. Offentliche Trãger der sozialen Arbeit 

Die soziale Arbeit durch Gemeinde und Staat tritt 
meist erst dann ein, wenn sowohl die individuelle wie 
die kollektive Selbsthilfe als auch die Hilfe dureh freie 
Gemeinschaften nieht ausreichen. Überdies muB eine 
bestimmte Art d er Hilfs bedürftigkeit ni eh t n ur von d en 
Betroffenen, sondern auch von den politiscb maB
gebenden. Kreisen als unhaltbar empfunden werden, 
bevor Hilfe aus õffentlichen Mitteln eintreten kann. 
Diese Voraussetzungen lagen zuerst nur vor bei ab
soluter Mittellosigkeit von Mit_bürgern, so daB die 
Armenpflege diese unterstützen und alleinstehende 
Hilflose in Spitã.lern und W aisenbã.usern unterbringen 
konnte. Die Hilfspflicht der Gemeinde setzte sich aber 
auch in diesen Fã.llen nur in der deutschen Schweiz 
vollstã.ndig durch und bezog sicb vorerst und bezieht 
sich z. T. heute noch nur auf die eigenen Bürger. 

Seit der zweiten Hã.lfte des 19.  Jahrhunderts wurde 
die Hilfstatigkeit der Gemeinden wesentlich erweitert, 
ohne daB, von einigen Ausnahmen abgesehen, auch 
ihre gesetzliche Hilfspflicht ausgedehnt worden wã.re. 
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Die Gemeinden führten z. B. die Speisung und Beklei
dung bedürftiger Schulkinder ein, schufen Ferien
kolonien und Kinderhorte, Amtsvormundschaften und 
Erziehungsheime, Volksküchen und vieles andere 
mehr, wozu sie kein Gesetz verpfiichtete, und unter
stützten überdies zahlreiche gemeinnützige Organisa
tionen. Da all diese Leistungen auf der freien Initia
tive der Aktivbürger beruhen, sind sie in den verschie
denen Gemeinden und Landesgegenden sebr ungleich 
verbreitet. Fast all diese Einrichtungen stellen nicht 
auf das Bürgerrecht, sondern auf die Wohngemein 
sehaft in der . Gemeinde a b, so daB au eh Kantons
fremde und Auslã.nder in die Hilfe einbezogen werden. 
D&rin kommt gut zum Ausdruck, daB auch diese 
õffentliche Hilfe in erster Linie humanitã.re und nicht 
politisehe Wurzeln hat. Vereinzelt wurden im 20. Jahr
hundert auch einige Ge1;neirtdeleistungen auBerhalb 
der Armenpflege, z. B. der Schularztdienst, gesetzlieh 

· 

vorgeschrieben. 
Viele Gemeinden sind z u klein oder sonst zu schwach, 

um alle sozialen Einrichtungen, von deren Notwendig
keit sie überzeugt sind, für sich allein zu sehaffen. Sie 
denk'en in solchen Fãllen nieht gleich an den S'taat, 
sondern versuehen oft, durcb ZusammensehluB meh
rerer Gemeinden in einem Zweckverband zum Ziele 
zu kommen. Dureh solche Gemeindeverbiinde wurden 
manehe Spitãler, Mtersheime und andere Anstalten 
gesehaffen und in manchen Gegenden sind sie aueh 
Trãger der Amtsvormundschaft und anderer Fürsorge
stellen. 

wesen groBe Bedeuturig gewannen, zwisehen Kanton 
und Bund, der aber bei ihrer Durehführung mitzu-
wirken pflegt. · 

Der, Bund spielt in der sozialen Arheit der Sehweiz 
im Vergleieh zu auslã.ndisehen Staaten eine bescbei
dene Rolle. Als direkter Trã.ger fürsorgeriseher Ein
riehtungen kommt er nur in wenigen Ausnahmefã.llen, 
vor allem in der Auslandsehweizerfürsorge und der 
Kriegsfürsorge, in Betraeht. Aber ·auch als Gesetz
geber und Subventionenzahler kann er sieh nur be
tã.tigen, soweit ihn die Bundesverfassung ausdrüeklieh 
dazu ermã.ehtigt. Dabei werden dem Bund in der Regel 
nur vorwiegend wirtsehaftliche und teehnisehe Auf
gaben übertragen, wã.hrend man ihn von solchen, die 
mit der Weltarisehauung und Lebensauffassung zu
sammenhã.ngen, eher fernbã.lt .  

Im Unterstützungswesen tritt der Bund vor allem 
iri. Notzeiten auf, indem er auBerordentliehe Kriegs
und Krisenbilfen auBerhalb der Armenpflege subven
tioniert, überlã.Bt aber das ordentli'che Armenwesen 
den Kantonen. Aktiver ist er im Gesundheitswesen, 
vor allem in 'der Bekã.mpfung von Epidemien und der 
Tuberkulose. Das Eidg. Gesundheitsamt Wlirde als 
erstes Bundesamt mit sozialem Einsehlag schon im 
19. Jahrhundert gesehaffen. In der Erziehungsfürsorge 
dagegen beschrã.nkt sich der Bund auf beseheidene 
Subventienen für notleidende Anstalten für Anormale 
und die Beteiligung an den Kosten der Errichtung und 
dem Ausbau von Anstalten, die zur Durchführung des 
Sehweiz. Strafgesetzbuches benõtigt werden. Zwar 
regelt und unterstützt er auch die Berufsberatung und 
Berufsbildung, geht dabei aber in erster Linie von den 
Bedürfnissen der Volkswirtsehaft und nicht denjenigen 
der Erziehung des Einzelnen aus. 

Am wiehtigsten ist der Éund in der Sozialpolitik, 
doeh begnügt er sich aueh auf den dureh Bundesgesetz 
geregelten Gebieten mit der Oberaufsicht und hat in 
der Hauptsaehe nur in den Fabrikinspektoren Organe 
gesehaffen, . die sieh an Ort und Stelle und nieht nur 
durch die Einziehung von Beriehten der Kantonsregie
rungen um die Durehführung der Gesetze kümmern. 
Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, 
für das wir auf das 9. Kapitel verweisen, ist zustã.ndig 
für die verschiedenen Aufgaben des Arbeite�;sehutzes 
und der Arbeitilosenhilfe, das Bundesamt für Sozial
versieherung für die Kranken- und Unfallversieherung 
und die Alters- und Hinterlassenenversieherung. Für 
eine Reihe von wiehtigen Sozialgesetzen, vor allem ein 
eidgenõssisehes Gewerbegesetz und ein Bundesgesetz 
über die Mutpersehaftsversieherung, liegen Entwürfe 
vor, die scbon von Expertenkommissionen drirch
beraten wurden. 

6. Offentliche und private soziale Arbeit 

Die Kantone haben das Armenwesen geregelt ttnd 
sieh der fürsorgerischen Aufgaben mit polizeilichem 
Einsehlag, z .  B. der Arbeitserziehung verwahrloster 
Erwachsener und des Wanderarmenwesens, angenom
men. Im übr.;geJil. ist ihre Bedeutung für die soziale 
Arbeit je nach der wirtsehaftliehen, staatsreehtliehen 
und weLtansehauliehen Struktur des betreffenden Kan
toos sehr verschieden. In den ostschweizeris_chen Kan
tonen mit ihrer ausgeprã.gten Gemeindeautonomie 
führen die Kantone aueh heute noch wenige oder keine 
eigenen Hilfseinriehtungen, sondern beschranken sieh 
darauf, die Fürsorgeleistungen der Gemeinden und der 
gemeinnützigen Organisationen zu fõrdern und zu 
unterstützen. Und au eh wenn kantonale Einrichtungen 
geschaffen werden, so bieiben, wie z .  R. beim Jugeild
amt des Kantons Zürieh, die Gemeindekompetenzen 
unberührt. In Kantonen mit mehr zentralistisehem 
Aufbau, vor allem dem Waadtland, greift der Staat 
starker ins Fürsorgewesen ein und hat direkte Ver
fügungsgewalt, auch wenn Gemeinden und Private 
herangezogen werden. Aueh die Sozialpolitik wird 
durch die reehtliche und vor allem die wirtsehaftliehe 
Eigenart der Kantone beeinfluBt. Stãdtekantone und 
solch� mit vorwiegend industrieller Bevõlkerung wei
sen eme ganze Anzahl von Gesetzen mit Arbeiter
sehutzbestimmungen auf, wãhrend solebe in vorwie
gend landwirtsehaftlieben Kantonen fast vollstã.ndig 
fehl�n. Die Einführung der obligatorisehen Kranken
verswherung und z.  T. auch der Arbeitslosenversiche
rung wird von manchen Kantonen den Gemeinden 
oder Landkreisen überlassen, in andern dagegen, 
ebenso wie die Familienausgleiehskassen, von Kan
tons wegen geregelt. 

Wie die Gemeindeverbã.nde zwisehen Gemeinde und 
Kanton stehen die Konkordate, die vor allem im Armen-

Zwisehen der rein õffentliehen sozialen Arbeit, die 
durch eine õffentliehe Kõrpersehaft mit ihren eigenen 
Organen auf Grund eines Gesetzes und mit õffentlieben 
Mitteln durehgeführt wird, und der aus privater Initia
tive mit privaten Mitteln durch Privatpersonen gelei
steten Hilfe gibt es zahlreiehe Obergiinge. · Der õffent
liche 'Trã.ger kann für einé gesetzlieh festgelegte Auf
gabe private Organisationen, einzelne Privatpersonen, 
j a sogar private Einriehtungen und Mittel heranziehen. 
Der private Trã.ger kann gesetzlicb festgelegte Auf-
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gaben erlüllen und õffentlicbe Subventionf�n beziehen. 
Beide kõnnen auch als gleicbgestellte Partner zusam· 
menwirken., sei es durch Personalunion oder durch 
Gründung ·eines gemiscbten Werk�s·, das zwar der 
Recl:l.tsform nach meist privat ist, durcb den behõrd
lichen EinfiuB aber doch eine Mischform darstellt. 

Die Abgrenzung zwischen õffentlicher und privater 
sozialer Arbeit deckt sich nicht mit derjenigen zwi-

. schen gesetzlicheF und freier Leistung, denn ein gu t 
Tei'l der sozi'alen Einrichtungen der Gemeinden be
ruht a;uf der freien Initiative der Aktivbürger, und 
an,derseits üben mam�he privaten Organisationen, z. B. 
die . Fürsorgestellen für Tuberkulõse, gesetzliGh ver
ankerte Pfiichtleistungen aus. 

Die õffentliche soziale Arbeit verfügt über Machtmit
tel und ist deshalb notwendig für Aufgaben, die nicht 
ohne solcbe durchgeführt werden kõnnen, z .  B. der 
gesetzliéhe Kinderschutz oder die Arbeitserziehung 
verwahrloster-Erwachsener. Staat und Gemeinde ver
fÜgen ,- soweit es der Aktivbürger erlaubt, über Steuer
gelder und müssen deshalb Aufgaberi übernehmen, die 
sich, wie z. B. das Armenwesen, nicht ohne solche 
durchführen las_sen. Die privaten Organisationen kon
nen rascher handeln und sich n.euen Bedürfnissen an
passen. Sie eignen sich deshalb bésonders für Pionier
arbe�� und Katastrophenhilfe; Doch gibt es au eh initia
tive Amter und erstarrte V ereine und Stiftungen. Denn· 
der Charakter einer sozialen Einrichtung hangt weniger 
von ihrer Recbtsgrundlage; als von de:p. entscheidenden 
Persõnlicbkeiten ab. Er wird, bei õffentlichen und pri
vaten Werken, stark durch den Geist bestimmt, in 
dem sie starten. Doch droht aucb bei gu.tem Anfang 
nach einer gewissen Zeit Ermüdung und Routine, . 
wenn diese nicht immer wieder durch neue Impulse
ü.berwunden werden. 

Die Fràge, ob eine bestimmte Aufgab.e durch die 
Gemeinde, den Staat oder eine private Organisation 
an die Hand genommen werden soll, lãBt sich deshalb 
aus den Erfordernissen der sozialen Arbeit selbst nur 
in den extremen Fãllen grundsãtzlich entscheiden. In 
allen and�rn kann sie je nach den konkreten õrtlichen 
Verhãltnissei). s0 oder anders beantwortet werden . 
Bei Auseinandersetzungen, die über den Vorrang des 
einen oder andern Tragers gefübrt werden, spielen aber 
ne ben den fachlichen Erwãgungen oft die weltanschau
liche und staatspolitische Grundhaltung. und die poli
tischen Machtverh(iltnisse die entscheidende Rolle. 
Doch �ind dabei alle Volkskrêise im wesentlichen dar
über einig, daB Organisationen der Selbsthilfe von der, 
Gesetzgebung anerkannt und mõglichst weitgehend be
rücksichtigt werden sollen, und daB die Initiative der 
Privaten und der Gemeinden auch in der - sozialen 
Arbeit nicht ohne zureichenden Grund eingescbrãnkt 
werden dürfe. Wann ein solcher vorliegt, darüber aller
dings ist man · in der welschen und der deutschen 
Scbweiz, bei Katholiken und Nichtkatholiken, bei 
Bürgerlichen und Sozialisten, nicht selten aber ·auch 
innerhalb dieser Gruppen, oft verscbiedener Meinung. 

Das Verhãltnis von õffentlicher und priv.ater sozialer 
Ar bei t hat in der Schweiz durch das Fehlen des Frauen
stimmrechtes nocb eine besondere Note. Der weibliche 
EinfiuB ist dadurch in den Behõrden und leitenden 
Stellen der Amter gering, wahrend die Schweizer 
Frauen in den ge_!Ileinnützigen Organisationen mehr 
Initiative entfalten kõnnen. 

1. Zusammenfàssung d er verschiedenen Trãger 

Die direkte soziale Arbeit wírd in Tausenden von 
Vereinen und Genossenschaften, Stiftungen und A�
tern, Fürsqrgestellen und Heimen geleistet. Diese sind 
-meist nicht nach einem einheitlichen Plan, sondern aus 
lokalen Bedürfnissen und durch die Gründer bestimm
ten Auffassungen zu verschiedenen Zeiten entsta;nden. 
Dieses Gewachsen�ein gibt -den Werken zwar eine 
lebendige Verankerung im Volk, fübrt aber doch auch · 
zu Überschneidungen, wãhrend an andern Orten Lük
ken klaffen, únd erschwert die Übersicht und die 

. zweckmã.Bige V erwendung der vorhanden�n Mittel. Es 
drãn.gte sic4 deshal.b seit ungefahr 1910 immer mehr 
die Notwendigkeit,_der. Koordinierung auf, die gemãB 
der Grund'struktur des sch.weizeriscihen Lebens In der 
Hauptsache auf dem Boden der Freiwilligkeit erfolgt. 

a) Beeinflussung .durch eine Zentrale. 

Die freiestE( Form, in der eine gewisse Planung und 
Zusammenarbeit der verschiedenen Trãger .erreicht 
werden kann, ist ihre Beeinflussung durch eine Zentrale, 
ohne daB die Selbstândigkeit der einzelnen Werke an
getastet würde. Sie erfolgt durch gesamtschweize- _ 

rische Organisatiene-!'J. und Stiftungen, v:or allem die 
Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft und die Stif
tung Pro Juventute., aber aueh · im kleinern Kreis 
durch manche Organisationen und Amter, die über das 
eigene Tatigkeitsgebiet hinaussehen. Die geistigen Mit
tel der Beeinfiussung · sind vor allem Konferenzen, 
Kurse und Fachzeitschriften. Sie werden in vielen 
Fãllen durch materielle Mittel wirksam unterstützt, 
indem die Beitragsleistung an Hilfswerke an die Inne- � 
haltung bestimmter Voraussetzuhgen .geknüpft wird. 

b) Zusammenschlufl in Verbãnden. 
Ein weiteres M;i.ttel zur Koordinierung, das oft mit 

den oben genannten verbunden wird, ist der organi
satorische Zusammenschluf3 verwandter Hilfswerke. Er 
gibt den angeschlosseden Organisationen ein Mit
spracherecht bei der Planung und vers�arkt die Mõg
lichkeiten der Zentrale,' indem diese unter Umstãnden 
verbindliche Richtlinien für die praktische Arbeit auf
stellen kann. Das Wesentliche bleibt aber auch in 
diesem Fall die Überzeugung und freie Vereinbarung. 

Die sogenannten Fachverbiinde fassen entweder 
Werke mit gleichartigen Schützlingen oder solche mit 
gleichartigen Hjlfsmitteln zusammen. Verwandt mit 
den Faéhverbãnden sind manche Berufsvereine Sozial
arbeitender, die sich neben der Vertretung der In
teressen ihrer Mitglieder auch der Entwicklung ihres 
Fachgebietes annehmen. Andere Organisationen, 
die man als Weltanschauungsverbiinde bezeichnen 
kann, fassen dil(jenigen Hilfswerke zusammen, welche 
auf der gleichen in,neren Grundlage arbeiten. Sie 
sin d z, T. ihrerseits wieder fachlich gegliedert, am 
weitgehendsten der Schweiz. Caritasverband (Nr. 73). 
Manche Verbande haben sich ihrerseits wieder zu 

C 
einem Spitzenverband zusammengeschlossen, das ein 
grõBeres Hilfsgebiet umfaBt (z. B. Pro Infirmis) .  

Die Weltanschauungsorganisationen wurden weiter 
oben behandelt und diejenigen Fachverbande, die nach 
den Schützlingen gegliedert sind, werden beim betref
fenden Hilfsgebiet erwahnt. Quer durch verschiedene 
Hilfsgebiete reichen die Verbi.inde von Anstalten, vor 
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allem der Verein für schweizerisches Anstaltswesen Gemeinden sind noch selten (Basel Nr. 12, Neuchâtel 
(Nr. S1) nnd der· Schweiz . katholische Anstaltenver- Nr. 13), werden aber an kleineren Ort T d h 
b�nd (Nr. 82). Die Anstalt.�nverbãnde, zu dene� auch � V:erstãndigung von Fall zu Fall ersetzt�n

A��h 
·
sc���t 

die Veska (N r: 6.476) gehort, . behand�ln vorWie�eRd • di� gegenseitige Vertretung in der õffentlichen und der 
Fragen der technischen und WITtschaftlichen Betr1ebs- pnvaten Fürsorge einen stãndigen Kontakt t d 
f":J.. d F lf .. hr d di " d  . h 

un er en 
UJJrung un ·ersona ragen, wa en e pá agog1sc - verschiedenen Trãgern. 

fürsorgerischen Proble:q:te, die eng mit der Art der 
Schützlinge zusammenhangen, meist von Organisa
tionen für bestimmte Schützlingsgruppen beraten werc 
den. Beim Verein für schweizerisches Anstaltswesen 
der au eh noch Züge eines Berufsverbandes tragt, gehe� 
die verschiedenen Typen ineinander über . 

An den AnstaltsfragÍm sind nicht nur die Ãnstalten 
interessiert, sondern, als Versorger, àuch die offene 
Fürsorge .. Überdies bewegen sie von Zeit zu Zeit die 
Offentlichkeit, leider meist nur dann, wenn irgendwo 
etwas Unglückliches vorgekommen ist, wãhrend es an 
einem befruchtynden Kontakt oft no eh fehlt. Es ist des
hal b zweckmã.Big, daB si eh au eh Leute die ni eh t in An
stalten leben,. wàs im ,Zusammenhan� mit der Àbge
schlossenheit der Heime oft zu einer gewis(>en Einseitig
keit füllllt, mit Anstaltsfragen befassen. Es geschieht 
dies in den FachorganisatioRen der Jugendhilfe und 
der Anormalenhilfe und neuerdings m der Studien
kommission für'die Anstaltsfrage der SGhweiz. Landes
konferenz füt s<;>ziale Arbeit (Nr. 80). In deren Aus
schüssen arbeiten die zustandigen Facbleute aus den 
ver�cbiedenen Organisationen z-usammen .. 

e) Koordini�rung durch Behõrden und .Amter. Auch 
in der õffentlichen sozialen Arbeit zeigte sich das Be
dürfnis nach Koordination, weil sich aus der histo
riscben Entwicklung heraus sowohl in deri. Gemeinden 
wie den Kantonen und im Bund verscbiedene Behõr
den und Verwaltungsabteilungen, nicht selten ohne 
Fühlungnahme �ntereinander, mit einzelnen sozialen 
Alifgaben befassen. Die Koordinierung kann entweder 
�ur unter den õffentlichen OrganeiÍ, oft n ur einigen von 
ih�en, oder auch mit den privaten Werken erfolgen, 
Wie es vor allem in den Jugendiimtern der Kantone 
Zürich und B,ern, aber auch in Basel (Nr. 12), Neuchâ
tel (�r. 13/14} �d an einigen andern Orten geschieht. 

Dw Koordm1erung erfólgt entweder an. der Spitze, 
· z: B. du�ch Vereinigung von sozialert Aufgaben in 
emer Drrektion der Fürsorge, oder im ausführenden 
Amt, z.  B. den kantonalen Fürsorgeãmtern Graubün
den und Obwalden (Nr. 6/7), oder nur für die AuBen
fürsorgé, indem verschiedene Organisationen 'und 
Amtss:te�_

en bestimmte Aufgaben der gleichen Für- · 
sorgerm ubertragen. Solche AuBendienstzentralen sind 
z. :S. manche F!!-milienfürsorgerinnen und die Für
sorgerin einer ,Permanence", wie siti in La Chaux-de-
Fonds besteht. 

-

d) Die Schweiz. Landeskonferenz für
. 
soziale Arbeit 

.(Nr. l l )  �aBt als Dachorganisation der gesamten sozia
len Ar�mt der Schweiz sqwohl die Spitzenverbande wie 
aucb die Bundesamter, die sich mit sozialen Aufgaben 
befassen� zusammen. Sie behandelt diejenigen Auf
g�ben, die mebrere Spitzenverbãnde betreffen und von 
diesen nicht allein gelõst werden kõnnen und vertritt 
di� soziale Arbeit als Ganzes gegenüber der Offentlich
keit, den Bundesbehõrden und dem · Ausland. Sie 
gehõrt der Internationalen Konferenz für soziale 
Arbeit an. 

Áhnliche Querverbindungen in den Kantonen und 

V .  Werbung und M itte lbe schaffu ng 

1 .  Entsteh ung und Bedeutung 

In einfa�he�-
V:erhãltnissen. ste�en der hilfsbedürftige 

u�d der hilf�fahige Mensch m drrekter Beziehung zu
emander. D1e Notlagen sind denjenigen, die helfen 
kõnnen, meist aus dem Zusammenleben in der Nach
barschaft oder âer Berufsgemeinschaft bekannt, so 
daB es, um sie z� einer Hilfeleistung zu veranlassen, 
vor allem der Erzwhung und des AppeUs an die ihnen 
en�prechenden Motive zur Hilfeleistung ·bedarf. Auch 
klemere Zusammenschlüsse zur Erfüllung von Hilfs
autgaben, �elche die Kraft �es EinZelnen übersteigen, 
br�g�n keme grundlegende Anderung, solange si eh die 
Mitglieder selbst um den Hilfsbedürftigen bemühen. 

In unübersichtlichen Verhãltnissen dagegen und vor 
allem zur Hilfeleistung in die Ferne tritt zwischen 
_Geber und Empfãnger ein Hilfswerk. Die soziale Arbeit 

. wird zu ein.em selbstãndigen Lebensgebiet, auch wenn 
sich die geschaffenen Organisationen und Einrich
tungen meist an diejenigen Volkskreise anlehnen, aus 
denen _herau_s sie entstanden sind. Der Schwerpunkt 
versch1ebt swh aber doch vom Gründerkreis auf die 
aktiven Trãger des Hilfswerkes, vor allem wenn dieses 
breite Volkskreise, j a  das ganze Volk, zur Hilfe ge-
winnen w'ill. · · 

_
Bei dieser Dreiteilung - Hilfsfãhige, Hilfswerk, 

Hilfsbedürftige - kommt der Geber .nicht mehr in 
· direkte Beziehung mit einer Not, abgesehen von den

jenigen Fãllen, wo er zu direkter Hilfeleistung an den 
B.edürftigen herangezogen wird. Es genügt deshalb 
mcht mehr, seinen Hilfswillen z;u wecken, sondern er 
muB auch mit der Not, welcher man abhelfen will und 
den Mitteln, mit denen dies geschieht, vertraut ge-· 
macht werden. Es entsteht die Aufkliirung und Wer
bung für soziale Werke, die nicht nur den Hilfswillen 
wecken, sondern ihn au eh in · bestimmter Richtung 
lenken will. Sie stellt sich vom Hilfswerk aus vor allem 
als Notwendigkeit der Mittelbeschaffung, aber auch 
de.r Gewinnun�. frei�ger Helfer. Ihre Bedeutung 
rewht aber daruber wmt hinaus. Denn es kommt für 
den innern und ãuBern Zusammenhalt eines V olkes 
und jeder andern gesellschaftlichen Gruppe nicht nur 
darauf. an, daB Notleidenden fachgerecht geholfen 
werde, sondern daB in breiten Kreisen das BewuBtsein 

. der Not und der Wille zu ihrer Überwindu.ng l�ben
dig sei. 

2. Art und Organisation d er .Werbung 

. Die �chtigsten l\fittel zur Aufklarung und Werbung 
smd die Jahresberichte, die sich vor allem an Per
sonen ·wenden; die dem Hilfswerk schon nahe stehen 
und,

_ 
me� für einen weiteren Kreis, Presse, Vortrãge, 

Radio, :'filme und Ausstellungen. Die Werbung- ist im 
allgememen schwieriger für dauernde Werke als für 
auBerordentliche Notstãnde, welche diê Phantasie des 
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Volk:es bewegen und sein Mitleid erregen. Bei manchen 
Werken wird zweckmãBigerweise zwischen einer kur
zen, mehr geschãftsmã.Bigen Berichterstattung über 
das Geleistete nnd einer vertieften und doch anspre- , 
chenden Behandlung einzelner Arbeitsprobleme unter
schieden. Bei aller Aufklãrung ist zu berücksichtigen, 
daB ein groBer Teil derjenigen, die man als Spender 
gewinnen will, sowohl dem Hilfsbedürftigen wie den 
Problemen des Hilfswerkes ziemlich fernstehen. Es 
wird deshalb nicht immer der Versuchung widerstan
den, sie statt durch mühsame Aufklãrung und erzie
berische Beeintlussung durch Mittel zu gewinnen, die 

. auBerhalb der sozialen Arbeit liegen, z. B. Überredung, 
Massensug!!estion, Einspannen des gesellschaftlicben 
Ansehens, des Geltunl!striebes und dergleichen weni
ger edle Regungen. Auch wenn solcbe Werbemittel 
mancbmal im Augenblick erfolgreicb sind, so sollten 
sie doch als dem Geist der sozialen Arbeit zuwiderlau
fend nach Mõglichkeit vermiedeÚ werden. Um so not
wendiger ist es, auch die ethisch einwandfreie Wer
bung in ansprechender Form vorzubringen. 

Hilfsarbeit und Werbup.g sind, besonders wenn sich 
die letztere auf die Mittelbeschaffung beschrã.nkt, 
recht verschiedenartige Tãtigkeiten, die sich meist 
schwer in einer Person vereinigen lassen. Es wird des
halb innerhalb der Hilfswerke oft eine Arbeitsteilqng 
vorgenommen, indem bei kleineren Organisationen 
einzelne Vorstandsmitglieder, bei grõBeren eine eigene _ 

Propagandaabteil.ung, die Werbung durchführen, so 
daB die praktischen Fürsorger davon entlastet werden. 
Es kommt allerdings auch i�mer noch vor, daB z. B. 
Heimerzieher, die ihr Interesse auf das Wohl der Zõg
linge konzentrieren sollten, viel von ihrer :t;eit und 
Kraft auf die Mittelbeschaffung verwenden müssen. 

Die Verselbstãndigung der Werbuiig in besondern 
Organisationen besteht in der Schweiz nur ganz ver
einzelt vor allem im Schweiz. Bundesfeierkomitee 
(Nr. 9!}). Verschiedene andere Versuche ---:- auch Pro 
Juventute war anfãnglich yorwiegend als Mittelbe
schaffungsorganisation gedacht - haben immer wie
der dazu geführt, daB die sammelnde Organisation 
auch praktische Hilfsarbeit leistet. Das geschah nicht 
nur, weil sich deren Notwendigkeit aufdrãngte, son
dern weil die scbweizerische Bevõlk:erung bei aller 
Gebefreudigkeit docb ziemlich genau wissep will, wo
für ihre Spenden verwendet werden, was sich nur bei 
engster Verbindung der Werbung mit der praktischen 
Arbeit erreichen lã.Bt. '"' 

3. Mittelbeschaffung für d i e  private soziale Arbeit 

Die ã.lteste Form der Bereitstellung von Mitteln ist 
die Widmung eines Vermõgens für einen bestimmten 
sozialen Zweck. Sie erfolgte im Mittelalter meist durch 
Vermiichtnisse und Schenkungen an die Kircbe, spãter 
meist durch solche an Vereine und Gemeinden. Noch 
heute bilden die so entstandenen Stiftungen und Fonds 
in unserem von keiner Infl.ation beimgesuchten Lande 
den durch das Sinken des Geldwertes allerdings ge
scbmãlerten Grundstock des Fürsorgekapitals .  In 
neuerer Zeit kamen dazu von Organisationen geschaf
fene Stiftungen, deren Vermõgen aber nicbt mehr die 
Hauptquelle ihrer · Einnahmen bildet. Die Festlegung 
eines Vermõgens, dessen Ertrag auf ewige Zeiten für 
einen bestimmten, manchmal recht eng umschriebenen 

�-

Zweck verwendet werden soll, gehort ihrem W esen 
nach einer stabilen Sozialordnung an und ist zudem 
nur moglich für diejenigen Volk:sschichten, die über 
groBere Mittel verfügen. 

Viele kleine Spenden, die meist laufend verausgabt 
und nicht kapitalisiert we:rden, bilden dagegen die 
typische Geldbescbaffung in einer in starkem Wandel 
begriffenen Gesellschaft, in der sich breite Volk:skreise 
an der }Iilfe für Notleidende beteiligen. Die Spend!fn 
erfolgen bauptsãchlich als· Mitgliederbeitrag, Gonner
beitrag, bei Sammlungen und V �rkãufen. Die Vereins
bildung dient nicht nur der M1ttelbeschaffung, son
dern will einen bestimmten Personenkreis mit einem 
oder mehreren Hilfswerken verbinden. Sie gibt aber 
a�ch finanziell eine ziemlich sichere Grundlage, indem 
die Verpfl.ichtung z u M itgliederbeitriigen tatsãchlich 
viel schwerer aufgehoben werden kann, als dies recht
lich der Fali ist. 

Gerade wegen dieses verpfl.ichtenden Charakters, 
aber auch wegen der Unsicherheit der finanziellen Ver
hãltnisse, ziehen es viele LeutE) vor, ihre Beitrãge vollig 
frei zu leisten, trotzdem ihnen in diesem ·F all im Gegen
satz zum Vereinsmitglied auch kcin Mitspracherecht 
zur Verfügung steht. Bestehen aber trotzdem nãhere 
Beziehungen zúm betreffenden Werk, indem sich 
dieses durch Jahre hindurch immer wieder mit Erfolg 
an die selbe Person wenden kann, so spricht man von 
Giinnerbeitriigen. Manchmal werden auch diese zu Ver
einsbeitrãgen, indem für ein bestimmtes Werk neben 
seinem direkten Trãger noch ein Gonnerverein ge
schaffen wird. 
· Der Gõnnerbeitrag bildet den Übergang zum Samm
lungsbeitrag. Bei Sammlungen wendet sich das Hilfs
werk an eine groJ3e, nicht im "einzelnen ausgewãhlte 
Gruppe, die entweder durch den Le.benskreis, aus dem 
das Hilfswerk stammt, z. B. Kirchen, Gewerkschaften , 
oder durch ãuBere Gründe, z. B. Einkommenshõhe des 
Angeg:angenen, begrenzt sein kann. V olkssammlungen 
auf neutraler Grundlage wenden sich an jedermann. · 

Die Sammlungen konnen entweder nur durch allge
meine· Werbung, z. B. durch Zeitungseinsendungen, 
Aufrufe am Radio, oder durch planmãJ3ige Erfa�
sung der als Geber in Betracht fallenden Kreise, 
z. B. durch Postcheckversand, Werbebriefe oder per
sõnliche Sammlung von Wohnung zu Wohnung, 
durchgeführt werden . J 

Verwandt mit der Sammlung sind die Verkiiufe, bei 
denen der Spender für seinen Beitrag einen kleinen 
Gegenwert erhãlt, . wabrend der Reinertrag_ an ein 
Hilfswerk fãllt. Dabei gibt es beim Gegenwert alle A b- · 

stufungen vom beinahe wertlosen Abzeichen, das 
eigentlich eine Quittung in mehr oder weniger hüb
scher Form darstellt, bis zu einem eigentlichen Kauf, · 

bei dem nur ein verhãltnismãJ3ig kleiner Aufschlag dem 
Hilfswerk zufalit. Solche Verkãufe, z. B. von Künstler
karten Kalendern und andern bei Massenherstellung 
billige� Gegenstã.nden, nehmen darauf Rücksicht, daB 
d er Mensch für sein Geld gerne einen greifbaren Gegen 
wert erhãlt. Sie lassen sich trotzdem rechtfertigen, 
wenn sie von gemeinnützigen Organisationen au,s
gehen, der Ertrag in einem vernünftigen Verhãltnis 
zum Aufwand steht und besonders, wenn der Verkauf 
in den Dienst der Aufklãrung und Werbung für die 
Hilfe gestellt wird, wie es z .  B. Pro Infirmis sehr sorg
fã.ltig du,rchführt. Verkãufe durch Privatpersonen mit 
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einem Zuschlag: für irgend ein Hilfswerk sind dagegen 
bedenklich, weil die Gefahr zu groJ3 ist, daJ3 der Wohl
fahrtszweck dem Verkaufsinteresse untergeordnet 
wird, wãhrend das Publikum das Gegenteil glaubt. An
dern Charakter haben die Verkãufe von WJJ,ren, die 
von Hilfsbedürftigen hergestellt wurden. Sie dienen 
nicht der Mittelbeschaffung, sondern der Bereitstellung 
von Arbeit. Auch sie sollen nur von gemeinnützigen 
Organisationen dmchgeführt werden. 

Mit den Verkãufen verwandt sind die Veranstal
tungen, bei denen den Teilnehmern etwas geboten und 
der Reinertrag einem Hilfswerk abgeliefert wird. Auch 
sie sind· dann am wertvollsten, wenn ein innerer Zu
samnienhang mit dem Hilfswerk besteht, z. B., indem 
Not und Hilfe dem Besucher in künstlerischer Form 
nahe gebracht werden. Veranstaltungen dagegen, die 
nur darauf ausgehen, den Teilnehmern in geschickter 
Weise das Geld aus der Tasche zu ziehen (Bazare, 
Wohltãtigkeitsfeste), sind grundsãtzlich bedenklich, 
auch wenn sie sich nicht unter allen Umstãnden ver-
meiden lassen. · 

Die Leistungen der Bevolkerunf! an die Hilfswerke 
bestehen nicht nur in Geld, sondern vor allem von 
seiten der Fra;uen und der Jugend in Naturalgaben 
und fre�willig geleisteter Arbeit. 

J e mehr sich die sozialen Einrichtungen auf die Vor
sorge verlegen, um so wichtiger wird die Mittelbeschaf
fung durch die Hilfsbedürftigen selbst, natürlich nicht 
im Zeitpunkt der Not, sondern schon vorher. Diese 
Selhsthilje, wie sie durch die Beitrag:sleistung an Kran
kenkassen, Versicherungskassen gegen Arbeitslosig
keit, Berufsverbã.nde und andere Einrichtungen geübt 
wird, stellt nicht nur im F.alle des Bedürfnisses be
trã.chtliche Mittel zur Verfügung, sondern hat auch 
moralisch un d politi&ch groJ3en W ert, in d em sie di e 
Verantwortlichkeit stãrkt und das SelbstbewuJ3tsein 
sch.ont. 

Da Selbstbilfe una private Spenden nicht in allen 
Fã.llen ausreicben, die organisatorisch zweckmãJ3ig 
durch private Organisationen behandelt werden, so 
werden sie durch ojfentliche Subventionen ergãnzt. 
Solcbe sind in der sozialen Arbeit sehr wertvoll, weil 
sie in vielen Fã.llen ermoglicben, die Hilfstã.tigkeit Pri
vater zu erhalten und doch einen, meist sehr zurück
haltend ausgeübten Einfl.uJ3 zu gewinnen. Sie ermog
lichen überdies einen gewissen Finanzausgleicb zu
gunsten ãrmerer Gegenden, vor allem zugunsten der 
Bergbevõlkerung. 

Die Kantone unterstützen Hilfswerke, zu deren Sub
ventionierung sie i:ricbt gesetzlicb · verpfl.ichtet sind, 
oft nicht aus ihren ordentlichen Mitteln, sondern ver
wenden dafür ihre Anteile - am Ertrag des Alkohol
monopols (Alkohqlzebntel) und der zugelassenen gro
Ben Lotterien. Die letztere Geldquelle wird aber aus 
sozialpãdagogischen Gründen von mánchen Organi
sationen bekãmpft. 

4. Aufklãrung und Werbung für die offentliche 
soziale Arbeit 

Soziale Hilfe ist eine Angelegenheit des Gemeinscbaftslebens und nicbt in erster Linie eine tecbnische Aufgabe, wie z. B. ein StraBenbau. Auch die Fürsorgestellen und Heime der Gemeinden und Kantone sollten deshalb kein abgeschlossenes Dasein führen, von dem 
l 

nur bei Kreditbewilligungen - und Skandalen -
etwas an die Offentlichkeit dringt. Auch sie gedeihen 
am besten, wenn si�. von �inem Helferkreis umgeben 
und von der breiten Offentlichkeit mitgetragen werden. 
Dies ist a.ber nur moglich, weím immer wie.der auch 
über die offentlicben Hilfswerke aufgeklã.rt und den 
Privaten Einblick und die Kontaktnahme mit Fürsor
gern und Scbützlingen ermõglicht wkd. Besonders 
wichtig ist dies bei den Heimen, die schon durch ibre 
Lage isoliert sind. 

Vl.  Kontrol le und Regelung der privaten 
sozialen A'rbeit 

Die Privaten sind im freiheitlich-demokratischen 
Staat grundsãtzlich frei, nach eigenem Gutdünken 
Hilfswerke zu scbaffen und zu unterstützen und dafür 
jedermann urp Beitrãge anzugehen. Diese Freiheit 
weckt Verantwortlicbkeit und Initiative, birgt aber 
auch die Gefahr von Planlosigkeit, Kraftvergeudung 
und . MiJ3brauch in sich. Letzterer ist im Sammlungs
wesen verhãltnismãJ3ig groJ3, weil der AuJ3enstehende 
Mühe hat, sicb in der komplizierten Organisation der · 
privaten sozialen Arbeit zurechtzufinden, aber auch 
infolge der Leichtglã.ubigkeit, mit der nicht nur ein
fache Leute auf Propaganda mit angeblioh sozialem 
Zweck hereinfallen, sondern aucb hochgestellte Per
sonlicbkeiten ihre Unterschrift unter Aufrufe zu setzen 
pfl.egen. Kommt dann aber ein MiJ3brauch vor, so ist 
die Reaktion der Bevõlkerung, die sich in ihren besten 
Impulsen betrogen fühlt, stark und trifft oft auch 
Werke, die damit nichts zu tun haben. Die gesamte 
gewissenhaft arbeitende soziale Arbeit hat deshalb ein 
groBes Interesse, MiJ3brãucbe zu bekãmpfen und wenn 
irgend mõglich zu verhüten. 

Neben den seltenen MiJ3brã.uchen betrügerischer 
Art, bei denen das Geld unter eindeutig falschen An
gaben gewonn�n oder nicht für den angegebenen Zweck 
verwendet wird, gibt es eine Reihe von Grenzfãllén. 
Viele Leute füblen sich, meist im AnschluJ3 an ein per
sonliches Erlebnis, eine allgemeine W elle von Hilfs
bereitschaft oder au eh einen bekannt gewordenen MiB
stand, zu einer Sammlung, einer ,Wohltãtigkeitsver
anstaltun�" oder gar zur Schaffung eines neuen Hilfs
werkes berufen, obne die Sache zu verstehen. Daraus 
ergeben sich hãufig· Unzulã.nglicbkeiten, vor allem ein 
im Verhãltnis zum Aufwand zu geringer Reinertrag -
auch Defizite kommen vor - oder eine fürsorgerisch 
unzweckmã.J3ige Verwendung der Mittel. In beiden 
Fãllen werden die gut arbeitenden Hilfswerke und 
damit ihre Schützlinge durch Entzug von Mitteln und 
Schmãlerung des Ansehens geschãdigt. Aber auch ein
wandfrei arbeitende Hilfswerke kõnnen einander im 
Verhã.ltnis zur Offentlicbkeit im Wege stehen, wenn 
sie bei der Verfolgung ihrer Ziele die notige Rücksicht 
auf andere Werke und damit andere Hilfsbedürftige 
auBer acht lassen . 

Das Bedürfnis nach einem gewissen Schutz der reellen 
W ohljahrtspjlege gegenüber unfã.higen und vor allem 

unseriosen AuBenseitern machte sich besonders in den 
Jahren der Wirtschaftskrise geltend, weshalb damals 
von der Schweiz. Landeskonferenz für soziale Arbeit 
die Schweiz. Zentralauskunftsstelle für W ohlfahrts
unternebmungen (Nr. 84) geschaffen wurde. Sie prüft 
Unternehmungen, Veranstaltungen und Sammlungen 
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die sich als gemeinnützig bezeichnen, erteilt Interes
senten darüber Auskunft, berãt Hilfswillige, denen es 
mehr an Erfahrung als an guteín Willen fehlt, und be
kãmpft MiBbrãuche in Verbindung mit den zustãndigen 
Behõrden und Organisationen. Sie verleiht einwand
freien Hilfswerken auf Gesuch bin ihre Schutzmarke, 
die sie dem �ublikum gegenÜber als seriõs ausweist. 
Aber auch die einzelnen gutgeleiteten Hilfswerke und 
Spitzenverbãnde kõnnen durch unermüdliche Auf
klãrung über ihre Leistungen und nõtigenfalls au:ch 
durch õffentliche W arnung vor wirklich unzuverlãs
sigen AuBenseitern viel zur Verhütung von MiBbrãu
chen beitragen. Der Übereifer von Organisationen, die 
es an der nõtigen Rücksicht gegenüber andern Hilfs
werken fehlen lassen, wird am zweckmãBigsten durch 
Vereinbarung und Aufklãrung eingedãmmt. Auf dieser 
Grundlage wurde schon lange vor dem Kriege jedem 
der groBen neutl'alen Hilfswerke eine bestimmte 
Sammlungszeit überlassen, wãhrend · der die andern 
nicht an die Offentlichkeit gelangen. 

Ne ben den privaten gibt es auch polizeiliche Gründe, 
um die Wohlfahrtspfiege und vor allem das Samm
lungswesen zu kontrollieren und zu regeln. Schutz
objekt ist dabei neben den reellen Hilfswerken vor 
allem das Publikum, das vor Belãstigung durch Samm
lungen auf den StraBen und an den Haustüren �nd vor 
Ausnützung seiner Gutmütigkeit für unseriõse Werke 
bewahrt werden soll� Offentlicbe Sammlungen von 
Haus z u Ha us oder auf der StraBe unterstehen deshalb 
in den meisten Kantonen der Bêwilliguri.gspflicht, wo
durch die Voraussetzung für eine gewisse Kontrolle 
über die Mittelverwendung geschaffen ist. Neben den 
polizeilichen drãngen vor allem in Kriegszeiten auch 
politische Gründe nacb einer Kontrolle des Samm
lungswesens und damit überhaupt der privaten sozialen 
Arbeit. Denn es soll verhütet werden, daB Sammlungen 
zu Zwecken durchgefü'h11t werden, die mit der Staats
politik, z. B. der Neutralitãt, im Widerspruch stehen. 
Hauptsãchlich aus diesem Grunde führte der Bundes
rat durch VollmachtenbeschluB vom 28. Februar 1941 
über Sammlungeil zu wohltãtigen und gemeinnützi
g(m Zwecken für diese eine Bewilligungspflicht ein, 
die wesentlich weiter ging, als es bei den meisten kan
tonalen Vorscbriften der Fall ist. Es . zeigte sich bald, 
daB diese Bewilligungspflicht auch der Planung dienst-

. . 
' 

bar gemacht werden konnte, indem das dafür zustãn
dige Kriegsfürsorgeamt in Verbindung mit den Orga
nisationen der sozialen Arbeit einen Sammlungs�alen
der aufstellte, an den sich die einzelnen W erke halten 
muBten. Diesem praktischen Vorteil für die bestehen
den und angesehenen Werke stand der Nachteil der 
Schwerfãlligkeit eines solchen Bewilligungsverfahrens 
und die im allgemeinen vermitidene Gefahr gegenüber, 
die Bew:illigungspflicht zu innenpolitischen oder welt
anschaulichen Zielen zu miBbrauchen. 

Als der VollmachtenbeschluB fiel, hat sich die 
Schweiz. Landeskonferenz · für soziale Arbeit grund
sãtzlich auf den Standpunkt gestellt, daB der Staat, 
und zwar die.Kantone, n ur aus rein polizeilichen Grün
den in das Sammlungswesen eingreifen und keines
falls über Nützlichkeit, Güte und Wünschbarkeit 
eines Hilfswerkes und seiner Sammlungen -entscheiden 
sollten. Sie schlug vor, die Bewilligungspfiicht auf 
Sammlungén auf õffentlichen StraBen und Plãtzen 
und von Haus zu Haus und solche, deren Ertrag vor
wiegend für auslãndische Zwecke best�mmt ist, zu be
schrãnken und als Verweigefllllgsgründe nur man
gelnde Gewãhr für einwandfreie Sammeltãtigkeit oder 
bei Sammlungen für auslãndische Zwecke erhebliche 
Gefãhrdung der Landesinteressen gelten zu lassen. Die 
kantonale Regelung . des Sammlungswesens konnte 
trotz der Bemühungen der Polizeidirektorenkonferenz 
nicht vereinheitlicht werden, . doch wurde wenigstens 
eine Zentralstelle für interkantonale Sammlungen 
(N r. 98) geschaffen, so daB die Bewilligungsgesuche nur 
von einer Stelle aus geprüft werden müssen. Di,e Hilfs
werke müssen sich für Sammlungen in mehreren der 
angeschlossenen Kantone nur noch an die Zentral
stelle wenden, doch ist die kantonale Behõrde füi
ihren Entscheid nicht unbedingt an deren Empfeh
lung gebunden. 

Der Sammlungskalender wird von den groBen Hilfs
werken gemãB freier Vereinbarung weitergeführt, 
auch wenn keine Zwangsmittel mehr zu seiner Durch
setzung im ganzen Lande bestehen und deshalb ver
einzelt Übergriffe :vorkommen. Solche korrigieren sich 
aber mit der Zeit selbst und sind deshalb weniger 

. scblimm als eine bürokratiscbe Regelung von oben, 
die immer mit einer gewissen Gefahr der EinfiuBnahme 
und Gleichschaltung verbunden ist. 

2. Kapitel - Jugendhi lfe 

A .  A l lgemeines 

l .  Entwicklung u nd Bedeutu ng 

Kein junges Lebewesen ist so lange bilfsbedürftig 
wie das Menschenkind. Es braucht auch in den ein
fachsten Verhãltnissen mancbes Jabr, bis es selbst 
etwas zur Befriedigung seiner Bedürfnisse beitragen 
oder gar auf eigene Faust für sich sorgen kann. Und 
mit zunehmender Kultur wird die Zeitspanne der 
Unselbstãndigkeit vor allem in den oberen Schichten 
der Gesellschaft immer lãnger. 

1 .  Hilfe d urch die Famil ie 

In dieser Zeit der Unselbstãndigkeit soFgen die 
Eltern oder bei ihrem Fehlen die weitere Familie für 
dee Xind, bieten ihm Na.hrung und Schutz, Pflege und �· Dooh war diese Elternleistung nicht immer 
&ó � und so selbstlos, wie man sich dies gerne 
v�t. 8ogal- K.indermord oder doch Aussetzung 
ka.mén oioht nur im Mãrchen immer wieder vor, wie 
die Bedeu� der Findelkinder in früheren Zeiten 
be:wtút. Aber a.uah Kinder, die man gerne am Leben 
etha1.ten hitte, muBten hãufig sterben, weil man es 
trotz a.ller Mühe nicht verstand, dle Sãuglinge vor 
gefãhrlichen Durchfállen zu schützen und schwere 
Kinderkrankheiten zu heilen. 

Ihre Nahrung muBten die meisten Kinder nach 
wenigen Jahren selbst erarbeiten. Und wenn sie beim 
Viehhüten und ãhnlichen Beschãftigungen in der 
Landwirtschaft noch Gelegenheit hatten, hie und da 
zu spielen, so hõrte dies mit der vor allem in der Ost
schweiz früh verbreiteten Hausindustrie auf. Solange 

. diese ausreichenden Verdienst brachte, war wenig
stens für den Unterhalt von alt und jung gesorgt. 
Ja es bestand sogar eine gewisse Mõglicbkeit, Freizeit 
zu e�langen, indem die Kinder nach Erledigung eines 
bestunmten Arbeitspensums aufhõren oder auf eigene 
Rechnung weiter arbeiten konnten. Diesês Raat-

be " " ge n wurde aber von Staats wegen vor allem im 
I�ter�sse 

_
der elterlichen Autoritãt eingeschrãnkt. Und die emdrmgende Fabrikindustrie nahm den Kindern 

�e de� Eltern bald jegliche ,Raat". Es g al t ni eh t n ur m Kr1egszeiten, wie Schinz1) 1817 berichtete ent-ed 
, ,  w er muBten die Kinder der besseren Armen (als arm wurd� damals jeder Besitzlose bezeicbnet) von morgens b1s nachts lO oder li Uhr bei deni Spinnrad od

_
er Spulrad von Anfang bis zu Ende der Woche zubrmgen oder die Kinder der Schlechteren wurden auf d�n unseligen Bettel geschickt". Beide Übelstãnde rmchten bis ins 20. Jahrhundert hinein. Die frühe und anstrengende Arbeit der Kinder in der Hausindustrie 

war, wie mehrere E1·hebungen2) nacbweisen, noch um 
1900 herum, vor allem in der Stickerei und in der 
Strohhutfiechterei , verbreitet und ging erst mit deren 
Umstellung auf GroBmaschinen und dem damit ver
bundenen Rückgang der Hausindustrie zurück. Und 
auch der Kinderbettel gehõrte bis Ende des 19. Jahr
hunderts, vor allem im Winter, zu den üblichen Er
scheinungen. · 

Bei der Arbeit in der Familie konnte wenigstens 
daun, wenn die Not nicht allzu groB war, auf die kind
liche Eigenart ein wenig Rücksicht genommen werden. 
Mit dem Übergang der Kinder zur Fabrikarbeit horte 
auch diese Mõglichkeit auf. 

In den bessergestellten Gesellschaftsschichten wurde 
zwar lãnger für die Kinder gesorgt, aber es ging bei 
Berufwahl und Heirat doch mindestens .so sehr um die 
Erfüllung elterlicher Bedürfnisse und eigener unerfüllt 
gebliebener Wünsche, wie um das Wohl der Kinder, 
wie man in manchen Lebensgeschichten nachlesen 
kann. Auf die Gesundheit und Leistungsfãhigkeit der 
Kinder wurde wenig Rücksicht genommen, erzãhlt 
doch sogar der so bevorzugte Goethe, daB sein Vater 
den genesenden Kindern, die man heute zur Erholung 
fortschickt, doppelte Lektionen gab, um die versãum
teil Unterrichtsstunden mõglichst bald nachzuholen. 
Auch um die seelische Eigenart der Kinder macbte 
man sich weniger Sorgen als um die 'Einhaltung ehr
furchtsvoller Distanz zu den mit ,Sie" oder ,Ibr" an
geredeten Eltern. Gesunde und normale Kinder fanden 
im Kreis der Geschwister und Altersgenossen gefühls
mãBigen AnscbluB und paBten sich im übrigen so gut 
wie mõglich an die Forderungen der Erwachsenen an. 
Wehe aber einem Kinde, das besondere Schwierig
keiten bot oder den Eltern aus andern Gründen im 
W ege war ! Sein Wesen wurde im Gefühl vollen Rechts 
ja sogar der Pflicht, mit brutalen Strafen gebrochen: 
und das ,Meretlein", dessen Gescbichte Gottfried 
Keller überliefert, war wohl kaum das einzige, das zu-
tode gequãlt wurde. . 

Im 18. Jahrhundert erst fingen aufgeklãrte Kreise 
an, das Kind als ein Wesen mit eigenem Lebensrecht 
anzusehen. Denn Aussprüche Christi, die in ãhnlicher 
Richtung liegen, wurden in den spãteren autori
tãren Zeiten ganz in den Hintergrund gedrãngt. Die 
Hebung der sozialen Lage ermõglichte zuerst dem 
Bürgertum und in neuerer Zeit auch der gehobenen 
Arbeiterschaft, ihren Kindern eine wirkliche kind
gemãBe Jugend zu gewãhren. Und die vermehrte 
Freizeit der Eltern und der durch Geburtenrückgang 
entstandene Seltenheitswert der Kinder schafft all
mãhlich die Familie aus einer Herrschaftsorganisa
tion über die Kinder zu einer Gemeinscbaft der El
tern mit den Kindern Üm. Dieser W andel kommt 
im Eltern- und Kindesrecbt gut ·zum Ausdruck, das 

1) s. Litera.turverzeichnis. 2) Lit. s. Wild, Bericht usw . 
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heute noch die Bezeichnung elterliche , Gewalt" trãgt, 
aber immer mebr aus einem Gewaltrecht im Eigen
interesse der Eltern zu einer nur mit den dazu noti
gen Rechten versehenen Erziehungs- und Schutz
p:fl.icht wird. 

2. Jugendhilfe 
Neben der Familie nahmen sicb in immer weiteren 

Kreisen andere gesellschaftlicbe Organe der Kmder 
und nachher auch der Jugendlichen an, ZU!lrst an
stelle feblender Eltern oder anderer Verwandter, dann 
zur Ergãnzung der Elternsorge und als letztes notigen
falls auch gegen den Willen der Eltern. 

a) Kinderfürsorge anstelle d er Familie 
Waisen und von den Eltern verlassene Kinder, die 

nicbt bei V erwandten unterkommen konnten, fanden 
schon früh in Spitãlern, den Vorlãufern der Armen
hãuser, Aufnahme. In der Schweiz gab es aber nicht 
viele solche und die Kinder wurden eher von der 
Behorde verkostgeldet. Das konnte, wie es schon aus 
der Zeit Zwinglis überliefert ist3), recht fürsorglich, 
au eh auf die berufliche Ausbildung der Kinder bedacbt, 
geschehen; Meist aber haben vor allem die Land
gemeinden die Kínder so billig wie moglich und oft so 
scblecht versorgt, wie es J eremias Gotthelf vor allem 
im Bauernspiegel und in der ,Armennot" so drastisch 
schildert. 

Gegenüber solcher Kinderversorgung, vor allem aber 
gegenüber dem Verkommenlassen in Elend und Bettel, 
w ar die Gründung von W aisenhiiusern für Bürger
kinder (das erste in Zürich schon 1637) und ,Armen
schulen" nach dem Vorbild von Pestalozzi und Wehrli 
ein groBer Fortschritt. Auch in diesen Jleimen muBten 
die K.inder ihren Lebensunterhalt weitgehend selbst 
verdienen, sei es durch Industriearbeit oder durch 
Landwirtschaft. Die Arbeitszeit betrug z .  B. in der 
W ehrlischule im Winter acht und im Sommer elf 
Stunden, wurde aber durch Belehrung und Gesang · 
belebt4) .  Und da;neben gab es, sozusagen zur Erbolung, 
nocb. weiteren Unterricht. Diese Lebensweise war 
ertrãglicb. unter begnadeten Erziehern, führte. unter 
spãtern Leitern abei n\cht selten zur .Ausbeutung der 
kindlichen Krãfte. Dazu kam, vor allem in einzelnen 
streng konfessionell geführten Anstalten, die Unter
drückung kindlichen Wesens durcb gewaltsame Aus
treibung ibrer ,Sündhaftigkeit" mit Rute und Stock. 
Auch paBten sich die Anstalten mit ihren oft groBen 
Landwirtschaftsbetrieben nur schwer den Forderungen 
an, die sich aus der allgemeinen bessern Lebenshaltung 
und dem Ausbau der Volksscbule ergaben. 

Demgegenüber gewann die Kinderversorgung bei 
Privaten, die oft durch Vereine erfolgte und mit Über
wachung der Ki,nder verbunden wurde, seit Mitte des 
19. Jahrhunderts wieder erneute Bedeutung. Die Er
fahrung zeigte dann, daB beide Formen der Betreuung 
elternloser und verlassener Kinder ihre Berechtigung, 
ibre Vorteile, aber auch ihre von Zeit zu Zeit �mer 
wieder von neuem akut werdenden Schwãchen und 
Gefahren haQen. 

b) Ergãnzung der Familie 
Eine planmãBige Unterstützung armer Kinder, die in 

ibrem Elternhaus lebten, setzte abgesehen von der Ar-

s) Kõhler ; s. Lit. 4) Widler; s. Lit. 

�-

menpflege, erst nach dem Ausbau der Volksschule ein. 
Diese zeigte, wieviele Kinder Hunger hatten, und erc 
leichterte durch das Zusammenkommen der ÍGnder die 
Einrichtung der Schülersuppe und die Kleiderspenden 
(siehe C, Schulkinderhilfe). Spãter wurden die Be
treuungseinrichtungen, vor allem die Krippen für Sãug
linge und Kleinkinder (siehe B), und . an manchen 
Orten auch Horte geschaffen. Sowohl die Unter
stützungs- wie die Betreulingseinrichtungen haben 
ihren Hohepunkt überschritten, denn bessere Ver
dienstverbãltnisse der Eltern, Familienzulagen, Ar
beitslosenhilfe und andere Versicherungs- und Unter
stützungseinrichtungen machen sie in vielen Fãllen 
unnotig. 

Arrders verhãlt es sich mit der wirtschaftlichen Hilfe 
für Jugendliche, den Stipendien, dié trotz der groBen 
aufgewendeten Mittel (siehe D a) noch sehr des Aus
baues und der Neuordnung bedürfen, weil die wirt
schaftliche Kraft der minderbemittelten Familien 
nicbt im gleichen· MaBe gestiegen ist, wie die Anfor
derungen und Kosten der beruflichen Ausbilqung. 

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann auch 
die gesundheitliche Hilfe, wieder in groBerem MaBe 
zuerst für die Schulkinder. Die Schuigesundheits
pflege setzte vorerst in den Stãdten und einigen we
nigen Industrieorten, z. B. im Zürcher Oberland, ein 
und hat sich rascb ausgedehnt, so daB heute an den 
meisten Orten die Schulkinder- am besten ãrztlich 
kontrolliert werden und ani ehesten geeignete Er
holung und Krankenpflege genieBen, wenn sie ihrer 
bedürfen. 

Als dann, am Aufang des 20. Jahrhunderts, die 
Entwicklung der Sãuglingskunde überhaupt die Mog
lichkeit dazu gab, die Sãuglingssterblichkeit zu ver
mindern, wiirden ihre Ergebnisse zuerst in Krippen 
und Heimen und seit den letzten J ahrzebnten durch 
die Mütterberatung immer mehr auch in der ganzen 
Bevolkerung verbreitet und damit Leben und Ge
sundheit der Kinder und viel Kraft und Glück der 
Mütter gerettet. Aber erst an wenigen Orten be- . 
m'üht · sich die Gesellschaft au eh planmãBig um die . 
Gesundheit der durch Pubertãt und Umstellung auf 

, das Erwerbsleben mannigfacher Gefãhrdung ausge
setzten Jugendlichen. 

Das Ungenügen der elterlichen Erziehung zeigte sich 
zuerst gegenüber den Anormalen, für die deshalb ver
einzelt schon am Anfang, vor allem aber in der 2. Hãlfte 
des 19. Jahrhunderts urtd seither immer mehr Spezial
anstalten geschaffen wurden. 

Die Ergiinzung der elterlichen Erziehung normaler 
Kinder erfolgte zuerst durch die Volksschule, dann 
folgten der Kindergarten, die Berufsschulung und in 
neuester Zeit auch die hauswirtschaftliche Schulung. 
Erst in den letzten J ahrzehnten sieht man immer 
mehr ein, daB aucb rechte Eltern weiterer Miterzieber 
auBerhalb der Schule bedürfen, vor allem für die 
Jugendlichen im Entwicklungsalter, · und es wurden 
die verscbiedenen Berufsberatungsstellen, Freizeit
einrichtungen und Jugendgruppen geschaffen. 

Bei allen diesen Einrichtungen .zur Ergãnzung der 
Elternleistung geht die Entwicklung deutlich von der 
Fürsorge für besonders Hilfsbedürftige, z .  B. arme, 
kranke, anormale ·Kinder, zum allgemeinen Dienst 
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für die ges�mte Jugend, wie ihn z .  � - die Mütter
beratung, die Scbulgesundheitspflege und die Jugend
gruppe leisten. 

·' 

e) Kinderscbutz. 

Mit diesen ergãnzenden MaBnahmen konnte den 
Kindern nur geholfen werden, wenn ·und soweit die 
Eltern damit einverstanden waren. Wie aber, wenn sie 
das Kind selbst schãdigten oder doch schwer gefãhr
deten ? Nach schweizerischem Recht konnten die 
Eltern nie, wie es im alten Rom der Fall gewesen, ibre 
Kindér verkaufen. Doch waren sie oft durch Armut 
gezwungen, die�e schon in jungen Jahren als Arbeits
krãfte zu verdingen, waf;> an manchen Orten gewohn
heitsmãBig sogar ins Ausland ges2hah (Schwabengãn
gerei aus der Ostschweiz, Tessiner Buben bei Mailãn
der Kaminfegern).  Besonders schlimm war die Aus
lieferung der Kinder an die überlange Fabrikarbe!t 
des Frühkapitalismus. Der Staat erlieB zwar im In
teresse ihrei: Schulung manch� Verordnung, um sie 
wenigstens vor der. schlimmsten Ausnutzung ihrer 
Krãfte zu schützen, aber .es ging Jahrzehnte, bis sie 
sich durchsetzten. Und heute noch, wo die Verhãlt
nisse so viel besser sind, wird erwerbstãtigen Jugend
lichen noch manche Überanstrengung zugemutet 
(siehe D, b).  . 

Nocb schwieriger als dieser Schutz gegen Dritte war 
und ist, den Kinderschutz gegen die Eltt�rn selbst 
durchzuführen. Denn ,gehoren" nicht diesen ihre 
Kinder, wie man heute noch in Schweizerdeutsch die 
Familienzugehorigkeit · bezeichnet ? Aber au eh dieses 
Herrschaftsrecht wurde wenigstens in · der · Gesetz
gebung überwunden , d. h. die Abstellung seiner MiB
brãuche ermoglicht. In der Praxis _ fehlt es aber noch 
oft an der Verwirklichung der entsprechenden Be
stimmungen. Sie bietet aucb bei bestem Willen eine 
besonders schwierige Aufgabe, weil die Kinder sich 
im frühen Alter nicbt und spãter nur sehr beschrã.nkt 
selbst gegen MiBbrã.ucbe wehren konnen. Nã.heres dar
über siehe unter E.  

So haben sích im Laufe der Zeit, vor allem seit 
dem Beginn des 1 9. Jahrhunderts, eine Menge von 
Einrichtungen und MaBnahmen entwickeit, die von 
verschiedenen Trã.gern ausgehen, verschiedene Einzel-

. ziele verfolgen und verschiedene Methoden anwenden. 
Erst gegen Ende des l .  Weltkrieges sind alle diese Vor
kehrungen für die J ugend im deutschen Sprachge biet 
organisatorisch und begri fflich zur Einheit ,Jugend
hilfe" (in Deutschland anfãri.glich Jugendwohlfahrts
pflege) zusammengefaBt worden. Man versteht dar
unter q,lles, was die Gesellschaft durch andere Gebilde 
als die Familie für den Unterhalt, die Gesundheit, die 
Erziehung und den Schutz der Jugend leistet, und nimmt 
davon meist nur die lã.ngst selbstã.ndig gewordene 
Schufe aller Stufen und etwa noch den kirchlichen 
Unterricht aus. Weder die englische noch die franzo
sische Sprache haben einen Óberbegriff für die gesamte 
Jugendhilfe, sondern verwenden dafür Ausdrücke wie 
, 1protection de la j eunesse"5) und ,child welfare and 
protection", die aber beide im Sprachgebrauch eher 
eine engere Bedeutung haben . Wahrscheinlich 'hãngt 
dies damit zusammen, daB es in beiden Lãndern keine 

umfassende Stelle, wie ein Jugendamt, gíbt, die für so 
verschiedene Aufgaben, wie z. B.  die Sã.uglingsfür
sorge und die Forderung der .J ugendgruppen, verant-
wortlich wã.re. 

· 

1 1 .  Motive und Ziele 

Die im l .  Kapitel für die gesamte soziale Arbeit be
handelten Motive und ·Ziele gelten auch für die Jugend
hilfe, doch ergeben sich aus Wesen und Stellung der 
Jugend einige Besonderbeiten. 

Die auBere Not vor allem des j üngeren Kindes wírd 
leicht erkannt und geht fast jedem Menschen un
mittelbar zu Herúm. HilfsmaBnahmen dagegen ent
stehen deshalb immer wieder spontan aus Mitgefühl 
und finden bei der Bevolkerung aller Kreise Ver
stã.ndnis und Unterstützung, ohne daB sich die meisten 
Spender und auch manche Helfer über die letzten 

· Ziele der Jugendhilfe Gedanken machen. Nahrung 
und Kleidung, Obdach und Gesuridheitspflege be
rühren aber, so notwendig sie auch als Voraussetzung 
für alles weitere sind, nicbt den eigentlichen Lebens
sinn der Jugend. Dem1 deren Aufgabe im Lebens
ganzen liegt nicht im Sein, sondern im Werden, in der 
Vorbereitung auf ihre künftige Übern.ahme, Weiter
entwicklung und Weitergabe der Kultur. Dazu_ wird 
sie in eine bestehende oder seínsollende Gesellschaft 
eingeordnet, was das eigentliche W esen der Erziehung 
und d1lr Jugendhilfe ausmacht. 

Das Erziehungsziel aber, die Frage, wozu die Jugend 
vorbereitet, in welcher Richtung sie geformt werden 
soll, lã.Bt sich nicht aus der Jugendbilfe selbst, sondern 
nur aus der Welt- und Lebensanschauung ableite:p.. Sie 
entscheidet darüber, ob . der j unge Mensch mehr 
religios oder weltlich, mehr individualistisch oder sozia
lis�isch, mebr demokratisch-kameradschaftlich oder 
herrschaftlich, auf strenge Über- und Unterordnung 
hin, erzogen werden soll. Doch entspricht es dem ge
mãBigtea Lebensklima der Schweiz, daB extrenie 
Zielsetzungen ziemlich selten vertreten und meist 
auch abgelehnten Richtungen wepigstens eine Spur 
von Wahrheit oder doch der gute Glaube zugebilligt . 
wird. Trotzdem sind die inneren Gegensãtze in der 
erzieherischen Jugendhilfe erheblich und wirken sich, 
manchmal zum Erstauíien derer, die einfach aus 
gutem Herzen ,dem armen Kinde helfen wollen" 
immer wieder in der praktischen ãuBern Hilfe aus. 

Diese Uneinheitlichkeit soll und kànn im demokra
tisch-foderalistischen Staat nicht geã.ndei-t, sondern 
nur durch ehrlÍche Abgrenzung und Zusammenarbeit 
und ferner durçh díe Erziehung zur Toleranz, zum 

. Verstehen oder doch Geltenlassen auch andersartigen 
. Wollens, überbrückt wefden. Manche sehen einen 

Gegensatz zwischen selbstlosem Dienst an der J ugend 
und deren Erziehung im Sinne bestimmter welt
anschaulicher Gruppen. Diese beiden Haltungen 
schlieBen sich aber keineswegs aus. Denn wer von der 
Richtigkeit seiner . Ansübauung überzeugt ist, glaubt 
eben auch, daB der Jugend nur in seinem Sinne richtig 
geholfen werden konne. Auch der angeblich voraus
s�tz�gslos Helfende hat ein bestimmtes W eltbild, von 
dem aus er Not und Hilfe bewertet. Unterschiede in 

5) U� den Unters
.
chied zwischen der umfassenden Jugendl:iilfe und dem engern Begriff der Jügendfürsorge zum Aus

druck zu bringen, wurde im Nachschlageteil für Jugendhilfe der Ausdruck ,Aide à la jeunesse" verwendet. 
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der Helfergesinnung, die überall vorkommen, sind · 
weniger in der�"\V eltauschauung als im psychologischen 
Typus des Helfers und Erziehers begründet. Der lie
bende, soziale Mensch findet unmittelbar den Kontakt 
zum NacJ:!sten, auch zum Kinde und Jugendlichen, 
packt ihn i m Kern seines W esens un d hilft ihm da
m i t am nachhaltigsten. Der theoretisch-dogmatische 
Mensch dagegen, dem die Norm mehr gilt als das un
mittelbare Leben, und der politisch-ordnende Typus, 
dem Herrschaft und Ordnung wichtiger sind als die 
Neues schaffende Freiheit, ·sind stets und auf allen 
Seitep. in Gefahr, auch die. Jugend. zu vergewaltigen, 
statt ihr zu helfen. 

Infolge dieser entscheidenden Bedeutung der Per
sõnlichkeit bricht immer wieder, besonders in der er
zieherischen Jugendhilfe, da und dmt neues Leben auf, 
wahrend alte, scheinbar fest gegründete Werke ein
gehen oder verknõchern. Die zweckmã.Bigste Organi
sation ist deshalb nur solange ein Segen, als sie schõp
ferisches Neubeginnen nicht · hemmt, sondern nach 
Mõglichkeit erleichtert. 

1 1 1 .  Trãger 

1 .  All9emeines 

Di e altesten Trager der Hilfe für die J ugend, di e 
aber nicht zur organisierten Juge 1dhilfe im heutigen 
Sinne gehõren, sind die Verwandtschaft und die Nach
barschaft. In abgelegenen Berg�alern werden noch 
heute Waisen und verlassene Kinder unter die Ver
wandtschaft verteilt, ohne daB sich eine Behõrde ein
mischt. Und noch im�er hilft manche Frau aus ihrer 
Mütterlichkeit heraus notleidenden Nachbarskindern, 
wie es Pestalozzis Gertrud und so manche Bauerin bei 
J eremias Gotthelf getan, oder nimmt au eh die Kame
raden ihrer eigenen. Kinder, die zu Hause kein Ver
standnis finden, in die Warme ilires Familienkreises 
au f. 

Aus dieser Hilfe von Mensch zu Mensch, aus reli-· 
giõsi:m Motiven und wirtschaftlichen und staats
bürgerlichen Überlegungen, entstand im Laufe des 
19.  Jahrhunderts die organisierte Jugendhilfe. Ihre 
Trager waren und sind weitgehend auch heute noch 
kleine Vereine, Fonds und Stiftungen, aber auch Ge
meindee�ichtungen, für bestimmte, eng umgrenzte 
Aufgaben. Sie entstanden in der Schweiz nicht nach 
einem Plan, sondern aus dem guten Willen und der 
freien EntschlieBung Einzelner und kleiner Gruppen, 
die eine bestimmte Jugendnot als unertraglich emp
fanden und sich deshalb um ihre Behebung bemühten. 
So wurden die meisten Vereine für eine Krippe oder 
ein Kinderheim, Kommissionen für Ferienkolonien 
oder Kinderversorgung, Fonds für Schülersuppe oder 
Stipendien und vie!es andere gegründet. 

Als das N etz dieser verschiedenartigen kleinen 
Trager am Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewisse 
Dichte erreicht hatte, zeigte sich das Bedürfnis nach 
ihrer Koordinierung und Zusammenfassung. Den prak
tischen AnstoB gab der Wunsch, Doppelspurigkeiten 
zu vermeiden, Lücken auszufüllen und den Wirkungs
grad der aufgewendeten Krã.fte und Mittel zu ver
bessern. Die betreffenden Bestrebungen wurden er- · 

6) s. Binder, 25 Jahre Pro Juventute. 

leichtert durch die allgemeine Tendenz; das gesell
schaftliche Leben mehr als früher bewuBt und .plan
mã.Big zu gestalten. Die Zusammenfassung erfolgte 
aber in der Schweiz entsprechend ihrem fõderalistischen 
Aufbau sehr vorsichtig und unvollstandig, da die I:ni
tiative des kleinen Kreises immer noch als wesentlich 
empfunden, von einer Spitze dagegen bestenfalls 
Anregungen, aber nur ausnahmsweise Vorschriften 
ohne Widerstand entgegengenommen werden. 

2. Koordi
.
nierung der privaten J u�end h i lfe 

Zusammenfass1,(,ngen erfolgten nach dem Fachprinzip 
durch Gründung von Verbanden gleich�rtiger Ein
richtungen, die bei den betreffenden Abschnitten er
wahnt werden, nach der '!eltanschaulichen Grundlage, 
am vollstandigsten in den Konferenzen für katholische 
Kinder- und Jugendhilfe (Nr. 126/7) ,  und umfassend 
für die gesamte private Jugendhilfe. Ein erster Versuch 
dazu führte 1908 zur Gründung der Schweiz. Vereini

.gung für Kinder- und Frauenschutz, bei der die 
Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft, der Schweiz. 
Gemeinnützige Frauenvereiri und andere Kreise,, die 
sich mit Jugendschutz befaBten, beteiligt waren. Sie 
gewann aber keine umfassende Bedeutung und ging 
bis auf wenige Sektionen · in Bern und St. Gallen 
(Nr. 131 und 138) ein, .bzw. in die Stiftung Pro Juven-
tute über. · 

. 
1912 trat als Stiftung der Schweiz. Gemeinnützigen 

Gesellschaft di� Schweiz. Stiftung Pro Juventuf,e6) 
(Nr. ll6  ff.) ins Leben, die dank ihrer weiten Ziel
setzung, aktiven Leitung und zweckmã.Bigen Orga
nisation schon nach wenigen J ah'ren eine zentrale 
Bedeutung gewann . Ihr Ziel ist die Fõrderung von 
Bcstre,bungen zum Wohle der Jugend, einschlieBlich 
des Mutterschutzes, und vor allem die Weckung und 
Starkung des Verantwortungsgefühles für die J ugend 
bei Eltern, Erziehern und Behõrden, und ferner die 
Hebung des sozialen Fühlens und Denkens bei der 
Jugend selbst. Sie verbindet, beweglicher, als dies bei 
verbandsmã.Biger Organisation mõgli{Jh ware, die Ini
tiative im kleinen Kr�is mit zentraler Anregung und 
Planung. Denn der Gemeindesekretar und vor allem 
der Bezirkssekretar arbeiten sowohl initiativ wie aus
führend. Sie kõnnen, entsprechend den Beschlüssen 
der Bezirkskommissionen, aus dem Ertrag des Marken
und Kartenverkaufs in ihrem Bezirk und allfalligen. 
andern Einnahmen im Rahmen des weitgefaBten 
J ahreszweckes ganz nach den õrtlichen Auffassungen 
und Bedürfnissen Einzelfürsorge treiben und Werke 
der Jugendhilfe unterstützen oder gründen. Sie sollen 
s'olche aber baldmõglichst selbstandig machen, um 
Krafte und Mittel wieder für neue Aufgaben frei zu 
halten. Die Bezirkssekretare und Sekretarinnen, die 
im Hauptberuf oft Lehrer, llausfrauen oder allein
stehende Frauen sind, erhalten vom Zentralsekre
tariat durch persõnlichen Kontakt, die Zeitschrift 
,Pro Juventute" ,  Konferenzen und TagungenAnsporn 
und Anregungen, sodaB im Rahmen einer weit ge
spannten und sorgfãJtig gewahrten positiven Neutra
litat doch eine gewisse Einheitlichkeit in den Aufgaben 
und Methoden durchdringt. So wurde die ehrenamtlich, 
meist volksnah und mit Idealismus, aber oft dilettan
tisch. und aus einem beschrankten Gesichtswinkel ge-
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l · tete Arbeit in origineller Weise mit dem fachkun-els b fl' h t"t' digen Spezialistentum des haupt er'u 1c a 1gen 

Jugendhelfers verbunden. 
. 

3. Organisation der offentlichen Jugendhilfe 

In der õffentlichen Jugendhilfe war und ist es, ge
samt-schweizeri�ch gesehen, noch . schWieriger al� in 
der priv-aten, eine den Erforder�lSs�n sachkundiger 
Jugendhilfe entsprechende Orgarusat10n zu s�haffe�. 
Zusti1ndig für bestimmte einzelne Aufgab�? smd �e 
Vormundschaftsbehõrden, die Armenbehorden, die 
Schulbehõrden und die Gesundheitsbehõrden der Ge
meinden vor allem im W elschland auch die Gerichte, 
wãhrend

' 
die entsprechenden kantonalen Direktionen 

meist nur als Aufsichtsorgane in Frage kommen. All 
diese Behõrden werden auch heute noch al'l.sschlieBlich 
oder ganz überwiegend aus Mannern zusammeng�setzt, 
von denen nicbt alle für die Jugendfürt>orge, die nur 
einen kleinen Teil ihrer Tãtigkeit ausmacht, das nõtige 
Interesse und die Eignung besitzen. Überdies fehlt an 
einem kleinen Qrte die Mõglichkeit, sich durch die 
Behandlung z.ahlreicher Falle einzuarbeiten. Es kam 
aber in der Regel gar nicht in Frage, die Kompetenzen 
der Gemeindebehõrden auf grõBere Kreise zu über
tragen, wie man es in andern Landern durchführte, 
weil vor a.llem der Ostscbweizer eifersüchtig über der 
Gemeindeautonomie wacht. 

ln den Stã.dten half man sich, indem man als Hilfs
�e der Behõrden !w,uptamtliche Jugendfürsorge
� éohuf, in Zürich z. B. im Jahr 1908 sowohl die 
.Ü:�undschaft wie das dem Schulwesen ange
�erte Kinderfürsorgeamt. Diese Beamtungen konn
W mit Mã.nnem und Frauen, letztere meist als Ge
billinnen, besetzt werden, die Interesse und Eignung 
dafür hatten und sich, solange noch keine berufliche 
Ausbildung für soziale Arbeit erfolgen konnte, durch 
Erfahr\lng und Selbststudium zu Fa.chleuten ent
wickelten. Auf dem Lande versuchten es verschiedene 
Kantone mit nebenamtlichen Kinderschutzkommis
sionen, die aber keine groBe Bedeutung gewannen. 
Zum Teil fehlte es ihnen an Anregung und Stütze 
dmch eine Zentralstelle, zum Teil ist ihre Haupt.auf
gabe der Hilfe für gefahrdete Kinder so heikel, daB sie 
nur von Berufsfürsorgern richtig gelõst werden kann. 
Bezirksamtsvormundschaften und andere bezirks
weise organisierte Jugendfürsorgestellen konnten aber 
nur an wenig!)n Orten geschaffen werden, da es von 
einer Gemeinde eine gewisse GroBzügigkeit un d W ei t
si eh t verlangt, eine Beamtung mitzufinanzieren, von 
der sie zum vornherein gar nicht weiB, in welchem 
MaBe sie diese für ihre Falle beanspruchen wird. Die 
Kantone halten aber - abgesehen von den Stadte
kantonen · - au eh zurück, weil es sich um eigentliche 
Gemeindeaufgaben handelt. Itnmerhin konnten die 
Hemmungen durch fürsorgerisch und organisatorisch 
starke Persõnlichkeiten und geschicktes Vorgehen da 
und dort, z. B. im Bezirk Olten und im Kanton Zürich, 
überwunden werden. In Zürich arbeitete in jedem 
Bezirk ein Jugendsekretar so lange und intensiv 
nebenamtlich, bis die Gemeinden aus der praktischen 
Erfahrung heraus einsahen, daB ein Hauptamt nõtig 
sei und ihnen dienen würde, und sich zu dessen Mit
finanzierung bereit erklarten. 

7) Bickel, S. 80. 

. Der Erfolg im Kanton Zürich wurde stark mitbe
dingt durch die aktive Zentrale des kantonalen Ju
gendamtes (Nr. 114),  die den Bezirksjugendsekreta
riàten laufend Anregung, Belehrung und Stütze bietet, 
und ferner durch die weite Zielsetzung. Die meisten 
amtlichen Jugendfürsorgestellen befassen sich nur mit 
d er Fürsorge für gefãhrdete Kinder oder, wie di e 
Schulfürsorgeãmter, mit erganzender wirtschaftlicber 
und gesundheitlicher Hilfe. Demgegenüber vertritt das 
Jugendamt des Kantons Zürich den neuen Gedanken 
der Zusammenfassung der gesamten Jugendhilfe. Wohl 
sollte es in erster Linie die Fürsorge durch Schulbe
hõrden, Armenbehõrden, Vormundschaftsbehõrdcn 
und Gesundheitsbehõrden koordinieren und erganzen, 
was in ahnlicher W eise au eh von andern stadtischen 
und kantonalen Amtern (Nr. 104 ff.) versucht wird. 
Aber überdies betatigt es sich auch führend in der 
sozialpadagogischen · Arbeit für die gesamte Jugend, 
z .  B .  der Mütterberatung, der Freizeithilfe und der 
Berufsberatung. Und ferner sucht es, ebenso wie das 
Jugendamt des Kantons Bern, durch enge Zu.sammen
arbeit mit der privaten Jugendhilfe das ganze Gebiet 
auf dem Boden freiwilliger Zusammenarbeit zu koordi
nieren und zu heben. 

In anderen Kantonen kam es nicht zu einer so um
fassenden ·zusammenarbeit der õffentlichen und der 
privaten Jugendhilfe, vi�lleicht weil dort, abgesehen 
von praktischen Gründen, die für vertraue:nsvolle Zu
sammenarbeit besonders günstige gemeinsame huma
nitare Grundlage zurücktritt. Zudem hat die Erfahrung 
des 2. Weltkrieges und die Stã.rkung der konfessionellen 
Arbeit seither die Zurückhaltung gegen- õffentliche 
Jugendhilfe eher verstarkt. Der Bund beschrankt sich 
deshalb darauf, einige wenige vorwiegend technische 
Aufgaben für die Jugend, wie vor all�m die Tuber
kulosefürsorge und die Berufsbildung, zu fõrdern, und 
hat, - wie ja auch die meisten Kantone - keine 
Amtsstelle, die einen Überblick über die ganze Jugend
hilfe besaBe. Das Zentralsekretariat Pro Juventute ist 
deshalb weitgebend auch Auskunfts- und J)okumenta
tionsstelle für die õffentliche Jugendhilfe. 

B. Hilfe für Sãugl ing und Kleinkind 

1. Die Not 

Sauglinge und Kleinkinder sind falscher Behandlung 
und Not wehrlos ausgeliefert. Sie kõnnen nicht betteln 
und nicht stehlen, wenn es ihnen an iichtiger Nahrung 
fehlt, und kein Lehrer wird durch ihr Versagen auf 
ihre Not aufmerksam. So bleibt ihnen, wenn es gar zu 
schlimm w'ird, nichts anderes übrig, als dieses Erden
dasein baldmõglichst zu verlassen. Das hat denn auch , 
bis ins 20. Jahrhundert, ein groBer Teil von ihnen 
getan. · 

In der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts waren in Genf 
im Alter von 5 Jahren bereits mehr als die Halfte der 
Lebendgeborenen gestorben7) .  1871/75 starben in der 
Scbweiz auf tausend Lebendgeborene immer noch 198 
schon im ersten Lebensjahr. Im Durchschnitt der 
Jahre 1896/1900 war die gesamtschweizerische Saug-

/ 
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lingssterblichkeit auf 143 g,esunken, errei�hte . aber 
1894/1905 in den beiden Industriestãdten St. Gallen 
und La Chaux-de-Fonds nocb 1688).  Bis 1946 ist 
die Sãuglingssterblichkeit im schweizerischen Durch
schnitt auf 39 v:on tausend Lebendgeborenen gesunken 
und bleiibt in den meisten deutschschweizeriscben 
Stãdten no.ch darunter. Auch die Zahl der Totgebo
renen ging von 49 von tausend Geborenen im Jahre 
1 87 1  auf 16  im Jahre 19448) zurück. So muBten trotz 
fltarker Zunahme ·det Frauen im heiratsfãbigen Alter 
n ur no eh 4909 statt 20 000 vergeblich ein Kind gebãren . . 
- Die Sãuglingssterblichkeit zeigt aber nur . die 
schãrfste Fli>rm der. Not. Denn eirre groBe Zahl von 
Kindern blieben zwar am Leben, waren aber in allen 
moglichen Arten· geschãdigt, _z .  -B .  hãufig rachitisch 
oder s.KrofulOs in Formen, die man heute in der Scbweiz 
kaum noch kennt. Bis in die Neuzeit wurde Ki:ankheit 
und Tod so vieler kleiner Kin«fer als ein Schicksal hin
genommen, gegen das man mit aller Mühe und Sorg
falt nicht viel ausrichten konne. Und noch im Anfang · 

des 20. Jahrhunderts diskutierten ernsthafte Mãnner 
- natürlicb nicht bezüglich ihrer eigenen Kinder -

· darü.ber, ·ob man überhaupt dagegen vorgehen solle. 
Denn bewirke die Sãuglingsst!)rblichkeit nicht eine 
natürliche Auslese der Tüchtigen ? Zum Glück für die 
Kinder lieB · si eh nachweisen, daB dem nicht so ist, 
índem Bevolkerungen mit· hoher Sãuglingssterblicb 
keit keineswegs besonders krãftig sind, sondem auch 
zablreichere Un:taugliche für den Militãrdienst auf
weisen . 

Eine planmãBige Bekàmpfung der, Sãuglingssterb
lichkeit war erst moglich, als man sich über ihre Ur
sachen einigermaBen kiar war .- Es sin d v0r allem zwei 
Ursachengruppen : die soziale Lage der Familie, wel
che die Gesundheit von Mutter und Kind schwãchte 
und der Mutter keine Zeit für die Pflege des Kihdes 
lieB , und die allgemeine Unkenntnis über Geburtshilfe 
und Bedürfnisse des Sãuglings. Bei den ãrmeren Fa
inilien ·hãu.ften sich beide Gründe, weshalb die Sterb
lichkeit bei ihnen immer groBer war. Welcbe Bedeu
tung aber die Unkenntnj.s hatte, sieht man am besten 
daraus, daB noch im Anfang des 20. Jahrhunderts in 
einem ausgesprochenen Zürcher Woblstandskreis dop
pelt so viele Sãuglinge starben wie heute im stãdtischen 
Duréhschnitt9) . Bei den unehelichen Kindern wurden 
und werden heute noch beide Ursachengruppen durch 
ibre Familienlosigkeit und die besonders schwere 
ãuBere und innere Lage ihrer Mutter verschãrft. 
Ihre Sterblichkeit ist deshalb noch immer rund doppelt 
so hoch wie diej enige der ehelichen Kinder. 

Lange bevor man aber die Zusammenhãngé kiar 
überblickte, bemühten sich vor allem Frauen aus Mit
gefühl, den · ãrmsten Kmdern der erwerbstãtigen 
Mütter Hilfe zu bringen. 

1 1 .  Fürsorge für Sãugl inge und Kle inkinder 

Die sozia1en Ursachen der Not und Sterblichkeit der 
Sãuglinge und Kleinkinder bestanden seit alters her, 
aber erst das 19.  Jabrhundert schuf die Voraussetzun
gen zu ihrer Bekãmpfung, objektiv durch die Ver
mehrung des Volkswohlstandes und subjektiv durch 
die Überzeugung, daB Übelstãnde überwunden werden 

8) s. Jugendfürsorge, Informationskurs, S. 102/3. 
9) s. Jugendfürsorge, Informationskurs, S. 109. 

k0nnen, und den Willeri, dies ·wenigstens zu ·v-ersuchen. 
Die erste Form, in der man dcn Kindern sozial be
drãngter Mütter half, sind die Krippe:o. Auch die 
Kontrolle der in frerhden Familien vers<:>rgten Kinder 
(Nãheres unter E, Pflegekinderwesen) ,  die in manchen 
Kantonen schon Ende des 19.  Jahrbunderts einsetzte, 

. galt anfãnglich vorwiegend den kleinen Kindern er- · 

werpstãtiger Mütter. 
Erst viel spãter ging man daz1,1 über, durch Hilfe für 

Wochnerinnen, Stillgelder und Familienzulagen die 
Lage der Mütter und damit der Kinder direkt zu ver
bessern, statt ihnen nur einen Ersatz für die fehlende 
müttédicbe Pflege zu bieten. Und noch heute muB, 
wie im K_apitel über Fami_lienhilfe ausgeführt wird, um 
Mutterschaftsversicherung und Familienzulagen ge
rungen werderi. 

1. Kinde�krippen .und andere Ei nrichtungen 
für aufsichtslose Sãuglinge und Klei nkinder 

Kinderkrip:EJen �ind Einrichtungen zur Betreuung 
von Sãuglingen und Kleinkindern, deren Mutter sie 
wegen Erwerbstãtigkeit, vereinze�t auch aus andem 
Gründen, tagsüber nicbt selbst besorgen kànn. W o sie 
fehlen, muBten die . bedürfti:gen Mütter ihre Kleinen 
entweder Geschwistem im Kindesalter, bestenfalls 
einer alten GroBmutter, überlassen, irgendeiner Nac'h
barsfrau übergeben oder gar einfach einschlieBen. Dar- . 
aus entstanden so oft schwere Schãden und Todes
fãlle, daB man nac'h Abhilfe suchte und die zuerst in 
Patis schon im Jahr 1844 geschaffene Einrichtung der 
Krippe auch in der Schweiz einführte. Zwar konhen 
aucb HeimarbeiterinneR, die auf ihren Verdienst 
dringend angewiesen sirid, ihre Kinder schlecht pflegen. 
Aber deren Not war doch ·rucht so augenscbeinlich 
wie bei auBerhãuslicher Erwerbstãtigkeit der Mutter, 
besonders bei den langen Arbeitszel.ten des 19. Jahr
hnnderts. 

Die erste schweizerische Krippe wurde 1 870 in 
Basel eroffnet. In den nãchsten J ahren folgten Bem, 
Vevey, Neuchâtel, Schaffhausen und Genf und heute 
gibt es mindestens 89 Krippen (Nr. 167 :ff. ) ,  die im 
Schweiz. Zentralkripperiyerein (Nr. 1 66a) zusammen
geschlossen sind. Sie zãhlen rund 3000 Plãtze und 
ha ben si eh in den letzten J ahrzehnten nicht stark ver
mehrt und zwar nicht nur wegen der hohen Beti'iebs
kosten, sondern au eh, weil heute manche erwerbs- · 
tãtigen Mütter ihre Kinder einem Sãuglingsheim anver
trauen, und auch aus dem erfreulichen Grunde, weil 
sie hãufiger als früher die Arbeit nach dem Wochenbett 
nicht mehr aufnehmen. 

Die meisten Krippen werde_n von einem geniei�
nützigen Verein, oft einem Frauenverein, geführt ; nur 
die Stadt Bem besitzt einige Gemeindekrippen. An
dere Gemeinden und einzelne Kantone (z. B. Glarus) 
unterstützen die Krippen aus õffentlichen Mitteln. Die 
Kinder werden heute meist vom Alter von · 6-8 W o
chen an, an manchen Orten aber auch schon mit 14 
Tagen, aufgenommen und bis zum �chuleintritt be
lia1ten. Der Betrieb einer Krippe verlangt ne ben einem 
pràktisch eingerichteten und sonnigen Hause vor allem 
eine pflegerisch tüchtige Leitung und ausreichend 
Hilfspersonal. Noch amtet aber· nicht in jeder Krippe 
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eine S.chwester mit einer anerkannten Berufsausbil-
dung hi Sauglingspftege. Umso wichtiger ist die regel
mã.Bige Kontrolle J durch ein�n erfahrenen Arzt. Für 
Kinderkrippen mit zahlreichen ãlteren Kleinkindern 
wãre eine geschulte Kindergãrtnerin zu wünschen, 
die aber hàufig fehlt. - _ · _ 

Die Krippe ist <!ie verbreitetste Einrichtung zur Be
treuung von aufsichtslosen Sãuglingen und Klein
kindem, die, von Ausnahmefãllen abgesehen, jeden 
Abend wieder nach Hause geholt werden. Für Kinder 
bis zu drei bis vier Jahren kommt neben ihr nvr das 
Sãuglingsheim ode:r die Versorgung an einer Pflege- · 

stelle in Frage. Die schweizerischen Krippen nehmen 
die Kinder meist bis· zum Schulalter, an einigen 
Orten ohne Kinderhort vereinzelt auch in den er
sten Schuljahren auf, wãbrend sich die auslãndi
schen Krippen meist' auf die untern Jahrgãnge be
schrãnken. Die ãlteren Kleinkinder werden eben in 
den franzosischen ,Ecoles matemelles" und den 
englischen ,Nursery Schools" meist auch ganztãgig 
betreut. Ebenso · geschieht es :in den tessinischen 
,Asili infantili", die altersgemãBe Kinderga:rtenerzie
hung mit Mittagessen ,und mittãglicher Ruhestunde 
verbinden und so den Mütteril erlauben, beruhigt 
ibrer Arbeit nachzugehen. Die deutschschweizerische 
Kleinkinderschule war anfãnglich auch eine ganztãgige 
Bewahranstalt, wenn auch meist ohne Abgabe einer 
Mahlzeit. In den letzten _ Jabrzehnten ging die Ent
wicklung aber mehr in der Ricb:tung des rei:nen Er
ziebungskindeJ;gartens, der die Kinder hochstens vier 
Stunden tãglich in Anspruch n:immt. Damit sind aber 
Kinder in diesem Alter, deren Mütter ganztãgig auBer
hãuslichem Erwerb nachgehen oder auch bauerliche 
Arbeit für den eigenen B.etrieb ve:rrichten müssen, 
nicbt ausreichend versorgt, weshalb man nach andern 
Einrichtu:qgen zur Befriedigung ihres Betreuungsbe
dürfnisses gesucht hat, ohne daB das Problem v.or allem 
an . Orten ohne Krippe befrit}digend gelost wãre. In 
Basel gibt es ein ·eigenes Tagesheim für Kleinkinder. 
In Zürich finden die Kindergartenkinder Aufnahme in 
den Tagesheimen für Schulkinder und auf dem Lande 
konnen diejenigen, deren Mutter dem Erwerb nach
geht, vereinzelt bis nach ihrer He'imkehr im Kinder
garten bleiben oder man bringt sie an eine : Tages
·pflegestelle. In allen Fãllen entbehrt das Kind in dem 
für die Charakterentwicklung so entscheidend wich
tigen Alter von vier bis sechs J ahren eine einheitliche 
Führung. AuBerhãusliche Betreuung ist e ben für, . 
Kleinkinder wirklich nvr ein Notbehelf, der zwar heute 
in der mit Teuerung verbundenen Hochkorijunktur 
wieder an Bedeutung gewann, aber doch eher durch 
bessere Lebensverhãltnisse und Kinderzulagen un
notig gemacht, statt ausgebaut werden sollte. 

2. Heime für Sãug l i nge und_ Kleinkinder 

Die meisten Sãuglings- und Kleinkinderheime wur
den im Gegensatz zu den Krippen erst in den letzten � ahrzehnten gegründet. Früher, als ihre streng-antisep
tische Führung noch nicht selbstverstãndlich war, be
de'?-tete die Zusammenlegung vieler Sãuglinge für diese 
kemen Schutz, sondern erhohte Lebensgefahr. Die 
Heime dienen entweder sozialen oder gesundheitlichen 
Aufgaben, die bei manchen von ihnen verbunden 
werde:n. 

Heimbedfuftig waren und sind heute noch vor allem 
ledige Mütter mit , ihren Kindern. Obwohl sich schon 
Pestalozzi in seiner Schrift über den Kindsmord für sie 
einsetzte, nahm man sich ihrer erst ·gegen Ende des 
19. Jahrhunderts und in den letzten Jahrzehnten plan
mãBig an. W.ãhrend in den ãlteren Heimen die Erzie
hung der ,gefallenen' '  Mãdche:n im V�rdergrund 
stand, liegt heute die Hauptaufgabe der ·meisten 
j{ijtter- urul Siiuglingsheime (Nr. 260 ff.)  darin, der 
immer noch oft schutzlosen Mutter in ibrer schwersten 
Zeit ein verst_ãndnisvolles lleim zu bieten. Ferner soll 
sie durch �rmoglichung des Stillens und der Pflege 
ihres J}indes wie dl1fch erzieberische Beeinflussung 
dazu gebracht werden, ibr Schicksal anzunehmen und 
zu furem Kinde eine positive Bindung zu. erhalten, 

• womit auch diese.m für die Zukunft am besten gedient 
ist. Heute bleibt ein betrãchtlicher Teil der unehelichen 
Kinder lãngere Zeit in Heimpflege, manche im selben 
Heim, in welchem ihre Mutter als Angestellte arbeitet. 
Einige· Ma}e wurde versucht, für auswãrts arbeitende 
ledige Mütter 1md ihre Kinder ein Wohnheim zu 
schaffen, in welchém d;ie Kinder wãhrend- der Abwesen
heit der Mutter von Heimpersonal betreut werden·, 
doch konnten sich die betreffenden Heime nicht auf 
die Lãnge halten. Für die vormundschaftliche Seite 
der Unehelichenfürsorge verweisen wir auf die er

. zieherische J ugendhilfe. 
Die ersten Siiuglings. urul Kleinkind:erheime (N r. 282 

ff.) b atten vorwiegend Spitalcharakter. Eine ganze 
Reihe von Sãuglingsheimen (z. B .  in Basel, Aarau, 
St. Gallen, Zürich) wurden um 1908 herum gegründet 
und· hatten alle vorerst die Hauptaufgabe, an Ernãh.
rungssto:r:ungen leidende Kinder zu retten. Erst als 
selche nur noch selten vorkamep., trat die Pflege von 
Frühgeburten und _ andern kranken Kiriderrr in den 
V ordergrund. Immerhin gibt es au eh vereinzelte ãltere 
Einrichtungen, wie z.  B .  die Zürcher Kinderheilstãtte 
für Kleinkinder in Aegeri aus dem Jahr 1 885. 

Von den über 100 heute von gemeinnützigen Kr.eisen 
oder Gemeinden geführten Heimen für Sãuglinge und 
Kleinkinder, zu denen noch zahlreiche Heime auf pri
vatwirtschaftlicher Grundlage kommen, haben . die 
meisten heute aber vorwiegend soziale Aufgaben. Sie 
sollen diejenigen Kinder pflegen und erziehen, die vor" 
übergehend oder auf ·die Lãnge nicht im Elternhaus 
leben konnen. Ursachen dafür sind nicht nur Erwerbs
tãtigkeit und Krankheit éj.er Mutter, Unehelichkeit oder 
die Unmoglichkeit, eine Wohnung zu finden, sondern 
nicht selten Familienauflõsung infolge Zerrüttung und 
Scbeidung der elterlichen Ehe. Gerade Éltern, die das 
Kind spãter wieder zu sich nehmen wollen, geben es 
oft lieber in ein Heim als in eine Pflegefamilie, in der 
es ihnen eher entfremdet wird oder Konflikte mit der 
Pflegemutter entstehen. Überdies sind Pflegestéllen für 
kleinere Kinder, wenigstens für ein Pflegegeld, wie es di e 
meisten Eltern bezahlen konnen, oft nicht zu finden, 

Es _gibt n ur wenige · Heime, die vorwiegend der ge
surulheitlichen Erholung zarter oder- 'durch eine über
standene Krankheit geschwâchter Kleinkinder dienen, 
doch werden manche Kinderbeime in gesunder Lage 
auch für diesen .. Zweck benutzt. Altere Kleinkinder, die 
nicht mehr so vielArbeit machen, werden oft au eh in Er
holungsheimen aufgenommen, die in erster Linie Schul
kindern dienen. Nãheres über die Erholungsheime sieb.e 
im Abschnitt Erholungsfürsor!!e des 6. Kapitels: 
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Die gemeinnützigen und kommunalen Sãuglings
und Kleinkinderheinie zãhlen rund 3400 Plãtze, von 
denen rund 2/5 nur für Sãuglinge, ebensoviele je  nach 
Bedarf für Sãuglinge und Kleinkinder und der Rest 
für Kleinkinder bestimmt sind. Sie sind zur Zeit der 
Verfassung dieses Textes besetzt und z.  T. überbelegt, 
was mit der Geburtenzunahme, der Hochkonjunktur 
und der W ohnungsnot zusammenhãngt, wãhrend vor 
einem J ahrzehnt manche zu wenig Pfl.eglinge fanden. 
Die meisten Heime haben beute Mübe, ausreichend 
geschultes Personal und geeignete Hilfskrãfte zu. 
finden. Viill_e suchen sich mit Lehrtõchwrn und Prak
tikantinnen zu behelfen, die auch das Budget der 
Heime, das vor allem bei solchen ohne õffentliche Sub
vention meist sehr gespannt ist, weniger belasten als 
vollbezahlte Angestellte. Die im N achschlageteil er
wãhnten Pensionspreise wurden seit Durchfübrung 
der Erhebung meist erhõht, geben aber doch einen 
Anhaltspunkt über das Preisniveau. 

3. Einzelfürsorge für Sãug l i nge und Klein kinder 

Die verheirateten fürsorgebedürftigen Wõchnerinnen 
mit Sãuglingen brauchen meist keinen Heimaufenthalt, 
sondern eine Hauspfl.egerin, die Mutter und Kind 
pfl.egt und den Haushalt besorgt, oder Hilfe zur Be
schaffung vo:p. Sãuglingswãsche, eines Kinderwagen.s 
und anderer Ausstattungsgegenstãnde, für deren An
schaffung die Einnahmen bedürftiger Familien nicht 
ausreichim. Sie werden entweder von Hilfseinricb
tungen für die Mütter, Mütterberatungsstellen oder 
von Organen der Jugendhilfe, auf dem Lande hãufig 
dem Bezirkssekretariat Pro Juventute, abgegeben. 
Neben geschenkweiser Überlassung von Sãuglings
wãsche hat sich an manchen Orten auch die Ausleihe 
eines sogenannten Sãuglingswanderkorbes eingebür
gert, an andern legt man eher Wert darauf, die Mütter 
zur Selbstherstellung der Babysachen anzuleiten und 
ihnen dafür nõtigenfalls Material zur Verfügung zu 
stellen. Durch die geplante Mutterschaftsversicherung 
sollen die Mütter einen Beitrag erhalten, der den mei
aten von ihnen die Anschaffung der nõtigen Gegen
stãnde ohne fremde Hilfe oder ungesunde Einschrãn
kung ihrer eigenen Bedürfnisse ermõglicht. 

W enn ein Sãugling oder e in Kleinkind in e in Heim 
untergebracht werden sollte, ist oft Beratung und 
Unterstützung notwendig, weil die Mutter die in 
Betracht kommenden Heime nicht kennt oder die 
Mittel nicht allein àufbringt. Oder das Kind sollte in 
ãrztliche Behandlung kommen, ist aber in keiner 
Krankenkasse. In den Stãdten helfen in solchen Fãllen 
meist die Jugendãmter, auf dem Lande wenden sich 
die Mütter heute in erster Linie an die Sãuglingsfür
sorgerin, die ihnen schon als Beraterin bekannt ist. Sie 
verfügt meistens nur über bescheidene Mittel für 
Einzelfürsorge, kann solche abér nõtigenfa�s, meist 
vom Bezirkssekretariat, Pro Juventute und andern 
Fürsorgestellen, vermitteln. Von behõrdlicher Seite 
steht mit Ausnahme des Kantoll.s Aargau (Nr. 147) 
auBerhalb der Armenpfl.ege meist kein Geld für Einzel
fürsorp:e für Sãuglinge und Kleinkinder zur Verfü
gung. J a, in den meisten Gemeinden gibt es überbaupt 
keine Behõrde, die sich für diese Altersstufe als zu
stãndig betrachten wür!le. 

�· 

1 1 1 .  MaBnahmen zur allgemeinen 
Verbesseru ng der Sãugl ingspflege 

1.  Entwicklung 

Krippen und Kinderheime erfassen nur wenige 
Prozent der Sãuglirrge und noch einen kleinern Teil der 
Kleinkinder. Di e auffallende Besserung d er Lebens
aussichten und des Gesundheitszustandes der Sãuglinge 
und Kleinkinder konnte also nur zum kleinsten Teil 
von ihnen ausgehen, sondern ist auf allgemeine MaB
nahmen und gewiB auch zu einem guten Teil auf die 
Verbesserung der Lebensverhãltnisse der. minderbe
mittelten Bevõlkerung zurückzuführen. 

Erst um 1900 herum fing die ãrztliche Wissenschaft 
an, die Bedürfnisse des Sãuglings gründlich zu stu
dieren, den Ursachen der hohen Sãuglingssterblich
keit nachzugehen und diese planmãBige zu bekãmpfen. 
Die Politiker der GroBstaaten, die schon damals 
durch den einsetzenden Geburtenrückgang beun
ruhigt wurden, gaben ihren Bestrebungen eine 
starke Verbrei�ung und Durchschlagskraft. So ist 
es kein Zufall, daB die Mütterberatungsstelle, ebenso 
wie einst die Krippe, in Paris erfunden, und âaB 
das Kaiserin Auguste-Victoria Hau s zur Bekãmp
fung der Sãuglingssterblichkeit, Charlottenburg, zu 
einem internationalen Zentrum der Sãuglingsfor
schunp: wurde. In der Schweiz allerdings spüüten 
staatspolitische Erwãgungen beim Kampf um die 
bessere Sãuglingspfl.ege ·eine geringe Rolle und abge
sehen von einigen ãrztlichen Pionieren (z. B. Prof. 
Bernheim-Karrer in Zürich, die Arztinnen Dr. Cham
pendale in Genf und Dr. Im boden-Kaiser in St. Gallen) 
ging die Initiative mit der Zeit mehr auf die Kreise der 
sozialen Arbeit über. 

Die Kenntnis der Ursachen der Sãuglin.gssterblich
keit gab erst die Ansatzpunkte für ihre wirksame Be
kãmpfung. Durch bessere Ausbildung der Arzte, der 
Hebammen und der Sãuglingspfl.egerinnen, durch die 
starke Zunabme der Klinikgeb�ten und sorgfãltige 
Pfl.ege der Frühgeburten konnte die Sterblichkeit in 
den ersten Tagen un d W o eh en in d en letzten 60 J abren 
auf rund ein Drittel herabgesetzt werden. Sie betrãgt 
aber im ersten Lebensmonat noch immer j ãhrlich 
rund 2000 Kinder. 

Der Hauptfeind der Sãuglinge lag in den Krankhei
ten der Verdauungsorgane, die 1901 nocb 3594, im 
Jahre 1946 aber in der ganzen Schweiz nur nocb 231 
Kinder im ersten Lebensjahr dahinrafften. Gegen 
diese mõrderische Sãuglingsenteritis ging man im we
sentlichen in drei Richtungen vor, durch Forderung 
des Stillen.s, Verbesserung der Milchversorgung und 
Mütterberatung. Durch intensive Stillpropaganda 
wurde die Bevõlkerung und zuerst vor allem die Arzte 
und die Hebammen, von deren Ratschlãgen so viel ab
hãngt, über die lebenswichtige Bedeutung der natür
lichen Ernãhrung aufgeklãrt. Ferner wurde auch den 
Müttern in wirtschaftlich bedrãngten Verhãltnissen 
durch Ausbau der Wõchnerinnenfürsorge und durch 
die Einführung von Stillgeldern die Erfüllung ibrer 
Mutterpflicht erleichtert. Das Bundesgesetz über die 
Kranken- und Unfallversicherung führte für die bei 
einer Krankenkasse versicherten Wõchnerinnen ein 
Bundesstillgeld von Fr. 20.- ein, das zwar nie der 
seitherigen Geldentwertung angepaBt wurde, aber in 
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manchen Gegenden durch zusãtzliche Stillgelder von 
Kantonen und Gemeinden (Nr. 1386 ff.), ver.einzelt 
au eh durch solche aus gemeinnützigen Mitteln, ergãnzt 
wurde. 

Da aber doch manchmal nicht und. vor allem nicht 
lange genug gestillt werden kann, muBte auch die 
künstliche Ernãhrung weniger lebensbedrobend ge
staltet werden. Zu diesem Zweck wurde . einer hygie
nischen Milchversorgung grõBere Aufmerksamkeit ge
schenkt und in einigen Stãdten schuf man Sãuglings
milch�üchen, in denen die Nahrung für Sãuglinge 
trinkfertig zuber:eitet den Müttern abgegeben wird. Als 
das Wichtigste 'erwies sich aber die wissenschaft.liche 
Erforschung der zweckmãBigsten Sãuglingsernãhrung 
und die Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse. 

GewiB trug au eh .die VeFbesserung der W ohnverhãlt
nisse viel zur Bekãmpfung der Sterblichkeit der Sãug
linge und Kleinkinder bei. Man denke nur daran, daB 
sich die kinderreichen Familien früher in den Altstãd
.ten drãngten, wãhrend heute doch viele von ihnen in 
bygienisch und seelisch befriedigenden W ohnkolonien 
an der Peripherie der Stãdte leben. Schlechter sind 
beute die W ohnverhãltnisse in manchen Berggegenden, 
was mit ein Grund für ihre immer nocb hohe Sãug
lingssterblichkeit ist. 

2 .  Mütterberatung 

Der Scbwerpunkt der allgemeinen Sãuglingshilfe · 

wurde immer mehr auf die bei der Mütterhilfe be
handelte Mütterschulung, die allgemeine Aufklãrung 
über die Wichtigkeit des Stillens und die sachkundige 
Beratung jeder einzelnen Mutter gelegt. Die Mütter
beratung erfolgt heute in zwei Formen, die in manchen 
Gegenden verbunden werden, die Mütterberatungs
stelle und die Hausbesucbe einer Sãuglingsfür�orgerin. 
Beide Einrichtungen waren früher hauptsãchlich Für
sorgestellen für bedürft.ige Mütter, heute aber sind 
sie in erster Linie soziale Dienste für alle Mütter. Denn 
es zeigte sich immer mehr, daB sozusagen jede Mutter, 
ganz unabhãngig von ihrer sozialen Lage, bei der 
Pfl.ege ihres Sãuglings Beratung durch fachkundige 
Spezialisten nõtig hat und schãtzt. 

Als M ütterberatungsstelle bezeich.net man e ine Sprech- . 
stunde, an der eine Sãuglingsfürsorgerín und ein Arzt, 
vereinzelt auch n ur eine dieser beiden Personen, unter
stützt durch freiwillige Hilfskrãfte, die Mütter auf 
Grund der Kontrolle ihres Sãuglings über dessen Er
nãhrung und Pfl.ege beraten. Sie finden an den meisten 
Ortert wõchentlich oder alle vierzehn Tage statt und 
werden oft in einem Schulhaus, einem Gemeindehaus 
oder einem andern, hãufig von der Gemeinde unent
geltlich zur Verfügung gestellten Lokale abgehalten . 
Die Finanzierung erfolgt meist auf gemeúmütziger 
Grundlage, vor allem durch Pro Juventute und Frauen
vereine ; es leisten aber au eh nianche Gemeinden 
einen regelmãBigen Beitrag. -

Eine weitere Entwicklung ' bedeutet die Anstellung 
einer Sãuglingsfürsorgerin , welche die Mütter in ihren 
Wohnungen aufsucht. Hausbesuche sind in schweize- · 

rU:chen Verhã.ltnissen vor allem in lãndlichen Gegenden 
m1t Streusiedelung ein Bedürfnis, da die Mütter aus 
Z�itmangel und wegen schwieriger Verkehrsverhãlt
msse .nicht gut eine entfernte Mütterberatungsstelle 
aufsuchen kõnnen. Sie werdim aber auch an manchen 

Orten mit Mütterberatungsstellen bei gesundheitlich 
gefãhrdeten Kindern oder besonders ungeschickten 
Müttern durchgeführt. Denn im Haushalt kann der 
Mutter mancher Ratschlag besser den Verbãltnissen 
angepaBt und verstãndlich gemacht werden, als 
dies in der Mütterberatungsstelle mõglich ist. Saug
lingsfürsorgerinnen, die einen ganzen Bezirk oder 
einige Gemeinden bearbeiten, werden hãufig von einem 
Verein (Nr. 150 ff.) angestellt, dem neben sozial inter
essierten Organisationen au eh die beteiligten Gemein 
den angehõren. 

Einige Vereine für Sãuglingsfürsorge und das Ju
gendamt des Kantons Zürich bemühen sich seit Jahr
zelinten darum, die lokalen Bestrebungeri für Mütter
beratung und Aufklãrung der Bevõlkerung über 
Sãuglingspfl.ege nach Krãften zu fõrdern, z .  B. durch 
W anderausstellungen und Fõrderung von Sãuglings
pfl.egekursen. Auf gesamtschweizerischem Boden haben 
auci:J_ die Samaritervereine durch die von ihnen durch
geführten Sãuglingspfl.egekurse viel zur Aufklãrung 
beigetragen. Und vor allem bildet die · Abteilung 
Mutter und Kind des Zentralsekretariates Pro Juven
tute (N r. 149) mit ihrer sa.chkundigen Beratung ·und 
ibren Hilfsmitteln (z. B. Ausstellungen, Aufklãrungs
schriften, Lehrmaterial für Kurse, Film) ein aktives 
Zentrum für alle diesbezüglichen Bestrebungen. 

So konnte die Mütterberatung, wie die Karte N r. 165 
zeigt, recht gut ausgebaut werden, trotzdem sie sich 
weniger als in andern Staaten, z. B.  England, auf díe 
Behõrden stützen kann. Die Mütterberatung und die 
verschiedenen Formen der Mütterschulung haben be
sonders in den letzten Jahren einen starken Auf
schwung genommen, was wohl mit dem allgemeinen 
Umschwung zu einer positiven Haltung gegenüber dein 
Kinde zusammenhãngt. Denn diese erhõhte die Bereit
schaft, Anregungen und Belehrungen aufzugreifen und 
<}as Mõglichste für Leben und Gesundbeit de,r Kleinen 
zu tun. 

C. Sch ulkinderh ilfe 

Die Volksschule, in der sich alle Kinder zusammen
finden, bringt an den Tag, wo es ihnen fehlt. Sie gibt 
aber auch gute Gelegenheit zu wirksamer Hilfe. Die 

· Schulkinderhilfe ist deshalb eines der ãltesten und best
ausgebautesten Gebiete der sozialen Arbeit. 

l .  Grundsãtzliches 4 nd Gesch ichtliches 

Die Volksschule selbst war in ihren Anfãngen an 
manéhen Orten eine gemeiimützige Einrichtung für 
die ãrmere Bevõlkerung, wãbrend die wohlhabenden 
Bürger ihre Kinder in andere Schulen schickten. Noch 
Gottfried Keller ging ja in eme solche ,Armenschule" 

: im Brunnenturm. Und selbst in der Dorfschule, die 
von allen Kindern besucht wurde, brauchte es nach 
Jeremias Gotthelf einen langen Kampf, bis auch die 
ãrmereil Kinder schreiben und rechnen lernen durften. 
Erst im Laufe der demokratischen Entwioklung des 
19. und 20. Jahrhunderts wurde die Volksscbule · 

zum selbstverstã.ndlichen unentgeltlichen õffe�tlichen 
Dienst für alle Kinder. Es gibt aber noch heute Rest-
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bestãnde der alten Auffassung, indem in einzelnen 
Kruntonen die Lehrmittel auoh in · der Pr.imarschule 
nicht a;llgemein, sondern nur den Kindern bedürftiger 
oder kinderreicher Familien unt;Jntgeltlich abgegeben 
werden und für die Sekundarschule da und dort sogar 
noch Schulgeld bezahlt . werden muB. 

Die Schulkinderhilfe hat ein doppeltes ZieJ . Sie will, 
besonders soweit sie von den Behorden ausgeht, vor 
allem der Schule als solcher dienen, indem sie dafür 
sorgt, daB die K.in:der regelmãBig und in aufnahme
fãhigem Zustand zur Schule kommen. Denn dies ist 
eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg des 
Unterrichts: Sie will aber auch dem einzelnen Kinde 
beistehen , für dessen Note die meisten Lehrer und 
Schulbehorden teilnehmendes Verstãndnis empfinden. 
Die Hilfe für das einzelne steht vor allem bei der pri
vaten Schulkinderhilfe im Vordergrund, doch gehen 
die beiden Gesichtspunkte ohne scharfe Grenzen in
einander über. 

Die erste groBe soziale Leistung der Volksschule war 
�er Kampf um das Kind gegenüber der Fabrlkarbeit. 
Noch wãhrend Jahrzehnten muBten sich Lehrer und 
Schulbehorden immer wieder für die armen, blassen 
Fabrikkinder einsetzen,! die nach der Schule, an man
chen Orten sogar wãhrend der Nacht, verdienen muB-

- ten und deshalb wãhrend des Unten.:ichts hãufig er
schopft einschliefen. Aber auch anderer Kinderarbeit, 
vor allem der Heimarbeit und übermãBiger Beanspru
chung durch Mithilfe im Bauerngewerbe, muBten und 
müssen z·. T. noch heute, vor allem für das neunte 
Schuljahr, die Kinder mühsam abgerungen werden. 
Base} un d Genf ha ben au eh die von der Bundesgesetz
gebung zugelassene Kinqerarbeit (vergleiche 9. Kapi
tel) gesetzlich beschrãnkt. In Genf lehnt sich die be
treffende Regelung eng an die Schulkinderhilfe an, in
dem die Arbeitsbewilligung n ur erteilt. wird, wenn der 
Schularz� dagegen keine Bedenken ãuBert. Im Falle 
ihrer Verweigerung kann den Eltern ein Erziehungs
beitrag gewãhrt werden . 

Die Schulkinderhilfe stand um die Jahrhundert
wende im Vi:>rdergrund der sozialen Arbeit. - Die 
Schweiz. Gesellschaft für Schulgesundheitspfiege be
handelte an ihren Tagungen und in ihren Jahrbüchern 
die verschiedenen Aufgaben der gesamten Schulkin
derhilfe und es gab sogar groBangelegte internationale 
Kongresse, an denen Fach_leute aus zahlreichen Lãn
dern i,hre Ansichten und Erfahrungen über die Ausge
staltung der Ferienkolonien, des schulãrztlichen Dien
stes und ãhnlicher harm..Ios-friedlicher Probleme aus
tauschten. Seither hat sich in den einzelnen Aufgaben 
der Schul.lqnderhilfe, abgesehen von den Auswirkun
gen neuer medizinischer Erkenntnisse, nicht viel ge
ãndert. Aber die Schulkinderhilfe als solche ist an 
Bedeutung zurückgetreten. Sie wurde ein Glied in der 
Hilfe für die - gesamte Jugend. Und vor allem sieht 
man das Schulkind nicht mehr mir als Einzelwesen 
und als Glied der Schule, sondern fragt nach der 
Familie, die es nicht richtig ernãhren und beklei
den· kann, und sucht ihr zu helfen, selbst für ihre 
Kinder zu sorgen. Hohere Lohne und Familien
zulagen, Arbeitslosenversicherung, Arbeitszeitverkür
zung, bessere Wohnvethãltnisse und andere soziale 
Wandlungen machen deshalb in vielen Fãllen "Einrich-

tungl3n der Schulkinderhilfe überfiüssig, So daB 
manche von ihnen, z. B. die Ernãhrung bedürftiger 
Schulkinder . und die Kinderhorte, in den letzten 
20 Jahren im Verhãltn!s zur Schülerzahl oder sogar 
absolut zurückgegangen sind. 

Die Schulkinderhilfe ging in i.4ren Anfãngen meist 
von gemeinnützigen Vereinen aus, die noch heute 
manche Einriohtungen tragen. Sie wurde aber, da sie 
innerlich und ãuBerlich so eng mit dem Schulwesen 
verbunden ist, mit der Zeit an vielen, Orten von der 
Schulbehõrde übernommen oder ging überhaupt von 
dieser aus. Die Initiative liegt bei den Gemei,nden, 
wenn auch einige Einrichtungen von den Kantonen 
und indirekt vom Bund unterstützt. werden. N ur der 
kleinste Teil der Schulkinderhilfe ist von Gesetzes 
wegen vorgeschrieben. Die meisten Einrichtungen 
sind freiwillige Gemeindeleistu1;1gen und werden nur 
da eingeführt oder ausgebaut, wo da.für Verstãndnis 

· vorhanden ist. Diese Dezentralisation ermoglicht weit
gehende Anpassung an die ortlichen Verhãltnisse, lã"Bt 
aber auch manche Lücke offen, oft gerade da, wo Hilfe 
besonders notwendig· ware. Es ist deshalb ein Glück, 
daB vor allem die Stiftung Pro Juventute die ortliche 
Initiative ergãnzt und nõtigenfalls auch da mit Rat 
und Hilfe eintritt, wo es am einzelnen Ort am nõtigen 
Verstãndnis oder den Mitteln fehlt. Dies trifft hãufig 
bei der Hi.lfe für Bergkinder zu, für die wir auf das 
10. Kapitel verweisen. 

1 1 .  Wirtschaftl iche Schulkinderh i lfe 

Wirtschaftliche Not hinderte vor allem in der ersten 
Hãlfte des 19.  Jahrhunderts nicht selten den Schul

. besuch oder hemmte doch den Erfolg des Unterrichts 
- wie es heute wieder in den kriegsgeschadigten Lãn
dern der Fall ist. Denn hungrige Kin,der wenden ihr 

· Interesse aus gesundem Selbsterhaltungstrieb eher der 
Suche nach Nahrung zu, als den für den Augenblick 
brotlosen Künsten der Schule, auch wenn sie nicht 
direkt von den Eltern zu Erwerbsarbeit oder zum Bet
tel angehalten werden ; und Kinder ohne ganze Schuhe 
und warme Kleider kõnnen entweder die Schule bei 
schlechtem Wetter nicht besuchen oder ziehen sich Er� 
Jraltungskrankheiten zu. Ernãhrung und Bekleidung 
bedürftiger Schulkinder gehõren deshalb zu den ãlte
sten Einrichtungen der Schulkinderhilfe. Nach einer 
Erhebung im Jahre 189410) erhielten damals schon rund 
25 000 Kinder Schülerspeisung, meist Suppe, aUer
dings .meist nur wãhrend einiger Wintermonate, und 
rund 35 000, z. T. die gleichen wie die Teilnehmer an 
der Speisung, Schuhe oder Kleidungsstücke. 

1 .  Schülerspeisung 
Die ungenügende Ernãhrung der Kinder hatte da

mais wie heute drei verschiedene Gründe, deren Be· 
rücksichtigung der Schülerspeisung, je nach dem Vor
wiegen des einen oder andern von ihnen, einen ver
schiedenen Charakter gibt. In den Industrieorten han
delte es sich vor allem um, Kinder aus armen FamUien. 
Ihre Not war besonders groB wãhrend der Winter
monate, wenn viele Arbeiter keine Arbeit und damals 
auch keine oder doch keine ausreichende Unterstüt-

10) · Huber, s. Jahrbuch des Unterrichtswesens ÜJ. der Schweiz,. 1894;. 
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zung erhielten. Die Teilnehmer an Schulkinderspei
sungen, wie sie zuerst in den Juradõrfern der Uhren
industrie und dann in den Stãdten durchgeführt 
wurden, waren- deshalb um die Jahrhundertwende 
sehr zahlreich und stiegen z. B.  in Base] und Zürich 
1905 und 1906 bis über 3000. Begreiflich, daB diese 
Massen in der damals kleinern Stadt auch masseri
weise, z. B. in Turnhallen, abgefüttért wurden. Bot 
doch sogar das Speisungslokal in St-Imier Platz für 
200 Kinder .n) 

Ganz anders lagen und liegen noch heute die Ver
hãltnisse in Schulen mit einem groBen Einzugsgebiet, 
wo die Kinder wegen des weiten Schulweges im Winter 
oder wãhrend des ganzen Jahres über Mittag nicht 
nach Hause gehen kõnnen und deshalb oft nur das mit
gebrachte Brot und günstigenfalles noch die mit
gebrachte Milch zu verzehren hatten. Ihnen sollte vor 
allem im Winter am Mittag eine warme und nahrhafte 
Supp� am Schulort .verabreicht werden, ohne daB man 
dafür von den meist armen Bewohnern der Berggüter 
mehr als ei nen kleinen Beitragverlangen konnte. Es wur- · 
den deshalb in manchen Bergkantonen, vor llillem Uri 
und Unterwalden, schon im 19.Jahrhundert gemeinnüt
zige Suppenanstalten für die Schuljugend gegründet. 
Im Emmental u.nd ãhnlichen· Gegenden mit Streu
fliedelung wurde es Sitte, daB die Lehrerin oder Lehrers
frau den entfernt wohnenden Kindern Suppe kochte, 
und im J ura nahmen die Kinder von den Berggütern 
zusammen mit den armen Arbeiterkindern an der 
Schulsuppe teil. Diese Form der SchülerspeismÍg 
bleibt ein Bedürfnis, das auch heute noch lange nicht 
überall befriedigt wird, wo es im Interesse der Kinder 
nõtig wãre. Es besteht nicht nur bei der Primarschule, 
sondern vor allem auch bei der Sekundarschule und 
der Werkschule mit grõBerem Einzugsgebiet, ja z. T. 
au eh bei der Berufsschule. · 

Neben oder an Stelle einer Mittagsverpfiegung wurde 
schon früh in manchen Schulen an bedürftige Schüler 
eine Zwischenverpfiegung abgegeben. Diese wurde in 
der Wirtschaftskrise der dreiBiger Jahre _an vielen 
Orten a]s Zusatznahrung für die Kinder Arbeitsloser 
bevorzugt, weil sie die Kinder nicht dem hãuslichen 
Mittagstisch entfremdete. Abgesehen von einer Krisen
hilfe hat die Zwischenverpfiegung · durch die Schule 
heute aber ihren Charakter geãndert. Sie· wird an vie
len Orten sozusagen allen' Kindern verabreicht, wobei 
die Schulgemeinde nur für Minderbemittelte einen Teil 
der Kosten übernimmt, únd besteht in pasteurisierter 
Milch, manchmal aber, besonders im Welschland, auch 
aus Schokolade oder einem andern Nãhrgetrãnk. Aus 
einer Fürsorgeeinrichtung für Bedürftige -\vurde damit 
eine Einrichtung für jedermann, die im Interesse der 
Gesundheit der Kin,der erfolgt und nur aus organisa
torischen Gründen in die Schule verlegt wird. Auch 
die von Pro Juventute durchgeführte Olistspende für 
Bergschulen kommt dort allen Kindern zugute, "Qm 
ihre vitaminarme Ernahrung zu verbessern, und schafft 
überdies wertvolle direkte Beziehungen zwischen den 
Schulkindern von Berg und Mittelland. 

2. Bekleidung bedü rftiger Schulkinder 
Ohne Schuhe kein regelmãBiger Schulbesuch. Schuhe 

sind deshalb das wichtigste Kleidungsstück, das den 
Schulkindern seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhun-

derts von gemeinnützigen Vereinen und Schulgemein
den abgegeben. wird. Je ãrmer die Gegend, je unent
wickelter die übrige Fürsorge, um so notwendiger sind 
solche Leistungen, wie z .  B. die Freiburger ,Oeuvres 
de galoches", was nicht Guinmischuhe, sondern Schuhe 
mit Holzsohlen bedeutet. Besonders wãhrend der. gro
Ben Wirtschaftskrise und wieder infolge der Kriegs
teuerung war die Beschaffung der nõtigen Kinder
schuhe für viele Familien ein nicht ohne fremde Hilfe 
lõsbares Problem. In den Bergen braucht man abef 
heute nicht nur Schuhe, sondern Bki, um weite Schul
wege ohne zu groBe Anstrengung zurücklegen zu kon
nen. Da deren Anschaffungskosten aber die Mittel 
vieler kleiner Bergbauern übersteigen, werden solche 
vom Schweiz. Skiverband und von Pro Juventute den 
Bergschulen gestiftet, damit sie sie an bedürftige 
Schüler ausleihen konnen. Auch Wãsche und Kleider 
werden bedürftig!:ln Kindern seit Jahrzehnten von vie
len gemeinnützigen Vereinen und manchen Schulge
meindt;Jn abgegeben, sei es als Weihnachtsbescherung 
oder dann, wenn sich die Notwendigkeit dafür im ein
zelnen Falle zeigt. 

Diese Spenden von Schuhen und Kleidern unter
scheiden sich von der Armenfürsorge vor allem da
durch, daB sie alle Schulkinder ohne Rücksicht auf dte 
armenrechtliche Zustãndigkeit berücksichtigen . Ihre 
Inarispruchnahme gilt deshalb nicht als ehrenrührig 
und erleichtert manchen Eltern, au eh eine zahlreiche · 
Kinderschar ohne Inanspruchnahme der Armenfür
sorge durchzubringen. Die Bedeutung der Kleider
abgabe an Schulkinder nimmt aber, wenn auch durch 
die Kriegsteuerung aufgehalten, eher ab, weil die Bes
serstellung der Arbeiter.schaft und die kleinere Kinder
zahl der einzelnen Familien den Eltern eher erlauben, 
ihre Kinder ohne fremde Hilfe zu kleiden. 

1 1 1 .  Gesundheitliche Schu lklnderhi lfe 
(Schulgesu ndheitspflege)12) 

Im Gegensatz zur wirtschaftliohen ist die gesund
heitliche Schulkinderhilfe nicht im Rückgang, sondern 
in iebhaftem Ausbau begriffen. Das hãngt damit zu
sammen, daB sie nicht in erster Linie Fürsorge für ein
zelne Kinder, sondern eine hygienische Gestaltung, der 
Schule al s solcher bezweckt. Und auch wo sie dem Ein
zelnen zu Hilfe kommt, nimmt sie nicht den Eltern 
eine Aufgabe ab, welche sie traditionsgemãB selbst 
erfüllten, sondern leistet etwas für das Kind, was ihm 
die meisten Eltern nie geboten haben und auch heute 
nicht oder doch nicht ohne õffentliche Hilfe zu bieten 
imstande sind. Sie gewinnt qeshalb immer mehr den 
Charakter eines offentlichen Dienstes für alle Kinder, 
wenn auch mit fürsorgerischeri Ergãnzungen. , -

Die Schulgesundheitspfiege hat seit ihren Anfangeu 
drei Hauptaufgaben : die hygienisch befriedigende Ge
staltung der Schuleinrichtungen und des Schulbetrie
bes, die gesundheitliche Überwachung aller Schulkin
der und Lehrer und die Hilfe für diejenigen, deren Ge
sundheit gefãhrdet oder geschãdigt .ist. 

1 .  Hygien isch befried igende Gestaltung der Schule 
. Die Volksschule hat vor allem früher nicht nur ge

sundheitliche Mãngel der Kinder zum Vorschein ge-
11) César, s. Lit. 12) ·Lit. s. bes: Lauener· und Jahrbücher der Schweiz. · Gesellschaft für Schulgesundheitspfiege. 
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bracht, sondern solche auch selbst hervorgerufen. Er
tragen es doch die meisten Kinder nicht ohne Schaden, 
stundenlang in enge, überfüllte und düstere Raume 
eingepfercht zu werden und sich nicht bewegen zu kon
nen. Solche Zustãnde, wie sie drastisch bei Jeremias 
Gotthelf geschildert werden, aber auch noch Jahr
zehnte spater vorkamen, ersçhweren �einlichkeit und 
Lüftung und erhõhen die Infektionsgefahr und die 
Gelegenheit zur Übertragung der Kopflause. · 

Es galt deshalb in erster Linie, diese· auBeren gesund
heitsgefahrlichen Zustande zu bekampfen. Man sorgte 
für Reinlichkeit, für Luft und Licht," schrieb eine aus
reichende GrõBe der Schulzimmer vor und schuf raf
finiert ausgedachte Schulbanke. In den letzten Jahr
zehnten verschob sich der Schwerpunkt vom Rahmen 
des Schullebens auf das Kind selbst. Man wurde sich 
bewuBt, daB es ein bewegungsbedürftiges junges Lebe
wesen ist, das in der bestangepaBten Schulbank ver
kümmern kann, und bemüht sich immer mehr, die 
Schule und den Unterrícht seinen I?iologischen Bedürf
nissen anzupassen. Zuerst geschah dies in den Freiluft
schulen (N r. '736), die in der Umgebung der Stadte 
und z .  T. auch in Erholungsheimen für gesundheitlich 

. geschadigte Kinder geschaffen wurden. Sie erteilen 
den Unterricht so viel wie mõglich in freier Natur und 
bei hãufigem · Wechsel der Beschaftigung. Seit den 
dreiBiger Jahren drang das Prinzip der Freiluftschule 
auch in die allgemeine Volksschule ein. Als Ideal gilt 
nicht mehr der reprasentative Schulbau mit Hunderten 
von Kindern, sondern das kleine Quartierschulhaus mit 
leichtem Zugang ins Freie, wie es da und dort, vor 
allem in Bern, schon verwirklicht wurde. Dazu gehõrt 
auch die schon mehr verbreitete bewegliche Bestuh
lung, die nicht nur die Verlegung des Unterrichts ins 
Freie erJeichtert, sondern auch im Schulzimmer selbst 
eine mannigfachere Betatigung und eine gemein
schaftsfõrderndere Anordnung der Klasse ermõglicht 
als die alten starren Schulbankreihen. . 

Neben der inriern Anlage ist auch der Betrieb der 
Schule von gesundheitlicher Bedeutung, man denke 
nur z .  B. an den Begjnn des Vormittagsunterrichts 
und die Ansetzung der Ferien. Wichtiger als diese 
auBeren Dinge ist aber auch für die Gesundheit des 
Kindes der Geist, der in der Schule herrscht. Von ihm 
hangt nicht nur die seelische, sondern in manchen Fal
Jen auch die kõrperliche Gesundheit des Schulkindes 
ab. In einem guten seelischen Schulklima gedeiht das 
Kind bei einigermaBen ordentlichen auBeren Verhalt
nissen. Wo es aber statt mit Freude mit Angst zur 
Schule geht, Demütigungen erleidet oder auch nur 
haufig von Langeweile geplagt wird, da· kann es im 
schõnsten Schulhaus schwer· geschadigt werden. Die 
hygienisch einwandfreie Gestaltung der Schulumwelt 
ist Sache der Schulbehõrde, der Schulgeist wird durch 
die Lehrer bestimmt, aber sie beachten auch dên sach
verstandigen Rat des erfahrenen Schulhygienikers, 
wenn ihneJ). die Gesundheit der anvertrauten Kinder 
am Herzen liegt. 

2. Gesundheitliche Oberwach u ng der Schulkinder 
uhd des Lehrpersonals 

GewiB sind die Eltern die Erstverantwortlichen für 
die Gesundheit ihrer Kinder, auch im Schulalter. Da 
diese aber einen betrÍichtlichen Teil ihrer wachen .Zeit 

�-

in den Rãumen und unter der Verfügungsgewalt der 
Schule verbringen, so hat diese auch die Pflicht, auf 
die Gesundheit der Schüler zu achten. Sie obliegt zu
nachst den Lehrern, die taglich mit den Kindern in 
Berührung kommen . Sie sehen oft zuerst, wenn dem 
Kinde etwas fehlt, und führen den taglichen Kampf um 
die Reinlichkeit. In manchen welschen Stadten werden 
sie von den Schulschwestern (infirmieres scolaires); 
die regelmaBig in die Schulen kommen, unterstützt. 

. Der zustandige Fachmann für die gesundheitliche 
Übetwaéhung ist aber doch der Arzt, der meist allein 
imstande ist, mit einiger Sicherheit festzustellen, ob 
dem Kinde überhaupt etwas fehlt und welche MaB
nahmen getroffen werden sollen. Die schuliirztlicken 
Untersuchungen sind deshalb das Kernstück der ge• 
sundheitlichen Überwachung dér Schuljugend, ja der 
gesamten Schulgesundheitspflege. Sie stehen als 
Hauptaufgabe des Schularztes so sehr im Mittelpunkt, 
daB man darob sogar gelegentlich in Gefahr kommt, 
ihren eigentlichen Charakter zu übersehen. Denn sie 
sind nicht Selbstzweck, sondern nur ein wesentliches 
Hilfsmittel einerseits für die hygienisch einwandfreie 
Gestaltung der Schule als solcher und anderseits für 
die Hilfe für gesundheitlich gefãhrdete Kinder . 

Schon in den achtziger Jahren führte man in den 
. Zürcher Schulen systematische Untersuchungen der 

Augen und bald auch des Gehõrs der Schulkinder 
durch. Um die Jahrhundertwende wurden an vieien 
Orte.n auch die Schulneulinge ãrztlich untersucht, vor. 
allem als Grundlage für die Entscheidung über ihre 
Schulreife. Erst der Ausbau der Tuberkulosebekãmp
furÍg hat allgemein zur Erkenntnis geführt, daB· die· da 
und dórt durchgeführten schularztlichen Unter
suchungen und die Überwachung aller Kinder wãh
rend der ganzen Schulzeit notwendig sind. Das eid
gertõssische Tuberkulosegesetz hat sie deshalb für alle 
Schulen vorgeschrieben. Die gesetzliche Pflicht be
zieht sich allerdings nur auf .die Beobachtung auf 
Tuberkulose, aber es wãre unvernünftig, nur nach die
ser zu fahnden und dabei andere gesundheitliche Mãn
gel zu übersehen. Die Kantone haben deshalb die 
schularztliche Überwachung in der Regel ganz all
gemein vorgeschrieben. An den meisten Orten werden 
die Kinder dreimal wãhrend ihrer obligatorischen 
Schulzeit, im l.,  im 4. oder 5. und im letzten oder am · 

Ende des vorletzten Schuljahres durch deli Schularzt 
gründlich untersucht, wobei meist Tuberkulinproben 
gemacht oder Durchleuchtungen und neuerdings 
Schirmbildaufnahmeli vorgenommen w�rden. Einige 
Gemeinden lassen die Untersuchungen alle zwei Jahre 
oder sogar jãhrlich durchführen, andere begnügen sich 
damit, in der Zwischenzeit nur gesundheitlich gefãhr
dete Kinder und solche, für die besondere gesundheit
liche oder erzieherische MaBnahmen vorgesehen sind, 
einer Untersuchung durch den Schularzt zuzuführen. 

· Für Untersuchungen des Gesichts und Gehõrs werden 
in der Regel, soweit nicht die Voruntersuchung ein
wandfrei einen normalen Befund ergibt, Spezialãrzte 
zugezogen. Nõtigenfalls geschieht dies au eh für andere 
Gebrechen und vor allem für die Zãhne. 

Die schulãrztliche Überwachung muB sich auch auf 
das Lehrpersonal erstrecken, damit tuberkulõse und 
andere Krankheiten rechtzeitig entdeckt und die im 
Interesse der Schule · wie der Betroffenen nõtigen 
MaBnahmen getroffen werden kõnnen. 
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Die schulãrztliche Untersuchung erfolgt in der 
Schweiz nur in den grõBeren Stãdten und im Bezirk 
Olten- Gõsgen durch Schularzte im Hauptamt (Nr. 
445). In allen andern Gemeinden werden praktizie
rende .Ârzte dam!t beauftragt. Der bauptamtliche 
Schularzt kann sich auf die Schulhygiene speziali
sieren und damit tiefer in· ihre Probleme eindringen, 
als es dem Schularzt im Nebenamt mõglich ist. Dieser 
hat aber den Vorteil einer besseren Kenntnis der hãus
lichen Verbãltnisse der Schüler seiner Gemeinde. Als 
Hilfspersonen stehen dem Schularzt für gewisse Auf
gaben , z. B. Messen und Wãgen der Kinder, die Lehrer, 
für andere Gemeindescbwestern oder besondere Schul
schwestern zur Verfügung. 

3. H i lfe für gesund heitlich gefãhrdete, kranke und 
gebrechl iche Sch ulkinder 

Sie erfolgt z.  T. im Rahmen der Schule selbst, be
sonders -soweit sie vorbeugenden Charakter hat . .So 
wurde z. B. in vielen Schulen eine allgemeine Kropf
prophylaxe durchgeführt und damit das für Kõrper 
und Geist gleich gefãhrliche Leiden wesentlich ver
ringert. Kinder mit geringer Sehschwãche werden in 
die vordersten Schulbãnke gesetzt und man gibt den 
Eltern nõtigenfalls Beitrãge an die Anschaffung einer 
Brille. Für Kinder mit Haltungsfehlern werden Spe
zialtúrnkurse geführt ; Zarte und Erholungsbedürftige 
werden in eine Freiluftschule,. Geistésschwache in eine 
Spezialklasse eingewiesen. Diese und manche anderen 
MaBnahmen stützen sich auf den Befund des Schul
arztes. Vereinzelt, z. B. in Lausanne, entscheidet er 
auch darüber, welche Kinder eine Zwischenverpflegung 
erhalten. 

Hãufig aber braucht das Kind gesundheitliche Hilfe 
auBerhalb der Schule. Das kranke Kind muB ãrztlich 
behandelt und gepfl.egt, das erholungsbedürftige Kll).d 
der einen oder andern Form der Erholungsfürsorge 
zugewiesen werden. Diese MaBnahmen sind zwar 
grundsatzlich Aufgaben der Eltern, doch muB sie der 
Schularzt nõtigenfalls auf die Bedürfnisse des Kindes 
aufmerksam machen und vor allem müssen Einrich
tungen geschaffen werden, die auch den minderbemit
telten Eltern ermõglichen, das Nõtige für die Gesund
heit ihrer Kinder vorzukehren. 

Die obligatorisclu!, Krankenversicherung, sei es für 
Schüler oder für die unbemittelte Bevõlkerung, er
mõglicht an vielen Orten, aber noch lange nicht über
all, kranke Kinder ohne Rücksicht auf das elterliche 
Einkommen rechtzeitig ãrztlich behandeln zu lassen. 
Die Versicherung der Schüler gegen Unfall, die von 
vielen Gemeinden durchgeführt wird, sei es mit oder 
ohne Kostenbeitrag der Eltern, erleichtert die Behand
lung auch in diesen Fãllen. Wo die Versicberungen 
noch fehlen oder nicht alle Kosten übernehmen , muB 
nõtigenfalls die Fürsorge, z. B. für Tuberkulõse oder 
Gebrechliche, manchmal aber auch heute noch die 
Armenpfl.ege eintreten . 

Für die Stãrkung gesundheitlicb gefãhrdeter Kinder 
wurden die verschiedenen Einrichtungen der Ferien
und Erholungshilfe geschaffen, die aber wenigstens in 
der deutschen Schweiz meist nicht vorwiegend hygie
nischen, sondern mehr· sozialpãd�gogischen Charakter 
tragen und deshalb in einem eigerten Abschnitt behan
delt. werden. 

4. Schulzahnpflege 

Der schulzahnarztliche Dienst beschrãnkt si eh iri der 
Regel nicht nur auf die Untersuchung der Kinder
gebisse, sondern organisiert auch ihre Behandlung. Das 
ist notwendig, weil noch manche Eltern nicht ein
sehen, daB kranke Zahne behandelt werden müssen, 
bevor sie Schmerzen bereiten, und vor allem, weil die 
private Zahnbehandlung für die meisten zu teuer 
kommt. Die Untersuchung geht zu Lasten der Schnle, 
die Behandlung wird mel.st z. T. von der Schule und 
z. T. von den Eltern getragen. Sie erfolgt entweder 
durch eine feste oder wandernde Schulzahnklinik oder 
gemãB Vertrag mit einem Zahnarzt in dessen Praxis 
(Nr. 448 ff:).  Die Kosten kommen dabei nicht allzu 
hoch, wenn nicht nur untersucht und behandelt, son
dern die Kinder zu planmãBiger Zl!-hnpflege erzogen 
werden und wenn überdies die Behandlung stufen
weise eingeführt wird. Man fangt mit einer ersten, 
eventuell den zwei untersten Klassen an, bringt der!ln 
Gebisse in Ordnung und verhütet durch jãhrliche 
Nachbehandlung die Entstehung grõBerer Schãden. · 
Vom Zeitpunkt an, wo die Erstbehandelten die Schule 

, verlassen, geschieht dies dann bei aUen Schülern mit 
sanierten1 �biB. 

5. Ferien- und Erhol ungshilfe für Schulkin·der 

Es war im Jahr 1876, als zum erstenmal eine Kinder• 
gruppe aus der dicht bevõlkerten Zürcher Altstadt 
unter pãdagogischer Leitung für einige Ferienwochen 
ins Appenzellerl;wd zog. Pfarrer Bion, der den Wert 
solcber Erholung an seinen eigenen Kindern erlebt 
hatte, ist der Schõpfer dieser Einrichtung und fand 
Verstandnis und bald Nachahmer in der Schweiz und 

. im Ausland. Die Ferienkolonie ist heute eines der ver
breitetsten und vielleicht .das volkstümlichste Werk 
der Schulkinderhilfe, wurden doch in der ganzen 
Schweiz 1946 rund 700 Kolonien mit gegen 30 000 
Kindern durchgeführt. 

· 

Als Ferienkolonie bezeichnet man eine Gruppe von 
Kindern, die unter Leitung von Erwachsenen einige 
Ferienwochen in einer gesundheitlich günstigen Ge
gend, entwéder in einem Gasthaus oder in einem gemie
teten Heim oder in einem eigenen Ferienheim ver
bringt. Die Verpftegung erfolgt entweder durch den 
Wirt oder, vor allen1 im eigenen Heim, durch das Per
sonal der Kolonie selbst. Die Eltern lcisten meist einen 
Kostenbeitrag, doch gibt es auch Vollzahler und Gratis
gãste. Die deutschschweizerischen Kolonien �aben au� 
ihrem Ursprung her ebenso sehr sozialpadagogischen 
wie hygienischen Charakter und werden meist von 
Lehrerehepaaren geleitet. Im Welschland sind Kolo
nien für gesundheitlich gefãhrdete Kinder, die hiiufig . 
von Tuberkulose-Ligen ausgehen, zahlreicher. Doch 
werden solche auch in der deutschen Schweiz von 
manchen Koloniewerken und Gemeinden durchgeführt. 
Ferner veranstaltet .man hie und da Spezialkolonien 
für schwerhõrige, sprachgestõrte oder schwererzieh
bare Kinder und auch Anstaltskinder ziehen heute an 
manchen Orten als Kolonie in die Ferien: 

Verwandt mit der Ferienkolonie sind die sogenann- · 

ten Ferienlager, wie sie vor ·allem von Jugendorganisa
sationen durchgeführt werden . Mancbmal wird der 
Ausdruck aber auch für Einrichtungen gebraucht, die 
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sich nicht wesentlich von den Ferienkolonien unter
scheiden. Immerhin hat er éine etwas andere Farbung 
als das alte Koloniewort, indem er einerseits auBerlich 
recht einfache Verhiiltnisse, anderseits mehr Selb
standigkeit der Kinder andeutet, als sie wenigstens in 
den Ferienk0lonien alten Stiles üblich ist. Keine Er
holungsfürsorge ist die sogenannte Schulkolonie, 
welche eine ganze Klasse vorübergehend zum Unter
richt rq.it Lebensgemeinschaft auBerhalb ihres Wohn
ortes vereinigt. 

Da die Ferienkolonie für Tuberkulosegefàhrdete oder 
sonst gesundheitli0h schwache und nicht bloB schul
müde Kinder oft nicht lange genug dauert uild meist 
auch zu primitiv und zu laut ist, so wurde sie bald 
durch die Versorgung erholungsbedürftiger Kinder in 
geeignete Heime auch wahrend der Schulzeit erganzt. 
Diese Kurversorgungen finden im Welschland oft eben-. falls gruppenweise in den Kolonieheimen statt, wã.h
rend in der deutschen Schweiz dafür besondere, im 
6. Kapitel behandelte Erholungsheime geschaffen wur
den. Der Heimaufenthalt · wahrentl mehrerer Wochen 
oder gar Monate verursacht auch in gemeinnützigen 
Heimen Kosten, die nur vom kleiheren Teil der Eltern 
allein aufgebracht werden kõnnen. Die Schulfürsorge 
oder die allgemeine Jugendfürsorge muB sich desbalb 
der Kinder annehmen und Mittel aus andern Quellen 
als dem Armengut bereitstellen, weil sonst notwendige 
Kuren haufig unterbleiben würden . Die Einweisung 
der Kinder in Erholungsheime und die Finanzierung 
ihrer Kur erfolgt deshalb meist, wenn auch im Ein
verstandnis und wenn mõglich mit Kostenbeteiligung 
der Eltern, durch Schulbehõrden, Schulfürsorgeamter, 
allgemeine Jugendamter oder die Bezirksjugendsekre
tariate Pro Juventute. 

Die dritte Grundform der Ferienerholung ist die 
Familienversorgung auf dem Lande. Sie eignet sich vor 
·anem für Kinder, die keiner besonderen Pflege bedür
fen, sondern vor allem gute Ernahrung, Fernhaltung 
vom Gassenleben und Gelegenheit zur Betatigung in 
freier Luft nõtig haben. Sie wurde zuerst für Hortkin
der eingeführt, aber noch im Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts zweifelte man an der Mõglichkeit zu 
ihrer Durchführung im groBen oder bekampfte sie so
gar grundsatzlich. Der erste W eltkrieg brachte -den 
Umscpwung zugunsten der Familienversorgung. Nicht 
daB die Kolonien zurückgegangen waren, aber da
neben werden seither durch Pro Juventute und andere 
Organisationen, vor allem das Arbeiterhilfswerk und 
di e Caritas, jahrlich über 1000 Kinder-in d er Krisenzeit 
ihrer Tausende - aus gesundheitlichen oder sozialen 
Gründen zur Erholung in Familien unt!3rgebracht. Da
zu kommen noch die Auslandschweizerkinder (Naheres 
14. Kap.) und die. kriegsgeschiidigten Kinder, für die 
allerdings viele Familien zur Verfügung stehen, die 
keine Schweizerkinder aufnehmen. Die Kinder er
holen sich, gute Auswahl der Familien natürlich vor
ausgesetzt, · ebenso gu t wie in Kolonien und gewinnen 
überdies Einblick in neue Lebensverhiiltnisse. Ferner 
entstehen durch die Familienversorgung menschliche 
Beziehungen zwischen verschiedenen Volkskreisen, vor 
allem zwischen Stadt und Land. 

Gesundheitliche und erzieherische Ziele verfolgen 
die Ferienwanderungen, wie sie vor allem von den Wan
derkommissionen der meisten Sektionen des Schwei. 
zerischen Lehrerturnvereins durchgeführt . und v;on 

�-

manchen Schulen unterstützt werden, und ferner die 
Winterferienlager und Skikurse, die infolge der kriegs
bedingten Verlangerung der Winterferien an manchen 
Orten neu eingeführt wurden. 

Die fünfte Form der Ferienhilfe ist der Ferienhor.t 
(Nr. 738), der vor allem von jüngeren, für Familien
versorgung und Kolonien noch nicht geeigneten Kin
dern besucht wird. Anfanglich hatte er nur die Auf
sicht über die Kinder erwerbstã:tiger Mütter im Auge 
und wurde ahnlich wie die Horte wahrend der Schul
zeit durchgeführt. Dann ging man aber zum ganz
tagigen Freiluft- oder Waldhort über, der sein Stand
quartier auBerhalb der Stadt hat und ahnlich wie eine 
Ferienkolonie betrieben wird, nur daB die Kinder zu 
Hause übernachten. Der Ferienhort ist eine ausge
sprochen stadtische Einrichtung, da die nicht kolonie
bedürftigen Schulkinder auf dem Lande nõtigenfalls 
leichter alteren Geschwistern, Nachbarn oder Ver
wandten oder auch sich selbst überlassen werden kon
nen, soweit sie nicht bei der Landarbeit mithelfen 
müssen. · 

I V .  Erzieherische Schulkinderhi lfe 

1 .  Horte und Tagesheime 

Die Erziehung der Kinder auBerhalb der Schulzeit 
ist grundsatzlich Sache der Eltern, wichtigste Erzie
hungsstatten die Wohnstube, Haus und Garten und 
deren nachste Umgebung. Wo die Eltern aber beide 
auBerbauslicher Erwerbsarbeit nachgehen müssen und 
die W ohnung in. einem vielstõckigen Miethaus liegt, 
sind die Kinder ohne rechte Beschiiftigung sich selbst 
und den Einflüssen der StraBe überlassen und. deshalb 
in der Gefahr, zu verwahrlosen.. Ihnen will der Kinder
IJ,ort helfen, der ihnen eine Ersatzstube und unter er- · 
zieherisch geschulter oder doch befahigter Aufsicht 
Gelegenheit und Anleitung zu Spiel und nützlicher 
Beschãftigung bietet. Die ersten Horte wurden schon 
in den achtziger Jahren eingeführt und nahmen die 
Kinder; wie es heute noch an den meisten Orten der. 
Fali ist, nur nach der Nachmittagsschule und an den 
freien Nachmittagen auf. Sie entsprachen vor dem 
ersti:m Weltkrieg einem verbreiteten Bedürfnis, da da-. 
mais die Arbeitszeit in den Fabriken noch viel lãnger 
war und die kinderreichen Arbeiterfamilien haufiger 
als · heute mit Wohllungen ohne Garten vorliebneh 
men muBten. Es wurden deshalb nicht nur in den 
Stãdten, sondern auch in manchen industriellen Land
gemeinden Kinderhorte eingerichtet und meist von 
einem oder . zwei Lehrern nebenamtlich geführt. 

Nach dem ersten Weltkrieg zeigte sich ein deutlicher 
W andel. Einerseits war di e Betreuung d er Kind_er nach 
der Nachmittagsschule in v.ielen Fallen nicht mehr so. 
nõtig, da die Eltern schon bald nach SchulschluB von 
der Arbeit heimkamen. Die Bedeutung der Horte 
nahm deshalb auf dem Lande ab und manche gingen 
ein. In der Stadt dagegen, wo die Mütter hãufiger in 
Haushaltungen und andern Berufen mit spãtem Ar
beitsschluB beschãftjgt sind, blieb das Betreuungs

.bedürfnis für ihre Kinder bestehen. Ferner erkannte 
man, daB viele Kinder, deren Mutter den ganzen Tag 
über nicht zu Hause ist, auch .zu andern Tageszeiten. 
ein Heim haben sollten. Allerdings werden auch die 
Teilnehmer an den Schülerspeisungen z. T. beaufsich-. 
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t'gt aber es ist doch nicht gut, wenn die Kinder auBer 
;en

' Eltern und dem Lehrer jeden Tag auch noch ver-
chiedenen iwdern Aufsichtspersonen unterstehen. 
�an schuf deshalb die Tagesheime, in denen die Kin
der ihre schulfreie Zeit bis zur Heimkehr· der Eltern 
verbringen, beaufsichtigt, erzogen . und .. 

a?-ch 
_
verpflegt 

werden. Sie bestehen vor allem m Zur10h m Jedem 
Quartier und sind in Lausanne geplant und werden in 
Zürich vom Schulwesen, an den andern Orten meist 
von gemeinnützigen Organi�atione� geführt

_
. . . 

Die Leitung der Tageshmme obliegt zwe1 Leiterm
nen, die über die Mittagszeit zusammen arbeiten. Die 
Lokale sind freundliche groBe Stuben mit den nõtigen 
Nebenraumen, wãhrend Nachmittagshorte an man
chen Orten noch in Schulrãumen abgehalten werden 
müssen. Der familienhafte Charakter wird erstrebt, 
laBt sich aber bei grõBerer Kinderzahl schwer durch
führen. 

Die ,Classes gardiennes" des Welschlandes entspre
chen ungefahr unsern Horten, haben ·aber geringere 
Bedeutung und werden auch in Lausanne und Genf 
nur im Winter geführt. Man hat dort groBes Verstand
nis für den Drang der Schuljugend, ihre Ftejzeit nach 
eigenem Gutdünken zu gestalten, und nimmt jüngere 
Schüler wie an manchen landli_chen Industrieorten 
etwa in die Krippe auf. 

Neben den konfessi,onell neutralen Horten und Hei
men gibt es verschiedene Einrichtungen konfessi?
neller Kreise, welche die Kinder vor allem auch m 
religiõser Beziehung erziehen wollen. Dazu gehõren 
z. B. die katholischen Kinderhorte und die ,Ecoles 
du Jeudi" im Welschland. 

Horte und Tagesbeime sind Fürsorgeeinrichtungen, 
die eigentlich nicht nõtig sein sollten und an manchen 
Orten schon durch die Verbesserung· der Lebensver
hãltnisse der Arbeiterschaft unnõtig wurden. Anders 
verhiilt es sich IÍlit Freizeiteínrichtungen, welche die 
Erziehung im Elternhaus nur· in bestinimter Richtung 
erganzen, und mehr den Charakter eines Hilfsmittels 
als eines Ersatzes haben. 

( 
2. Einrichtu ngen zur Ergãnzung d·er elterl ichen Er-

ziehung j . Die wenigsten Eltern kõnnen den Lesehunger ihrer 
Kinder in ausreichender und �ngemessener Weis·e be
befriedigen. Das Schweiz . Jugendschriftenwerk (Nr. 
799) stellt deshalb geeignete Lektüre zu billigem 
Preis zur Verfügung. Schülerbibliotheken, wie sie in den 
meisten grõBeren und vielen kleinen Gemeinden be
stehen und von manchen Kantonen unterstützt wer
den, verleihen an Schulkináer geeignete Bücher. In den 
welschen Stãdten haben überdies die Volksbiblio
theken eigene Kinderabteilungen und ferner besteht in 
Lausanne eine ,Bibliotheque enfantine" auf gemein
nütziger Grundlage. Sie wird in der Art eines Kinder
clubs geführt, indem die Kinder dort nicht nur Bücher 
beziehen und lesen, sondern sich auch in anderer 
Weise betatigen kõnnen. · 

Noch seltener kõnnen die Eltern, vor allem in 
stadtischen Verhãltnissen, ihren Kindern Gelegenheit 
und Anleitung zu handwerklicher Betatigung geben, 
vor allem aus Platzmangel und wegen des Ruhebedürf
nisses der Mitbewohner. Da tritt die Freizeitwerkstatt 
in die Lücke, für die wir auf S. 36 verweisen. Ihr 

l 

Besuch steht allen Kindern offen und muB nicht regel
maBig erfolgen, wie �es beim Hort der Fali ist. 

Wenig verbreitet sind Schülergiirten als Freizeit
einrichtungen, vor allem weil sich seit ihrer Gründung 
sowohl diejenigen Schülergarten, in denen im Rahmen 
des Unterrichts gearbeitet wird, wie die Familiengarten 
stark vermehrt haben. 

Vor allem aber brauchen die Kinder im oberen 
Schulalter Kameradschaft und Gelegenheit zum Leben 
in freier Natur. Die Kindergruppen, die im Zusammen
hang mit den Jugendorganisationen dargestellt wer
den, bieten ihnen beides und erganzen deshalb bei 
geeigneter Leitung in wertvoller Weise die Erziehung 
im Elternhaus. Sie knüpfen an den Gruppengeist und 
den Selbstandigkeitsdrang der Kinder von etwa 12 
bis 16 Jahren an und sind bei ihnen deshalb meist sehr 
beliebt . . 

3. Elternrecht und Schulrecht 
Grundsatzlich haben nach dem Zivilgesetzbuch die 

Eltern darüber zu verfügeri , was ihre Kinder auBer
halb der Schulzeit tun und lassen und ob.sie eine Frei-

,- zeiteinrichtung aufsuchen oder einer Jugendgruppe 
beitreten. Doch stellen manche Schulordnungen oder 
sogar Schulgesetze auch über das Verhalten der Schü
ler auBerhalb der Schule Vorschriften auf und verbie
ten ihnen z. B. das Rauchen, das Maskengehen und 
auch etwa den Beitritt zú Vereinen. Solche Vorschrif
ten ergeben sich bis zu einem gewissen Grade aus denÍ 
Erziehungsziel der Schule oder haben vorwiegend poli
zeilichen Charakter. Doch greift ein allgemeines Ver
einsverbot, auch mit der M:õglichkeit zu Ausnahme
bewilligungen, doch wohl zu tief in die Elternrechte 
ein. Immerhin ist die Abgrenzung zwischen Schul
hoheit und · elterlicher Gewalt ni eh t leicht zu ziehen 
und praktisch wichtiger ist die gute Zusammenarbeit 
dieser beiden Erziehungstrager. Der Entwurf zu 
einem Zürcher Schulgesetz sieht dafür die folgende 
Formulierung vor : 
§ 52, Absatz l :  Lehrer und Schulbehõrden halten zu

sammen mit den Eltern die Schüler innerhalb und 
auBerhalb der Schule zu anstãndigem Betragen an. 
Sie schreiten mit ihren , Disziplinarmitteln gegen 
Schüler ein, die sich auB_erhalb des Elternhauses 
ungebührlich benehmen. Die Schulpflege ist berecb 
tigt, nach Anhõrung der Eltern einein Schüler die 
Tei,lnahme an Vereinigungen und Veranstaltungen 
zu untersagen, durch die sein Fortkommen in der 
Schule, · sein sittliches oder gesundheitliches Wohl 
gefahrdet sind. 
Erziehungsschwierigkeiten, Gefahrdung und Ver

wahrlosung von Schulkindern werden oft von den Leh
rern zuerst beobachtet und machen sich in der ganzen 
Klasse stõrend bemerkbar. Lehrer ulid Schulbehõrden 
bemühen sich deshalb in vielen Fallen um geeignete 
MaBnahmen zur Besserung des kindlichen Verhaltens. 
Sie kÕnnen aber nur im Rahmen der Schule selbst, sei 
es mit deren Erziehungs- und Disziplinarmitteln oder 
durch Versetzung des Kindes in eine Sonderklasse, aus 
eigener Kompetenz vorgehen, aber nicht von sich aus 
in die elterlichen Rechte eingreifen. Oft kann dem 
Kinde aber schon durch sachverstandige Beratung der 
Eltern und durch ihre Gewmnung für die nõtigen
MaBnahmen, z .  B. die Einweisung des Kindes in ein 
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Tagésheim oder in ein Erziehungsheim, gebolfen wer
den, besonders wenn die Schule mit den Organen der 
Jugendhilfe, vor allem Jugendã.mtern und Pro Juven
tute-Sekretã.ren , zusammenarbeitet. Das Ergreifen 
der nõtigen MaBnahmen wird sehr erleichtert, wenn 
die Schulbehõrden, wie es in manchen Kantonen ge
schieht, an allfãllige Kosten, z. B. von Heimversor
gungen, beitragen und damit die Eltern davor bewah
ren, wegen eines gebrechlichen Kindes arinengenõssig 
werden zu müssen. Kommt man auf freiwillig�m Wege 
nicht zu"m Ziel, so muB die im Abschnitt E behandelte 
vormundschaftliche Hilfe eintreten. Und ferner hat die 
Schulbehõrde das Recht, besonders schwierige Kinder, 
welche ihre Mitschüler gefã.hrden, von der Schule 
auszuschlieBen. 

D. Hi lfe für die schulentlassene 
Jugend 

Das Jugendalter von der Entlassupg aus der Volks
schule bis zur Mündigkeit ist die Zeit der groBen 
Wandlungen im Individuum selbst und in seiner Stel
lung innerhalb der Gesellschaft. Aus den Schulkindern 
werden über die Schwierigkeiten und Nõte der Puber
tã.t mit ihrer erbõhten Krankbeitsanfalligkeit und 
ihren Stimmungsscbwankungen und über den Auf
schwung der Adoleszenz erwachsene Mã.nner. und 
Frauen. Wã.hrend dieser Wandlung in ihnen selbst 
müssen die jungen Menschen den Weg finden von der 
abhã.ngigen Geborgenheit des durch Eltern und Schule 
geführten Killdes .zur Freiheit und Selbstverantwor
tung wie zu den Pflichten des Erwachsenen. 

Aus den Besonderheiten des Wesens und der Stel
lung der Jugendlichen ergeben sich Inhalt und Form 
der besondern Hilfe für sie. Ihre Aufgaben liegen vor 
allem darin, die Harten des Überganges zu mildern 
und den Weg zur Selbsthilfe und Selbsterziehung zu 
zeigen und zu erleicbtern. Dabei sind die Übergange 
zwiscben Hilfe von auBen und Selbsthilfe, wie sie vor 
allem in den Jugendorganisationen erfolgt, in der -
Schweiz durchaus flieBend, und die Trager der beiden 
Arten der Jugendarbeit wirken eng zusammen. 

a) Einfü hrung i n  Arbeit und Beruf 

l. Gru ndlagen 

Die Arbeit eines Menschen ist sowohl für ihn selbst 
wie für die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. 
In ihr entfaltet und betã.tigt er seine Krafte und Fahig
keiten und durch sie trã.gt er zur Befriedigung der 
mannigfachen mensc.hlichen Bedürfnisse il.acb Sach
gütern und Diensten bei. 

Die Arbeit wird heute grõBtenteils als Beruf ge
leistet, d. h. sie bezieht sich auf ein bestimmtes, durch 
Tradition und Recbt abgegrenztes, aber in steter Ent
wicklung begriffenes Tã.tigkeitsgebiet, in das der junge 
Mensch planmaBig eingeführt wird und das er nach 
Mõglichkeit wahrend seines ganzen Lebens ausübt. Der 
Beruf gibt dem Menschen ni eh t n ur · das tã.gliche Brot, 
sondern auch einen festen Platz im Leben und damit 
innere Sicherheit und das BewuBtsein von ·W ert un d 

Würde. Er bestimmt weitgehend sein Verhalten und 
seine Anschauungen auch in Fragen, die auBerhalb der 
Arbeitswelt liegen . 

Der Beruf erfüllt den Menscben aber nur dann, 
wenn er teçhnisch und sozial so gestaltet ist, daB er 
den Einsatz seiner ·besten Krã.fte und Fã.higke_iten er
mõglicht und belohnt und einigermaBen seinen Nei
gungen entspricht. Diese V �rauss.etzungen sind wegen 
der weitgehenden Zergliederung der Arbeitsvorgange 
nicbt mehr in allen Berufsgruppen vorhanden. 

Die Zugehõrigkeit des Einzelnen zu einem Beruf 
oder doch einer Berufsgruppe wurde bis ins 19.  Jahr
hundert in der Regel durch seine wirtschaftliche und 
rechtliche Lage bestimmt. Erst seitl;J.er drang der 
Gedanke der freien Berufswahl durch, die auch heute 
noch durch die wirtschaftliche Lage mancber Beruf
suchenden, beziehungsweise ihrer Familien, ernge
schrankt ist. Die W ahl des Berufes der Kinder erfolgt 
durch die Eltern, die auch für die berufliche Ausbil
dung zu sorgen haben. Dabei sind sie nach Art. 276 
des Zivilgesetzbuches verpflichtet, auf die kõrper
licben und geistigen Fã.higkeiten und die Nei'gung der 
Kinder soweit mõglich Rücksicht zu nehmen. Die 
wenigsten Eltern sind aber infolge der groBen, immer . 
nocb zunehmenden Zahl der Berufe imstande, diesen 
verantwortungsvollen Entscheid aus eigener Einsicht 
zu treffen, weshalb in den letzten Jahrzehnten als be
sonderer sozialer Dienst die Berufsberatung geschaffen 
wurde. 

Die Ratschlã.ge der Berufsberatung e kõnnen n ur 
dann auch befolgt werden; wenn jeder junge Mensch 
die praktische Mõglichkeit hat, den für ihn geeigneten 
Beruf auch wirklich zu ergreifen. Um dies zu ermõg
lichen, gibt es verschiedene Hilfsmittel zur Berufs
erlernung, vor allem Stipendien und Lehrlingsheime, 
mit deren Hilfe die in der wirtschaftlichen Lage oder 
dem Wohnort der Eltern liegenden Schwierigkeiten 
wenigstens in vielen Fã.llen überwunden werden 
kõnnen. 

Die Ausbildung· zu einem Beruf, im 19. Jabrhundert 
weitgehend der Tradition und dem Zufall überlassen, 
wird beute planmã.Big, teils durcb geregelte Einfüh
rung in die praktische Arbeit und teils durch Schul
und Werkstattunterricht vorgenommen. Sie ist, 
ebenso wie die Volksschule, aus dem Rahmen der 
sozialen Arbeit herausgewachsen und zu einer für 
j edermann geltenden Gemeinschaftsordnung geworden . 

Wahrend die Berufsbildung im wesentlichen be
friedigend geregelt ist, lãBt der Schutz der erwerbs
tãtigen Jugend noch viel zu wünschen übrig. Das Ar
beitsleben nimmt nur wenig Rücksicht auf die kõrper
lichen und seelischen Bedürfnisse und die Eigenart 
der in Entwicklung begriffenen jungen Menschen. Und 
auch die gesetzlichen Schutzbestimmungen für sie 
(Nr. 7977) sind vor allem für die Nichtlebrlinge unzu
lã.nglich. Und doch schã.digen unbefriedigende Arbeits
verhã.ltnisse nicht nur die Jugendlichen selbst, son
dern a:uch durch Verminderung· ihrer Leistungen und 
Schwã.chung ihrer Berufsfreude die gesamte Volks
wirtschaft und Gesellschaft. Die Übelstãnde kõnnen 
durch soziale Betriebspolitik und Betriebsfürsorge 
(Nr. 7948 ff.) zwar gemildert, aber nur durch tiefer
gehende ãuBere und innere W andlungen des Arbeits
lebens überwunden werden. 

Das Berufsleben der Frauen weist einige wesentliche 
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,Besonderheiten auf. · Das junge Mã.dchen weiB ni eh t 
zum voraus, ob upd wie lange es einen. Erwerbsberuf 
ausüben wird, ob es diesen spãter zugunsten der 
Hausfrauentatigkeit aufgeben, oder ob es gar beide 
miteinander verbinden wird. Es muB sich deshàlb auf 
beide einstellen und auf beide vorbereiten. Diese Aus
richtung auf ein doppeltes Ziel erschwert die Einfüh
rung der weiblichen Jugend in Beruf und Arbeit inso
fern, als der Aufwand an Zeit und Geld für die Berufs
erlernung gelegentlich gescheut wird: Immerhin ist der 
Wille zu einer gründlichen Berufsal).sbildung bei der 
jungen Mãdchengeneration stark. Den Mã.dchen steht 
heute theoretisch der Zugang zu den meisten Berufen 
offen. Praktisch begegnen ihnen aber schon bei der 
Berufsausbildung und mebr noch bei der Berufsarbeit 
Hindernisse, die in der heutigen Stellung der Frau in 
Gesellschaft und Recht begründet sind. 

1 1 .  Die organisierte Berufsberatu ng 

1. Ziel ; Wesen und Grundsãtze 

Die Berufsberatung hat die doppelte Aufgabe, dem 
Berufsanwã.rter beim Eintritt in das Berufsleben be
hilflich zu sein und der Volkswirtscbaft zu dienen, 
indem sie soweit mõglich eine Synthese zwischen den 
Berufswünschen des Einzelnen und dem beruflichen 
Nachwuchsbedarf der Volkswirtschaft herstellt. Sie 
soll d er J ugend di e Berufswelt zeigen und ihr d ur eh 
sachkundige Beratung und planmaBige Hilfe den Ein
tritt in einen Beruf ermõglichen oder erleichtern, der 
ihren individuellen Neigungen und ihrer beruflichen 
Eignung entspricht und zugleich eine gewisse beruf
liche Sicherheit und mõglichste Befriedigung gewã.hr-
leistet. 

· 

Eine solche Hilfe kann nur aJif der Basis der Frei
willigkeit erfolgen. Denn eine obligatorische Berufs
beratung würde.die Gefahr in sicb bergen, daB daraus 
durch staatliche Eingriffe eine Berufslenkung würde, 
die nur in einem totalen Wirtschaftssystem mõglich 
und angezeigt ist. In der Schweiz bleibt aber das 
Recht der freien Entscheidung in der Berufswahl dem 
jungen Menschen und seinen Eltern auf jeden Fali 
vorbehalten. 

Die Berufsberatung, in ihren Anfãngen eng mit der 
Fürsorge für bedürftige Lehrlinge verbunden, ist 
heute zum õffentlichen Dienst geworden und steht 
grundsã.tzlich jedermann unentgeltlich zur Verfügung. 
Sie ist wirtschafts- und berufspolitisch neutral, indem 
sie sich verpflicbtet, die Nachwuchsbed�fnisse aller 
Berufsgruppen unparteiisch zu berücksichtigen. Sie 
bekãmpft die ungesurrde Überschatzung einzelner 
Berufe, weist auf solche hin, denen es an Nachwuchs 
fehlt, und wird so zu einem regulierenden Faktor in der 
Berufswelt. 

Die Berufsberatung darf weder einseitig im Dienste 
der Wirtschaft stehen noch nur die individuellen Fak
toren berücksichtigen. Doch muB sie sicb nach den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und Entwicklungs
�ndenzen und nach den regionalen Verhaltnissen 
nchten, damit der vorgeschlagene Weg auch ver
wirklicht werden kann. Dank des Berufsreichtums 
der Schweiz und ihres groBen Bedarfes an Qualitãts
arbeit ist aber trotzdem hãufig eine . befriedigende 
Berufswahl· mõglich. Hilfsmittel dazu sind das Sti-

pendienwesen, die Laufbahnberatung und eine sorg
fã.ltig aufgebaute Lehrstellenvermittlung, die des
halb zum vornherein in das Tã.tigkeitsgebiet der Be
rufsberatung gehõren. 

Die Berufsberatung der Mã.dchen hat auf die be
sondere Stellung der Frau im Berufsleben Rücksicht 
zu nehmen und muB in vielen Fã.llen sich zuerst darum 
bemühen, daB die Berufswahl und die Berufserlernung 
überhaupt mit dem notigen Ernst und einer Verant
wortung, welche den Eltern einem Sohne gegenüber 
in der Regel selbstverstãndlich ist, vorgenommen 
werde. 

2. Tãtigkeit und Methoden 

Die Tãtigkeit der Berufsberatung besteht in zwei 
recht verschiedenen Aufgaben : der Berufswahlvor
bereitung und der individuellen Beratung. Die Berufs
wahlvorbereitun,g su eh t durch systematische Aufklã.rung 
in Presse, Radio, Ausstellungen, durch Elternabende, 
Vortrã.ge und Literatur vor alleiQ. die direkt interes
sierten Kr�ise der Eltern, Lehrer und Berufsverbãnde 
auf rlie W.ichtigkeit der Berufswahl und der. Berufs
beratung hinzuweisen und die Kinder durch Betriebs
besichtigungen, Schulbesprechungen und andere Mit
tel der Aufklã.rung und Erziehung auf die Berufswahl 
vorzubereiten. Durcb diese Bestrebungen wird den 
Eltern und den Kindern die objektive Berufswirk
lichkeit gezeigt, díe von íhren Wünschen und Vor
stellungen oft abweicht. 

Durch die Einzelberatung wird diese Aufklarung 
vertieft und dem einzelnen Ratsuchenden angepaBt.  
In offener, psychologisch und perufskundlich unter
bauter Aussprache und vertrauensvoller Zusammen
arbeit lernt der Berufsanwã.rter sich selbst, seine Be
dürfnisse und Fãhigkeiten wie seine soziale Ausgangs
lage erkennen und bewerten. Nõtigenfalls wird zu
sammen mit dem Arzt oder Psychologe'n untersucht·, 
ob das Kind kõrperlich: geistig und seelisch überhaupt 
berufsreif ist oder ob Behinderungen vorliegen, die 
gewisse Berufe ausschlieBen. 

Ziel des Berufswahlgesprã.ches ist, aus dem unklar 
Berufsuchenden einen sicher Urteilenden zu machen. 
Dagegen ware es weder põtig noch richtig, ihm ge
wisse Lõsungen aufzudrãngen. Aus einer richtigen 
Beratung wã.chst der eigene EntschluB organisch · 

hervor, die Verantwortung bleibt aber beim Rat
suchenden und seinen Eltern, was für die Überwin
dung von spãter auftauchenden Schwierigkeiten von 
Bedeutung ist. 

Neben der eigentlichen Berufsberatung befassen 
sich die Berufsberatungsstellen, wenigstens in der 
deutschen Schweiz, immer auch mit dei Vermittlung 
von Lehrstellen und mit den mannigfachen Formen 
der Hilfe für Jugendliche, die in den folgenden Ab
schnitten behandelt wird. Überdies widmen sich vor 
allem ihre Zentralen auch der Berufsforschung; welche 
die sachlichen Unterlagen für zuverlãssige Berufs
beratung zur Verfügung stellt, und wirken heim Auf
bau neuer und der,..Sanierung notleidender Berufe mit. 

3. Organisation der schweizerischen Berufs
beratung 

Die durch die Statistik des Bundesamtes für In
dustrie, Gewerbe und Arbeit erfaBten Berufsberatungs-
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stellen haben im Jahr 1946 33 824 Berufsanwãrter 
beraten. Die Zahl der Beratungsfãlle von im gleichen 
Jahr aus der obligatorischen Volksschulpflicht Ent
lassenen belief sich auf 21 399, das sind rund 40% 
aller im Zustãndigkeitskreís einer Berufsberatungs
stelle wohnhaften Jugendlichen, welche vor der 
Schulentlassung standen. An einzelnen Orten wurden 
aber 60 und mehr Prozent der Schulentlassenen er
faBt. 

Die Berufsberatungsstellen sind, wenigstens in der 
deutschen Schweiz, meist so organisiert, daB die Kua
ben durch den Berufsberater und die Mãdchen durch 
die Berufsberaterin beraten werden. In den meisten 
Stãdten, aber auch in einzelnen Landbezirken, sind 
Berufsberater und Berufsberaterinnen im Haupt
amt tãtig. Auf dem Lande wird die Berufsberatung 
Ofters Lehrkrãften, Fürsorgerinnen . oder Gewerbe
treibenden im Nebenamt übertragen. Haupt- und 
nebenamtliche Berufsberater und Berufsberaterinnen 
sollten bestimmten Mindestanforder\mgen entspre
chen, über die der Schweiz. Verband für Berufsbera
tung . und Lehrlingsfürsorge in Verbindung mit der 
Berufsberaterkonferenz und dem Bundesamt für 
Indust�ie, Gewerbe und Arbeit Richtlinien aufgestellt 
hat. Für die Beitragsleistung des Bundes. sollen künf
tig nur solche Berufsberatungsstellen in Frage kom
men, .deren Leiter und die in der Berufsberatung tã
tigen Mitarbeiter die Aus- und Weiterbildungskurse 
des Schweiz. Verbandes für Berufsberatung und Lehr
lingsfürsorge besucht haben und in ihrer praktischen 
Arbeit erfolgreich wirken. 

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen sind in 
vielen Fãllen notwendig für die Berufsberatung Teil
erwerbsfii.higer. Diese erfolgt desbalb in enger Zusám
menarbeit mit den Fürsorgerinnen Pro Infirmis und 
andern Spezialisten der Gebrechlichenhilfe. 

Für . die Beratung von Mittelschülern_ bestehen in 
Basel, Brig und Zürich besondere Beratungsstellen, 
die sogenannte akademische Berufsberatung. An andern 
Orten setzen sich die Berufsberater für akademische 
Berufe notigenfalls im Einzelfall init Sachverstãn
digen in Verbindung, wie es auch hei manchen andern, 
z. B. künstlerischen Berufen wünschenswert ist. 

In allen Kantonen gibt es eine Zentralstelle für 
Berufsberatung (Nr. 765) ,  die meist entweder der 
Volkswirtschaftsdirektion oder der Erziehungsdirek
tion untersteht. Ihre Aufgaben bestehen neben, ver
einzelt auch an Stelle der direkten Berufsberatung, in 
der Forderung der Berufsberatung in ihrem Kanton. 

Auf schweizerischem Boden wird die Berufsbera
tung durch den Schweizerischen Verband. für Berufs
beratung · und Lehrlingsfürsorge (Nr. 769) ·zusammen
gefaBt. Er steht in engem Kontakt mit dem Bundes
amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit und in ver
traglich geregelter Arbeitsgemeinschaft mit der Ab
teilung Frauenberufe des Schweiz. Frauensekretari
ates (Nr. 8041) .  Dieses bearbeitet die speziellen Fragen 
der weiblichen Berufsberatung und der Berufsfo.r
schung in den Frauenberufen. Darüber hinaus arbeitet 
der Schweiz. Verband für Berufsberatung und Lehr
lingsfürsorge mit allen an der Berufsberatung betei
ligten oder daran interessierten Verbãnden, Institu
tionen und Einzelpersonen zusammen. Für die Ab
klãrung der Berufsneigung leisten in manchen Fãllen 
die psychotechnischen Institute (Nr. 772) wertvolle 
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Dienste. Die Hauptaufgaben des Ver�andes bestehen in 
der gegenseitigen Orientierung (Zeitschrift , ,Berufs bera
tung und Berufsbildung", Fachbibliothek, Verlagswe
sen, Materialausleihe) ,  der Aussprache' über die Mittél 
und Richtlinien der Berufsberatung, der Berufsfor
schung, d er Forderung des Ausbaues d er Berufsberatung 
in den Kantonen und der Vertiefung und Forderung 
der Tãtigkeit der Berufsberater vor allem durch Kurse, 
Konferenzen, Tagungen und anderes mehr, wofür ihm 
ein Sekretariat zur Verfügung steht. Die Aus- und 
Weiterbildung der Berufsberater erfolgt in Verbin
dung mit dem BIGA, das die Berufsberatung auf 
Grund des Bundesgesetzes über die berufliche Aus-
bildung unterstützt. . � 

Die dem Verband angehorenden praktisch tãtigen 
Berufsberater sind in seinem Rahmen in der Berufs
berater-Konferenz zusammengeschlossen, die vor allem 
die Methodik der Berufsberatung bespricht und als 
Organ _des Gesamtverbandes zu den Fragen der prak
tischen Berufsberatung Stellung nimmt. Als eigenes 
Fachorgan besitzt sie ein internes ,Bulletin" ,  das 
unter anderem auch dem interkan'tonalen Lehrstellen
austausch dient. '  

1 1 1 .  Die b�rufliche Ausbildung u n d  ihre H i lfs
mittel 

1 .  Rechtliche Regelung 

Die berufliche Ausbildung erfolgt entweder in einer 
Schule (Mittel- ,  Fach- und Hochschule) oder durch 
die praktische planmãBige Einführung in den Beruf. 
Sie ist für die Ausbildung zu den Berufen des Hand
werkes, der Industrie, des Verkehrs, des Handels und 
verwandter Wirtschaftszweige qurch das Bundes
gesetz über die berufliche Ausbildung vom �6. J uni 1930 
gesetzlich geregelt und besteht in einer Verbindung 
praktischer mit schulmãBiger Ausbildung. Doch be-

• trtfft diese Regelung nur die sogenannten gelernten 
Berufe, wãhrend die Einführung der J ugend in . die 
ungelernte und die angelernte Arbeit meist noch dem 
Zufall und dem mehr oder weniger vorhandenen Ver
standnis der Arbeitgeber und Vorarbeiter überlassen . 
bleibt. Die praktische Ausbildung in den durch das 
Berufsbildungsgesetz geregelten Berufen wird �urch 
die Lehrlingsreglemente naher geregelt und durch die 
kantonalen Lehrlingsãmter (Nr. 766) und die Sektion 
für berufliche Ausbildung des Burtdesamtes für In
dustrie, Gewerbe und .Arbeit überwacht. Die Aus
bildung für andere, vor allem die erzieherischen und 
akademischen Berufe, ist im. wesentlichen kantonal 
geregelt, wahrend für die Ausbildung zu den haus
und landwirtschaftlichen, den pflegeríschen, den 
künstlerischen Berufen und für die soziale Arbeit 
keine gesetzliche Grundlage besteht. 

2. Sti pendien 

Die berufliche Ausbildung durch Schulbesuch oder 
Berufslehre erfordert z. T. betrachtliche Aufwen
dungen, die von minderbemittelten Eltern und . vor 
allem kinderreichen Familien nicht oder nur z. T. ge
leistet werden konnen. Ihre Kinder müssen deshalb 
ohne fremde Hilfe oft eine Arbeit ausüben, die bald 
Verdienst einbringt, !llber ihren Fãhigkeiten nicht an-
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gemessen ist. Dadurch wird nicht nur ihre·personliche 
Entwicklung schwer beeintrãchtigt, sondern auch die 
auf die Entfaltung und Betatigung aller wertvollen 
Fahigkeiten angewiesene schweizerische VolksWirt
schaJt geschadigt. DiE� Gewãhrung von Stip_endien 
(N r .. 77 4), die diesen Übelstãnden abhelfen oder sie do eh 
milderri, gehOrt deshalb iu den altesten und verbrei
tetsten Leistungen der schweizerischen Jugendhilfe. 
Stipendien sind Beitrãge an die Kosten der berJif
lichen Ausbildung bedürftiger und fahiger Knaben 
und Madchen, deren Eltern nicht imstande sind, 
dafür a:llein aufzukommen, und die auch keine eigenen 
Mittel besitzen. Eine weitere Voraussetzung der· Sti
pendiengewahrung ist diir berufliche Eignung des 
Gesucb,sstellers, die entweder durch ein Gutachten des 
Berufsberaters oder durch ein Zeugnis des Lehrmeisters 
oder der Schule belegt werden muB . .  

Ein betrãchtlicher Teil der Stipendien wiid aus dem 
Ertrag bestimmter Stipendienfonds, d. h. für diesen 
Zweck festgelegter, meist aus Legaten stammender 
Gelder gewahrt, die durch Gemeinderi, gemeinnützige 
Organisationen oder Kantone verwaltet werden. In 
neuerer Zeit kamen dazu jãhrliche Kredite, die vom 
Bund, von den Kantonen, von manchen Gemeinden 
und gemeinnützigen Gesellschaften für diesen Zweck 
bewHligt werden. Es gibt in der Scbweiz über 1000 Sti
pendienquellen, die im Schweiz. Stipendienverzeich
nis zus!llmmengefaBt sind. Dieses wurde vom Schweiz. 
Verband für Berufsberatung und Lebrlingsfürsorge 
1940 in 3. Auflage herausgegeben und wird stãndig 
nachgeführt. Das Kapital der Stipendienfonds be
trãgt rund 40 Millionen Franken. Der Betrag der 
jãhrlicb in der Schweiz ausgerichteten Stipendien be
lãuft sich nach einer Schãtzung von E. Jucker (1944) 
auf rund 2 Millionen Franken. 

Die meisten Stipendienfonds berücksichtigen gemâ.B 
ihren bei der Schaffung festgelegten Bestimmungen 
nur bestimmte Gemeinden oder Gegenden, bestimmte 
Berufe oder Schulen und sind auch in anderer Weise 
mannigfachen Beschrãnkungen unterworfen. Zudem 
ist ihr Ertrag infolge des Sinkens des ZinsfuBes im 
letzten J abrzehnt zurückgegangen, wahrend das Be
dürfnis nach Beihilfen infolge der Teuerung zunahm. 
Ferner befinden sie sich eher in den wohlbabenderen 
Gegenden, ;ahrend sie in den Bergen, für deren Be
volkerung die berufliche Ausbildung besondere Kosten 
verursacht, nur sparlich vertreten sind. Ein gewisser 
Ausgleicb wird durch gesamtschweizerische Stipen
dienfori.ds (Nr. 774 c) und durch die Bundesbeitrãge 
geschaffen. Trotzdem sind die Fachleute darin einig, 
daB eine gründliche Reform des Stipendienwesens im 
Interesse der berufsucbenden Jugend wie der Volks
wirtschaft notwendig ist. 

Die Orientierung über die in Betracht kommenden 
Stipendien und die Gesuchsstellung Óder doch die 
Empfehlung von Gesuchen erfolgt zweckmãBiger
�yise durch die Berufsberatungsstellen. Dabei sollte 
IIDmer ein Voranschlag .über die gesamten Ausbil
dungskosten ( einschlieBlich Unterkunft und Ver
pflegung, Berufskleider, Schulgelder u. a.) und alle 
Moglichkeiten z.u ihrer Aufbringung aufgestellt werden. 

Jugendliche, die für die Berufserlernung das Eltern
haus verlassen müssen, brauchen oft nicht nur eine 
finanzielle Beihilfe, sondern auch eine geeignete Unter
kunft zu erschwinglichem Preis und Menschen, die 
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sich ihrer personlich annehmen. Die im Abschnitt e) 
behandelte Beratung -und Fürsorge für Jugendliche 
tragt desbalb wesentlicb �azu bei, die Jugend in 
riéhtiger Weise in Arbeit und Beruf einzuführen, wes
halb sowohl die einzelnen Berufsberater wie aucb der 
Schweiz. Verband für Berufsbe'ratung und Lehrlings
fürsorge dabei tatig mitwirken. 

IV.  Der Schutz der erwerbstã�igen J ugend 

Der iín 9. Kapitel behandelte gesetzliche Schutz der 
Arbeitnehmer ist vom Scbutz der Fabrikkinder aus
gegangen, berücksichtigt aber auéh heute noch die 
Bedürfnisse der Jugend nur in unzulangli'cher Weise. 

Die Erwerbsarbeit der Kinder ist in den letzten hun
dert Jahren, z. T. infolge gesetzlicher Verbote und vor 
allem durch die bessern Lebensverhãltnisse der min
derbmnittelten Bevõlkerung, stark zurückgegangen. 
Sie ist bis zum vollendeten 15. Altersjahr in den ·Fa
briken vollstãndig, in Handel, Gewerbe und verwand
ten Wirtschaftszweigen bis auf einige Ausnahmen für 
leichte Hilfsarbeiten, vor allem Botengãnge, ver
boten. Auf andern Arbeitsgebieten, die, abgesehen von 
Hauswirtschaft und Landwirtschaft, keine groBe prak
tische Bedeutung haben, bestehen nur vereinzelte 
Schutzbestimmungen (N r. 7977, Rubriken Mindest
alter �d Jugendscbutz) .  Die bis vor einigen Jabr
zehriten, ja vereinzelt noch heute für die Gesundheit 
der Kinder so verhãngnisvolle Mithilfe der Kinder bei 
der Heimarbeit der Eltern kann weniger durch direkte 
Schutzbestimmungen als durch Besserstellung der 
erwachsenen Heimarbeiter zurückgedãmmt werden. 

Der Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer erfolgte 
zuerst durch das eidgenossische Fabrikgesetz, dann 
durch kanponale Gesetze, von denen sich die meisten 
aber nur aí.ú Arbeiterinnen oder bestimmte Berufe be
ziehen. 1922 hat der Bund im Buri.desgesetz über die 
Bescbaftigung der jugendlicben und weiblichen Per
sonen in den Gewerben ganz wenige einheitliche Be
stimmungen aufgestellt, die durch das in Ausarbei
tung begriffene Bundesgesetz über die Arbeit im 
Handel und in den Gewerben erweitert werden sollen. 
Die auf der Arbeiterschutztabelle, Nr. 7977, im ein
zelnen angefiíhrten Schutzbestimmungen bezieben 
sich im wesentlichen auf die Begrenzung der Arbeits
zeit, die N achtruhe und den AusschluB von bestimmten, 
besonders schadlicben Arbeiten. Die zum Teil. ver
alteten Bestimmungen wurden in manchen Betrieben 
durch die Praxis und Gesamtarbeitsvertrage ver
bessert, die aber lange nicht allen erwerbstãtigen Ju
gendlichen zugute kommen. Die Schutzbestimmungen 
für sie sollten deshalb gemãB den Auffassungen von 
Hygienikern, Erziebern und FürsO:rgern besonders 
durch Beschrankung der taglichen Arbeitszeit, die in 
mancben Fallen neun Stunden und noch mehr betragt, 
und durch die Sicherung ausreichender Ferien, vor allem 
für die jüngeren Jahrgãnge der Schulentlassenen, ver
bessert werden. 

Die Lehrlinge sind in mancher Beziehung etwas 
besser geschützt, indem sie von Bundes wegen einen 
Ferienanspruch voi). einer Woche, in manchen Kan
tanen mehr, haben und nicht langer als die erwach
senen Arbeiter beschãftigt werden dürfen. Vor allem 
aber ist ihre Stellung- in der Regel in seelischer Bezie-
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hung befriedigender als diejenige der ungelernten und 
angelernten Jugendlichen. Denn sie baben eine durcb 
den Lehrvertrag gesicher;te Stellung im Betrieb und 
ein festes Ziel vor Augen. Die Nichtlehrlinge dagegen 
werden oft nur als leicht auswechselbare Arbeitskraft 
géwertet und behandelt, was ihren guten Willen 
scbwacht und zu manchen Übelstanden, wie z. B. 
Sportsucbt und Sensationshunger beitragt. 

dem Suchenden Ziel und Weg vorgeschrieben werden. 
Die auBerberufliche Erziehung der Jugendlichen er
folgt deshalb in der Schweiz wie in andern demokra
tischen Lãndern nicbt in festen, allgemeinverbind
lichen Formen. Die arbeitsfreie Zeit wird nicht zum 
obligatoriscben Dienst gestaltet, wie es in totalen Staa
ten geschieht. Sondern der junge Mensch kann grund
satzlich frei wãhlen, was er tun und wem er folgen will. 

b) AuBerberufl iche Erziehung 
und Selbsterz iehung 

l .  Entwicklung und Bedeutung 

Die jungen Leute zwischen Kindheit und Ehe
schlieBung wurden in den meisten Kulturen in tradi
tionell festgelegten Formen in das Leben der Erwach
senen hinübergeführt. Der junge Mensch wuchs, wie 
das in abgelegenen Landgemeinden zum Tei,l heute 
noch geschieht, in Anschauungen und Brauche hinein, 
ohne . daB ihm au eh n ur der Gedanke kam, daB er 
diese auch ablehnen konnte. Und er gab sie, einmal in 
·die alteren Jahrgange der Jugend vorgerückt, mit der 
gleicben Selbstverstandlichkeit weiter. 

Dieser statische Zustand hat sich durch Aufklãrung 
und Liberalismus, industrielle Entwicklung und Be
volkerungsmischung im 19. Jahrhundert von· Grund 
auf geandert, und die Weltkriege haben überdeutlich 
gemacbt, daB die Aufgabe nicht mehr nur darin be
stehen kann, Übernommenes weiterzugeben. Der junge 
Mensch steht vor einer verwirrenden Fülle und Ver
schiedenh�it von Anschauungen und Lebensformen, in 
denen er swh zurechtfinden soll. Er muB in den Ent-

' wicklungsjahren nicht nur mit sich selbst ins reine 
kommen, sondern auch eine Welta'nschauung erarbei
ten und in die Freiheit und Selbstverantwortung des 
Erwachsenen hineinwachsen. 

Eltern, Lehrer und Vorgesetzte konnen ihm dabei 
nur in beschranktem MaBe behilflich sein. Denn sie 
verkõrpern die Autoritat der Erwachsenen, von der er 
sich aus innerer Notwendigkeit lõsen muB., und über
dies wandeln sich die Probleme heute so rasch, daB in 
vielen

_ 
Entscheidungen gar nicht mehr an die Vergan

genheit angeknüpft werden kanu. 
So steht der noch ungefestigte junge Mensch vor un

geheu�r schweren Aufgaben, die er unmõglich allein, 
aus e1gener Kraft bewaltigen kann. In dieser Lage 
fl.üchten sich viele in den bloBen Zeitvertreib. Sie füllen 
die Ban.ke der Rennbahnen und FuBballplãtze, sie 
kompensieren ihre Unsicherheit mit groBspurigem Ge
tue m Bars und Dancings und füllen ihre Leere mit 
üblen Magazinen un d Sensationsfilmen. Andere stürzen 
sich in die Berufsarbeit und nebmen, wie so viele Er
wachsene, nichts mehr ernst als den eigenen, rücksichts
los geführten Exist.enzkampf. Aber der beste Teil der 
Jugend sucht heute wie j e, mehr oder weniger bewuBt 
über sich selbst und den Sinn des Lebens kiar zu wer� 
d?n un� Ziele �d �ufgaben zu finden, die den glãu
bigen Emsatz ihrer Jungen Krãfte wert sind. DaB sie 
dabei nüchterner und skeptischer vorgehen als die 
Jugend vor einigen Jahrzehnten, ist nicht zu ver
wundern. 

· Es entspricht weder dem Wesen des Jugendlichen 
noch des freiheitlich-demokratischen Staates, wenn 

�· 

Zwar braucht der Jugendlicbe in diesem Alter eine 
. gewisse Führung, aber sie muB mit viel Takt und für. 

ihn fast unmerklich erfolgen. Denn gerade aus seiner 
inneren Unsicherheit heraus mochte er seine Freizeit 
selbstãndig und ohne Zwang verbringen und nach . 
auBen als eigener Herr und Meister auftreten. 

Die Schweizer Jugend hat deshalb in ihrer groBen 
Mehrzah� alle Versuche. abgelehnt, ihr auch im Frieden 
obligatoriscbe Dienstleistungen, wie Vorunterricbt 
Arbéitsdienst und Landdienst, aufzuerlegen, · die j� 
mit Kriegsende auch wieder gefallen sind. Was die 
Jungen braucben, sind vor allem Wegweiser, die ihnen 
.Ziele zeigen, und Vorbilder, denen sie in freier Entschei
dung nacheifern konnen. Dabei folgen sie am ehesten 
wenige Jahre ãlteren Kameraden, mit denen sie leich
ter Kontakt finden als mit den meisten Erwachsenen 
alterer Jahrgange. Auch die überkommenen Autori
tãten der Kirche, der Berufsgemeinschaft und des 
Staates weisen den Weg zum Leben der Erwacbsenen. 
Aber sie müssen dem jungen Menschen so nahe ge
bracht werden, daB er seinem Wesen entsprecbend in 
sie hineinwachsen und sie als stãndig neu zu gestal
tende Aufgabe erfassen kann. 

Man kann und soll der Jugend Ziele zeigen und 
Wege weisen. Aber sich entscheiden und den gewãhlten 
Weg einschlagen, muB im freibeitlich-demokratischen 
Staat jeder Mensch selbst. DaB er davor nicht zurück
schreckt und in die Befolgung von Führerbefeblen 
fl.üchtet, ist eine Grundvoraussetzung des Weiterbe
staildes und der Weiterentwicklung unserer Kultur. 

1 1 .  Aufgaben 

1 .  Er:,;iehung zur Personl ichkeit 

Die e�ste Aufga?e der auBerberuf lichen Erziehung 
besteht m der Erz�ehung zur Persõnlichkeit. Dazu ge
hé:irt die Entfaltung derjenigen Krãfte und Fahigkei
ten, die im eigentlichen Berufsleben zu kurz kommen 
gehõrt die Erarbeitung einer Welt- und Lebensan� 
scbauung und die Bildung des Charakters, d. h. vor 
allem des Willens und der Fãhigkeit, das als gut und 
recbt Erkannte auch durchzuführen, Kameradschaft 
und Rücksicht zu üben und dem Nacbsten notigen- -
falls auch Opfer zu bringen. Gerade für die Charakter
bildun� ist es �ntscheidend wichtig, daB im Jugend
alter em orgamscher Übergang von der Fremderzie
hung zur Selbsterziehung stattfinde, da diese auch 
spater weitergeführt werden muB. Die Charakterbil
dung wird durch theoretische Lehre, wie sie vor allem 
im Religionsunterricht geboten wird, noch mehr aber 
durch personliche Vorbilder beeinfl.uBt. 

2. Vorbereitung für Ehe und Famil ie  

Die gesamte Erziehung und das Vorbild der Elteri1 
sind und bleiben wohl vor allem andern entscheidend 
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für die Vorbereitung der Jugend auf ihre spateren Auf-. die sich allerdings nur insoweit durchgesetzt haben, 

gaben als Ebegat�en, Vãter und Mütter. Sie sollten als sie daneben nüchtern-praktischen Zwecken dienen. 

aber doch erganzt werden durch planmaBige Bildung Das W elschlandfahr versçbafft einem grõBeren Teil 

von dritter Seite. Denn manche Eltern bieten kein der deutschschweizeriscben Jugend nicht nur Sprach

gutes Beispiel und vielen fehlt es an Z!lit und Geduld, kenntnisse, sondern vor allem auch Einbl�cke in die so 

Kenntnissen und pãdagogischem Geschick, u:rp. ibren andersartigen L.ebensverhaltniss� und Anschauungen 

Kindern eine Einführung zu gebe.n-, die der Bedeutung unserer welschen Miteidgenossen. Es in gute Bahnen 

und Schwierigkeit der zukünftigen Familienaufgaben zu lenken und die jungen Leute vor gesundheitlichem 

entspricht. und seelischem Schaden zu bewahren, ist eine der alte-

Die Vorbereitung auf die Ehe (Nr. 1367) erfolgt sten Aufgaben der Hilfe für die schu�entlassene Jugend 

vor allem durch die Kirchen, religiõse und sozialpãda: (Nr. 862 ff.). Sprachferienkolonien, Austauscbferien, 

gogische .OrgaJ;J.Ísationen und viele Jugendgruppen. Briefwechsel und ahnlicbe Einrichtungen schaffen 

Diese Kreise bemühen sich in erster Linie um die Ge- ebenfalls Verbindungen unter der Jugend, die in vielen 

sinnungsbildung. Die Vermittlung von Wissen, soweit Fallen lange bestehen bleiben oder nachwirken. Ge
mõglich ebenfalls in erzieherischer H.altung vorge- samtschweizerische Jugendorganisationen, am stark

bracht, erfolgt erst vereinzelt und sehr knapp in den sten wohl manche Studentenvereine, bringen die 

von den Jugendlichen besucbten Schulen, kann aber · Jugend der verschiedenen Landesteile einander nahe. 

durch die allgemeine Volksbildung (siehe 7 .  Kapitel). Als, nach dem ersten Weltkrieg, Nationalrat Wald-

in mannigfacber Weise ergãnzt werden. vogel einen obligatorischen Arbeitsdienst für die ge-
Die Vorbereitung der Miidchen auf die Aufgaben der samte Schweizer Jugend forderte, fand er nur wenig 

Hausfrau und Mutter ist, da sie mõglicherweise künftig Unterstützung von maBgebender Seite. Aber sein Ge-
. ihre ganze Zeit beanspruchen werden, auch eine Art danke der Erziehung zur Volksgemeinschaft durch 

Berufsvorbereitung, die aber an vielen Orten noch Gemeinscbaftsleben und praktische Tat hat sich doch 
betrachtliche Lücken aufweist. Sie erfolgt an den in manchen Formen durchgesetzt. Allerdings wurden 
oberen Klassen vieler Volksschulen, in den hauswirt- die Dienste, vielleicht abgesehen von den studentischen 
schaftlichen Fortbildungsschulen, den Haushaltungs- Arbeitskolonien, zur Bewaltigung konkreter Aufgaben 
schulen un d manchen Berufs- und Mittelscbulen, nnd und nicht aus erzieherischen Gründen geschaffen. Doch 
bezieht sich sowohl auf · erzieheriscbe Beeinfl.us- stellten sich die erzieherischen Ergebnisse trotzdem, 
sung wie auf die Vermittlung von Kenntnissen ,und ja v:ielleicht gerade deshalb, in erfreu:lichem MaBe ein. 
Fertigkeiten. Dabei wird der technischen Seite der So hat der Landdienst (N r. 8008) nicht n ur dem Mehr
Haushaltführung im Vergleicb zu den gesundheit- anbau gedient, sondern auch zah1reiche gute Bezie
lichen und erzieherisch-geistigen Aufgaben der hungen zwischen ;Landdienstjugend und Bauernbevõl
Frau und Mutter verhãltnismaBig sehr viel Zeit kerung gescbaffen und gerade bei den Mã,dchen, die
eingerãumt. Manche Mãdchengruppen ergãnzen die noch so oft in Familie und Beruf eingeschlosseP sind, 
Bestrebungen der Schulen vor allem nach der Seite viel Hingabe geweckt und zur Erweiterung ihres Hori
der Gesinntingsbildung hin, vermitteln aber z. T. auch zontes beigetragen. Ein Obligatorium wird aber aus 
in jugendgemaBen Formen (z. B. Pfadfinderinnen) Angst vor Gleichschaltung der Jugend und aus andern 
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten. Gründen von den jungen Leuten selbst und weiten 

Auch die Stellung und Haltung eines Ehemannes Kreiàen abgelehnt. Um so wicbtiger ist es, daB Er
und Vaters ist für das Wohl seiner Familie wie die Ge- zieher und Fürsorger die freiwillige Dienstleistung er
sellschaft von so groBer Wichtigkeit, daB die Vorberei- leichtern und fõrdern. 
tung dafür nicht dem Zufall überlassen werden sollte. Die Menschen einander nãher zu bringen ist eine Auf
Die V orbereit'IJ,ng auf die V ateraufgaben steckt aber in ga be, die an den Landesgrenzen ni eh t Hal t machen 
der Schweiz noch in den Anfãngen. Doch nehmen sich darf. Die gleichen Formen, die sich im Landesinnern 
gemeinnützige Kreise und vor allem manche Jugend- - bewãhren, Dienstleistungen, z. B. durch internationale 
organisationen ihrer an. Im britischen Kulturkreis ist Zivildienste, Austausch, Briefwechsel, werden deshalb 
sie starker entwickelt und es werden dafür, bei Bur- auch zwiscben den Võlkern angewendet, wobei die 
schen und Madchen, z. T. jugendgemãBe Formen, wie Schweiz als neutrales Land besondere Aufgaben zu er
vor allem Wettbewerbe angewendet, um den Willen füllen hat. 
zur Vorbereitung anzuspornen. 

3. Einfü hrung in die Volksgemeinschaft 
und die Volkergemeinschaft 

Eine lebendige Gemeinschaft ist nur da mõglich, 
wo die Menschen einander kennen. und zu verstehen 
suchen. Es ist deshalb eine Lebensnotwendigkeit des 

· demokratischen Staates, daB er dazu in immer neuen, 
den gewandelten Berufs- und Wirtschaftsverhãltnissen 
angepaBten Formen Gelegenheit gibt. Denn Volks
schule lind Militã,rdienst genügen heute nicht mehr -
ha ben es wohl nie getan - um die bei der weitgehenden 
Arbeitsteilung und Klassenscheidung so nõtigen inne
ren Querverbindungen herzustellen. Man hat deshalb zu 
diesem Zweck bewuBt neue Formen zu schaffen gesucht, 

4. Staatsbürg erl iche Erz iehung 

Staatsbürgerliche Reife ist nicht bloB eine Sacbe der 
Begabung und des vaterlandischen Instinktes, sondern 
in hohem Grade eine Frucht der zielb.ewul3ten und im
merwãhrenden Erzieli.ung. Denn das Vorhandensein 
der demokratischen Einrichtungen der Referendums
Demokratie ermõglicht und erleichtert zwar - wenig
stens den Mannern - die Ausübung staatsbürger
licher Rechte, aber ihren zweckmaBigen und zielbe
wuBten Gebrauch gewahrleistet erst der erzogene De
mokrat. Dem, der an die Demokratie glaubt, ist sie 
deshalb nichts Ererbtes und Bequemes, sondern die 
sich immer wieder neu stellende Aufgabe und Bewah
rungsprobe. 
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Die staatsbürgerliche Erziehung hat ihre Wurzeln in 
der Familie als der Urzelle auch der staatsbürgerlichen 
Tugenden und begi,nnt methodisch in der Schule. Da
neben war die geistpolitische Ertüchtigung und das 
wehrpolitische Training der Jungbürger auBerhalb von 
Schule und Famiiie schon in der alten Eidgenossen
scbaft bedeutsam. Zünfte, Knabenschaften, Jugend
bünde und Kadettenvereine pflegten vor allem Waffen
übungen, militãriséhe Kampfspiele und Kõrpersport. 
Der Berner ,ãuBere Stand" hat als Scheinstaat so 
rund 300 Jahre lang die Jungbürger durch Pflege ihres 
politischen Geistes praktisch zu urteilsfahigen und _ge
sinnungstüchtigen Staatsbürgern auszubilden gesucht 
und die beim Zürcher Insulanum bestehende ,Schul
akademie" hatte ãhnliche Aufgaben. 

W ehrsport und Kõrpertraining wurden im zweiten 
Weltkrieg zum freiwilligen Vorunterricht ausgebaut, 
der unter Heranziehung von Schule, Sportverbãnden 
und Jugendvereinigungen von Bundes wegen gefõr
dert und von den kantonalen Militãrdirektionen orga
nisiert wird. In · der eidgenõssischen Turn- und Sport
schule Magglingen hat sich dieser Zweig der staats
bürgerlichen Ertüchtigung eine Arbeits- und Schu
lungszentrale geschaffen. 

Die geistig-pnlitiscbe Erziehung dagegen blieb im 
wesentlichen der privaten Initiative überlassen. Ihre 
Trãger sind auBerhalb des staatsbürgerlichen Unter
richtes an den Mittel-, Fortbildungs- und Berufsschu
len die staatsbürgerlichen Vereinigungen, àber auch 
die Berufsverbãnde, die politischen Parteien, die Ju. 
gendorganisationen und manche Studentenvereine. Sie 
veranstalten Vortrage, Ausspracheabende und Kurse. 
Erst in jüngerer Zeit versu eh t ·nian, diesen vorwiegend 
lehrhaften Betrieb nach der praktischen Seite hin zu 
ergãnzen durch sinnvolle Anregung oder Anleitung für 
die Gestaltung von Programmen vaterlãndischen In
haltes in den Jugendvereinigungen, durch Beschaf
fung und Verarbeitung des geeigneten. Stoffes aus vor
haridenem Literaturgut für Unterlagenmappen zum 
praktischen Gebrauch, durch Anleitung für heimat
kundliches Wandern , Exkursionen und Betriebsbe
sichtigungen, durch Nachweis und Vermittlung ein
schlãgiger Literatur, Lichtbilder, Filme, Theater
stücke und anderer Hilfsmittel, die zum staatsbürger
lichen Denken anregen kõnnen, durch sinnvolle ·Jung
bürger- und Jungbürgerinnenfeiern und anderes mehr. 
Eine wertvolle Form lebendiger und praxisgemaBer 
Gestaltung der staatsbürgerlichen Erziehung und 
Selbsterziehung der Jugend sind die Jugendparla
mente (Nr. 780/1), die sich in mancher Beziehung 
noch weiter entwickeln lassen. 

1 1 1 .  Methoden und Einrichtungen 

1:  Gru ndsãtzliches 

Gute Jugendlichenbildung soll den ganzen Menschen 
erfassen und vor allem auch jene Seiten berücksich
tigen, die durch die technisierte und spezialisierte Be
rufsarbeit zu verkümmern drohen. Sie muB sich daher 
aUf Kõrper und Geist, Gemüt und Willen beziehen: 
Kõrperschulung und Wissensvermittlung haben dabei 
ihre Aufgabe. Die erstere erreicht heute infolge ihrer 
Bindung an das Militar vorwiegend nur die mannliche 
Jugend. Die Übermittlung eines bestimmten Stoffes 

erfolgt vor allem im Religionsunterricht, in der hàus
wirtschaftlichen Fortbildungsschule und im staatsbür
gerlichen Unterricht, wie er z .  T. in Fortbildungs- und 
Gewerbeschulen, z. T. aber auch in freien Vortragen 
und Kursen erteilt wird. 

· Noch wichtiger als diese an sich wertvollen Bemü
hungen ist aber, daB dem jungen Menschen Gelegen
heit geboten werde zu Erlebnis und eigenem Tun. Denn 

· sie formen in erster Linie Wesen und Charakter, ja 
sogar die Anschauungen eines Menschen. Die heutigen 
Arbeits- und Wohnverhaltnisse bilden dafür keine aus
reich�nden Voraussetzungen. Solche b�wuBt zu schaf
fen, einen Rahmen aufzubauen und Dienste ein.zurich
ten, die jede.m Jugendlichen ohne Unterschied zu
gãnglich sind, ist deshalb eine soziale Aufgabe, die man 
als Freizeithilfe bezeichnet. Sie ermõglicht oder er
leichtert dem jungen Menschen, seiner Freizeit selbst 
Inhal� und Form zu geben. Sie ladet ihn ein und regt 
ihn an, die Hauptsache ist aber seine eigene Tat. 

2. Die- wic htigsten Einrichtungen der Freizeithilfe 

Freizeitwerkstiitten (N r. 797) bieten dem Jugendlichen 
Raum, Werkzeug und Anleitung zu manueller Frei: 
zeitbeschaftigung. In ihnen werden unter handwerk
lich und pãdagogisch geeigneter, sich nicht aufdran
gender Leitung die verschiedenartigsten Handarbeiten 
nach eigener Wahl und daher liebevoll ausgeführt. 
Diese beschauliche Tãtigkeit gibt Befriedigung, fõr
dert die Geschmacksbildung und führt zur Wert
schãtzung bodenstãndiger Handwerksarbeit. 

Die Freizeitwerkstãtten werden gefõrdert durch 
Kurse zur Aul:lbildung von Werkstattleitern und -besri.
chern, in denen die verschiedenen Techniken des Bà-

. stelns und des Werkens, sowie jene des Kunstgewerbes 
in vereinfachter Weise vermittelt und angelernt wer- · 

den. Vortrãge, Lichtbild, Film und Ausstellung von 
Freizeitarbeiten·und die Herausgabe einschlãgiger Lite
ratur sorgen für die Verbreitung der Ideen sinnvoller 
Freizeitgestaltung auch dort, wo fe.ste Einrichtungen 
noch nicht bestehen. 

Freizeitstuben kõnnen für v:ielerlei benützt werden : 
Film- und Lichtbildervortrãge bildender und unterhal
tender Art, Vortrãge und Aussprachen, Studienzirkel, 
Arbeitsgruppen, belehrende Kurse, Lektüre (Jugend
bibliothek ! ) ,  Lese- und Schreibgelegenheit, Singen und 
Musizieren, Theaterspiel, Unterhaltungsspiele, Aus
stellungen, bunte Abende, Wettbewerbe und anderes 
mehr. Manche Jugendorganisation besitzt solche Stu- · 

ben, doch sind Freizeitstuben, die jedem, auch dem 
unorganisierten Jugendlichen offenstehen, noch auf 
wenige Orte beschrãnkt. Ihre Verbreitung wãre aber 
vor allem in Industrieorten sehr wünscbenswert. 

Das Ideal einer wirksamen Freizeiteinrichtung ist 
das Jugendhaus, das Freizeitwerkstãtte und Freizeit
stube verbindet. Ferner kann es als Jugendherberge 
für junge Durchwanderer ausgebaut werden. 

Gutgeleitete Freizeiteinrichtungen geben auch man
nigfache Anregungen für die Freizeitgestaltung in der 
Familie. Geliehene Bücher werden zu Hause gelesen. 
Der Briefschreiher, der sich an dem heute so gerne be
nutzten Jugendbriefwechsel beteiligt, wandert - wenig
stens vorerst - nur in Gedanken über die Grenzen. 
Mehrere Vermittlungsstellen erhalten von ver�chie
denen Lãndern Listen von Interessenten und suchen 
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aus den eingehenden Anmeldungen aus der Schweiz 
die passenden Partner heraus. Ist der Faden einmal 
geknüpft, so geht der Gedankenaustausch ohne Hilfe 
der Vermittlungsstelle weiter und bewirkt in nicht 
wenigen Fãllen Beziehungen und Freundschaften von 
bleibendem W ert. 

Für die sportliche Freizeitgestaltung sorgen die·vielen 
Sportverbãnde (Nr. 803 ff.) und der Staat. Ihr wird 
zurzeit eine übergroBe Beachtung geschenkt, auch von 
seiten der Jugendorganis.ationen. Doch sehen manche 
Kreise die Gefahr des einseitigen Muskeltrainings und 
der Hintansetzung der geistig-kulturellen Bestrebun
gen ein. Ausgleiche werden ges.ucht und z. B. durch 
geschickte Verbindung sportlicher Tãtigkeiten mit all
gemein bildenden und .erbauenden Beschãftigungen, 
wie Wandern, Waldlauf, geschaffen. · 

Das W andern -Wird durch die ·Einrichtung der 
Jugendherbergen (Nr. 6037) und die Markierung schõ
ner Wanderwege wirksam gefõrdert. Dabei zeigen sich _ 

besonders deutlich die Notwendigkeit und die guten 
·wirkungen eines geeinten und sorgfãltig geplanten 
Vorgehens. 

Die geistige Bildung wird, soweit sie nicht schul. 
mãBig erfolgt, im wesentlichen durch· die gleichen Bil
dungsmittel erreicht wie bei den Erwachsenen (Naheres 
siehe 7. Kapitel) .  Es ist eine Aufgabe der Freizeithilfe, 
sie auch Jugendlichen z. B .  durch Vergünstigungen, 
zuganglich zu machen, soweit sie sich für sie eignen. 

3. Ferienhilfe 
Die Ferienhilfe ist vor allem eine -Aufgabe im Inter

esse der Gesundheit der Jugendlichen, bietet aber auch 
wertvolle Bildungsmõg}ichkeiten. Die erste Aufgabe 
bestand und besteht z. T. heute noch darin, der er
·werbstatigen Jugend überhaupt einmal zu ausreichen
den Ferien zu verhelfen. Nãheres· siehe im Abscb.nitt 
über den Jugendscbutz. Gleichzeitig muBten aber auch 
Einrichtungen geschaffen werden, die es den jungen 
Leuten ermõglichen oder erleichtern, ihre Ferien ohne 
groBe Auslagen in einer für Kõrper und Geist fõrder
lichen Weise zu verbringen. Solche sind vor allem die 
Jugendherbergen und diejenigen· Ferienheime (Nr. 
6061), die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einge
stellt sind. Die meisten Jugendorganisationen führen 
Ferienlager durch, wãhrend die Ferien- ·und Freizeit
verbande solche in erster Linie für die keiner Jugend
gruppe angeschlossenen Schulentlassenen organisieren 
und oft Einzelwanderer beraten. Die Abteilung Schul
entlassene und Freizeit des Zentral.Sekretariates Pro 
Juventute gibt vor allem Auskunft über die verschie
denen Ferienmõglichkeiten und führt Jugendaus
tausche und Sprachferienkolonien durch. 

IV.  Trãger 
1 . Übersicht 

. Die erzieheriscb.e Bedeutul).g der Familie ist gerade 
IID Alter des Jugendlichen wenigstens zeitweise ziem
lich eingeschrãhkt. Denn der junge Mensch muB sich 
aus innerer Notwendigkeit heraus von der Autoritãt 
der Eltern lõsen, was diese oft nicht verstehen, und 
sucht deshalb eher anderswo AnschluB und Stütze. t!berdies müssen viele junge Leute für den Besuch 
emer Lehre oder Schule oder für den Erwerb in diesen 
Jahren das Elternhaus ve�lassen. 

. 

Die Kirche erfaBt alle ihr angeschlossenen Jugend
lichen im Religionsunterricht und der Staat sorgt in 
Fortbildungs- und Berufsschulen neben der beruf
lichen auch für eine gewisse allgemeine Weiterbildung. 
Allzuviele Jugendliche, die weder einen anerkannten 
Beruf erlernen noch eine Mittelschule besuchen, er-

. halten aber immer noch nach der Entlassung aus der 
Volksschule keme planmãBige Weiterhildung mehr. 
Denn sowohl die hauswirtscha.ftlichen wie die allge
meinen Fortbildungs- oder Bürgerschulen'sind nur in 
einem Teil der Kantone obligatorisch. Ihr EinfluB ist 
zudem infolge der Schulmüdigkeit und des Selb.stã.n
digkeitsbedürfnisses der meisten Jugendlichen ziern
lich beschrãnkt. 

Um seine Freizeit aber selbst sinnvoll gestalten und 
sich weiterbilden zu konnen, braucht der junge Mensch 
Anregung, Führung und Hilfsmittel. Viele finden sie 
in den Jugendgruppen. Andern werden sie von den 
verschiedensten lokalen Kreisen, die sich für die Ju
gend verantwortlich fühlen, zur Verfügung gestellt. 
So schaffen da und dort Iqrchgemeinden oder Schulen, 

· Pro Juventute-Sekretariate oder gemeinnützige Ge
sellschaften, Vereine oder Genossenschaften, ja auch 
Firmen uild Privatpersonen , Einrichtungen der Frei
zeithilfe und stellen Persõnlichkeiten zur Verfügung, 
die den J ungen Anregung und Belehrung. bieten kõn-

. nen. Auch die Seite 39 behandelten Organisationen 
für die Fürsorge für Schulentlassene kümmern sich 
immer mehr um Freizeithilfe. Diese Vielfa.It der lokalen 
Trager ermõglicht die Anpassung an die õrtlichen Ver
haltnisse und gibt den Unternehmungen aus dem per
sõnlichen Einsatz heraus Durchscblagskraft. 

Viele kleine Trãger sind aber in ihren personellen 
und sachlichen Mitteln sehr beschrãnkt und müssen 
deshalb durch umfÇtssendere Organisationen - ergãnzt 
uild unterstützt werden. Viele Jugendgruppen erhalten 
die nõtige Hilfe durch ihre Spitzenverbãnde. Selbstãn
dige kleine Gruppen und vor allem Eimichtungen, hm
ter denen keine starke Organisation steht, werden 
in manchen Stãdten und Kantonen durch Kom
missionen und Dachorganisationen für Ferien und Frei
zeit (Nr. 790 ff.) gefõrdert und ergã.nzt. Ihre Tãtigkeit 
bietet nicht nur eine wertvolle Stütze für die Bestre
bungen vor allem der kleineren Jugendgruppen, son
dern dient vor allem auch denjenigen Jugendlichen, 
die sich keiner Gruppe anschlieBen wollen. Sie kon
nen durch Zusammenfassung der Interessenten man
ches erreichen, was einzelnen von ihnen unmõglich 
wãre, z. B. Betriebsbesichtigungen und Kunstführun
gen veranstalten, Ermã.Bigungen für Theater und Kon
zerte erwirken. 

Die Ferien- und Freizeitdienste Pro Juventute 
(Nr. 788) haben auf schweizerischem Boden den Weg 
zu den verschiedensten Kreisen gefunden und pflegen 
diese Verbindung nacb Mõglichkeit. Ihre zentralen 
und regionalen Kurse und Tagungen führen àlljãhrlich 
viele Interessenten aus allen beteiligten Kreisen zusam
men tmd gewãhren eine gerneinsame Orientierung und 
Weiterbildung in Freizeitfragen. 

2. Die J ugendorganisationen 

a) Wesen und Bedeutung. 
Die jungen Leute zwischen Kindheit und Ehe

schlieBung werden in den meisten Kulturen in tradi-
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tionell festgelegten Formen zusammengefa.Bt und ihre 
Gemeinschaften haben bestimmte Aufgaben und 
Brãuche. Noch heute sind in abgelegenen Orten ver
einzelte Überreste von solchen Knabenschaften aus 
alten Zeiten erhalten.. Der Individualismus und die 
Wanderungen des 1 9. Jahrhunderts baben aber die 
alten Formen gro.Btenteils aufgelost. Doch entspricht 
die Gemeinschaft der Gleichaltrigen in dieser Über
gangsstufe so sehr einem Bedürfnis, da.B sie in den 
letzten Jahrzebnten in neuen, bewu.Bt geschaffenen 
Formen wieder erstanden ist. Diese fassen aber nicht 
mebr .alle J ugendlichen zusammen , . sondern n ur die
jenigen, die sich aus eigenem Willen, manchmal auch 
durch Eltern und Erzieher veranla.Bt, einer J ugend-
gruppe anschlie.Ben. . 

1 941 zãhlte die Wohnbevolkerung in der Schweiz 
rund 340 000 Jugendliche im Alter von 15-19 Jahren. 
Die meisten Jugendgruppen nehmen aber auch 10- bis 
l 4jãhrige und 20- bis 24jãhrige auf. Aus dieser Million 
junger Metischen erfassen die Jugendorgani�ationen 
und Sportverbãnde rund 300 000 Burschen uiíd Mãd
chen. Eine annãhernd genaue Zahl der organisierten 
Jugendlichen anzugeben, ist allerdings nicht moglich, 
weil viele zwei oder mehreren Organisationen ange
horen. Doch 'steht wohl fest, da.B etwa zwei Drittel von 
ihnen, bei der mãnnlichen Jugend wohl weniger, der 
weiblichen noch mehr, nicht organisiert sind. 

Dennoch wãre es falsch zu glauben, daB die Jugend
organisationen nicht die Schweizer Jugend reprãsen
tieren. Sie spiegeln, ahnlich wie die Parteien in der 
Politik, die Vielfalt der Auffassungen und Ziele wieder, 
die in den verschiedenen Kreisen der aktiven Jugend 
Geltung ha ben , und besitzen starken Einfl.u.B auf die 
gesamte Erziehung und das gesellschaftliche und 
offentliche Leben . Sie leisten wertvolle staatsbürger
liche Erziehung durch ihre lebensnahe Einführung in 
die Selbstregierung eines Volkes im kleinen, womit 
die Jugendorganisationen wohl verglichen werden kon
nen. Nicht wenige Manner an verantwortlicher Stelle 
haben denn auch einst als Mitglied einer Jugendgruppe 
Verantwortung für die Gemeinschaft, Einordnung und 
Führung gelernt. 

Der Staat anerkennt und schãtzt die Arbeit der 
Jugendorganisationen und versteht es, sich ihrer in 
Friedens- und vor allem in Kriegszeiten vorteilhaft zu 
bedienen . So wirbt er durch sie z. B. wirksam für den 
freiwilligen Landdienst und für den Vorunterricht. Die 
meisten Jugendorganisationen aber stehen in der 
Schweiz staatlicher Einmischung sehr zurückhaltend 
gegenüber und haben sich je und je gegen Ma.Bnahmen 
zur Wehr gesetzt, die eine Handhabe zur Gleichschal
tung der Jugend bieten konnten . 

b) Übersicht. 
Gut die HãlÍte der organisierten Jugend gehürt 

Organisationen an, die sich der Gesamterziehung des 
jungen Menschen annehmen. Am hãufigsten geschieht 
dies auf konfessioneUer Grundlage. Die protestanti
schen Organi.sationen (Nr. 829 ff.) weisen gemã.B der 
Vielgestaltigkeit protestantiscber Auffassungen eine 
reiche Gliederung auf, wobei die kirchlichen Gruppen 
der ,Jungen Kirche", wenigstens in der deutschen 
Schweiz, gegenüber den organisatorisch selbstãndigen 
ãlteren Vereinen (bes. Christlicber Verein ·junger Mãn
ner und Blaukreuzjugend) im Aufstieg begriffen sind. 

Die katholische Jugend ist in der ganzen Schweiz 
am stãrksten durchorganisiert und zusammengefa.Bt 
(Nr. 845 ff.) und erfa.Bt auch einen gro.Ben Teil der 
katholischen Mãdchen. 

Von den konfessionell neutra.len · Erziehungsorgani
sationen haben die Pfadfinder (Nr. 815 ff.)  mit ihren 
jugendgemã.Ben Lebensformen die meisten Mitglieder. 
Dann folgen �e J ugendgruppen bestimmter Berufe 

. (Nr. 820 ff.) und erst in letzter Linie die politischen 
Jugendorganisationen (Nr. &25 ff.) ,  wenigstens wenn 
man von den Organisationen erwachsener jüngerer 
Parteianhãnger absieht. 

Zehntausende von jungen Leuten gehoren einer 
Sportorganisation (Nr. 803 ff.)  an, welche aber meist 
nur die Mitglieder im Volksschulalter zu besondern 

• Jugendgruppen zusammenfassen. 
Jugendorganisationeil gleicher · Richtung sind in 

Dachverbiinden zusammengefa.Bt. Andern Verbãnden 
gehoren Gruppen verschiedenster Richtung innerhalb 
gro.Ber Orte oder Kantone an. Die Dachverbãnde be
sorgen die Geschãfte von gem�insamem Interesse, 
pflegen den Kontakt unter ·den einzelnen Gruppen, 
geben Richtlinien für die Arbeit und vertreten die Ge
samtheit der Mitgliederverbãnde gegenüber den Behor
den und der Offehtlichkeit. Sie helfen z .  B. durch 
Tagungen, Kurse, Bücher und Schriften zur Vertie
fung der Arbeit in den Gruppen. Die Schweiz. Arbeits
gemeinschaft der Jugendv:erbãnde (Nr. 814) fa.Bt die 
gro.Bere Zahl der bedeutenden J ugendorganisationen 
zusammen, führt Aufgaben durch, die allen gemein
sam sind, und ,:fordert durch Aussprachen und gemein
sames Tan das gegenseitige Verstãndnis. 

e) Arbeitsmethoden der Jugendgruppen. 
Die verschiedenen Jugendorganisationen wiesen aus 

ihrer Zielsetzurrg un d Entstehungszeit hera us ursprüng
lich sehr verschiedene Arbeitsmethoden auf. Als Bei
spiele dafür sei nur auf Bibelstunden, Abstinenzvor
trãge, Handarbeiten für bedürftige Mitmenschen und 
politische Demonstrationen hingewiesen. Der junge 
Mensch hat in seiner noch ungebrochenen Ganzheit 
aber die Neigung, in seiner Jugendgemeinschaft nicht 
bloB irgend eine Spezialitãt zu treiben, sondern einen 
moglichst gro.Ben Teil seines W esens in ihrem Rahmen 
zum Ausdruck zu bringen. So sind denn, z. T. unte:r: 
dem Einfl.u.B selbstãndiger Jugendgruppen wie dem 
Wandervogel, die meisten Jugendgruppen dazu über
gegangen, die verschiedenen Lebensformen der J ugend 
in ihre Tãtigkeit aufzunehmen. Sie haben dabei viel 
voneinander gelernt und gleichen sich deshalb in ihrer 
Tãtigkeit mehr, als man nach der bekenntnismã.Bigen 
Verschiedenheit erwarten konnte. So gehor(m z. B.  
Ferietilager, Kurse, Singen, Wandern, Herausgabe von 
Jugendzeitschriften, korperliche Ertüchtigung und an
deres mehr, was ursprünglich lange nicht bei allen 
Brauch war, zum Programm jeder Jugendgruppe. 

' Die schweizerischen Jugendorganisationen sind, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Jugendbewe
gung im Sinne vollstãndiger Selbstãndigkeit und be
tonter Opposition gegenüber den Erwachsenen. Sie 
sind aber in der Regel auch keine blo.Be Jugendpfl.ege, 
bei der die altere Generation dei). Jungen etwas auf
drãngte, was sie nicht selbst wollte und tãtig mitgestal
tete. In den meisten Organisationen sind die jungen 
Leute ziemlich selbstãndig, wobei die Gr�ppenleitung 
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oft bei solchen Anfang der Zwanzigerjahre liegt. Sie 
haben aber ãltere Berater zur Seite, die bei wichtigen 
Entscheidungen mitzureden haben und der ganzen 
Organisation eine gewisse Stabilitãt geben. 

Manche Jugendorganisationen bemühen sich auch 
um die Freizeithilfe für die unorganisierte Jugend, 
doch geschieht dies nur selten ganz uneigennützig, · 

ohne den Zweck der Mitgliederwerbung. 

e) Fürsorge für die schulentlassene J ugend 

1. Entwicklung und Bedeutung 
Schon lange bevor die Notwendigkeit allgemeiner 

Berufshilie und Ferien- und Freizeitbilfe durchdrang, 
zeigte sich das Bedürfnis nach Fürsorgema.Bnahmen 
für besonders gefãhrdete Jugendliche. Immer }:J.ãufiger ' 
zogen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts junge Leu�e, 
Burschen und Mãdchen, in die Fremde, um dort 1hr 
Brot zu verdienen, eine Sprache zu lernen und iliren 
Horizont zu erweitern. Und es geschah dies nicht mehr, 

· wie in der Zeit der. alten Wanderburschen, n ur mit dem 
Lebrbrief in der Tasche und in festen Formen, die 
einen gewissen, wenn auch bescheidenen Schutz ge
wãhrten. Die jungenArbeiter und .Ailgestellten, Dienst
boten und Volontãre waren ihren Dienstherren und 
LogÍ!lgebern, die sie hie und da durch nicht ganz ein
wandfreie Vermittlungsstellen erhalten hatten, ziem
lich schutzlos ausgeliefert. Und vor allem die jüngeren 
Jahrgãnge fühlten sich auch dann hilflos verlassen, 
wenn man ilmen nichts Übles tat, sondern es nur unter
lie.B sie v�rstãndnisvoll in die oft so fremden und z. B. 
bez·Üglich Dienstboteawohnungen schlechteren Ver
hãltnisse des Welscblandes einzuführen. 

In dieser Verlassenheit suchten die jungen Menschen 
Anschlu.B, wo er sich zufãllig bot, und gedeten dabei 
manchmal in schlechte Gesêllschaft. Viele wurden aus 
iliren Erfahrungen heraus irre an den guten Lehren 
und dem Glauben, den sie aus Elternhaus, Schule und 
Reli.gionsunterricht mitgebracht hatten. Denn wich 
die Wirkliehkeit nicht allzusehr davon a b �  So kam es, 
da.B viele dieser jungen· Leute ãu.Berlich gewandter, 
aber innerlich enttãuscht und geschwãcht, in manchen 
Fãllen auch gesundheitlich geschãdigt, aus der Fremde 
heimkehrten. Viele konnten sich wieder erholen, aber 
manche Mãdchen, die sexueller Verführung erlegen 
warep., fanden nur schwer wieder den Weg in ein ge
ordnetes Frauetileben . 

Die Nat der ortsfremden Jugend hat deshalb zuerst zu 
Hilfsma.Bnahmen Atila.B gegeben. Die ersten gingen 
von konfessionellen Kreisen aus und führten z ur Grün
dung der Christlichen Vereine junger Mãnner und der 
katholischen Gesellenvereine. Beide richteten sich in 
erster Linie an die Jugend über 1 8  Jahren· und wurden 
für die jüngeren Jahrgãnge um die Jahrhundertwende 
durch die Landeskirchliche Stellenvermittlung, die 

. katholischen Jugendãmter und die Freunde des jungen 
Mannes ergãnzt. · 

Besonders _gefãhrdet waren vor allem in früherer 
Zeit die jungen Mãdchen in der Fremde, ·weil sie weni
ger wie die Burschen zur Selbstbehauptung erzogen 
waren und ihnen mehr als diesen sexueller Mi.Bbrauch 
und Untergang in Mãdchenhandel und Prostitution 
drohten. Gab es doch im 19.  Jahrhundert, ja vereinzelt 
bis nach dem.ersten Weltkrieg, in den meisten Stãdten 

staatlich anerkannte Bordelle, die immer neuen Nach
schub verlangten. Als tapfere Frauen in den sieb�iger 
J ahren den Kampf gegen diese Übelstãnde aufnahmen 
(vergieiche 8. Kap. C), gründete Marie Hu;nbert 1 877 
bei Gelegenheit der ersten Tagung der internationalen 
abolitionistischen Vereinigung in Genf den Internatio
nalen Verein der Freundinnen junger Mãdchen 
(Nr. 864) als Organisation zu ihrem vorbeugenden 
Schutze. Denn sie fand mit Recht, es sei aussichts
reicher, gefiihrdete Miidchen zu behüten, als verführte 
und moralisch gesunkene wieder auf den rechten W eg 
zu bringen. 1896 wurde als katholische Parallelorgani
sation der Schweiz.Verband der katholischen Mãdchen
schutzvereine (Nr. 865) geschaffen. Für die mãnnliche 
Jugend folgte auf interkonfessioneller Grundlage der 
Schweiz. Verein der Freunde des jungen Mannes 
(Nr. 909) . 

1 1 .  Formen der Hi lfe 
Diese verschiedenen Organisationen arbeiten zwar · 

auf weltanschaulich verschiedener Grundlage, haben 
aber aus den Bedürfnissen der Praxis im Laufe der 
Zeit im wesentlichen die gleichen Formen der Hilfe 
entwickelt. Die wichtigsten sind Auskunft und Bera� 
tung, Stellenvermittlung, Bahnhofdienst, Vermittlung 
oder Beschaffung von Unterkunft und Freizeithilfe. 

Auskunft und Beratung auf Grund eines zuverlãs
sigen Informationsdienstes durch Vertrauensleute im 
In- und Ausland konnen beute jeden jungen Menschen 
davor bewahren , aus Unkenntnis in verderbliche Ver
haltnisse zu geratim oder sich, wenn es doch geschehen 
sein sollte ni eh t mehr heraushelfen zu konnen . Denn 
fast überall stehen Vertrauensleute zur Verfügung, an 
die si eh der J ugendliche wenden .kann, und die in 
manchen Fãllen schon · von seiner Heimat aus auf ihn 
aufmerksam gemacht werden. Die Sekretariate der 
verschiedenen Organisationen stehen bei allen miig
licben Schwierigkeiten mit Arbeitgebern und Logis
gebern, aber auch in per�;�onlicben Noten, den jungen 
Leuten mit Rat und Hilfe bei und nehmen sich heute 
auch mancher schwieriger Sohne und Tochter an. 

Die Stellenvermittlung ist heute gro.Btenteils an die Be
rufsberatu,ngsstellen übergegangen, die dabei die Erfor
dernisse der Berufsausbildung berücksichtigen konnen, 
erfolgt aber vor allem für ungelernte Arbeit im anders
sprachigen Landesteil noch hãufig durch die Landes
kirchliche Stellenvermittlung und die katholischen 
Jugendãmter, die ja z. T. selbst auch Berufsberatung 
treiben. Die plazíerten Jugendlichen werden meist von 
den Leitern der Vermittlungsstellen einmal besucht, . 
wobei diese Einblick in die Verbãltnisse erhalten und 
manche Schwierigkeiten beheben konnen. 

Der Gefãhrdung auf Reisen su eh t der Bahnhofdienst 
vorzubeugen, der von den Freundinnen junger Mãd
chen und den katholischen Mãdchenschutzvereinen 
organisiert wurde und besonders an den Umsteigsta
tionen und Grenzbahnhofen manches junge Mãdchen 
vor Gefahren oder auch nur den aus seiner Ungewandt
heit entstehenden Unannehmlichkeiten bewahrt. Er 
wird ergãnzt durch die Unterkunftsstuben und Durch
gangsheime, in denen reisende und stellenlose Mãdchen 
zu bescheidenen Preisen Aufnahme finden. 

. Die verschiedenen Schutzvereine gingen mit der Zeit 
von

. 
den bewahrenden zu aufbauend-erzieherischen 
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Tãtigkeiten über, ohne deswegen die ersteren zu ver
nachlãssigen. Sie schufen 'Freizeitstuben, Mãdchen
klubs und andere -Einrichtungen der Freizeithilfe, wo-

wachsener. Es steckt deshalb auch in den übrigen 
Kapiteln des Handbuches, vor allem der wirtscbaft
lichen und gesundheitlichen Hilfe wie der Anorm�len
fürsorge, ein gut Stück Jugendhilfe. Ja, die Hilfe 
richtete sich< auf manchen Gebieten, z.  B. der Er
holungsfürsorge, zuerst nur auf die Jugend und wurde 
erst nach und nach auf alle Lebensalter ausgedehnt. 
Einer besonderen Behandlung bedárf aber noch die 
eFZieherische Jugendhilfe, weil sie an die natürliche 
Abhãngigkeit der Kinder anknüpft. 

·durch die j ungen Menschen in der Fremde am eht)sten 
vor Versuchungen bewahrt werden konnten, und wur
den damit zu Pionieren der allgemeinen Freizeithilfe. 
Da die Jugendlichen meist zu kurze Zeit im Welsch
land, beziehungsweise in der de.utschen Scbweiz sind, 
um selbstãndig die not.igen Freizeiteinrichtungen 
schaff�n zu konnen, so wurden für sie von seiten der 
Kirchen und der Fürsorge besondere Fürsorgedienste 
(N r. 863) und Freizeitstuben (N r. 908) eingerichtet. l .  Entwicklung Ein Hauptzweig der Hilfe für die ortsfremde Jugend 
sind die Wohnheime, die vor allem für Mãdchen Unter erzieherischer Jugendhilfe faBt man diejenigen 
(Nr. 920 ff.) sehr zahlreich geschaffen wurden und rund MaBnahmen und Einrichtungen zusammen, welche die 
2800 Plãtze, davon zwei Drittel in katholischcn Hei- elterliche Erziehung ergãnzen, ersetzen oder sogar korri
men, zãhlen. Allerdings beherbergen sie ne ben j ungen gieren, soweit sie nicht eng mit einer bestimmten Alters
Mãdchen oft au eh Erwachsene. Heime für Burschen gruppe verbunden sind und deshalb bei diese� behandelt (Nr. 952 ff.) sind viel seltener, obwohl sie vor allem für werden. Die erzieherische Jugendhilfe ist besonders 
J ugendliche, die z ur Erlernung eines Berufes das stark mit den sittlich-religiosen und rechtlichen Auffas
Elternhaus verlassen müssen, einem dringenden Be- sungen verbunden und weist deshalb in den ·verschie
dihfnis entsprechen. Solche Lel).rlingsheime werden des- denen Landesgegenden betrãchtliche Unterschiede auf. 
halb vereinzelt von Gemeinden oder Firmen geführt, Aufklãrung und Liberâlismus haben trotz allem wãhrend die gemischten Heime wie bei den Mãdchen- Interesse für Erziehungsfragen zunãchst keine Besserheimen meist konfessionellen Charakter haben. stellung der Kinder, j a z. T. eher eine Verschlechterung Noch wenig entwickelt ist die gesundheitliche Für- ihrer Lage gebracht. Das Elend der Heimarbeit und 
sorge füt Schulentlassene, obwohl sie in den Jahren des die überlange Arbeitszeit in den Fabriken untergruben Heranwachsens mit ihrer erhohten Anfãlligkeit beson- ihre Gesundheit und nahmen ihnen auch diejenigen ders für Tuberkulose oft sehr notwendig wãre. In Kinderfreuden, ilie das armste Bauernbüblein hie und manchen Fãllen nehmen sich Jugendorganisationen da genieBen kann. Die Familie, die dem Kinde früher oder Fürsorgevereine ihrer an. Manche Sektionen der meist einen gewissen Schutz bot, wurde durch die Freundinpen und des Mãdchenschutzverêines führen auBerhãúsliche Arbeit der Mutter und durch die W anz. B. Ferienkolonien durch oder haben eigene Ferien- derungen auseinandergeriss!.)n. Die Schule konnte, heime, die im Verzeichnis der Ferien- und Erholungs- auch als sie sich nach langem Kampfe durchgesetzt heime aufgeführt sind. Im Gegensatz zu den Verhãlt- hatte, den überlasteten Kindern nicht viel bieten, weil nissen õei den Schulkindern fehlt es aber noch an sie gar nicht aufnahmefãhig waren. 
einer soliden Grundlage der Gesundheitsfürsorge, nãm- Sogar die Rechtsstellung der Kinder hatte sich gegenlich der regelmãBigen ãrztlichen Untersuchung der über der alten Vogtschaft des Vaters, die bei aller Jugendlichen, die erst in den Mittelschulen und weni- Selbstherrlichkeit eine Art Familienamt war, keinesgen stãdtischen Berufsschulen durchgeführt wird. wegs verbessert. Zwar sahen einige kantonale Rechte In Zeiten groBer Arbeitslosigkeit leiden vor allem . vor, daB bei ganz grobem MiBbrauch ·in die vãterliche die Jugendlichen nicht nm: wirtschaftlich, sondern · Vormundschaft eingegriffen werden konnte. Den auch seelisch. Denn der Heranwachsende empfindet Kindern wurde aber trotzdem fast nie geholfen, denn nicht nur ungenügende Ernãhrung besonders hart, son- die Haltung der Vormundschaftsbehorden entsprach dern verliert nach einiger Zeit lei eh t jede geregelte weitherum der Auffassung eines angesehenen , KomLebensführung, Arbeitsgewohnung und Berufsstolz, mentators zu der betreffenden Gesetzesstelle. Er sagte ja den Glauben an einen Sinn des Lebens, und kein Wort von gefãhrdeten oder miBhandelten Kindroht damit zu verwahrlosen. Die wichtigsten MaB- dern, erklãrte aber : ,Vollig unertrãglich ist es, wenn nahmen zur Hilfe für erwerbslose Jugendliche waren der Staat mit kalter Hand in das Heiligtum der Fain de:r: groBen Krise der dreiBiger Jahre .in · der milie eingreift, die Eltern lãhmt und den Trotz der Schweiz wie anderwãrts Arbeitsdienste, Weiterbil- Kinder stãrkt". In den vom franzosischen Recht bedungsgelegenheiten und Tagesheime. Sie bilden aber einfluBten Gesetzgebungen konnte der Va�r sogar doch nur Notbehelfe, . die durch rechtzeitige Arbeits- ein renitentes Kind durch die Behorde einsperren beschaffung unnotig gemacht werden sollten. lassen, ohne daB diese· den Fall auch nur überprüfen 

E .  Erz ieherische Jugendhilfe 

· In den Abscbnitten B-D wurden nur diejenigen 
Einrichtungen der Jugendhilfe behandelt, die sich an 
die speziellen Bedürfnisse einer bestimmten Alters
gruppe anscblieBen. Sie berücksichtigen aber nur 
einen Teil der N otstãnde, unter denen · viele Kinder 
leiden. Ihre Behebung oder doch Milderung erfolgt 
z .  T. in Verbindung mit der entsprechenden Not Er-

,.. ' 

durfte. Ferner gab es in den welschen Rechten keine 
Vaterschaftsklage. 

· · 

Es ist nicht zu verwundern, daB eine so absolute 
Macht, die der Mensch nun einmal schlecht ertrãgt, 
zu MiBbrãuchen führte, die durch wirtschaftliche N ot 
und Abhãngigkeit der Eltern wie durch den damit oft 
zusammenhãngenden Alkoholismus verschãrft wur
den. Auch die Mütter, die selbst unter Vormundschaft 
des Ehemannes standen und durch Ar bei t und Geburten 
überlastet waren, konnten den Kindern keinen aus
reichenden Schutz bieten. J a manche, vor allem Stief-
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mütter und Mütter unehelicher Kinder, vennach
lãssigten und miBhandelten diese selbst. 

Es Iag aber im Individualismus, so ungünstig er 
sich au eh zunãchst für das Kind auswirkte, docli schon 
ein Keim zu dessen Befreiung. Pestalozzi und Jeremias 
Gotthelf, Goethe und Dickens und manch andere 
lehrten die Menschen, wie es einst schon Christus ge
tan, das Kind als eigeríes Wes�n mit selbstãndiger 
Seele zu sehen. Und warmberz1ge Menschen fingen 
an, nicht nur ihren Kindern nach Moglichkeit eine 
schõne Jugendzeit zu bieten, sondern auch die 
Leiden der verschupften und verlassenen, der aus
gebeuteten und miBhandelten Kinder anderer Leute 
zu sehen und auf Abhilfe zu sinnen. 

Zuerst nahmen sich gemeinnützige und religiose 
Kreise verlassener und durch die Armut der Eltern 
verwahrloster Kinder an 'und schufen für sie Waisen- · 
hãuser und Erziehungsanstalten. Dann entstanden die 

. Kinderversorgungsvereine und die ersten Bestrebun
gen zur offentlichen Überwachung des Pflegekinder
wesens. In der gleichen Zeit wurde die Fabrikarbeit 
der Kinder zuerst eingeschrãnkt und dann verboten, 
wãhrend die Heimarbeit noch im Anfang des 20. Jahr
hunderts die Kinder ganzer Gegenden in jeder schul
freien Minute beanspruchte. Bei der Fürsorge für un
eheliche Kinder und dem Schutz gefãhrdeter Kinder 
stieB man im 19. Jahrhundert immer wieder an die 
Scbranken der Privatreéhtsordnung . . Fürsorgekreise, 
freie Organisationen und J uristen mit Verstãndnis für 
diese Fragen bemühten sich deshalb nachdrücklich 
und mit Erfolg, die Rechtsstellung des Kindes im 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch günstiger zu gestalten. 
Die Durchführung der betreffenden Bestimmungen 
entspricht allerdings heute noch nicht überall den 
Anforderungen einer guten Kinderfürsorge. Doch sind 
MiBhá.ndlungen �ach Ansicht der Berufsfürsorger seit 
einem halben Jahrhundert zurückgegangen, wa,s aller
dillgs nicht nur ein Ergebnis be&seren Kipderschutzes 
ist, sondern auch l'nit einer dem Kinde günstigeren 
offentlichen Meinung und besseren sozialen Ver
hãltnissen zusammenhãngt. 

Der zivilrechtliche Schutz der Jugend wurde ergãnzt 
durch verscbiedene õffentlich-rechtliche Bestimmun
gen, die bestimmte Schãdlichkeiten von der Jugend 
fernhalten sollen, und durch den strafÍ:echtlichen 
Kinderschutz , der, grobe 'Schãdigungen mit Strafe 
bedroht. Noch wichtiger wurde das Schweiz. Straf
gesetzbuch aber für das ·Jugendstrafrechtswesen, indem 
es die vorher nur in einigen wenigen Kantonen gelten
den modernen Grundsãtze der Behandlung jugend
licher Rechtsbrecher für die ganze Schweiz einführte . . 

1 1 .  Freiwi l l ige erzieherische Jugendhilfe 

Sowohl private Vereinigungen und Stiftungen wie 
einzelne Amter nehmen sich gefãhrdeter Kinder an, 
ohne dazu durch eine andere Instanz als ihr Gewissen 
verpflichtet zu sein. Doch denkt man bei der ·Bezeich
nung ,freiwillig" meist weniger an den Trãger als an 
die Eltern. Von ihnen aus gesehen ist freiwillig alle 
Hilfe, deren Benützung ihnen freisteht. 

Da man sich im 19.  Jahrhundert meist nur -der 
schwereren Fãlle annahm, wurde das elterliche Ent
scheidungsrecht bei manchem Erziehungsversucb zum 
Verhãngnis. Denn immer wieder nahmen die Eltern, 

wie schon Pestalozzi erfahren muBte, und wie es 
leider auch heute noch oft vorkommt, die versorgten 
Kinder zu früh wieder in schlechte Verhãltnisse zurück. 
Manche Kinderversorgungsvereine und andere Für
sorgeorganisationen suchten deshalb den EinfluB der 
Eltern mõglichst auszuschalten, und lieBen sich z. T. 
,freiwillig" die Rechte über ein zu versorgendes Kind 

· abtreteri, wenn dies nicht durch behordlichen Be
schluB gescheben konnte. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Haltung 
der freiwilligen Fürsorgeorganisationen zugunsten der 
Eltern geãndert. Die scliweren Fãlle konnten auf ·ge
setzlicher Grundlage behandelt werden. Die Ausbeu
tung uud Vernachlãssigung der Kinder aus Not ist 
durch bessere Lebensverhãltnisse und notigenfalls 
Unterstützung nahezu verschwunden. N un zeigte sich, 
daB die meisten Eltern ihre Kinder· gerne richtig er
ziehen und behandeln wollen, daB sie si eh aber in vielen 
Fãllen, besonders gegenüber scbwererziehbaren Kin
dern, nur nicht zu helfen wissen. Was sie brauchten, 
war also in erster Linie Rat und Hilfe. Sie wird ihnen 
durch Jugendfürsorgevereine, Pro Juventute uud 
J ugendsekretariate und durch die immer wichtiger 
werdenden Erziehungsberatungsstellen und kinder
psychiatrischen Dienste (Nr. 8103 ff.),  für geistig oder 
kõrperlicb gebrechliche Kinder aucb durch die Für
sorgestelle Pro Infirmis un d di e j enigen für di e .einzelnen 
Gebrechen, zuteil. 

Aber imch da, wo Verfehlungen der Eltern gegen
über einem Kinde vorliegen, denkt man zur Hilfe nicbt 
nur an seine Wegnahme, sondern vor allem an eine 
Sanierung seiner Fa,milie und weist die Eltern, soweit 
man von der Jugendfürsorge aus nicht zum Ziel 
kommt, z. B. an eine Eheberatungsstelle oder die 
Alkoholfürsorge. Denn sehr oft ist die 'Gefãhrdung 
eines Kindes j a  gar nicht im Eltern- und Kindesver
hãltnis begründet, sondern durch die Auswirkung 
einer Ehekrise oder sonstigen Stõrung. Dem Kinde ist 
in solchen Fãllen ebenso wie den Eltern am besten 
gedient, wenn da� Grundübel beseitigt, z .  B. der 
Alkoholismus des Vaters behandelt wird. Und wenn 
das Kind nur vorübergehend áus dem Elternhaus weg
gebracht werden sollte, so kann dies z. B. in der harm
losen Form einer meist ja in solchen Fãllen durcbaus 
angebrachten Versorgung in einem Erholungsbeim 
geschehen. Wird so die Eigenliebe der Eltetn gescli.ont, 
so sind . sie eher a ls bei ZwangsmaBnahmen bereit, 
Ratscblãge einer Fürsorgerin zu befolgen. So wird dem 
Kinde sein Familienkreis erhalten, was gegenüber dem 
võlligen Bruch mit seiner Vergangenheit erzieheriscb 
groBe Vorteile · bietet, N.aturge:rpãB gilt das n ur dann, 
wenn schwere Gefãhrdung des Kindes aqsgeschaltet 
werden kann. Ist ·dies nicht mõglich, so muB der 
gesetzlich begrülldete Zwang eintreten. 

Die Erziehungsfürsorge im Einzelfall wãre oft un
nõtig, wenn die Eltern für ihre Erziehungsaufgaben 
vorbereitet würden. Die wertvollste vorbeugende Hílfe 
für die Erziehung der Kinder liegt deshalb in der 
Elternschulung, wie sie z.  B. durch Elternabende der 
Schulpfiegen oder Lehrer, durch Schriften und Kurse 
und die verschiedenen MaBnahmen der Mütterschu
lung erfolgt. Hier liegt eine wichtige Volksbildungs
aufgabe, die noch sehr des Ausbaues bedarf. 
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1 1 1 .  Erzieherische J ugendhilfe auf gesetzl icher 
Grundlage13) . 

· Di e Hilfe für W aisen wird bei d er Hilfe für di e Fa
milie, Abschnitt F, behandelt. 

1 .  H i lfe für auBereheliche Kinder 
U m die J ahrhundertwende war die Hilfe für auBer

eheliche Kinder eine der dringendsten Aufgaben der 
Jugendfürsorge. Einmal wurden bis 1914 jahrlich über 
4000 Uneheliche geboren, wahrend es 1946 noch 3008 
und in den Jahren vor dem Kriege betrachtlich weni
ger waren, und ferner starben damals ein Fünftel bis 
ein Viertel im ersten Lej;)ensja,hr. Was durch Mütter
und Sauglingsheime für sie geschah, wurde bei der 
Sauglingsfürsorge erwahnt. Ebenso wichtig wie diese 
Einrichtungen war aber, daB sich jemand auf gesetz
licher Grundlage des Kindes annahm. Die meisten 
auBerehelichen Mütter sind geistig und charakterlich 
zu schwach und besonders in der ersten Lebenszeit des 
Kindes zu sehr durch wirtschaftliche Not und gesell
schaftliche MiBachtung gehemmt, um seine und ihre 
Rechte gegenüber dem Erzeuger wahren und für seine 
Erziehung und Pfiege allein sorgen zu konnen14) .  U:nd 
nur ein kleiner Teil der auBerehelichen Vater ist von 
sich aus zur Ánerkennung des Kindes und zur Über
nahme eines Teils der Verantwortung bereit. 

Auch der Vater der Mutter, der nach altem Recht 
die Vogtschaft über das Kind erhielt, �ar meist weder 
gewillt . noch geeignet, diese gegenüber früheren Ver
haltnissen schwieriger gewordene Aufgabe zu über
nehmen. Das Zivilgesetzbuch hat deshalb in Art. 311  
vorgeschrieben, daB die Vormundschaftsbehordejedem 
Kinde einen Beistand zu ernennen hat, sobald sie von 
der auBerehelicben Geburt Kenntnis erhal� oder die 
Mutter ihr die auBereheliche Schwangerschaft ange- · 
zeigt .hat. Der Beistand hat in erster Linie die Rechte 
des Kindes gegenüber seinem Vater wahrzunehmen, 
d. h. die Vaterschaft abzuklaren und den als Vater in 
Betracht fallenden Mann durch .Übereinkunft oder 
Kiage zur Zahlung der vom Gesetz vorgeschriebenen 
Unterhaltsbeitrâge für das Kind zu verpfiichten. Diese 
Rechtshilfe ist in der Schweiz im Gegensatz z. B.  
zu den skandinavischen Staaten dadurch erschw�rt, 
daB die beim Eingestandnis oder Nachweis des Ge
schlechtsverkehrs in der Empfangniszeit gegebene 
gesetzliche Vermutung der Vaterschaft wegfallt, 
sobald im Sinne der exemptio plurium Tatsachen 
nachgewiesen werden, die erhebliche Zweifel über die 
V aterschaft des Beklagten rechtfertigen, oder en t
fali t von vorneherein, wenn die Mutter um die Zeit der 
Empfangnis einen unzüchtigen Lebenswandel geführt 
hat. Ferner g�nügt sie meist nicht, sondern das Kind 
braucht au eh fürsorgerische Hilfe und über die Zeit der 
Geburt ist eine solche meist auch für die Wochnerin 
notwendig. Auch wenn das Kind über die Sauglings
zeit hinaus ist, kann es nur ausnahmsweise seiner 
Mutter ganz selbstandig überlassen werden, wenn es 
nicht Schaden leiden soll. Das Zivilgesetzbuch sieht 
deshalb vor, daB der Beistand nach Regelung der 
Vaterschaftsangelegenheit durch einen Vormund er
setzt oder zum Vormund ernannt wird, wenn es nicht 
gerechtfertigt erscheint, das Kind unter die elterliche 
Gewalt einer besonders vertrauenswürdigen Mutter 

oder eines Vaters, der es mit Standesfolge anerkannt 
hat, zu stellen. . 

· 
. 

Beistandschaft und V ormundschaft werden für das 
auBereheliche Kind' n ur dann zum Segen, wenn sie ge
eigneten und sachverstandigen Personen übertragen 
werden, worauf wir bei der Behandlung der Amts
vormundschaft zurückkommen. 

2. Schutz gefãhrdeter und verwahrloster 
ehelicher Kinder 

Das Zivilgesetzbuch regelt in schoner Weise die Er
ziehungspfiichten der Eltern und gibt ihnen - bei 
Meinungsverschiedenheiten der Eltern mit Entschei
dungsrecbt des·Vaters - die dazu als nõtig erachteten 
Rechte. Das Kind ist aber nicht mehr schutzlos un
fahigen oder brutalen Eltern ausgeliefert, wenn es auch 
heute noch praktisch zi.emlich groBer MiBbriiuche 
bedarf, bis die Behorden zu seinem Schutze eingrei
fen. Art. 283 Z GB schreibt vor, da B die vormundschaft
lichen Behürden bei pfiichtwidrigem Verhalten der El
tern die zum Schutze des Kindes geeigneten Vorkeh 
rungen zu treffen haben. Die Zustandigkeit kann ent
sprechend den kantonalen Verhaltnissen ganz verschie
den geregelt werden, meistens aber ist die Vormund
schaftsbehõrde (Nr. 973) zu allen Eingriffen befugt 
auBer dem Entzug der .elterlichen Gewalt, wobei zum 
mindesten an hohere Instanzen (Nr. 974) gelangt wer
den kann. Das Wertvolle dieses Artikels liegt in seiner 
weiten Fassung, die der Vormundschaftsbehorde er
laubt, gerade das vorzukehren, was im einzelnen Falle 
zum Schutze des Kindes geeignet ist. Sie kann z. B. die 
Erziehung der Kinder unter die Aufsicht einer Amts
vormundschaft stellen, aber auch nur eine einzelne 
MaBnahme, z. B. die Behandlung eines kranken oder 
gebrechlichen Kindes, anordnen oder seinem Vater 
vorschreiben, ein begahtes Kind, notigenfalls . unter 
Zuhilfenahme von Stipendien, einen Beruf erlernen 
zu lassen. Die Pfiichtwidrig-keit der Eltern braucht 
nicht unbedingt schuldhaft zu sein, um einen Eingriff 
im Interesse des Kindes zu rechtfertigen. 

Kann durch einzelne Verfügungen dem Kinde nicht 
genügend geholfen werden und ist es in seinem leib
lichen oder geistigen W ohl dauernd gefiihrdet oder 
verwabrlost, so soll es die Vormundschaftsbehorde 
gemaB Art. 284 ZGB den Eltern wegnehmen und in 
einer Familie oder Anstalt unterbringen. W enn also 
ein Kind zu Hause · immer Wieder lniBhandelt oder 
ein geistesschwaches oder gebrechliches Kind nicht 
der notigen Spezialausbildung zugeführt wird, so kann 
die Vormundschaftsbehorde die Fremdversorgung in 
einer geeigneten Familie oder Erziehungsanstalt, aber 
auch notigenfalls z .  B. eines krüppelhaften Kindes im 
Balgrist oder eines tuberkulosen in einer Kinderheil
statte, anordnen. Bei Jugendlichen geht der Versor
gungsantrag gelegentlich auch von den Eltern selbst 
aus, doch m uB die Vormundschaftsbehorde diesem nicht 
mehr wie im alten franzosischen Recht einfach Folge 
leisten, sondern die Falle von sich aus überprüfen und 
das geeignete Erziehungsmittel anordnen. 

Nur im auBersten Falle, wenn die Eltern nicht im
stande sind, die elterliche GewaJt auszuüben, selbst 
unter Vormundschaft fallen oder sich eines schweren 
MiBbrauches der Gewalt oder einer groben Vernach-

13) Naheres s. bes. Egger, Kommentar. 14) H. Binder, s. Lit. 
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r ·gung ilirer Pfiichten schuldig gemacht haben, soll 
.�

ss�
n die zustandige Behürde (Nr. 974) die elterliche 

�:walt entziehen. Wird beiden Eltern die Gew�lt ent-
n was solange sie zusammenleben, me1st aus zoge , ' . . 1 di ·ktischen Gründen notwendig lSt, so erh11, ten e 

�der einen Vormund. Zu diesem scharfsten Mittel 
greifen die Behorden, besonders gegenüber bekann�n 
Mitbürgern kleiner Geme�den, nur s�h� selten. Es lSt 
deshalb das groBe Verd1enst des .Zivilge�etzbuches, 
d neben die oben erwahnten wemger we1tgehenden 
F

�
ingriffe ermoglicht zu ha ben, die allerdin�s au eh noch 

nicht immer angewandt werden, wenn es 1m Interesse 
der Kinder notig ware. 

3, Hilfe für Kinder wãhrend und nach 
einer Ehescheidung 

Die Kinder aus geschiedenen Ehen sind meistens 
erzieherisch gefahrdet, na.türlich nicht erst infolge der 
Ehescheidung, sondern schon durch die vorangehende 
Zerrüttung der elterlichen Ehe. Abgesehen von d�r 
allgemeinen Ehe- und Familienhilfe, die man.c�e Sc���
dung verhüten kann, gibt das Gesetz auch em1ge Mog
lichkeiten der Hilfe für die von Scheidung: betroffenen 
Kinder. Wahrend des Prozesses sollten die Kin<ler, 
wenigstens wenn die Eltern nocb zusammenleben, aus 
·der von Streit erfüllten Atmosphare entfernt werden, 
was aber nur lnit deren Zustimmung geschehen kann . 
Das Gericht ist frei, die Kinder dem einen oder andein 
Elternteil' zuzusprechen, und kann und soll sich also 
in erster Linie von den Interessen des betreffenden 
Kindes leiten lassen und im Gegensatz zum früheren 
Recht weder auf die Schuld an der Ehescbeidung, noch 
irgendeine schematische Regel, . z. ?3· bezüglic� Alter 
oder Geschlecht, abstellen: DerJemge Elternteil, dem 
das Kind zugesprochen wird - in der Mehrzahl der 
Falle die Mutter - erbiilt die volle elterliche Gewalt, 
doch muB der andere Elternteil meist einen Beitrag 
an dessen Unterhaltskosten leisten und hat auch eih 
Recht zu angemessenem personlichem Verkehr. Die 
weitere Entwicklung der betreffenden · Kinder hangt 
neben der Einsicht der Eltern vor allem von. der Ge
staltung der Elternrechte und des Besuchsrechtes ab. 
Es ist deshalb · sehr zu begrüBen, daB immer mehr 
Gerichte allgemein oder in nicbt ganz klareri Fallen 
nicht nur auf die Ansicht der Eltern abstellen, sondern 
ein Gutachten der Vormundschaftsbehorde oder einer 
Kinderfürsorgestelle (z. B .  Jugendamt, Erziehung�
beratung) einholen. Denn ein Fürsorger, der die 
Familie kennt, eine Fürsorgerin, die Hausbesucbe 
macht und auch mit dem Kinde spricht, sind viel 
besser als der Ricbter imstande, die tatsachlichen Ver
haltnisse im Interesse des Kindes zu beurteilen. Sie 
kennen auch oft die Falle, wo das Kind besser keinem 
Elternteil zugesprochen, sondern der V ormundschafts
beborde unterstellt werden soll. Auch nach vollzogener 
Scheidung sind die Organe der Jugendfürsorge in 
vielen Fallen am ehesten geeignet, der Mutter mit Rat 
und Tat beizustehen und dem 'Kinde, soweit das über
haupt mõglich ist, für geordnete Erziehungsverbiilt
nisse zu sorgen. 

4. Organe des zivílrechtl ichen Kinderschutzes 

Die schonsten Bestimmungen des Zivilgesetzbuches 
werden erst dann zu einer praktiscben Hilfe für die 

bedr_angten Kinder, wenn sich ein zustan�ges Orga:n 
mit Herz und Verstand für die Kinder emsetzt. D1e 
im Gesetz vorgesebene V ormundschaftsbehor� eign�t 
sich infolge' ihrer Zusammensetzung und ihrer m 
kleinen Gemeinden geringen Erfahrung nur sehr be
dingt. Sie braucht deshalb sachverstandige Hilfsorgane, 
die sich in den verschiedenen Landesgegenden recht 
verschieden entwickelt baben. Es gibt dafür vier 
Hauptformen : private Organisatio�e� der Ju.gend
hilfe, offentlicbe KinderschutzkOIDilllSSIOnen, Kinder
oder Jugendfürsorgeãmter und, als besondere Art 
solcher Amtsstellen, die Amtsvormundscbaften. 

Die privaten Kinderfürsorgeorganisationen gewannen 
für den gesetzlichen Kinderscbutz keine so g�o�e 
Bedeutung, wie man bei der Scbaffung �es ZIVIl
gesetzbuches im AnschluB besond�rs an en�lische Ver
haltnisse erwartet hatte. Auch die zuerst 1m Kanton 
St. Gallen eingeführten Kinderschutzkommissi?nen 
faBten nur in wenigen Kantonen FuB. Manche ihrer 
Mitglleder geben sich groBe Mübe um . gefa�dete 
Kinder. Docb ist deren Schutz gegenüber oft einfiuB
reichen und in einzelnert Fallen auch bosartigen Eltern 
zu scbwj.erig, als daB er ohne groBe Erfahrun� und · 

Unabhangigkeit wirksam durcbgeführt werden konnte. 
In Genf W aadt und Basel hat man deshalb den 
Vormundschaftsbehorden haup'tamtliche Hilfsorgane 
(Nr. 975 ff.) beigegeben, die mit mehr Sacbkunde und 
Erfabrung im Interesse der Kinder der Vormund
schaftsbehorde behilflicb sein konnen. 

Zum wicbtigsten Hilfsorgan wurde wenigstens in 
der deutschen Scbweiz die von Leipzig ausgegangene 
Einrichtung der Amtsvormundschaft (Nr. 993 ff. ) .  Sie 
wurde zuerst für die auBerehelichen Kinder eingeführt, 
hat aber heute mindestens so groBe Bedeutnng für den 
Schutz gefahrdeter ehelicher Kinder. Eine ausgebaute 
Amtsvormundschaft, die eigentlicb allein diesen Na
men tragen sollte, verbindet rechtliche un� fürsorge
riscb-erzieberische Hilfe. Der recbtskundige Amts
votmund kebrt z. B .  das Notige vor, um den Vater 
des auBerebelichen Kindes zu den scbuldigen Leistun
gen bera�uziehen, wabrend .eine Fürsorgerin die 
Mutter schon in der Klinik besucbt, für rechte Unter
bringung des Kmdes sorgt und sodann seine Erz.iehu?-g 
durch Heimbesuche überwacbt. In der Schweiz tntt 
der Amtsvormund im Gegensatz zum deutschen Recht 
nicbt v:on Amtes wegen für jedes uneheliche Kind ein, 
sondern wird in jedem einzelnen Falle von der Vor
mundscbaftsbehürde als Beistand und gegebenenfalls 
spater als V ormund ernannt, wenn keine geeign�te 
Privatperson zur Verfügung stebt. Es ban�elt s10b 
also um eine Sammelvormundschaft und mcbt um 
eine gesetzliche Vormundschaft, wird doch ?ie Amts
vormundschaft im Zivilgesetzbuch trotz emes Vor
stoBes. dafür von Prof. Zürcher im Nationalrat über-
haupt nicbt erwahnt. . . . 

Die Amtsvormundscbaft 1st, w1e 1m N achschlage
teil im einzelnen angegeben wurde, in den verschie
denen Landesgegenden sehr unterschiedlich gestaltet. 
Sie kann ilire Aufgabe n ur dann richtig erfüllen, wenn 
Amtsvormund und Fürsorgerin zur Verfügung stehen 
und eine groBere Zabl von Fallen bebandeln, sei es 
hauptamtlich oder in Verbindung lnit einer and�rn 
verwandten Aufgabe, z. B. einem Jugendsekretanat. 
Auf dem Lande lãBt sich eine Amtsvormundscbaft 
deshalb nur bezirksweise richtig organisieren, was aber 
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an vielen Orten noch nicht geschehen ist. Im- Welsch
land ist die Amtsvormundschaft noch wenig ausge
baut, was z .  T. mit dem Vorhandénsein anderer Hilfs� 
organisationen der Vormundschaftsbehõrden und z. T. 
mit einer grõBeren Zurückhaltung geg.eniiber.der Für
sorge für uneheliche Kinder zusammenhãngt. Die Ver
einiguag schweizerischer Amtsvormünder (Nr. 1055) 

. fõrdert die Tãtigkeit der Amtsvormürider vqt allem 
durch Auskunft, Rechtshilfe unq Verõffentlichungen. 

Jugendgerichte haben im Gegensatz zu .England als 
solche keine Aufgaben gegenüber Jugendlicheri, die 
keine Ínit Strafe bedrohte Handlung begangen haben. 
Doch wirken die Vormundschaftsbehõrçlen in einigen 
Kantonen im Jugendstrafverfahren mit (Nr .. 1320 ff.). 

5. J u�endsch utz im Qffentlichen Recht 

Kinder und vor allem Jugendliche, die kein rechtes 
Heim. haben und in Elternhaus und Schule weder 
Liebe erhalten noch zur Geltung kommen konnen, 
sind besonders empfãnglich für Sensationen uml be
denkliche Vergl).ügungen, welche ihnen überall so ge
schãftstüchtig angeboten werden. Sie verschlingen 
Schundliteratur in grõBerem MaJ3e als inaerlicb ge
sunde Menscben, rauchen nicht bloJ3 ausnahmsweise 
einmal, seh�n gerne die übelsten Filme und treiben 
sich in Bars, Dancings und andern bedenklichen Ver
gnügungsstãtten · herum·. Da solches Gebareq die 
jungen Menschen noch weiter s.chãdigt, wird es oft als 
Ursache ihrer Verwahrlosung betrachtet. W ei te Kreise 
verlangen deshalb, die Jug�nd von solchen Veranstal
tungen auszuschlieJ3en, was denn auch in manchen 
Gesetzen und Verordnungen (Nr. 1312) geschehen ist. 
So nõtig solche Verbote a"!;ler auch sind, so darf mah · 

da bei doch nicht ve:rgessen, daJ3 sie meist nicht die · 

eigentliche Ursache, sondern bloJ3 ein Symptom der 
Gefãhrdung treffen, das durch a:Qdere Symptome er
setzt werden kann. Noch wichtiger als solche Verbote 

.ist deshalb eine aufbauende Freizeithilfe und eine gut
ausgebaute Erziehungsfürsorge, die den Schwierig
keiten des gefãhrdeten Kindes auf den Grund geht. 

D-as Schweiz. Strafgesetzbuch hat die in den meisten 
kantonalen Rechten. spãrlichen und . stark verklausu
lierten Tatbestãnde strafbarer Handlungen gegenüber 
Kindern und J ugendlichell ausgedehnt únd besser 
gefa.Bt (Nr. 1313 und 7842). Die wichtigsten be
treffen MiJ3handlung tmd VernachlãssigUI:\g, Überan
st:rengung aus Selbstsucht oder Bosheit, Verabreichung 
offenbar schãdlicher Mengen alkoboliscber Getr.ãnke 
an Kinder unter 16 Jahren, Vernachlãssigung von · 

Unterstützungspflichten gegenüber _ ehelichen und 
auBerebelichen N achkommen, Überlassen eines Kindes 
an Personen, bei denen es offenbar gefãhrdet ist, und 
die Vornahme unzüchtiger Handlungen. Das soge
Iiannte Schutzalter wurde auf 16  Jahre angesetzt, das 
heiJ3t, jeder Beischlaf oder eine ãhriliche Handlung mit 
jüngeren Mãdcben wird mit Zuchthaus bedroht. Adop
tiv-, Stief- und Pflegekinder, Mündel, Schüler, Zõg
linge und Lehrlinge sind bis zur Mündigkeit, Dienst
boten bis z u 18  J ahren gegen geschlechtliche Angriffe 
strafrechtlich geschützt. Die Strafbestimmungen gegen 
unzüchtige Veroffentlichungen berücksichtigen beson
ders den Schutz der Jugend. (Nãheres siehe 8. Kapitel, 
s. 101 .) 

Diese Sti-afbestimmungen haben gewiB einigen Wert 

�-

als Ausdruck der Volksmeinung und Abschreckungs
mittel, werden aber doch im Einzelfall meist erst wirk
sam, wenn das Kind schon einen Schaden erlitten hat. 
Wichtig ist deshalb vor allem, daJ3 wenigstens weiteres 
Unheil verhütet wird, was in bestimmten Fã.llen durch 
Entziebung der elterlichen Gewalt durCJh den Straf
richter, in andern wenigsteils durch Überweisung des 
.Falles an die zustãndige Vormurtpschaftsbehõrde, 'die · 
dahn das Notige anordnen soll, geschehen kann. 

JV:  Kioderversorgung in  Pflegef�m ilien 
und Heimen 

1.  Bedeutung der Versorg u ng 
Zehntausende von Kindern leben . in der Schweiz 

nicht bei ihren Eltern, sondern in Pflegefamili{(n und 
Heimen. Sie bedürfen der Fremderziehung vor allem 

· aus den folgenden Gründen : 
a) Erwerbstãtigkeit, lãngere Krankhe�t der Mutter und 

andere vorübergehende Gründe, 
b )  Feblen oder Nichtzusammerileben · ibrer Eltern ' 

(Waisen, Uneheliohe, Kinder aus geschiédenen und 
getrennten Ehen), falls die Kinder aus innern oder 
ãuJ3ern Gründen nicht bei eiriein der beiden Eltern
teile aufwachsen kõnnen, 

e) Gefãhrdung des Kindes in dem vorhandenen 
Elternhaus. Diese liegt entweder vorwiegend im 
Kind, wenn dieses wegen eines geistigen oder kõrper- · 

lichen Gebrechens einer Spezialerziehmig bedar�, 
oder bei den Eltern, wenn diese nicht imstande sind, 
einem normalen Kinde dasjeruge MindestmaJ3 von 
Erziehung zu geben, auf das es n11-ch Auffassung 
der zustãndigen Behõrden Ans]>ruch hat. 

Die Art der KinderversÓrgung zeigt. nach Landes
gegend und Konfession deutliche Unterschiede·, die 
z. T. in Tradition und Weltanschauung, z. T. aber auch 
in wirtschaftlichen Verhãltnissen begründet sind. So 
gibt ·es z. B. in der Ostschweiz zahlreiche Waisen
hãuser, heute als allgemeine Kinderbeime geführt, 
wãhrend solche in den Kantonen Aarga� und Solo-

. thurn vollstãndig fehlen. In katholischen Gegenden, 
aber auch im Kanton Neuenburg, überwiegt die Heim
u�terbringung, wãhrend in andern Gegenden Kinder, 
die keine besondern Erziehungsschwierigkeiten bieten, 
in der, Regel in Familien versorgt werden. Beide For
men der Unterbringung haben bestimmte Vorzüge, 
aber auch ihre eigene Gefahren, die man _heute an 
vielen Orten durcb gute Auswahl und Überwachung 
der Fremderziehung so\veit moglich zu vermindern 
su eh t. 

Di e V erantwortunfl für das W ohlergehen des Kindes 
liegt in allen Fãllen rechtlich in erster Linie beim In
haber der elterlichen oder vormundschaftlichen Ge
walt oder bei derjenigen Behõrde, die aus eige
nem Recht versorgt hat (Vormundscbaftsbehõrde, Ar
menpflege, Vollzugsorgan der J ugendstrafrechtspflege ) .  
In manchen Kantonen. wird die Verantwortung vor 
allem für behõrdlich versorgte Kinder aber hãufig 

· einem Erziehungsverein übertragen, der aber n!cht aus 
eigenem Recht über die ihm anvertrauten Kinder ver
fügen kann, es sei denn, daB ibm, d. h. seinem Ge- -
schãftsführer oder einem andern Mitglied, in aller · 

Form die Vormunds.chaft übert'r:agen wurde und er 
namens des Vormundes handelt. 
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Die Hauptaufgabe der verantwortlicben Versorger 
besteht in der guten Auswahl der Erziebungsstãtte des 
Kmdes und in der Aufsicht über diese, wãhrend die 
praktis'che Pflege und, Erziehung durch die Pflege
familie oder . die Heirrieltern erfolgt. Das Kind h ãngt 
besenders in jürigeren Jahren ganz von diesen ab und 
kann sich- selbst kaum gegen Gefãhrdung ,wehren. Es 
erhãlt auch bei manchen Versorgern keinen ausrei
chenden Schutz, da diese sich wegen Entfernung oder 
Unverstãndnis nicht um es kümmern oder seine Ge
fãhfdung nicht wahrnehmen. �s ist deshalb notwendig, 
daB J>flegefamilien nnd Kinderheime auch unabhãngig 
vqn- den VeFso:vgern durcb Personen koiltrolliert wer
den, die in der Nãhe wohnen und vor all�m Verstãndnis 
für Kindererziehung und Kenhtnisse dar(ibef besitzen. 
Eine solche Aufsicht ist guten Erziehern nicht unwill
kem!llen, wenn sie den Scbwierigkeiten ihrer Aufgabe · 

Verstandnis entgegenbringt und ihnen mit Rat und 
Tat iur Seite steht. 

- 2. Pflegekinderwesen 

Die Versorgung verwaister und verlassener Kinder 
bei Verwandten oder, vor allem in der prote�ta:p_tischen 
deutschen Schweiz, in fremderi Familien, ist seit alters 
her verbreitet. Dazu kamen in neuerer Zeit zahlreiche 
Versotgungen wegen Géfãhrdqng der Kinder im 
Elternhaus, wãhrend die Fremdversorgung mir wegen 
Armut ordentlicher Eltern an àen meisten Orten nahe
zu verschwunden ist. 

Eine groBe Zahl von Pflegekindern werden. von ihren 
Pflegeeltern gut betreut, andere leiden unter Zurück
setzung uhd manche sind durch Unve:çstãndnis oder 
Eigennutz der . Pflegeeltern ernstlich -gefãhrdet. Da bei 
ist nicht entscheidend,_ ob das Kind unentgeltlich, 
gegen einen Kostenbeitrag oder für ein die Selbf'!t
kosten deckendes oder gar übersteigendes Pflegegeld 
versorgt ist, sondern aq.s welchen Motiven das Kind 
aufgenommen wmde. Eigennützige Motive und er
zieherische Unfãhigkeit kommen auch bei'Verwandten 
und unentgeltlichen Versorgungen vor, weshalb diese 
in eine umfassende Pfleg�kinderaufsicht einbezogen 
werden müssen. Erhõhung der Pflegegelder vermindert 
die Gefãhrdung, weil sie ermõglicht, erzieherisch ge
eigneten Pflegeeltern ohne Rücksicht auf ihre wirt
schaftliche Lage ein ' Kind anzuvertrauen, und bei 
andern jeden Vorwand zur Ausnützung beseitigt. 

Seit der l. Hãlfte des 19. Jahrhunderts hat man, 
vor allem auf Grund der Anklagen durch Jeremias 
Gotthelf, verschiedene Versuche zur Verbesseqmg des 
Loses der Pflegekinder unternommen1 z. B. das Abstei
gern verboten, Waisenbãuser und Erziehungsanstalten 
gegründet und Armenerziehungsvereine und verwandte 
Organisationen (Nr. 1029 ff.) geschaffen, welche den 
Gemeinden die Versorgung und Überwachung vieler 
Kinder abnehmen und auch einen Beitrag an deren 
Pflegegeld zahlen. Diese MaBnahmen erfaBten aber 
doch nur einen Teil der Pflegekinder und waren auch 
nicht immer wirksani. Man führte deshalb im Laufe 
der Zeit in den meisten Kantonen eine behõrdlicbe 
Aufsicht über die Pflegekinder unabhãngig vom Ver
sorger ein (Nr. 1058 ff.). 

In einer ersten Gruppe von Kantonen, vor allem 
Zürich und Basel- Stadt, wurde die gesetzliche Grund
lage für die Pflegekinderaufsicht in den kantonalen 

/ 

Gesundheitsgesetzen geschaffen und ihre Durcbfüb
rung in Verordnungen eingehend geregelt. In einer 
zweiten, spãteren Gruppe ging man von den Kinder-

· schutzbestimmungen des Zivilgesetzbuches aus und 
übertrug die Aufsicht den Vormundschaftsbehorden 
t>der vormundschaftlichen Hilfsorganen. In den übrj
gen Kantonen wurde die Aufsicht auf Grund des Tuber
kuíosegesetzes allgemein oder docb in sanitãtspolizei
licher Hinsicht und beschrãnkt auf die behõrdlich ver
sorgten Kinder vorgeschrieben, ohne daB überall eine 
entsprechepde Organisation geschaffen worden wã,re. · 
In allen drei· Gruppen wurde die praktische Aufsic4� 41 
einigen Kantonen von der zustãndige.n Behõrde auf ein 
für diese Aufgabe besser geeignetes Organ, z. B. Ju
gendfürsorgestellen und weibliche Vertrauensleute, 
übertragen. So entstand das buntscheckige Bild der 
heutigen Pflegekinderaufsicht, bei der überdies die Ver
antwortlichkeit der Versorger und die õffentlich-récht

·Hcbe õrtliche Aufsicht übllr d�;�.s Pflegeverhãltnis nicht 
immer kiar auseinandergehalten werden. Für Einzel
heitep_ verweisen wir auf den Nachschlageband. 

D;t das Pflegekinderwesen, wie bedenkliche Einzel
vorfãlle immer wieder zeigen, an manchen- Orten noch 
nicht befriedigend geordnet ist, hat die Schweiz. Lan
deskonferenz für soziale Arbeit eine Studienkommis

_sion für das Pflegekinderwesen (Nr. 1(')83) eingesetzt, 
die Richtlinien aufgestellt hat und Auskünfte erteilt. 

Wie immer die P:flegekinderaufsicht auch geregelt 
sei, so gehõren zu ihrer Wirksamkeit ·zwei Vora).ls
setzungen : 
a) Es muB die Pflicht bestehen, für die Aufnahme 

eines Pflegekindes, das n'icht bloJ3 fiir kürzere Zeit, 
z .. B. zur Erholung, in eine . Familie kommen soll, 
eine bebõrdliche Bewilligung einzuholen, die nur 
nach gründlicher Prüfung · erteilt wird. Ohne Be
willigungspflicht kõnnen weder alle Pflegeverhã.lt
nisse erfaBt noch schlechte ausgeschaltet werden. 

b) Die praktische Aufsicht m uB unabhãngig von der 
gesetzlichen Zustãndigkeit für Eingriffe einem 
Organ übertrageli werden, das Interesse und Ver
stãndnis für Kinder und auch für die Schwierig
keiten der Pflegeeltern hat. Es kann dies eine be
hordiiche Kommission mit oder aus Frauen, eine · 

Fürsm:gerin oder ein geeigneter Erzieher oder ein 
Fürsorge- oder Fr;tuenverein sein. Eine sachver
stãndige ZentralsteUe soll den Aufsichtspersonen 
raten und nõtigenfalls helfen. 

Aber auch das beste Aufsichtsorgan kann den 
Kindern nur dann ausreichenden Scbutz bieten, wenn 
die zustãndige Behõrde nõtigenfalls eingreift, wenn ·die 
õffentliche Meinung sich auf die Seite eines gefãhrdeten 
Kindes stellt und die Nachbarn dieses nicht aus Gleich
gültigkeit oder Feigheit seinem Schicksal überlassen; 

_ bis etwas Sensationelles geschehen ist. 
Eine besondere Gruppe der Pflegefamilien sind die

jenigen, welche das Kind spãter als eigen annehmen 
wollen. Auch sie sollten beaufsichtigt werden, ·bis man 
sich davon überzeugt hat, daJ3 das Kind in seiner 
neuen Familie vollstãndig zu Hause ist und wie ein 
eigenes Kind behandelt wird. Adoptionen werden 
durch Amtsvormundschaften, Kinderversorgungsve
reine und Spezialorganisationen, wie die Kinderver
sorgungsstelle _des Scbweiz. Gemeinnützigen Fraue:t:J.
vereins (N r . 1 135), vermittelt, kommen aber verhãltnis
mãBig selten vor. Zum wahrscheirilichen Gelingen 



46 Jugend hilfe 

einer Adoptien gehoren Qebe� der erzieherischen Eig
nung der Adoptiveltern ordentliche erbliche Anlagen 
des Adoptivkindes und die vollige Sicherheit vor 
storenden Eingriffen durch die natürliehen

. 
Eltern, 

;,...,....---·- _ Voraussetzungen, die nur in Ausnahmefãllen vorhan
den sind. Ferner lãBt es sich nur selten rechtfertigen, 
einer Mutter ihr Kind ohne die Moglichkeit zu wei
terem Kontakt zu entziehen. 

3. Heimversorg ung 

Im Mittelalter und den folgenden J ahrhunderten 
�rden verlassene Kinder hie und da im Spital U:nter
gebracht, spezielle Anstalten für sie gab es aber in der 
Schweiz nicht. Erst im 17 .  und 18.  Jahrhundert wur

den die stãdtischen Waisenhãuser, anfãnglich ver
bunden mit Zucht- und Arbeitshãusern, gegründet. 
Im 19.  Jahrhundert schufen auch lãndliche Gemein
den eigene Waisenhãuser, vorwiegend für ihre armen
unterstützten Kinder, · und gemeinnützige Kreise 
riefen, anknüpfend an Pestalozzi und Wehrli, die 
sogenannten Armenerziehungsanstalten ins Leben. 
Ihnen folgten die pietistisch geführten ,Rettungs
anstalten" un d in d er 2. Hãlfte des J ahrhimderts katho
lische Erziehungsanstalten, die meist von Kongrega
tionsschwestern geführt werden. 

Alle diese. Heime nahmen anfãnglich verlassene und 
verwahrloste Kinder sehr verschiedener Art auf. Gegen 
Ende des 19.  Jahrhunderts und vor allem in neuerer 
Zeit spezialisiérten sich die Erziehungsheime immer 
mehr naeh der Eigenart ihrer Zoglinge und die Çieistes
schwachen und ausgesprochen Schwererziehbaren 

. wurden den für sie geschaffenen Spezialanstalten über
wiesen. Nãheres darüber siehe im Kapitel über die Ge
brechlic"!:tenhilfe. Dazu kamen im 20. Jahrhundert 
besondere Heime für Sãuglinge und Kleinkinder auf 
der . eihen und für Jugendliçhe auf der andern Seite, 
für die wir auf die Hilfe für die betreffende Altersstufe 
verweisen. Ferner wurden zahlreiche Erh0lungsheime 
(Nr.· 6062 ff.)  gegründet, welche nicht selten auch 

.Kinder aufnehmen, die aus erzieherischen Gründen 
vorübergehend heimbedürftig sind. 

Im folgenden handelt es sich nur um diejenigen 
Erziehungsheime (Verzeichnis Nr. l l37 ff. ) ,  welche 
vorwiegend Kinder im Schulalter aufnehmen · die 
keiner Spezialerziehung bedürfen. Man ka� dab�i die 
folgenden Typen unterscheiden, zwischen denen aber 
HieBende Übergãnge bestehen. 

a) Stiidtische W aisenhãuser, meist gut eing�richtet 
und von erzieherisch geschultem Personal geführt. 

b) Lii.ndliche W aisenhãuser, von d en Gemeinden 
vor allem zur Aufnahme der von ihnen unterstützten 
Kinder, die nicht gut im Elternhaus leben konnen, 
bestimmt. Viele von ihnen sind mit einem Landwirt-

. schaftsbetrieb verbunden, der Selbstversorgung ermog
licht, aber Hauseltern und Zoglinge manchmal zu sehr 
belastet. 

e) Protestantische und interkonfessionelle Heime auf 
gemeinnütziger Grundlage. Sie gehoren meist Vereineri 
oder. Stiftungen und zãhlen selten mehr als 30-40 
.Kinder. Ihr Charakter hãngt vor allem von den leiten
den Personlichkeiten, meist Hauseltern, a b, doch leiden 
manche unter ungenügenden Mitteln. 

Eine neuere Form sind die Famili(mkinderheime, im 

Welschland ,Petites familles" genannt, die meist von 
einer Hausmutter geführt ·werden. und 12-15 Kinder 
vom Kleinkindalter bis zur Erwerbstãtigkeit auf-
nehmen. 

· 

d) Katholische Erziehungsheime, meist von Stif
tungen, Vereinen oder Kongregationen getragen und 
vón Ko�gregationsschwestern, Knabenheime auch 
etwa von einem Priester, geführt. Sie sind durch
schnittlich groBer als die protestantischen Heime und 
viele yon ihnen nehmen seit ihren Anfãngen auch 
Kleinkinder auf. Bei manchen ist die Kinderschar in 
Gruppen oder Faniilien. gegliedert. 

ej Durchgangsheime, meist im Besitz von groBeren 
Gemeinden, welche die Kinder nicht zu. jahrelanger 
Erziehung, sondern nur vorübergehend aufnehmen, 
sei es bei. nur vorübergehender Versorgungsbedürftig� 
keit oder bis sich eil?-e Dauerstãtte gefunden hat. 

f) Privatkinderheime. Auf eigene Rechnung der 
Leiter geführte Kinderheime werden nur berücksich
tigt, soweit sie bei gut�r Führung bescheidene Preise 
verlangen, was meist nicht ohne finanzielle und person
liche Opfer der Inhaberin moglich ist, und hãufig auch 
für Fürsorgekinder benut2ít werden. 

V.  Jugendstrafrechtswesen 

1 .  Entwicklung 
So wenig sich der Staat vor allem früher auch bei 

MiBbrãuchen in die Elternrechte einmischte ; wenn das 
Kind eine strafbare Handlung beging, griff er unnach
sichtlich ein. So wurde z. B.,  wie eine Luzerner Chro
nik von 1513 sogar im Bilde überliefert, ein_ Knabe 
von 12 Jahren nicht gehenkt, sondern ,von Bitt siner 
Fründ ouch siner Jugend wegen, geschach ihPl die 
Gnad, ihn zu ertrenken"'L5). Áuch das Strafrecht des 
19. Jahrhunderts, das in vielen Kantonen bis zur Ein
führung des Schweiz. Strafgesetzbuches im Jahr 1942 
galt, behandelte die j ungen Rechtsbrecher nicht grund
sãtzlich anders als Erwachsene, wenn auch die Strafen 
stãrker gemildert wurden. " 

Ende des 19. Jahrhunderts setzte der groBe Wandel 
des Strafrechtes von der Vergeltung zur Verbrechens
bekãmpfung· durch seinem Wesen angepaBte Behand
lung des Tãters ein. Am reinsten kommt dieser neue 
Charakter im Jugendstrafrecht zum Ausdruck, das 
deshalb bei Fachle.uten und Bevolkerung besondere 
Beachtung genieBt. Bei seiner Gestaltung haben von 
Anfang an Juristen, Erzieher und Fürsorger zusam-. 
mengewirkt, wie es au eh bei seiner praktischen Durch
führung notwendig ist. Wichtig für die Abklãrung 
seiner Probleme wurden vor allem die drei Schweiz. 
Jugendgerichtstage16) 1912, 1930 und 1939, die beiden 
letzteren organisiert durch Pro Juventute, die sich 
auch durch Veroffentlichungen und Eingaben um das 
schweizerische Jugendstrafrecht verdient gemacht 
hat. 

2. _Materielles J ugendstrafrecht 
Das Schweiz . Strafgesetzbuch stellt die NormeJ) auf, 

nach denen Kinder und Jugendliche, die eine durch 
das Gesetz mit Strafe bedrohte Tat begangen haben, 
behandelt werden sollen, überlãBt es aber den Kanto� 
nen, die zu ihrer Durchführung zustãndigen Beh,orden 

15) Feuz, E .  Schweizergeschichte, S. 80. 16) Berichte s. Literaturverzeichnis. 
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zu bestimmen. Diese haben nicht nur den Sachverhalt 
festzustellen, sondern soweit die Beurteilung des 
Kindes, oder Jugendlichen es erfordert, auch die Per
sijnlichkeit �u erforschen : ,Sie macht. Erhebungen 
über das Verhalten, die Erziehung und die Lebensv:er
hãltnisse des Kindes oder Jugendlichen und zieht 
Berichte und Gutachten über dessen korperlichen und 
geistigen · Zustand ein" . Bei der Béhandlung des 
Rechtsl>rechers wird .in .doppelter Weise unterschieden, 
einmal zwischen Kindern ven 6-14 Jahren und Ju-
gendlichen von 14--18 Jahren und ferner nach dem 
Zustand des Tãters. 

Kinder und Jugendliche, die ,sittlich verwahrlost, 
sittlich verdorben oder gefãhrdet" sind, sollen zur 
Erziehung in eine Familie oder eine Erziehungsansta;lt 
eingewiesen, konnen aber auch der eigenen Familie 
zu1.1 'Erziehung überlasse:Q. werden. Jugendliche, die 
besr;mders verdorben sind oder ein Verbrechen oder 
ein schweres Vergehe� begangen haben, das einen 
hohen Grad von Gefãhrlichkeit offenbart, müssen 
nicht n ur für tnindestens drei J ahre in eine Erziehungs-

. anstalt eingewiesen werden, sondern sollen c;lort auch 
von den übrigen Eingewiésenen getrennt wei:den: Da 
dies aus erzieherischen unq praktischen Gründen kaum 
durchführbar ist, sol'lte für sie mindestens eine Spe
zialanstalt bestehen, was man durch. die in Beratung 
befindliche Anstaltsplanung zu erreichen sucht. 

Wenn das Kind oder der Jugendliche, namentlich 
wegen seiner geistigen oder korperlichen Gebrechlich
keit, einer besondern Behandlung bedarf, so ordnet 
die zustãndige BehÕrde diese an. Kinder, die weder 
einer Sondererziehung noch besondern Behanàlung 
bedürfen, da ihre Tat bloB ein Jugendstreich oder das 
Ergebnis einer besonders groBen Versuchung, nicht 
aber ein Symptom einer Verwahrlosung oder Gefãhr
dung ist, werden mit · verweis oder Schularrest diszi
plinarisch behandelt. Jugendliche werden unter den 
selben Voraussetzungen, immerhin nur, wenn sie kein 
Verbrechen oder schweres Vergehen begangen hab{m, 
das einen hohen Grad von Gefãhdichkeit offenbart, 
mit BuBe oder EinschlieBung bestraft oder erhalten 
einen Verweis. Die EinschlieBung darf nicht in einem 
Gebãude vollzogen werden, das als Straf- oder Ar- . 
beitsanstalt für Erwachsene dient, doch stehen noch 
_nicht überall geeignete EinschlieBungslokale zur Ver
fügung. Der Wert dieser MaBnahme, die . eine gewisse 
Konzession an die alte Gefãngnisstrafe dax:stellt, ist 
umstritten, doch bietet sie bei bedingtem Strafvollzug 
eine Grundlage für die Führung der Schutzaufsicht. 
Weitere für das Jugendstrafrecht charakteristische 
Bestimmungen sind die Moglic"!:tkeit der Anderung 
beschlossener MaBnalÍmen und des Absehens von 
solchen. 

3. Jugendstrafverfahren 

Das J ugendstrafrecht kann n ur in dem MaBe Wirk
li?hkeit werden , als das J ugêndstrafverfahren sein em 
Smn und Geist entspricht. Die Bewegung zur Reform 
der Behandlung rechtsbrecherischer Jugendlicher hat 
deshalb immer groBes Gewicht auf das Verfahren ge
legt. Und manche Pion,iere haben in Amerika und 
'Deutschland wie in. einzelnen Kantonen durch 

.
ein dem 

Wesen d er straffãlligen J ugend angepaBtes Verfahren 
Reformen eingeführt und ausprobiert, bevor solche 

in den schwer beweglichen Strafgesetzbüchern Auf
nahme fanden. 

Das Verfahren besteht aus der polizeilichen Ermitt
lung, der Untersu.chung, der -1Iauptverhandlung und 
dem Strafvollzug. Das Vorgehen der Polizei entspricht 
nicht immer den psychologischen Anforderungen, die 
man im Interesse der Kinder stellen sollte, weil viele 
Polizeibeamten dafür nicht die notige Schulung und 
Erfahrung besitzen und weibliché Beamte, die über die 
nõtige Schulung verfügen (Nr. 7846 ff.) noch selten 
sind. Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt auf der 
Untersuchung, da diese nicht nur die objektive Tat, 
sondern vor allem die Persõnlichkeit und die Umwelt 
des Kindes oder Jugendlichen abklãrén muB. lhre 
Aufgabe ist also sowohl juristisch, wie sozial. Eine ein
gehende Personlichkeitsforschung ist ip allen Fãllen 
notwendig, wo nicht ein offenbar normales Kind in ge
ordneten Verhãltnissen ohne erhebliches Verschulden 
gegen das Strafgesetz verstoBen hat, z. B. indem es 
mit seinem Velo einen Menschen umstieB und dainit 
zu Schaden brachte. Sie sollte sich sowohl auf den 
biologisçhen Zustand einséhlieBlich der Anlage, wie 
auf den Erziehungszustand und die Erziehungsverhãlt
nisse des Fehlb!!-ren erstrecken, weil nur so der richtige 
Behandlungsweg gefunden und seine Erfolgsáussichten 
beurteilt werden konnen. An manchen Orten, besonders 
w o das moderne J ugendstrafverfahren erst mit dem 
Schweiz. Strafgesetzbuch eingeführt wurde, wird die 
Fers9nlichkeitsprüfung noch n,icht mit der notigen 
Gründlichkeit durchgeführt. Es ist dies ja auch nur da 
moglich, wo ein dafür geeigneter Beamte, der sich Er
fahrung aneignen kann und am besten durch eine so
zial und psychologisch geschulte Frau ergãnzt wird, 

· zur Verfügung steht. 
Der Entscheid erfolgt entweder auf Grun.d einer 

Hauptverhandlung·durch das Gericht oder eine �ndere 
urteilende Behõrde oder durch den Jugendan.walt, be
ziehungsweise die gleiche Behõrde, welche die Unter
suchung geführt hat. Spezielle Jugendgerichte gibt es 
nur in wenigen Kantonen. Die Verhandlung vor den 
ordentlichen · Gerichten entspricht aber :nicht immer 
den Anforderungen eines pãdagogischen Jugendstraf
verfahrens, weil dafür keine speziell geeigneten Richter 
zur Verfügung stehen und das Gericht in der Regel auf 
Grund d er Akten un d des Antrages des J ugendanwaltes 
entscheidet, ohne daB es Gelegenheit - und Zeit 
hãtte, sich selbst ein begründetes Urteil über den vor 
den Schranken stehenden jungen Menschen zu bilden . 
Dieser wird meist durch seinen Vater, gelegentlich 
auch durch einen von diesem bestellten Vertreter oder 
einen voni Gericht ernannten l3eistand oder Verteidi� 
ger verbeistãndet. Doch sollen alle Beteiligten die In-

. teressen des Fehlbaren wahren . Gerichtsverhandlun
gen gegenüber Jugendlichen sind nirgends offentlich . 

Der Vollzug ist entscheidend für die Wirkung vor 
allem der erzieherischeq MaBnahmen . Er Wird deshalb 
meist dem Jugendanwalt übertragen, manchmal in 
Verbindung mit Hilfsorganen. Die HauptaU:fgabe be
steht in der Durchführung und Überwachung der Ver
sorgung in Pfl.egefamilien und ·Erziehungsheimen, aber 
auch in der Beaufsichtigung únd Beratung von Ju
gendlichen , die bei iliren Eltern oder in einer Lehr- oder 
Arbeitsstelle leben. Der Vollzug unterscheidet sich 
also zwar nach dem Rechtsgrund, nicht aber seinem 
Wesen nach von der entsprechenden Tãtigkeit eines 
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Amtsvormundes oder andern Jugendfürsorgers. Es 
liegt deshalb vor allem für lãndliche Verhãltnisse nahe, 
die beiden Aufgaben durch Personalunion miteinander 
zu verbinden, wie es z. B. in manchen Zürcher und 
Berner Bezirken geschehen lst. 

Die Organe des Jugendstrafverfahrens (Nr. 1320 ff.) . 
sind in den verschiedenen Kantonen auBerordentlich 
verschieden, da sie bald an die Schulorganisation, bald 
an die Vormundschaftsbehõrden und bald an das Ge
richtswesen, oft an mehrere · dieser verschiedenen Be
hõrdengruppen , anknüpfen. Zudem gilt als õrtliche 
Einheit im einen. Kanton die Gemeinde, im andern der 
Bezirk und im d.ritten der Kanton. J ede Organisations
form kann dem Zweck des Jugendstrafrechtes dienen, 
wenn sie ermõgliéht, die fehlbaren jungen Menschen 
durch Persõnlichkeiten behandeln zu lassen, die ihr 
Wesen verstehen und ihnen aufrichtig helfen wollen. 

Vl.  Kostentragung für d ie  erzieherisché Ju
gendhi lfe 

· Die Eltern sind auch dann verpflichtet, die Kosten 
des Unterhaltes und der Erziehung ihrer Kinder zu 
tragen, wenn diese gemãB behõrdlicher Verfügung bei 
einer fremden Familie oder . in einem Heim unter" 
gebracht werden. Doch übersteigen vor allem die 
Kosten einer Heimversorgung hãufig die Zahlungs
fãhigkeit der Eltern. Für die praktische Durchführung 
der sowohl im Zivilgesetzbuch, wie im Strafgesetz
buch vorgesehenen Ersatzerziehung ist deshalb von 
groBer Bedeutung, wer dafür die Kosten trãgt. 

1 .  Erziehungsfürsorge im Rahmen des Armen
rechtes 

Am einfachsten liegen die Verhãltnisse, wenn die 
Versorgung eines Kindes als Teilaufgabe der Armen
fürsorge in Frage kommt. Denn in solchen, sogenann
ten ,Armenfãllen", in denen die Familie an sich unter
stützungsbedürftig ist, hat die Armenbehõrde nicht 
nur die Zahlungspflicht, sondern auch das Recht, eine 
aus erzieherischen Gründen notwendig werdende Ver
sorgung von sich aus zu beschlieBen. 

2' Erziehungsma"Bnah men auf Grund des Zivil
g es4;1tzbuches 

Das Vormundschaftsrecht regelt · die Zustãndigkeit 
für die Versorgung gefãhrdeter Kinder und stellt dabei 
in der Regel auf ihren Wohnsitz ab. Die Zahlungs
pflicht für solche MaBnahmen richtet sich aber -
Unterhaltspflicht der Eltern l).nd Unterstützungspflicht 
der Verwandten vorbehalten - nach dem kantonáJen 
õffentlichen Recht. Dieses anerkennt aber meist eine 
Pflicht zur Kostentragung nur für Kantonsbürger und 
Bürger eines Konkordatskantones (nãheres siehe 
5. Kapitel) .  Die Zahlungspflicht der Armenpflegen an
derer Kantone für Versorgungen durch Behõrden 
auBerhalb ihres Kantons ist nicht nur rechtlich :frag
lich, sondern lãBt sich auch praktisch in manchen Fãl
len kaum durchführen, weil z.  B. eine einzige lãngere 
Versorgung in einer Spezialanstalt die Mittel einer 
armen Berggemeinde übersteigen kann. Die Versor
gung eines gefãhrdeten Kindes scheitert deshalb 
manchmal an finanziellen Schwierigkeiten, trotzdem 
einzelne Wohn- oder Schulgemeinden, vor allem. für 
die Versorgung von Schulkindern in Spezialanstalten, 

Beitrãge daran leisten. In manchen Fãllen kõnnen aber 
pri va te Stiftungen und Hilfsorganisationen einspringen. 

Aber auch dann, wenn die Zahlungspflicht für eine 
Versorgung von der zustãndigen Armenbehõrde an
erkannt wird, ergeben sich manchmal Schwierigkeiten, 
weil die zahlende Behõrde bei d er Art d er V ersorgun.g 
mitreden oder diese nach ihrem Gutdünken anordnen 
- oder unterlassen - mõchte. Nach einem Entscheid 
des Bundesgerichtes vom 15. Dezember 1926 ist sie 
dazu aber nicht berechtigt, sondern hat sich an die An
ordnungen der zustãndigen Vormundschaftsbehõrde 
zu halten. Die Vormundschaftsbehõrden suchen sich 
zwar meist mit den Armenbehõrden zu verstãndigen, 
sollten aber doch -auf ihrem Entscheidungsrecht behar
ren, wenn dies im Interesse der Erúehung des Kindes 
notwendjg erscheint. / 

Diese SchWierigkeiten konnten am ehesten durch 
eine verbindliche Bundesregelung der Tragung von 
Versorgungskosten überwunden werden, womit aber 
aus poJ.ttischen' und finanziellen Gründen · in abseh
barer Zeit nicht zu rechnen ist. Man versucht deshalb, 
sie wenigstens zu mildern und zwar durch die erwãhn
ten Beitrãge von Schulkassen und Hilfsorganisationen, 
durch besserri Finanzausgleich im Armenwesen und 
durch erhõhte Subventionierung der verschiedenen Er
ziehungsheime durch die Kantone und den Bund, wo
durch die Versorgungskosten eher auf einer für die mei
aten Gemeinden tragbaren Hõhe gehalten werden 
kõnnen. 

3. ErziehungsmaBnah men auf Grund des J ugend
strafrechtes 

Auch die Kostentragung für ErziehungsmaBnahmen 
gegenüber jugendlichen Rechtsbrechern wird -, Zah
lungspflicht der Eltern und untm:stützungspflichtiger 
Verwandter vorbehalten - durch das õffentliche Recht 
der Kantone geregelt und kann deshalb, wie es in man
chen Kantonen geschieht, den Armenpflegen über
bunden werden. Doch übernehmen einige Kantone 
diese Auslagen wenigstens für ihre eigeneh Bürger ent
weder vollstãndig (z. B. Kanton Waadt) oder zum 
grõBten Teil (Kt. Zürich z. B. 75%). Die Kosten für 
die Versorgung von Jugendlichen, für welche der urtei
lende Kanton armenrechtlich nicht zustãndig ist, wer
den für die ihm angeschlossenen Kantone nach dem 
Konkordat über die Kosten des Stravollzuges vom 
23. J uni 1944 oder nach demjenigeri über die wohnort
liche Unterstützung zwischen Wohn- und Heimatkan
ton geteilt. W o keines der beiden Konkorda te in Frage 
kommt, sucht sich der Wohnkanton mit der Heimat
behõrde über die Kostentragung im Einzelfall zu ver
stãndigen, übernimmt aber in einigen Kantonen wenig
stens vorlãufig die gesamten Kosten. 

Die Inanspruchnahme der Armenpflege ist für die
jenigen zahlungspflichtigen Eltern, die bisher keine 
Unterstützung bezogen, unter Umstãnden sehr hart, 
besonders wenn die Verfehlung ihres Kindes, an der sie 
vielleicht kein Verschulden trifft, dadurch in der 
manchmal engherzig m:teilenden heimatlichen Land
gemeinde bekannt wird. Es ist deshalb in manchen 
Fãllen wünschbar, auch für solche Versorgungen vor 
Inansp�uchnahme der Armenpflege Zuschüsse aus· an
dern Quellen, z. B. von Schulgemeinden, aus dem Al
koholzehntel, von Pro Juventute usw., in Anspruch 
zu nehmen. 

3. Kapitel H i lfe für d ie  Fa m i l ie 

A. Grundsãizl iches 
und Gesc�ichtl iche$ 

1 . Entwicklung und Bedeutu ng der Famil ie 

Einst war die Familie die tragende Gemeinschaft für 

Kultur und Re�gion, für Wirtschaft und Politik, wo

von z. B. in abgelegenen Walliser Dõrfern nbch heute 

manche Spuren erhalten sind. Das Individuum war in 

ihr soweit mõglich geborgen, aber auch abhãngig und 

oft kaum seiner selbst bewuBt. Aufklãrung und Libera

lismus haben es befreit und auf sich selbst gestellt und 

die .kapitalistische Wirtschaft hat die Selbstversorgung · 

eingeschrãnkt und die Produktion in auBerfamiliãre 

Betriebe verlegt. Die Familie trat so sehr in den Hin

tergrund, daB sie in den Verfassungen des 19. Jahr

hunderts überhaupt nicht erwãhnt und z. B. in volks

wirtschaftlichen Lehrbüchern jener Zeit ganz über

g81ngen wurde. J a manche glaubten, sie sei dem Unter

gang geweiht. Heute wird diese Auffassung kaum mehr 

vertreten. Die Familie hat sich den verãnderten Auf- · 

fassungen und Bedürfnissen angepaBt oder ist im Be

griffe, es zu tun. Ihre Lebenskraft blieb von diesen Ver

ãnderungen im Kern unberührt und ihre Lebensnot

wencligkeit wird allgemein anerkannt. 
Beim Ausdruck ,Familie" denkt man heute in 

erster Linie an die Gemeinschaft der Eltern und Kin

der, d. h. die Kleinfamilie, um die es sich auch im vor

liegenden Kapitel vorwiegend handelt. Im weiteren 
Sinne gehõren dazu aber auch die GroBeltern und 
deren Nachkommen und als weitester, · manchmal als 
Sippe bezeichneter Kreis alle Personen, deren Ver
wandtschaft noch feststellbar ist. Die Kleinfamilié 
wird durch die beiden engsten menschlichen Bezie
hungen, diejenigen zwischen den Ehegatten und die
jenigen zwischen den Eltern, vor allem den Müttern, 
und ihren Kindern zusammengehalten. Der Familien
zusammenhang wird gefestigt durch die Lebensgemein
schaft des Alltags, die heute meist nur noch zwischen 
Eltern und minderjãhrigen Kindern, ausnahmsweise 
aber auch noch mit GroBeltern oder ledigen Geschwi
stern besteht. Die weitere Familie wird durch die Tra
dition und ferner materiell durch Unterstützungs
pflicht und Erbrecht und ideell durch gemeinsame 
Erinnerungen un d W esenszüge in sehr verschiedenem 
MaBe zusammengehalten. 

Die soziale Bedeutung der Familie liegt in ihrer Funk
tion als Hott und Schutz für diejenigen, welche nicht 
selbst für sich sorgen kõnnen. Die Kleinfamilie sorgt 
auch heute noch weitgehend für Kinder und Alte, für 
Kranke und Gebrechliche. W enn diese Tãtigkeit viel 
haufiger als in früheren Zeiten der Erganzung bedarf, 
so rührt dies weniger von der Verminderung ihrer Lei
s:tung als von der Erhohung der Anforderungen an die 
Sorge für diese Hilfsbedürftigen her. Immerhin hat die 

7 

Enge der stãdtischen W ohnverhaltnisse und die Diffe. 

renzierung und Empfindlichkeit des inodernen Men
schen manche Leistungen, vor allem die V erpflegung 
von Greisen und Gebrechlichen im eigenen Haushalt 

- erschwert. 
Starker zurückgegangen sind die Leistungen der 

weitern Familie, welche früher ohne weiteres Waisen 
und verlassene Kinder aufzog und eher hilfsbedürf
tigen Verwandten beisprang, als dies heute meist der 
Fall ist. 

Mindestens so wichtig wie die soziale Aufgabe der 
Familie ist ihre erzieherische und kulturelle Bedeutung. 
Eine gute Familie gibt den Ehegatten und vor allem 
den Kindern den Halt und die Geborgenheit einer 
durch Liebe und Pflicht gefestigten Gemeinschaft und 
verbindet die Geschlechter und die Generationen. Die 
Familie führt im günstigen Falle sowohl zur inneren 
Freiheit wie zum BewuBtsein der gegenseitigen Ver
pflichtung der Menschen untereinander. Sie ist damit, 
au eh wenn sie j e nach der Zeitstrõmung bald mehr nach 
der Autoritãt und bald mehr nach der individuellen 
S�lbstãndigkeit neigt, ein Vorbild und eine Vorschule 
für das wichtigste und schwierigste Problem des 
menschlichen Zusammenlebens, den richtigenAusgleich 
von Freiheit und Bindung, von Selbstãndigkeit und 
Autoritat. Die Familie mit mindestens zwei Kindern 
ist so wichtig für die frühzeitige Gewõhnung an An
passung und Rücksicht, an Hilfsbereitschaft und in 
mancher Beziehung auch an Selbstverteidigung, daB 
man den meisten Menschen zeitlebens anmerkt, wenn 
sie diese Schule entbehrt haben. Die Fainilie ist aber 
auch der Ort, wo die Ideen und Werke der Kultur und 
der Religion gehütet, gepflegt und von Geschlecht zu 
Geschlecht übertragen werden, auch wenn sie von 
jeder Generation wieder neu erworben werden müssen 
und damit oft ein neues Gesicht erbalten. 

Die Familie ist wandelbar sowohl in ihrem innern 
Aufbau wie in ihrem Umfang. So ist die abnehmeride 
Bedeutung der weitern Familie wohl eine notwendige 
Folge der Differenzierung des modernen Lebens. Wenn 

· aber die Kleinfamilie ihre Bedeutung behalten soll, so 
müssen doch die folgenden Grunderfordernisse erfüllt 
sein : eine innerlich gesunde, auf die Dauer angelegte 
Ehe, ein gewisser, den Zeitverb altnissen entsprechen
der Schutz der Mutterschaft, eine der Lage der Ledigen 
und Kinderlosen einigermaBep. entsprechende wirt
schaftliche Stellung der 'Familie und das. BewuBtsein 
ihrer Würde und Verantwortung�sowohl bei ihr selbst 
wie auch in der offentlichen Meinung. In diesen vier 
Grundbeziehungen weisen manche heutige Familien 
Schwãchen und Stõrungen auf, die je nach der Ein
stellung des Beurteilers als Zerfallserschein1mgen oder 
als Übergangsschwierigkeiten zu neuen Formen be
trachtet werden. Wie dem aber auch sei, so gefãhrden 
sie da� sinnerfüllte Leben vieler Familien und schãdi
gen damit ihre Glieder und die Allgemeinheit. 
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1 1 .  Famil ienschutzbewegung 

Als Gegenbewegung gegen die Familiengefãhrdung 
entstand vor allem im letzten J ahrzehnt die soge
nannte Familienschutzbewegung, die aus ganz verschie
denen Quellen zusammengefl.ossen und damit zu 
einer gewissen Bedeutung gelangt ist. Die Kirchen 
setzen si eh vor allem für die . religiõse und ethische 
Festigung von Ehe und Familie ein. Die Frauenorga
nisationen und Fürsorgekreise suchen in erster Linie 
die Stellung der Mutter und Kinder zu verbessern und 
nehmen sich der Hilfsbedürftigen unter ihnen an. 
Gemeinnützige und sozialpolitische Vereine und Per
sõnlichkeiten mõchten die Stellung der Familie aus 
dem Willen zu sozialer Gerechtigkeit verbessern und 
die Selbsthilfeorganisationen der Familien wehren sich 
in ihrem eigenen Interesse für ihr Ansehen und ihre 
Bedürfnisse. Vorübergehend spielte:ri. auch bevõlke
rungspolitische Gesichtspunkte mit, die aber heute 
wenigstens in der Schweiz in den Hintergrund getreten 
sind. Bei der Familienschutzbewegung handelt es sich · 

also nicht darum, einzelnen hilfsbedürftigen Familien 
zu helfen, was Aufgabe der Fürsorge íst, sondern um 
die Hebung und Festigung der Stellung der Familie 
als solcher um .ihrer :Bedeutung willen. Der Ausdruck 
Fa�ilien-,Sch�tz" trifft das Wesen der Bestrebungen 
weruger als die Ausdrücke Familienfõrderung oder 
Fa,milienpolitik, hat sich aber eingebürgert. 

Sprachrohre der Familienschutzbewegung sind. vor 
allem zwei Organisationen, einerseits die konfes
sionell und politisch neutrale, aus Vertretern ver
schiedener Volkskreise und Richtungen zusammen
gesetzte Schweiz.Familienschutzkomniission (Nr. l349) 
und anderseits die Selbsthilfeorganisationen der Fa
milien. Die Ligen und Verbãnde ,Für die Familie" 
sind im Eidgenõssischen Verband für die Familie 
(Nr. 1350) zusammengeschlossen. Daneben bestehen 
zwei weitere Selbsthilfeverbãnde mit Sonderzielen 
einer�eits der Bund kinderreicher Familien (Nr. l 362) : 
der swh speziell für diese einsetzt, und anderseits das 
,Mouvement populaire des familles" (Nr. l363} ,  das in . 
Anléhnung an die entsprechende franzõsische Bewe
gung sowohl die Familien- wie die · Arbeitsinteressen 
seiner aus der Arbeiterschaft und dem Handwerker
s�and stammenden Mitglieder vertritt und die prak-
tische gegenseitige Hilfe ausbaut. 

· 
. 

_Der ZusammenschlY:f3 der Familien zu gegenseitiger 
Hilfe und zu gememsamer Bewãltigung von Auf
gaben, welche die Krãfte der einzelnen Familie über
steigen, ist keineswegs neu, sondern macht schon das 
Wesen der alten Markgenossenschaft und jeder leben
digen bãuerlichen Korporation aus. Auch die Genos
senschaften_für den Be�ug von Konsumgütern und für 
den Wohnungsbau, ebenso wie die auf dem Grund
satz �er . Gegens�itig�eit arbeitenden Versicherungs
orgarusatwnen smd ihrem Zweck nach im wesent
�chen Zusammenschlüsse von Familien zur Fõrderung 
ihrer Interessen. Doch haben sie sich alle mit der Zeit 
verselbstãndigt und nach ihren eigenen Gesetzen wei
terentwickelt, die sich nicht immer mit den Bedürf
nissen der Familien decken. So ist es erfreulich daB 
die verantwortlichen Glieder der Familien, w�s so

·


wohl die Vãter wie die Mütter wie die urteilsfãhigen 
Kinder sein kõnnen, neue Formen des Zusammen
schlusses und der gegenseitigen Hilfe finden. Denn 

diese Selbsthilfe ist mindestens so wichtig und wert
voller wie alle Forderungen nach auBen, so berechtigt 
und notwendig diese meist auch sind. 

B. Ehehilfe 

l. Allgemeines 

Die Elie ist die inÚmste, persõnlichste Gemeinschaft 
von Mann und Frau und damit eine von auBen schweF 
zu beurteilende und zu beeinfl.us8ende Angelegenheit 
der Individuen. Sie ist aber auch der Kern der Familie 
und damit entscheidend über W ohl und W ebe der Ge
schlechter und z.  T. auch der Berufe und der õffent
lichen Kõrperschaften. Um die richtige Verbindung 
des individuellen und des sozialen W esens der Ebe wird 
immer wieder neu gerungen, wobei je nach dem Zeit
geist bald mehr die eine oder die andere Seite ihres 
Doppelcharakters �m V ordergrund steht. Der ver
pfl.ichtende Charakter der Ebe kommt sowohl iin 
staatlichen Eherecht wie in der kirchlichen Trauung 
der Ebe durch ·die Kirche zu deutlichem Ausdruck. 

Die soziale Arbeit hat gegenüber der Ebe vor allem 
�usgleichende Funktion, indem sie einerseits unglück
hchen Eheleuten zu helfen und anderseits gegenüber 
individualistischer Willkür Bedeutung und Recht der 
ehelichen Gemeinschaft zu vertreten sucht. Am wert
v�ll�ten. ist auch auf diesem Gebiet ihre vorbeugende 
Tat1gke1t zur Verhütung von Eheschwierigkeiten. 

1 1 .  MaBnahmen vor der Eheschl ieBung 

1.  Vorbereitu ng auf die Ehe 

Die gesamte �rzi�hung und vor allem das Beispiel 
der Eltern bere�ten rm Guten oder Schlechten auf die 
eigene Ebe vor. Dazu sollte aber in einem Alter in dem 
sich die jungen Leute für Ehefragen interessie;en eine 
spezielle Aufklãrung und weitere erzieherische Beein
fl.ussung kommen. Sie erfolgt vor allem durch die 
Kirchen (Nr. 1367), in zunehtnendem MaBe aber auch 
durch J ugendorganisationen un d gemeinnützige Kreise, 
und kõnnte und sollte noch stark aúsgebaut werden. 
Ihre wichtigsten Formen sind Schriften, Vortrãge und 
vor allem Aussprachen, die bei den jungen Leuten bei 
geeigneter, durch Beispiele belebter Darstellung In
teresse finden, wãhrend es sehr schwer ist, sie zu vor
ehelicher Einzelberatung zu bringen. Bei dieser Auf
klãr�g sollten

. 
neben den ethischen, psychologischen 

und wrrtschafthchen Problemen auch die Gesundheits
fragen behandelt und immer wieder auf die Wünsch
barkeit einer ãrztlichen Untersuchung der Ehewilligen, 
eventuell verbunden mit dem Austausch von Gesund
heits-Zeugnissen, hingewiesen werden. 

Wirtschaftlich wird die Ebe vorbereitet durch die 
Anlegung von Ersparnissen und die Herstellung oder 
Anscha�ng eine� Aussteu�r. Das fãllt den jungen 
Leuten m der Ze1t der Kr1ege und wirtschaftlichen 
Krisen wirtschaftlich und psychologisch n:icht leicht. 
Vi�len. ist es au e� mit de_m besten Willen nicht mõglich; 
weil s1e zu werug verdienen oder mit ihrem Erwerb 
noch ihre Angehõrigen unterstützen müssen. Für sie 
wurden desh�lb zwei bescheidene Hilfseinrichtungen 
geschaffen, die Aussteuer-Beihilfe für landwirtschaft-
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li he Dienstboten (Nr. 8006) und die Schweiz. Braut

st�tung (Nr. 1368). Sta.atliche E��stan�sd�rleh�n 

koDllten si eh trotz versch1edener Anlaufe. biS J etzt 
.. 
m 

der Schweiz nicht einbürgern, von finanz1ellen Grun

den abgesehen wohl z. T. aus der Ablehnung der da�t 

otwendigerweise verbundenen KontroHe ·zur Vermei

:ung von MiBbrãuchen. Doch gewãhrt die Zürcher 
Kantonalbank ausdrücklich Ehestandsdarlehen zu 
günstigen Bedingungen, die in lãngstens 2-3 J ahren 

zurückbezahlt werden müssen (Nr. 1369). 
Die Aussteuerdarlehen wurden in der Schweiz vor 

allem als Hilfsrriittel im Kampf gegen die für so viele 
Ilaushaltungen verhãngnisvollen Abzahlungskãufe ver
treten. Diese kõnnten aber áuch schon durch eine 
zweckmãBigere rechtliche Regelung etwas eingedãmmt 
werden, wofür sich die Schweiz. Familienscbutz-Kom
mission eingesetzt hat. Auch eine sachverstãndige und 
unabhangige Aussteuerberatung kõnnte den Verlobten 
zur Anschaffung von Mõbeln ),'aten, welche die junge 
Haushaltung nicht über Gebühr belasten und damit 
beim geringsten Zwischenfall zu finanziellen und an
deren Schwierigkeiten führen. Geschickte junge Man
ner kõnnen auch das eine oder andere Mõbelstück 
selbst herstellen, wenn sie in den immer mehr verbrei
teten Freizeit-Werkstãtten dazu Gelegenheit und An-

Trotz dieser Einscbrãnkungen, die nocb lange nicht 
immer angewendet werden, w o es im Interesse d er Be
teiligten wie der Gesellschaft wünscbenswert wãre, er
mõglicht das heutige Eberecht manche unüberlegte 
EhescblieBung und kann das Einheiraten in belastete 
Familien nicht verhindern. Doch hat die Ehefreiheit 
anderseits manche MiBstãnde, wie sie z. B. von Jere
mias Gotthelf im ,Bauernspiegel" geschildert werden, 
beseitigt. Weitergebende Ehebeschrãnkungen aus erb
hygienischen Gründen müssen deshalb wohl überlegt 
werden un d solcbe aus wirtschaftlicben Gründen lassen 
sich kaum einführen, weil die Gefahr ihr�s MiBbrauchs 
zu groB ist. Um so wichtiger ist die vorehelicbe Auf-
klãrung und Beratung der Ehewilligen. · 

leitung erhalten. . 
Die Schweiz. Armenpfl.egerkonferenz hat kleme Pla-. 

. :mate herausgegeben, auf denen sie zur Vorsicht bei 
Kaufen auf Abzahlung mahnt. 

2. Ehefreiheit und Partnerwahl 

Die EheschlieBung ist heute weitgehend der Freiheit 
der Ehewilligen überlassen. Das Recht zur Ehe steht 
unter dem Schutz des Bundes und darf nicht mehr wie 
früher aus kirchlichen oder wirtschaftlichen Rück
sichten, wegen bisherigen Verhaltens oder aus anderen 
polizeilichen Gründen verweigert werden. Doch müs
sen die Verlobten , um eine Ehe eingehen zu kõnnen, 
urteilsfahig sein (ZGB Art. 97, Abs. l) . ,Urteilsunfa
higkeit liegt stets dann vor, wenn dem Ehewilligen die 
Fassungskraft und Einsicht in das. Wesen und die Be� 
deutung der Ebe, das Verstãndnis für die Aufgaben 
und Pfl.ichten, die ·mit der Ehe verbunden sind, ab- . 
gehen1)." Das Erfordernis der Urteilsfahigkeit fehlt 
bei erheblicher Geistesschwãche. Geisteskranke sind 
nach Art. 97, Abs. 2 des Zivilgesetzbuches in keinem 
Falle ehefahig. Dieses Verbot ist nach Egger1) nach 
seinem Zweck auszulegen, der sowohl im Schutz des 
kranken und des gesunden Ehepartners, wie in der 
Verhütung erbkranken Nachwuches besteht. Danach 
kommt es bei geringfügigen Stõrungen, die nach den 
Verhaltnissen im einzelnen Falle weder nach der einen 
noch der ande�n Seite eine Gefahr bedeuten, nicht in 
Frage. Dagegen ist der Begriff der Geisteskrankheit im 
weitern Sinne aufzufassen, d. h. auch auf schwerere 
Psychopathien, Geistesschwache, pathologische Trunk
sucht und verwandte Zustãnde anzuwenden. Das V er
bot beziebt sich nicht auf selbst gesunde aber erblich 
belastete Menschen. Unmündige Ehewillige bedürfen 
zur EheschlieBung der Zustimmung beider Eltern, so
weit diesen die elterliche Gewalt zustebt, oder die
jenige des Vormundes. Sie ist auch bei entmündigten 
Erwacbsenen erforderlich. 

1) Egger, Kommentar zwn Eherecht. 

Die Wahl des Ehepartners, früher und in manchen 
Kulturen auch heute vorwiegend eine Angelegen
heit der Familie, wird der frei�n Entscheidung der 
Ebewilligen anbeimgestellt. Damit wird eine Vergewal
tigung der .1 ungen aus eigensüchtigen Motiven und 
wirtscbaftlicben Interessen verurunõglicbt, ihnen aber 
auch eine Entscbeidung auferlegt, die viel Einsicht 
und VerantwortungsbewuBtsein erfordert. Auch aus 
diesem Grunde ist vermehrte vorebeliche Aufklarung 
und Beratung so wichtig. Die meisten Eheberatungs
st.ellen bemühen sich desbalb, die jungen Leute schon 
vor der Ehe zu erreicben, doch werden sie noch selten 
z u vorbeugender Einzelberatung aufgesucbt. Einige Or
ganisationen auf gemeinnütziger Grundlage (Nr. 1371/ 
1373) sind bestimmten Gruppen von Ehewilligen beim 
Finden eines geeigneten Partners behilflich. 

1 1 1 .  Wesen und Schutz der ehelichen Gemein· 
schaft 

Mit der Trauung werden die Ebeleute nach dem 
scbweizeriscben Zivilgesetzbuch zur ehelichen Gemein
schaft verbunden. Nach strengreligiõser Auffassung 
treten sie in die gõttliche Stiftung der Ehe ein. N ach 
beiden Vorstellungen ist die Ehe nicht bloB eine Be
ziehung von Individuen, sondern ein über der per
sõnlichen Willkür der Eheleute stehendes Gebilde, an 
das sie gebunden bleiben, auch wenn sie gerne anders 
mõcbten. Zwar mischt sich beute keine weltliche oder 
kirchliche Behõrde mehr von sich aus in die Ehefüh
rung, aber der objektive Charakter der Eh e kommt zum 
Ausdruck, wenn die Eheleute in Konfl.ikten behõrd
· lichen Schutz suchen oder die Ehe auflõsen wollen. 

1 .  Eheberatung 
Dafür zu sorgen, daB es nicht so weit kommt, ist 

neben der Hilfe für dié leidenden Ehegatten eine 
Hauptaufgabe aller Beratung in JEheschwierigkeiten. 

Diese wird von Géistlichen und Arzten, Fürsorgern 
und speziellen Eheberatungsstellen (Nr. l 374ff.) aus
geübt. Spezia.lisierung ist aucb auf diesem Gebiet 
wertvoll, weil die tieferen Ursachen der Scbwierig
keiten oft den Partnern selbst nicht bewuBt sind und 
nicht gleich herausgefunden werden kõnnen. Ohne · 
Dia�ose und Sachkenntnis kann aber meist mit dem 
besten Willen kein Erfolg erreicht werden. Die Ehe
beratungsstellen sind mit Ausnabme derjenigen von 
Basel gemeinnützige _Einricbtungen. Je nach der be
ratenden Person liegt der Schwerpunkt bei der ãrzt-



. 52 Hilfe für d i e  Familie 

lichen, der psychologischen oder der juristisch-sozialen 
Beratung. Bei ausgebauten Eheberatungsstellen wer
den die Ratsuchenden nõtigenfalls für diejenigen Fra
gen, die nicht zur Zustã.ndigkeit des Beraters gehõren, 
an mitarbeitende oder auBenstehend Sachverstãndige ' 
gewiesen. Die unentgeltlichen Rechtsauskunftsstellen 
(Nr. 90 ff.)  werden oft in Eheschwierigkeiten auf
gesucht, meist allerdings erst dann, wenn die Rat
suchenden schon an Scheidung denken. 

2. Ehesch utz du rch den Richter 
,Ist ein Ehegatte gegenüber dee Gemeinschaft 

pflichtvergessen oder bringt seine Handlungsweise den 
andern in Gefahr, ·Schande oder Schaden, so kann dieser den Richter um Hülfe angehen. Der Richter hat 
den pflichtvergessenen Ehegatten an seine Pflicht zu 
mahnen und trifft naeh fruchtloser Mahnung_ die zum 
Schutze der Gemeinschaft erforderlichen, vom Gesetz vorgesehenen MaBregeln (ZGB Art. 169) .  Er kann die 
Berechtigung zur Aufhebung des gemeinsamen Haus
haltes feststellen, wenn die Gesundheit, der gute Ruf oder das wirtschaftliche Auskommen eines Ehegatten durch das Zusammenleben ernstlich gefãhrdet ist. 
Unter dieser V oraussetzung ist der gefãhrdete Ehe
gatte zwar auch ohRe richterliche Ermãchtigung zur . Aufbebung berechtigt, aber es empfie)llt sich wegen der Beweislast für spãter und der Regelung der praktischen Fragen der Auflõsung des Haushaltes, sich an den Richter zu wenden. Die andere, in·vielen Fürsorgefãllen nützliche MaBnahme besteht darin, daB der Richter die Schuldner des Ehemannes, der ,die Sorge . für Weib und Kind vernachlãssigt", anweist, ihre Zahlungen ganz oder zum Teil der Ehefrau zu leisten. Durch dieses Verfahren zuni Schutze der ehelichen Gemeinschaft, das auf die alte kirchliche Ehegerichtsbarkeit zurückgeht, kann manche Ehe in einer Krise gerettet werden, wenn der Richter seiner Aufgabe gewachsen ist und nõtigenfalls mit Eheberatungsstellen und andern Sachverstãndigen zusammenarbeitet. 

I V .  Soziale Pro bleme der Ehescheidung 

Manche zerrüttete Ehe lãBt sich aher mit keiner Bemühung. mehr retten, sondern ist nur· noch ein Zerrbild ihres W esens und eine Qual für die Beteiligten. Für solche Fãlle hat das Zivilgesetzbuch die Ehescheidung vorgesehen, wãhrend die katholische Kirche unter allen Umstãnden an der Unaufloslichkeit des Ehebandes festhãlt und nur in schweren Fãllen eine Trennung ohne · die Moglichkeit der Wiederverheiraturig gestattet. Die hohe Zahl der Ehescheidungen in der Schweiz (4298 Í!ll Jahr 1946), die Erfahrungen der Fürsorger mit den Schwierigkeiten der Kinder aus geschiedenen Ehen und andere Gründe haben zur Forderung einer Erscbwerung der Scheidung geführt. Daran ist sicher berechtigt, daB jeder Fall sorgfãltig geprüft und alles versucht werden soll, um eine zerrüttete Ehe wieder in Ordnung zu b;ringen. Zu diesem Zweck wãre an manchen Orten eine engere Zusammenarbeit der Ricbter mit Eheberatungsstellen und anderen Sachverstãndigen wünschenswert. Manchmal kõnnten auch gutgesinnte Laien, die dem Lebenskreis der Scheidungswilligen angehoren und Geschick 

im Umgang mit Menschen haben, zur Hilfe herangezogen werden. 
Gelingt die Sanü�rung einer Ehe aber nicht oder sind diesbezügliche Versuc�e zum vornherein aussichtslos, so muB der Richter einem Begehren auf Scheidung oder Trennung der Ehe entsprechen. Dabei ist für die Zukunft der Bet�iligten und vor allem der Kinder von groBer Bedeutung, wie die Elternrecnte 

· gestaltet und das Besuchsrecht geregelt werden. Auch für diese Entscheidung sollte der Richter in der Regel den Rat von Sachverstãndigen einholen. Das Gesetz sieht vor, daB· er nõtigenfalls darüber die· Vormundschaftsbehõfde anhõrt. In der Praxis haben sich Gutachten von Jugendfürsorgestellen, die über die Vormundschaftsbehõrde oder direkt (als SachverstãndigenGutachten) eingeholt werden, an vielen Gerichten eihgebürgert. Sie · geben denjenigen Stellen Gelegenheit zur MeinungsãuBerung, die Erfahrung in KindererziehUilg haben und die betreffende Familie vielleicht schon kehnen, wodurch manche unzweckmãBige Anordnung vermieden. werden kann. 

C. Mütterhilfe 

l. Hilfe für Schwangerschaft, Geburt u nd 
Wochenbett 

Die Geburt eines Kindes ist wohl der ãlteste AnlaB, bei dem gesunde Erwachsene fremder Hilfe bedürfen, zuerst nur für die Entbindung, mit zunehmender Kilitur auch für die Pflege der Wõchnerin und des Sãuglings, für die Besorgung ihres Haushaltes und in bedürft(igen Verh:ãltnissen für den Lebensunterhalt von Mutter und Kind. Auf all diesen Gebieten geht die Entwicklung von der freiwilligen Hilfe durch Verwandte und Nachbarinnen zur organisierten und zur beruflichen Hilfe, ohne daB deswegen freiwillige Lei-stungen ganz wegfallen würden. · 

1 .  Geburtshilfe 

· Die Geburtshilfe, nóch vor wenigen Jahrhunderten durch Nachbarinnen und verwandte Frauen geleistet, wurde zuerst zu einem Beruf, demjenigen der Hebamme, der immer noch Züge seiner alten Geschichte trãgt. Mit den Fortschritten der ãrztlichen Kunst und der allgemeinen Zivilisation trat ne ben die Hausgeburt die Spitalentbindung mit all ihren Fachleuten und Uilfsmitteln. Sie wird heute im schweizerischen Durchschnitt schon von mehr als der Hãlfte der Frauen, in den Stãdten von neunzig und mehr Prozent von ihnen, der Hausgeburt vorgezogen und durch kantonale Beitrãge an die Entbindungsanstaltim erleicbtert. 
Da berufliche Helfer zur Verfügung stehen, ist Hilfe im sozialem Sinne nur noch notwendig für diejenigen Frauen, welche die berufliche Hilfe nicht bezahlen kõnnen. Da die Inanspruchnahme der Armenpflege für die Bezahlung der Hebamme als besonders stoBend empfunden wird, übernehmen in manchen Kantonen die Wohngemeinden uneinbringliche Geburtstaxen. Aber auch diese Notlosung befriedigt nicht, weil viele Familien durch die Geburt eines Kindes in finanzielle Bedrãngnis geraten und doch ni eh t unterstützt werden 
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wollen . Man hat deshalb nach W egen gesucht, wie �an 
d Mutter einen . Rechtsanspruch auf· Geburtsbilfe 
=�en konnte, und dafür die un�ntgeltliche Geburts

�ilfe und die Wochnetinnenve�siChe�ung g�sch�ffen. 
w 0 die unentgeltliche Geburtshtlfe, eme schopfensc�e · 

L ·stung der schweizerischen Gemeinde-Autonomw, 
b=�teht, bezahlt ,die Wohngemeinde auBerhalb dér 
Arrnenpfl.ege entweder allen Müttern oder doc� den
. nigen deren Familieneinkommen eine bestrmmte 
�axim�lgrenze nicht erreicht, die Hebammentaxe �nd 

n manchen Orten auch weitere Geburtskosten. D1ese a:
ohõne Einrichtung bildet ein Gegenstück zur unent
;eltlichen Bestat�ung, konnt� sich .aber nur in ver
haltnismãBig wemgen Industnegememden durchsetzen 
(Nr. 1386 ff.) .  . . . . Verbreiteter 1st d1e m1t der Kranke:p.versiCherung 
verbundene Wochnerinnenversicherung, der rund die 
HãJfte aller Frauen ang·ehõren. Die Krankenpfl.ege
.kassen sind aber von Gesetzes wegen nur zur Leistung 
V@R Arzt und Arznei verpfl.ichtet ; doch bezahlen 
manche von ihnen, vor allem in Stãdten mit obliga
torischer Krankenpfl.egeversicherung, auch die Heb
arnme und die Spitalentbindung. Die Versicherung ist 
in den verschiedenen Landesgegenden sehr ungleich 
v:eJ::breitet und erfaBt gerade viele kinderreiche Fami
lien auf dem Lande noch nicht. 

2. Hilfe für Schwangere 

Mit der ãrztlichen Untersuchung gesunder Schwan
gt�rer konnen oft wertvolle Ratschlãge verbunden und 
alJ.fãllige Stõrungen rechtzeitig erkannt und behoben 
werden. Sie erfolgt aber, vor allem auf dem Lande, 
noch allzu selten und wir.d von den meisten Kranken
kassen nicht bezahlt. Doch haben bedürftige Schwan
gere an groBeren Orten meist Gelegenheit, sich vom 
Arzt der Entbindungsanstalt oder in einer Poliklinik 
unentgeltlich oder gegen eine kleine Gebühr unter
suchen zu lassen. 

Viele Frauen brauchen in diesem Zustand aber nicht 
nur ãrztlichen Rat, sondern vor allem verstãndnis
volle Beratung und Hilfe, um mit ihren inneren und 
ãuBern Scbwierigkeiten fertig zu werden. Für diese 
menschlich-soziale Hilfe besteht heute an den meisten 
Polikliniken und grÕBeren Entbindungsanstalten ein 
Fürsorgedienst ul).d überdies gibt es in den Stãdten 
besonderé BeratungssteUen für werdende _Mütter 
(N r. 1409-13). Die Hauptaufgabe der _Fü:sorgerinnen 
besteht darin , den Frauen, die oft nicht mehr ein und 
aus Wissen, durch Beratung, Aufmunterung und noti
genfalls Spenden und V ermittlung von Unterstützung 
etwas Zuversicht für das zu erwartende Kindlein zu 
geben und ihnen bei der Vorbereitung von Geburt, 
W ochenbett und Sãuglingsausstattung behilflioh zu 
sein. Durch solche MaBnahmen kann manche Abtrei
bung verhindert und Mutterfreude geweckt werden, 
vor allem, wenn sie schon in den ersten, psychologisch 
schwierigsten Monaten der Schwangerschaft einsetzen. 
Auch Pro Juventute und andere Organe der Jugend
hilfe und der allgemeinen Fürsorge nehmen sich nõti
genfalls schwangerer Frauen an. Doch wird alle Für
sorge von Leuten, die sich sonst selbst zu helfen wissen, 
nur im ãuBersten Notfàll aufgesucht, so daB immer 
noch die meisten Frauen in bedrãngten Verhãltnissen 
und ebenso Bãuerinnen, die keine Hilfskraft finden, bis 

zur Entbindung über ihre Krãfte arbeiten müssen und 
damit ihre und ihres Kindes Gesundheit gefãhrden. 

3. Hilfe für Wochnerinnen 

- Im Gegensatz zur Schwangerenhilfe entspricht die 
Hilfe für die Wochnerin alter Tradition. Einst ermõg
lichten die Dorfgenossen durch ihre Gabe von Eiern 
und andern feinen Nahrungsmitteln jeder Frau, sich · 

im Wochenbett besser als sonst zu ernãhren. Mit zu
nehmendem W ohlstand wurden solche Ga ben n ur noch 
der bedürftigen Wõchnerin gebra;cht! bis die Geld
wirtschaft auch in diese Beziehung eindrang, Immer
hin stellen auch die , Schlüttli" und andern Dinge für 
das Kindlein, die man heute der Wõchnerin in allen 
V olkskreisen zu schenken pfl.egt, eine für Bedürftige, 
aber doch sozial eingeordnete Frauen beachtliche Hilfe 

· durch die Gemeinschàft dar. 
Als dann mit der Industrialisierung die Dorfer grõ-

. Ber und die persõnlichen Beziehungen lockerer wurden, 
muBte auch die Hilfe für bedürftige Wochnerinnen 
organisiert werden. Sie· erfolgte zum Téil durch die all
gemeinen Frauenvereine und z.  T: durch �eson�ere 
Fürsorgevereine für arrne Wõchnennnen. D1ese fuhr· 
ten anfãnglich die früheren Hilfsformen fórt, indem die 
Vereinsmitglieder reihum für die jeweils zu betreuende 
Wõchnerin ·mitkochten und ihr das Essen brachten . 

· Neben besserer Nahrung sollte die Wõchnerin je
manden haben, der sie urtd das Kindlein pfl.egt und, 
wenigstens wenn. schon andere Kinder da sind, au�h 
diese betreut und den Haushalt besorgt. Auch die 
Pflege von W ochnerin- und Saugling wurde anfã:p.glich 
von Angehõrigen oder freiwilligen Nachbarinnen und 
spãter, soweit ni eh t fremde Hilfskrãfte bezahlt werden 
konnten von den Aktivmitgliedern der Vereine für 
arme Wochnerinnen besorgt. Heu�e sind a'uch diese 
Aufgaben zu Berufen geworden, so daB die ]'ürsorge 
nur noch einspringen muB, wo keine ·berufliche Hel
ferin z u finden ist oder bezahlt werden kann. w ochen
und Sãuglingspfl.egerinnen pfl.egen vor allem die Wõcb
nerin und den Sãugling, besorgen aber nõtigenfalls 
auch den Hausb aJt. Sie stehen aber noch lange nicht 
in allen Fãllen zur Verfügung, wo fàchgemãBe Pfl.ege 
notwendig wãre. Haus- oder Heimpfl.egerinnen oder 
-helferinnen_besorgen vor allem den Haushalt, wer�en 
aber neuerdings auch in die Grundzüge der Pfl.ege em
geführt. Die sogenannten Familienpfl.egerinnen sind in 
den Grundzügen der Kranken- wi!) der Wochen- und 
Sãuglingspflege ausgebildet und besorgen daneben 
alich den Haushalt. Diese Kombination ist vor allern 
wertvoll f* Berggegenden, wo es meist sehr schwierig 
ist, einer armen Bãuerin mit vielen Kindern für Pfl.ege 
und Haushalt wenigstens eine Helferin mit beschei
denen Ansprüchen und doch einiger Sicherheit im Pfl.e
gen zuzuweisen. Da·die Familien.pfl.eger�nen re�igiõsen 
Vereinen angehõren (siehe 16 .Kap. )  konnen s1e auch 
an Orte geschickt werden, die man kaum mit freifn 
Schwestern besetzen kõnnte. Die Bezahlung von Haus
pflegerinnen für Minderbemittelte wird meist von der 
Hauspfl.ege-Organisation oder einer andern Fürsorge
stelle oder der Armenpflege übernommen. 

Eine Haupttãtigkeit der Schwangeren- und Wõch
nerinnenhilfe besteht in der Sorge für all diej enigen 
Dinge, welche der Sãugling · benotigt, wofür wir auf 
die Darstellung der J ugendhilfe, Sei te 22 verweisen. 
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4. Gesetzlicher M utterschutz 

In den Fabriken dürfen Wi:ichnerinnen von ihrer 
Niederkunft an sechs, auf ihren Wunscb acht Wochen 
nicht beschãftigt werden , ohne daB ihnen wãhrend 
dieser Zeit oder auf einen Termin, der in diese Zeit 
fãllt, gekündigt werden ki:innte. Die sehr verschieden
artigen kantonalen Scbutzbestimmungen sind . in der 
Tabelle des Arbeiterschutzes (Nr. 7977) erwãbnt. 
Schwangere dürfen auf bloBe Anzeige hin die Arbeit 
vorübergehend verlassen und müssen von Arbeiten, 
die ihnen beschwerlich fallen, befreit .-werden. Diese 
Verbotsbestimmungen wurden im Interesse der Ge
sundheit von Mutter und Kind erlassen, bringen aber 
für Frauen, die auf ihren Verdienst angewiesen sind, 
einen sehr unvollkommenen Scbútz, da sie den Erwerb 
einschrãnken, ohne dafür einen Ersatz zu bieten. Die 
gegen Krankengeld versicherten Frauen erbalten 
wenigstens ein oft sehr bescheidenens Taggeld, wãb
rend die andern hãufig N o t lei d en , z u früb wieder d em 
Erwerb nacngehen oder Unterstützung nacbsucben 
müssen. 

5. Mutterschaftsversicherung 

Die erwãbnten Fürsorgeeinricbtungen sind in vielen 
Fãllen uJlzureicbend. Überdies baben sie für aufrechte 
und tücbtige Familien leicht etwas Demütigendes an 
sich un:d werden desbalb von ibnen nur im ãuBersten 
Notfalle in Anspruch genommen. Statt dessen sucbt 
man sich, meist zu Lasten ·der Gesundbeit der Mutter 
und manchmal auch des Kindes, so gut als mi:iglich 
selbst zu helfen. Dagegen bedeuten die Leistungen der· 
unentgeltlichen Geburtshilfe und der Wi:ichnerinnen: 
hilfe, auf die ein Recbtsanf.'pruch besteht, keine Min
derung der Ehre und des SelbstbewuBtseins. Sie ge- · 
nügen aber sehr bãufig nicht, .um Arbeiterfrauen, 
Arbeiterinnen und Kleinbãuerinnen, welcbe die mei
aten Kinder aufziehen, vor Not oder Überanstrengung 
zu bewahren. 

Dieser Zustand wird immer mehr, vor allem von den 
Frauen, nicht nur als schãdlich für Mutter, Kind unci 
Fa:milie, sondern auch als eine schwere Ungerechtig
kmt empfunden. Denn, sagen sie sicb , unsere reiche 
Gesellschaft sollte doch wobl imstande sein, diejenige 
gesellscbaftlicbe Leistung, von der schlieBlicb alles 
andere abhãngt, nãmlich die Geburt von Kindern, in 
gesicherten Verliãltnissen, ohne schwere Sorgen und 
Überanstrengung vor sicb gehen zu lassen. · 

Schon vor siebzig Jahren, bei der Einführung der 
Schonfrist des Fabrikgesetzes, sah man die Unvoll
stãndigkeit des bloBen Arbeitsverbotes ein und sprach 
von einer zu schaffenden Versicberung für den Er
werbsausfall. Die Krankengeldversicherung hat sich 

· seitber ausgebreitet, ihre Leistungen sind aber meist 
sehr bescheiden und gewãhren keine ausreichende 
Hilfe für die ni:itigen Anschaffungen. 1921 wurde von 
Bundesrat und Bundesversammlung wieder von einer 
Mutterschaftsversicherung gesprochen, die vom Bun
de.srat erstre.bt werde. Seitber hat sich immer mehr ge
zeigt, daB mcbt nur. die Arbeiterin, sondern alle min
derbemittelten Mütter, vor allem auch viele Arbeiter
fraue� und Kleinbãuerinnen, eine 

.
Versicherung not

wendig haben. Der Familienscbutzartikel der Bun
desverfassung hat die Grundlage dàfür gelegt, eine 

�· 

solcpe auch über den engen R�hmén der Kranken
versicherung· hinausgehend zu schaffen. Ein Ent
wurf des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vom 
30. August 1946 sieht Naturalleistungen (Kontroll
untersu'chungen, Hebamme, Arzt und Arznei, Spital
entbindung und ni:itigenfalls Transportkosten) voF, 
ferner einen Beitrag an die mit dem W ochenbett ver
bundenen Auslagen für aiie versicherten Wi:ichne
rinnen und Lohnausfallentschãdigung für die Erwerbs
tãtigen unter ihnen. Der Entwurf verknüpft- die Mut
terschaftsversicberung mit der Krankenversicberung 
und soll i,n Verbindung mit der Revision des Bundes
gesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung 
verwirklicht werden . 

1 1 .  Mütterschulung 

Die wichtigen tJnd schweren Aufgaben der Mütter 
müssen wie j ede andere nicht ganz einfacbe Arbeit 
gelernt werden. Das geschah in früberen Zeiten durch 
Anleitung der Mütter und Übung der jungen Mãdchen 
an kleinen Geschwistern, Nichten und Neffen. Heute 
steben solcbe meist nicht zur Verfügung, di� Ti:icbter 
sind durch ihre Berufsausbildung stark in Ansprucb 
genommen und überdies haben sich die Sãuglings
kunde wie die Erziehungslehre in den letzten J ahr
zehnten . so stark entwickelt, daB traditionelle Ge
brãuche nur mit Vorsicbt und Auswabl weiter geübt 
werden sollten. Die Ausbildung für die Pflege und Er
ziehung der eigenen Kinder muB deshalb planmãBig 
organisiert werden . Sie ist erst vereinzelt in die all
gemeine Mãdcbenbildung eingebaut und wird viel sel
tener als die technischen Aufgaben der Haushalt
führung in Scbulen gelehrt. Soziale Organisationen 
und Frauenvereine haben sicb desbalb im Interesse 
der Mütter selbst wie der Kinder und der Familien 
dieser Schulungsaufgaben angenommen. 

Eine erste Anregung und Einführung geben Wan
derausstellungen und Filme über Kinderpflege; wie sie 
vor allem vom Zentralsekretariat Pro Juventute zur 
Ve!fügung gestellt werden. Nãheren AufschluB, ver
bunden mit Übungsgelegenheit an geeigneten Kurs
puppen, bieten die Sãuglingspflegekurse, die landauf 
landab von Frauenvereinen, Pro Juventute und Sama
ritervereinen veranstaltet und vom Zentralsekretariat 
Pro Juventute, vom Jugendamt des Kantons Zürich 
und andern Stellen gefi:irdert werden. Noch lebens
nãher ist die praktische und theoretiscbe Einführung 
in den Mütterschulen (Nr. 1399 ff.),  in denen meist 
Brãute und j unge Frauen neben theoretiscber Beleh
rung über ihre vielseitigen Aufgaben Gelegenheit zur 
Pflege von Sãuglingen unter �eitung erhalten. Um 
auch Frauen an Orten ohne Mütterschule eine ãhnliche 
Schulungsmi:iglichkeit zu bieten,, veranstaltet die Ab
teilung Mutter und Kind des Zentralsekretariates Pro 
Juventute neuerdings kürzere interne Kurse an Orten, 
welche den Kursteilnehmerinnen zugleich eine ge
wisse Erholung ermi:iglichen. 

All 9-iese Schulungsgelegenheiten geben der jungen 
Mutter aber doch nicht so viel Sicherheit, daB sie nicht 
nocb Beratung für die Pflege ihres Kindes ni:itig hãtte. 
Sie wird durcb die Mütterberatungsstellen (Nr. 165) 
erteilt, die bei der Sãuglingshilfe behandelt wurden. 
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1 1 1 . Allgemeine Mütterhilfe 

Wãhrend die Mutterschaft in W ort und Bild immer 

wieder verherrlicht wird, kommen die wirklicben Müt

ter auch auBerhaJb von Schwangerschaft, Gehur,t und 
Wochen bett in unsern Sitten und Ordnungen hãufig 

zu kurz. GewiB, sie sind durch das Kind nicht �ur an-. 
gebunden, sondern erleben auch Glück und Freude 
der Mutterschaft. Das wãre aber nocb viel mehr der 
Fali, wenn sie nicbt, wie es bei Frauen mit auBerhãus
licbem Erwerb und Bãuerinnen ohne Hilfskraft so oft 
geschieht, über ihre Krãfte arbeiten müBten, aúch am 
Sonntag wenig Ruhe hãtten und Ferien nur als Kind
heitserinnerung kennten. Zudem sparen die Mütter 
meist zuerst an sich, bevor sie Mann und Kinder dar
ben lassen, so daB es ibnen !n beschrãnkten Verbãlt
nissen nicht selten an ausreicbender Ernãhrung, or
dentlicber warmer Kleidung· und .andern Lebensnot-
wendigkeiten fehlt. . 

Die Umwelt macht sich über die Zurücksetzung und 
Überlastung der Mutter oft nocb wenig Gedanken, 
bis diese einfach nicht mehr kann, gesundbeitlich zu
sammenbricht oder so übermüdet und überreizt wird, 
daB das Familienleben darunter leidet. Dann sucht 
man manchmal eine Hilfe zu peschaffen und der Mut
ter eine Kar zu ermõglichen. Viel besser wãre es aber, 
nicht bis zum Zusammenbruch zu warten, sondern 
einer überlasteten Mutter scbon vorher zu Ferien zu 
verhelfen oder noch besser, ihre Überlastung zu ver
büten. Ferienhilfe für Mütter ist recht schwierig, weil 
sicb die meisten schwer ·von ihrer Familie losreiBen 
und nur dann ordentlich erholen ki:innen, wenn wãh
rend ihrer Abwesenheit richtig für ibre Familie gesorgt 
wird. Fürsorgerinnen der verschiedensten Stellen be
mühen sich aber immer hãufiger, erholungsbedürftigen 
unbemittelten Müttern durch Beitrãge, V ersorgung 
der Kinder oder Vermittlung einer Vertreterin Ferien 
zu ermi:iglicben, und gemeinnützige und kirchliche 
Organisationen helfen mit (Nr. 6042 ff.)  und haben für 
sie einige besondere Ferienheime geschaffen. Für' an
dere dringende Bedürfnisse unbemittelter, aber nicht 
armengenõssiger Mütter kommen in manchen Fãllen 
Frauenvereine, Pro J uventute und andere Organe der 
Jugend- und Familienhilfe auf. Doch reichen ihre Mit
tel in vielen Fãllen nicht aus. 

Um den bedürftigen Müttern, die nicht zur A.rmen
pflege wollen und sollen, ausreichende Hilfe bringen 
zu ki:innen, wurde mit den Bundesfeiersammlungen 
1939 und 1945 die Schweizerische Mütterspende (Nr. 
1407 ) geschaffen. Sie wird durch Kantonalkomitee 
verwaltet und gewãhrt Beitrãge an die Erholungsfür
sorge und andere Formen der Mütterhilfe. In Kan
tonen mit gutausgebautem Fürsorgewesen und ge
hobener Lebenshaltung werden ibre Mittel vor allem 
für vorbeugende Hilfe, wie Mütterferien verwendet, 
wãbrend sie in den andern hãufiger Spitalaufénthalte 
und Hauspflegen finanzieren bilft, Zahnreparaturen 
ermi:iglicht und· eigentliche Notunterstützung leistet, 
z. B. Kleider spendet. 

D. Hilfe für die gesamte Fami l ie 

a) Wirtschaftlicher Familienschutz 

l. Familienzulagen 

Das Volkseinkommen wird zunãchst unter diejeni
gen Personen aufgeteilt, welche Arbeit oder Kapital 
oder beides zu sein�r Schaffung beigetragen ha ben. Die 
Unterhaltspflichten der Bezüger werden dabei in kei
ner W eise berücksichtigt, so daB solche mit mehreren 
unterhaltsberechtigten Angehi:irigen pro Person ent- . 
sprechend weniger erhalten und die Lebenshaltung · 
gleich verdienender Personen mit j edem weiteren 
Kinde tiefer sinkt, in den untern Einkommensschich
ten nicht selten unter das landesüblicbe Existenz
minimum. 

Dieser Zustand wird heute von weiten Kreisen nicbt 
mehr als ein notwendiges Übel hingenommen, das in 
den Gesetzen der freien Wirtschaft begründet ist und 
deshalb angeblic.h nicht geãndert werden ki:inne. Man 
bemüht si eh. vielmebr, der Familie au eh innerbalb der 
Volkswirtschaft eine ihrer Bedeutung und Leistung 
entsprechende Stellung zu geben. Ausschlaggebendes 
Motiv dafür ist in der Schweiz der Wille zur Gerech
tigkeit gegenüber den Faqrilien, wenn auch, ne ben den 
Interessen der d4'ek't Beteiligten, noch verschiedene 
andere Motive mitspielen. 

. Die Benachteiligung der Familie bei der Einkom
mensgestaltung kann durch Fürsorge für besonders 
bedürftige Familien und durch allgemeine i:iffentliche 
Leistungen für die Jugend, wie z .  B. Lehrmittelfrei
heit, Schulzabnklinik, gemildert, aber nur durc_!:t ein 
neues Prinzip, die grundsãtzlicbe Berücksichtigung 
der Familie bei der Einkommensvertei lung, überwun
den werden. Sie erfolgt, indem man der Familie als 
solcher von Rechtes wegen einen Anspruch auf Fami
lienzulagen, d. b .  einen nach der Kinderzahl abgestuf
ten ZuscbuB zum übrigen Familieneinkommen, ge
wãhrt. D.ie Familienzulagen, werden entweder vom 
Staat oder der Wirtschaft direkt oder einer Versiche
rungseinrichtung gewãhrt. Die W ahl zwischen diesen 
mi:iglicben Formen hãngt weitgebend von der Struk
tur des in Frage stehenden Staates und der Einstellung 
der Bevi:ilkerung ihm gegenüber ab. · 

1 .  Fami lienzulagen aus õffentlichen Mitteln 

Sie ergãnzen das Familieneinkommen meist obne 
Rücksicbt auf dess�n Herkunft .und werden z.  E. in 
England an alle Familien vom zweiten Kinde an ge
wãbrt. In der Schweiz kommen sie nur ausnahmsweise, 
in Basel z. B. als Wohnungszulagen, vor, auf die bis 
zu einem gewissen, nach der Kinderzahl abgestuften 
Einkommen ein Rechtsansprucb besteht. Eine an
dere Form wãren Zulagen an Mütter kinderreicber 
Familien, um ibnen den Verzicht auf auBerhãuslicbe 
Erwerbsarbeit zu ermi:iglichen. Die Kriegsnothilfe hat 
an verschiedenen Orten Beibilfen an kinderreiche 
Familien gebracht, die z. T. auch heute noch fort
geführt werden. Als eine Art Familienzulagen kann 
man sie aber nur dann _betrachten, wenn bis zu einem 
gewissen Einkommen ein Recbtsanspruch geschaffen 
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wurde, wahrend es sich in andern Fãllen, wo im ein
zelnen Falle eine Notlage nacbgewiesen werden muB, 
um bloBe Fürsorge handelt. 

2. Fam ilienzu lagen d irekt durch d ie Wirtschaft 

Die Familienzl.).lagen ba ben mit dem Beruf und dem 
Arbeitsverhãltnis des Familienvaters ihrer inneren Be
gründung nach zunãchst nichts zu tun. Sie sollen aber 
doch sein Ar�eitseinkommen ergãnzen und müssen 
aucb·, ebenso- wie dieses, aus der Produktion beraus
gewirtschaftet werden. Es lag desllalb nahe, ihre Be
zahlung direkt durch die Wirtschaft einzufübren, 
statt den Umweg über Steuer und Staatsleistung zu 
geben, vor allem in Lãndern, in denen man sicb vor 
etatistischen Losungen scheut. Zulagen durch die 
Wirtschaft werden entweder durch den einzelnen 
Arbeitgeber oder durch besondere Einricbtungen, die 
Ausgleichskassen für Familienzulagen, ausgerichtet. 
In beiden Fãllen knüpfen sie an das Bestehen eines 
Arbeitsverhãltnisses oder, beim Selbstãndigerwerben
den, einer bestimmten Berufszugeborigkeit an und 
fallen bei ihrem Ende dahin. Es bestebt aber in der 
Regel für die Berechtigung keine Einkommensgrenze. 

. \ 

a) Familienzulagen durch den einzelnen Arbeitgeber. 

Sie werden nach seinem freien Beliebep. oder gemãB 
Vereinbarung mit der Arbeiterschaft ausbezahlt und 
vereinzelt innerhalb groBerer Betriebe durch eine be
triebliche Ausgleichskasse innerhalb des Betriebes aus
gegHchen. Solche innerbetriebliche Familienzulagen 
werden vor allem als Teuerungszulage gewãbrt und 
sind so eng mit dem einzelnen Arbeitsverhãltnis ver
bunden, daB man sie wohl als Lohnbestandteil be
tracbten muB. Sie sind in Krisenzeiten mit der Gefahr 
der Entlassung oder Nichtanstellung von Familien
vãtern verbunden und bedeuten desbalb auf lange 
Sicht keine Losung_ des wirtschaftlichen .Familien
problems. Auch kommen sie nur für Arbeitnebmer in 
Betracht. 

b) Familienzulagen aus Ausgleichskassen. 

Auch sie sind, ahnlich- wie die Unfallversicherung, 
an das Besteben eines bestimmten Arbeitsverhãlt
nisses oder einer bestimmten Berufszugehorigkeit ge
knüpft. Zahlungspfl.ichtig ist aber nicht der einzelne · 
Arbeitgeber, sondern die Ausgleichskasse für Faini
lienzulagen, auch wenn die Zulagen meist zu ihren 
Lasten vom einzelnen Arbeitgeber ausbezahlt und 
mit seinen Beitrãgen an die Kasse verrechnet wer
den. Deren Hohe 'ist unabhãngig von der Kinderzahl 
der Betriebsangehorigen des einzelnen Arbeitgebers ; 
sie wird nach der Lohnsumme oder andern auBer
halb des einzelnen Arbeitsverhãltnisses liegenden 
Merkmalen bestimmt. Die Zulagen sind damit recht
lich und wirtschaftlich soweit vom einzelnen Arbeits

.verhãltnis gelOst, daB man sie nicht mehr zum Lohn 
im engeren Sinne, sondern zu den Sozialleistungen 
zãhlen muB. Am eindeutigsten ist dies in den Kan
tonen mit gesetzlichem Obligatorium, wo der Arbeit
geber zur Leistung von Beitrãgen an die Familienaus
gleichskassen gezwungen wird, ãhnlicb wie dies mit 
den Beitrãgen an die SUVA geschieht. Seine Lei
stung wird damit aus einem freiwilligen Beitrag eine 
Art Sondersteuer oder Gebühr für einen sozialen 

>li" 
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Zweck. Der Charakter der Familienzulagen als Sozial
leistung schlieBt aber sowenig wie bei andern Sozial
leistungen aus, daB sie betriebswirtschaftlich. als gene
relle Lohnkosten behandelt werden. 

Ausgleichskassen für Familienzulagen werden ent
weder durch BeschlqB eines Berufsverbandes oder 
durch Gesetz geschaffen. Vorherrschend sind in der 
Schweiz die A_usgleichskassen der Berufsverbãnde 
(Nr. 1420), da auch die Kantone mit Obligatorium in 
erster Linie auf die Verbandskassen abstellen und nur 
subsidiãr eigene kantonale Kassen geschaffen haben. 
Die Kassenverwaltung ist baufig mit derjenigen für 
die Ausgleichskassen f4r die Alters- und Hinterlas
senenversicherung und den Lohn- und VerdienStersatz 
verbunden und deshalb zur Zeit der Einführung der 
Altersversicherung an manchen Orten in Umwandlung 
begriffen. Die ZugehOrigkeit der Arbeitgeber zu einer 
Ausgleichskasse für Familienzulagen ist in den Kan
tonen Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und Waadt 
von Gesetzes wegen vorgeschrieben. Im Kanton Wallis 
wird sie auf Grund eines Staatsratsbeschlusses wenig
stens von denjenigen Arbeitgebern verlangt, welche 
õffentliche Subventionen oder Auftrãge erbalten. Nach 
einer in Beratung des GroBen Rates befindlichen Ge
setzesvorlage sollen Familienzulagen für Arbeitneh
mer allgemein und für kinderreiche Familien Selb
stãndigerwerbender bis zu einem-bestimmten beschei
denen Einkommen vorgeschrieben werdeií. In den 
übrigen Kantonen gehõren meist nur <liejenigen 
Arbeitgeber einer Ausgleichskasse für Familienzulagen 
an, deren Berufsverband eine solche geschaffen und 
für seine Mitglieder obligatorisch erklãrt hat. Da dies 
durch die gutorganisierte Maschinen- und Meta:llindu
strie und mehrere andere Berufsverbãnde geschehen 
ist, sind die Familienzulagen aus "Ausgleichskassen 
auch in der deutschen Schweiz schon ziemlich ver
breitet, . ohne daB ihre Empfãnger imnier darüber 
orientiert werden, ob ein Ausgleich besteht. Die Aus
gleichskassen fehlen 'aber z. B. noch im Baugewerbe· 
der deutschen Schweiz, in der Textilindustrie und in 
àen meisten Kleinbetrieben verschiedener Erwerbs
zweige. 

Die Pflichten der Arbeitgeber gegenüber den Au�
gleichskassen und dieser gegenüber den Zulageberech
tigten werden entweder durch Gesetz oder durch Ver
bandsbeschlüsse und im einzelnen durch die Kassen
statuten geregelt. Die õffentlich'en Kassen beruhen auf 
gesetzlicher Grundlage, die freiwilligen Verbands
kassen auf VerbandsbeschluB und bei den Berufs
kassen in den Kantonen mit gesetzlichem Obligatorium 
sind beide Regelungen miteinarider verbunden, indem 
das Gesetz bestimmte Mindestnormen aufstellt, die 
dem Verbandsrecht aber noch einen gewissen Spiel
raum lassen. Die Regelung der Ausgleichskassen 
schweizerischer Berufsverbãnde wird durch die kan
tonale Geset�gebung mit ihren sehr verschiedenen An
forderungen erschwert, weshalb die Gefahr besteht, 
daB diese ganz im Belieben der Berqfsverbãnde stehen
den Kassen aufgehoben un$1. nicht vermehrt werden. 
Am besten kõnnte dem durch die allgemeine Einfüh
rung der Ausgleichskassen in der ganzen Schweiz be
gegnet werden. Ein solcbes Bundesgesetz hãtte aber 
vorlãufig noch wenig Aussicht auf Annahme, ganz ab
gesehen von der Schwierigkeit, für die in dieser Frage 
sehr auseinandergehenden Verhãltnisse und Auffas-
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sungen eine mittlere L_inie zu finden
_
. Der Bund 

_
hat 

d shalb vorlãufig nur em mehr techmsches Koordina

ti�nsgesetz vorgesehen, das die Kantone ausdrücklich 

zum ErlaB von Gesetzen über Familienzulagen er
roãchtigen, die gesamtschweizerischen Berufskassen 

aber unter bestimmten Bedingungen von dér kanto-
nalen Regelung ausnehmen will. . . .  

Die meisten Ausgleichskassen leisten Familwn
zulagen an die Arbeitnehmer der angeschlossenen 
Arbeitgeber.  Einzelne berücksichtigen auch selbstãndig 
erwerbende Mitglieder, doch sind solche Zulagen noch 
nirgends obligatorisch,_ wenig�tens wenn ma� von d�r 
Sonderregelung für d1e Gebrrgsbauern abswht. D1e 
Familienzulagen werden im W elschland mit seinen 
durchschnit.tlich tieferen Lõhnen meist schon vom 
zweitea oder ersten Kinde an gewãhrt und sind im 
Kanton Genf vom ersten Kinde an vorgeschrieben. 
Auch die Teuerungszulagen, für die in manchen Be
rufen ebenfalls ein Ausgleich besteht,  werden meist 
·vom ersten Kinde an ausgerichtet. Die Ausgleich�kasse 
des Arbeitgeberverbandes der Maschinen- und Metall
industrie und einige andere Kassen übernehmen die 
Zulagen erst vom dritten Kinde an, was Teuerungs
zulagen, zulasten der einzelnen Firmen für das erste 
und zweite Kind nicht ausschlieBt. Die Schweiz. Fami
lienscbutzkommission hat sich grundsãtzlich für den 
Beginn der Zulagen beim dritten Kinde ausgesprochen, 
weil der Lohn für eine Familie mit zwei Kindern aus
reichen und auch dem Ledigen für die Vorbereitung 
der Familiengründung und andere Bedürfnisse und 
Pflichten einen gewissen Spielraum lassen sollte. Da • 

die Zulagen bei dieser Regelung nur für einen verhãlt
nismã.Big kleinen Teil der Arbeitnehmer in Frage kom-. 
men , bleibt ihr Charakter als Sozialleistung für beson
dere Bedürfnisse deutlich gewahrt und wird am ehe
sten <lie Gefahr eines allgemeinen Lohndruckes durch 
sie vermieden. Kann aber das Arbeitseinkommen nicht 
auf eine ausreichende Hõhe gebracht werden, so sind 
Familienzulagen schon vom zweiten oder gar ersten 
Kinde an berechtigt oder notwendig. 

Die Familienzulagen werden meist nur für die Kin
der des Berechtigteh, d. h. als Kinderzulagen, aus
bezahlt. Vereinzelt kommen aber aúch Zulagen für 
·unterhaltene Eltern oder Geschwister vór. Die Zu
lagen werden entweder als Zuschlag zum Stundenlohn 
oder, was ihr W esen besser zum Ausdruck bringt, als 
fester Monatsbeitrag q,usgerichtet. Ihre Hohe liegt 
meist. zwischen Fr. 10.- und Fr. 25 .- monatljch, 
welcher Betrag im �anton Genf für alle Kinder vor
geschrieben ist. Aucb diese Zulage deckt j a noch lange 
nicht die Unterhaltskosten eines I}indes, ist aber doch 
so hoch, daB sie bei der Festsetzung der Grundlohne 
in Betracht fãllt. Damit wird die einheitliche L'ohn
politik gesamtschweizerischer Berufsverbãnde gefãhr
det, ein wichtiger Grund, um diese von der kantonalen 
Gesetzgebung über die Ausgleichskassen auszuneh 
men, soweit dies der Fõderalismus der Kantone zu
lã.Bt. 

Die Familienzulagen werden meist bis zum Ab
schluB der Berufsausbildung der Kinder oder doch bis 
zum 18. Altersjahr ausgerichtet. Wünschenswert wãren 
besondere Berufslehrbeitrãge für kinderreiche Fami
lien, da das Stipendienwesen auf dem Lande, wo diese 
meist wohnen, oft nicht genügend ausgebaut ist. Ein
zelne Kassen richten Geburtsbeitrãge aus, und es 
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wurde schon vorgeschlagen, die Leistungen der vor
gesehenen Mutterschaftsversicherung ganz oder bezüg
lich der Barbetrãge den Familienausgleichskassen zu 
übertragen. 

· 

1 1 .  Berücksichtigung der Famil ie  i n  der Ver
sicherung 

Da bei sind zwei Moglichkeiten z u unterscheiden : die 
Versicherung für ein zusãtzliches Einkommen an die 
Familie, deren Haupteinkommen aus anderer Quelle 
stammt, und, was <lie Regel bildet, die Versicherung 
für ein Ersatzeinkommen, welches in bestimmten Fãl
len an die Stelle des ausfaÍlenden ordentlichen Ein
kommens tritt. 

1 .  Versicherung für Zusatzleistu ngen an die Familie 

Die Leistung von Familienzulagen durch die Sozial
versicherung besteht nur in der Tschechoslowakei, wo 
sie vom Ausgleichsfonds der zentralisierten So�ialver
sicherungsinstitute, der dafür erhebliche staatliche Zu
schüsse erhãlt, in betrãchtlicher Hõhe für jedes Kind 
der versicherten Arbeitnehmer ausgerichtet werdeh. 
A�ch die geplante eidgenõssische Mutterschaftsver
sicherung sieht Leistungen an alle versicherten Mütter 
vor, wenn auch nur für Schwangerschaft, Gebutt und 
Wochenbett. Eine gewisse Bedeutung als Familien
hilfe hat auch die private Kinderversicherung, in der 
ein schon geborenes Kind auf einen bestimmten Zeit
punkt für ein kleines Kapital versichert wird, das seine 
Berufserlernung oder die Anschaffung einer Aussteuer 
erleichtert. 

-

2. Berücksichtig ung der Famil ie in der Sozialver
sicherung 

Die üblichen Formen der Sozialversicherung sollen 
de� Versicherten und seiner Familie - abgesehen von 
gewissen Naturalleistungen ·rür die Wiederherstellung 
der Gesundheit und Arbeitsfãhigkeit - ein Ersatz

-einkommen sichern, wenn sein ordentliches Erwerbs
einkommen wegfãllt. Dabei,kommt die Berücksichti
gung der Familie sowohl bei der Prãmienzahlung wie 
bei den V ersicherungsleistungen in Betracht. 

Die Krankenversicherung ist in der Schweiz grund
sãtzlich auf dem Individualprinzip aufgebaut, d. h. 
versichert ist nur, wer Prãmien bezahlt. Die Versiche
rung einer zahlreichEm Familie bedeutet deshalb fiir 
Minderbemittelte eine betrii.chtliche Last, die aber 
durch erhõhte õffentliche B�itrage an die Ftauen- und 
Kinderversicherung, j a  in Basel und Zürich durch die 
Übernahme der Kinderprãmien der untersten Ein
kommensschicht durch das Gemeinwesen erleichtert 
wird. Die Krankengelder sin� -unabhãngig von der 
FamiliengrõBe, es sei denn, daB sich der Familien
vater von sich aus für ein hõheres Krankengeld ver-

. sichere. 
Bei der Unjallversicherung und der Militiirversiche

runy richten sich die Leistungen in erster Linie nach 
dem Lohn des Versicherten, doch sind die Hinterlas
senenrenten nach der Kinderzahl abgestuft. Bei der 
Arbeitslosenversicherung wird die Familie im Gesetz 
nur ganz ungenügend berücksichtigt, doch haben Bun
desratsbeschlüsse einige Verbesserungen vor allem für 

D 
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Familien mit geringem Einkommen gebracht. Am 
besten wird die Familie in der im Abschnitt F behan
delten Hinterlassenenversicherung berücksichtigt, indem 
nur der Familienvater Prãmien zahlen muB und die 
verhãltnismãBig hohen Hinterlassenenrenten ohne 
Rücksicht auf die Dauer der Beitragszahlung geleistet 
werden. ' . 

Grundsãtzlich bestehen zwei' Mõglichkeiten, bei den 
Ersatzeinkommen der verschiedenen Sozialversiche
rungen die FamiliengrõBe zu berücksichtigen. Ent
weder ersetzt die V ersicherungsleistung n ur das aus
fallende Erwerbseinkommeii, wird aber durch Weiter
zahlung der Familienzulagen ergãnzt ( englisches 
System). Oder die Versicherungsleistung selbst berück
sichtigt auch die FamiliengrõBe, wãhrend die ordent
lichen Familienzulagen wegfallen. Dieses System ent
spricht den schweizerischen Verhãltnissen, auch wenn 
der Berücksichtigung der FamiliengrõBe in der Ver
sicherting enge Grenzen gezogen sind. Denn es liegt 
im Wesen der Ersatzleistung, daB sie nicht über das 
ersétzte Einkommen hinausgeht. Die FamiliengrõBe 
kann deshalb in der Versicherung nur dann ausrei
chend berücksichtigt werden, wenn auch das ersetzte 
Einkommen, bestehend aus Arbeitseinkommen plus 
Familienzulagen, genügend nach ihr abgestuft ist. 
Ausreichende Familienzulagen für die Erwerbenden 
sind deshalb eine notwendige Voraussetzung für eine 
ausreichende Berücksichtigung au eh der grõBern Fami
lien in der Sozialversicherung. 

1 1 1 .  Berücksichtigung der Famil ie  bei Steuern 
und Gebü hren 

Staat und Gemeinde schõpfen ihre Mittel aus den 
Steuern, die gerechterweise auf die Leistungsfiihig
keit Rücksicht nehmen sollten. Bei den · indirekten 
Steuern ist dies n ur in sehr beschrãnktem MaBe mõg
lich, j a die Zõlle und Preiszuschlãge auf Lebenstnittel 
belasten minderbemittelte und kinderreiche Familien 
wegen ihres hõheren Verbrauches nicht nur relativ, 
sondern sogar absolut mehr als Kinderlose. Auch von 
der Umsatzsteuer werden die Familien mit beschei
denem Einkommen verhãltnismãBig stark betroffen, 
solange nur einige wenige notwendige Lebensmittel 
von der Steuer befreit sind. Eine Art indirekte Steuer 
sind auch die Gebühreil für die Leistungen õffentlicher 
W erke, sofern und insoweit sie in die allgemeine 
õffentliche Kasse einen Reinertrag abliefern. Geschieht 
dies bei Kochgas und Haushaltstrom, so werden wie 
bei den Lebensmittelzõllen die grõBeren Familien 
stãrker belastet. Die indirekten Steuern sind also im 
ganzen so ungerecht gegenüber den Familien, daB 
schon starke Gtünde vorhanden sein müssen, sie 
trotzdem zu rechtfertigen. · 

Die direkten Steuern werden von bestimmten Per
sonen erhoben und kõnnen deshalb ihrer Leistungs
Íãhigkeit angepaBt werden:. Diese hãngt sowohl von 
der Hõhe des Einkommens und Vermõgens, als auch 
von den Familienpfiichten des Betroffenen ab. Eine 
gerechte Steuerskala müBte deshalb auf beide Kom
ponenten abstellen, was aber in sehr ungleicher W eise 
geschieht. Berechnungsgrundlage ist die Einkommens
hõhe, auf die durch prozentuale Berechnung des 
Steuersatzes .und seine Progression sorgfãltig Rück-

•• . , 

sicht genommen wird. Die bei kleinen und ·mittleren 
Einkommen ebenso wichtige Komponente der Fami
liengrõBe dagegen wird in manchen Kantonen mehr 
andeutungsweise als den Verhãltnissen entsprechend 
berücksichtigt. Die meisten Steuergesetze sehen für 
die Haushaltung und die Kinder steuerfreie Abzüge 
vom Einkommen vor. Die Kinderabzüge liegen pro 
Kind zwischen Fr. 100.- und Fr. 800.- ( Genf für 
kleine Einkommen, Zürich vom sechsten Kinde an),  
am hãufigsten bei Fr. 300.-, 400.- und 500.-. Ihre 
Bedeutung ist verschieden, je nachdem, ob die Abzüge 
wirklich vom steuerpfiichtigen Einkommen vorgenom
men werden oder ob nur der Steuerbetrag, der auf den 
Abzug entfallen würde, vpn der berechneten Gesamt
steuer abgezogen wird. Getrennte Steuertarife für Ver
heiratete und Led�ge, kombiniert mit Kinderabzügen 
von Fr. 500.-, kennt nur der Bund in der Wehr
steuer. 

Die Gebühren für die· Leistungen der õffentlichen 
Werke bedeuten auch dann, wenn sie nur zur Kosten
deckung dienen, eine erhebliche Last für die gl-oBern 
F!!-milien. Denn sie braucht mehr Gas und Strom als 
Alleinstehende und Schulgelder müssen auch nur von 
Eltern bezahlt werden. Man hat deshalb die Auffas
sung vertreten, daB auch die Gebühren nach der Kin
derzahl abgestuft werden sollteri. Dies lãBt sich gut 
durchführen beim Schulgeld, wie es die.meisten Mittel
schulen noch ver-langen, da es j a  auf alle Fãlle nur 
einen kleinen Beitrag an die Schulungskosten dar
stellt. Bei den Bundesbahnen wird ebenfalls auf die 
Familie Rücksicht genommen, indem seit einigen 
Jahren Kinder bis zu sechs Jahren frei und bis zu 
16 Jahren zur halben Taxe fahren kõnnen und über
dies Familienbill,ette und billige Schülerabonnemente 
ausgegeben werden. Vereinzelt finden sich ãhnliche 
Vergünstigungen auch bei StraBenbahnen. Bei Strom 
und Gas dagegen, deren Gebrauch sich nicht nach den 
Personen ausscheiden lãBt, hãlt man sich wohl zweck
mãBiger an den Grundsatz der. Kostendeckung. 

IV.  Das Wohn problem der Famil ie . . 
Das Wohnungsproblem wird im Kapitel über die 

gesundheitliche Hilfe behandelt, denn es betrifft die 
gesamte Bevõlkerung. Für die grõBeren Familien i�t 
es aber besonders schwer zu lõsen, da sie eine grõBere 
Wohnung, am besten ein Einfamilienhaus i.nit Garten, 
haben sollten, dafür aber wegen der starken Belastung 
ihres Budgets mit Ausgaben für Nahrung und Klei
dung verhãltnismãBig wenig auslegen kõnnen. Zudem 
zieht der private Hausmeister kleine Familien und 
kinderlose · Haushaltungen vor. Di e W ohnverhãltnisse 
der meisten grõBern Familien sind deshalb auch in 
Zeiten ohne Wohnungsnot unbefriedigend, wo nicht 
die Offentlichkeit zu ihrer Verbesserung erhebliche Bei
trãge aufwendet .. Der Familienschutzartikel der Bun
desverfassung hat die Grundlage geschaffen für ein 
Bundesgesetz zur Unterstützung von W ohnungen und 
Siedelungen für Familien, wofür Vorbereitungen ge
troffen wurden. Ebenso wertvoll sind Beitrãge an die 
Verbilligung bestehender Wohnungen für Kindér-

. reiche, die entweder an den gemeinnützigen Woh
nungsbesitzer oder, als Mietzinsbeihilfe, an die Familie 
direkt gewãhrt werden .kõnnen. Nãheres siehe S .  78 . 
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b) Famil ienfürsorge 

F ilienfürsorge bedeutet im weiteren Sinne indivic 

dua�:Íerende Hil�e für Fam�en, die si eh in einer �a te
. ll n oder geistlgen Not rucht selbst helfen konnen Tie

d
e 

eh in ihrer Umwelt keinen Rückhalt finden. Da un au . . hilft d sich in guten Familien gegense1t1g , wur en m�n
he Notlagen zuerst bei alleinstehenden Personen, 

�dern und Alten, Kranken und Gebrechlichen, 
au enscheinlich, weshalb sich die Fürsorge vor a�em 
ihr�r annahm. Aber in den letzten Jahrzehnten 

.. 
zm�te 

· h doch immer mehr, daB hãufig auch vollsta,ndige SlC . d h di U " }  Familien, besonde�s wenn sw . urc e mwa zungen 
der liberalen Wirtschaft aus ihren alten Zusamm�n
hãngen herausgerissen worden waren, fremder Hilfe 
bedurften. . . . .. 

Schon die Armenpflege ist eme Art Familienfursorge, 
Weit sie auf die Familiengemeinschaft Rücksicht so 

F u· b · mt und die Bedürfnisse der ganzen am 1e zu e-rr:digen sucht. In ãhnlichem Sinne leisten ,viele !ü�-
. sorge- und Frauenverein.e Familienfürsorge, wobe1 die 

letzteren besonders den Frauen und Kinde�n zu helfen 
suchen, ebenso die Organe der Jugendhilfe, welche 
das Kind in seinem Familienzusammenhang betreuen. 
Dabei versu eh t man immer mehr, nicht n ur die mate
rielle Not zu beheben oder doch zu mildern, sondern 
auch da mit Rat und Tat beizuspringen, wo es vor 
allem am Verhalten der Familienglieder und ihren Be
ziehungen untereinander fehlt. Wenn diese z. B. dur�h 
eine untüchtige Frau, einen brutalen Mann oder em 
schwererziehbares Kind gestõrt werden, so sucht man 
das Verhalten des stõrenden Teiles und dasjenige der 
andern Familienglieder ihm gegenüber zu ve:bessern 
und denkt erst, wenn d,ies nicht gelingt, an seme Ent-
fernung aus dem Familienkreis. . . 

Der Ausdruck Familienfürsorge wrrd aber auch m 
einem engeren, mehr fachtechnischen Sinne gebraucht 
und bedeutet dann im Sprachgebra.uch der deutschen 
Schweiz Hilfe für die Haushalt- und Familienführung, 
besonders soweit sie durch eine geschulte Fürsorgerin 
geleistet wird. Diese Familienfürsorgerin �mmt sich 
vor allem verwahrloster unterstützter Familien an und 
sucht sie durch Beratung der Hausfrau, Zeitweise Mit
hilfe bei ihrer Hausarbeit und nõtigenfalls durch Ver
mittlung von Unterstützung, Er�olungsfürso�ge · und 
andere Formen der Hilfe zu . sa.rueren. Das fursorge
rische und das hauswirtscha.ftliche Element sind bei 
den verschiedenen Familienfürsorgestellen in ver
schiedener Weise kombiniert, so daB bei den einen von 
ihnen, wie bei andern Fürsorgerinnen, Beratung, Auf
sicht und Vermittlung von Hilfe, bei den andern aber, 
wie bei den Hauspflegerinnen, die praktische Arbeit im 
Haushalt des Schützlings überwiegt. 

Die Anstellung von Fürsorgerinnen mit der Aufgabe 
'der Familiensanierung hat vor állem in den Kantonen 
Solothurn (Nr. 1433 ff.)  und Bern (Nr. 1428) Boden 
gefaBt, findet sich aber auch an einigen andern Orten, 
zum Beispiel in Basel (Nr. 1426). Eine andere 

_
For� 

der Sanierung schlechtgeführter Haushaltungen lSt die 
Protestantische Familienanleitung durch Hausfrauen 
gleichen Standes, wie sie von der Zentralstelle für 
kirchliche Gemeindearbeit in Zürich eingeführt wurde 
(Nr. 1440) .  · · 

Der Ausdruck Familienfürsorge hat überdies haupt
sãchlich im Sprachgebrauch Deutschlands noch eine 

dritte Bedeutung, die auch in der Schweiz hie �nd .. da 
mitschwingt. Er bezeichnet àann eine Orga�sa�wn 
der Fürsorge, bei der im Gegensatz zur selb�tandigen 
Spezialfürsorge für die verschiedenen Hilfsstellen 
(z. B .  Armenpflege, Amtsvorm�d�cha:ft) j e':�ils nur 
eine e ben die Familienfürsorgerm, m die Famil1e geht. 

F�milien, die si�h gegenseitig belfen , wenn die 
eigenen Krãfte nicht ausreichen, . ?rauc�en selten 
eigentliche Fürsorge . Solch gegensetttge Htlfe kommt 
in manchen Brãuchen ;Llter Dorfgenossenschaften zum 
Ausdruck trat dann mit der Atomisierung der Gesell
schaft im Í9. Jahrhundert zurück, wird in vielen Fãllen 
ohne Organif'ation geleistet und heute in manchen 

.
For

men neu aufgebaut. Sie machte aus dem La?ddienst 
und der Flickhilfe für Bãuerinnen mehr als eme MaB
nahme zur Verbesserung der Volksernãhrung, schuf in 
Züricb den interessanten Versucb der Aktion ,Mer 
bãlfed enand", bei der Frauen Ar bei t gegen Arb�it, 
z. B. Kinderbüten gegen Flickerei, a�stauscben .ko

_
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nen, und wird im ,Mouvement popularre des familles 
in Genf im Rahmen ei,nes Familienverbandes orga-
nisiert. 

e) Hilfe für Witwen und Waisen und andere 

unvollstãndige Familien 

1 .  Geschichtliches und Grundsãtzl iches 

Wo Vater oder Mutter fehlen, bildet der verblei
bende Elternteil mit den Kindern eine unvollstãndige 
Familie die sebr bã.ufig fremder Hilfe bedarf. In frü
heren Z�iten handelte ·es si eh da bei :vorwiegend um Wit
wen und W aisen, aber aucb um ehçverlassene und 
ledige Mütter, wãhrend heute die gescbiedenen Ehen 
ebenso groBe Bedeutung haben. . 

Der Tod des Vaters ist seit alters ber em Haupt
grund von Hilfsbedürftigkeit und Hilfe: Witwen und 
Waisen werden schon . im früben Cbnstentum, an
scblieBend an jüdische Gebrãuche, immer wieder als 
Schützlinge der cbristlichen Liebestãt�gk�it erwã�nt 
und noch beute gelobt jeder Bischof be1 s�mer Weih�, 
ein Scbützer der .Witwen und W aisen zu sem. Au eh die 
Gemeinden nahmen sicb sei t J ahrbunderten vor allem 
derjenigen W aisen an, die ni eh t bei Verwandten Unte�
kunft fi.nden konnten, woran die Bezeichnungen ,Wai
senbaus" und Waisenamt" erinnern, die beide heute 
hãufiger mit g�fãhrdeten als mit verwaisten Kindern 
zu tun haben. 

Die umrollstãndigen Familien bedür�en der �� so
wohl in wirtschaftlicher wie in erziebenscber HmsJCht, 
da der zurückbleibende Elternteil meist mit beschrãnk
ten Mitteln einer schwierigeren Aufgabe gegenüber
steht. Die Formen der wirtschaftlichen Hilfe sind für 
die verscbiedenen Gruppen der unvollstãndigen Fa
milien ganz verschieden, wãbrend . ibre erzieherische 
und fürsorgeriscbe Behandlung keme groBen Unter
scbiede aufweist. 

n·. Wirtschaftliche Hi lfe für Witwen und 
Waisen 

. 
Witwen und W aisen werden nocb manchmal von 

den Eltern der Frau oder des Mannes aufgenommen 
oder unterstützt. Andere kõnnen aus einem Vermõgen, 
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einer Lebensversicherung oder der Rente einer Pen
sionskasse wenigstens solange durchkommen, bis �e 
Kinder verdienstfãhig sind. Auch in solchen Fãlle�t 
ist meist Verdienstarbeit der Mutter notwendig, die 
beim Fehlen anderer Hilfsquellen besonders dann ni eh t 
ausreicht, welm mehr als ein nichtverdienstfahiges 
Kind vorhanden ist. Wãhrend es den Witwen in Selbst
versorgungsverhãltnissen hie und da gelingt, mit Hilfe 
der Arbeit der heranwachsenden Kinder den Fami
lienbetrieb durchzuhalten, so brauchte sie in indu
striellen V e�haltnissen mit der langen Ausbildungs
zeit dez: Kinder hãufig die Hilfe der Armenpfl.ege. Um 
diese Demütigung zu vermeiden, hat der Bund die 
Hinterlassenenversicherung und als ihren Vorlaufer 
die Bundeshilfe für Witwen- und Wai.sen eingeführt. 
Die eidgenossische V ersicherung wird durch kanto
na.le Leistungen und Privatversicherung ergãnzt. 

1. D ie eidgenossische H i nterlassenenversicherung 

Die eidgenossische Hinterlasseil.enversicherung wird 
zusammen mit cl.er Altersversicherung durch das Bun
desgesetz vom 20. Dezember 1946 geregelt. Die Er
hebung der Beitrãge, die Aufbringung der Mittel und 
die ganze Durchführung erfolgt gemeinsam mit der 
Altersversicherung (siehe Text zum 4. Kapitel, II., l). 

Witwenrenten werden ausgerichtet an Witwen, die 
im Zeitpunkt der V erwitwung eines oder mehrere leib
liche Kinder oder an Kindes Statt angenommene Kin
der haben, sowie an Witwen ohne solche, die im Zeit
punkt der Verwitwung das 40. Altersjahr zurückgelegt 
ha ben und mindestens 5 J ahre verheiratet gewese:iJ. 
sind. Witwen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
haben Anspruch auf eine ein.malige Abfindung in der 
Hohe von l bis 2 Jahresbetreffnissén der dem. durch
schl)..Íttlichen Jahresbeitrag entsprechenden einfachen 
Altersrente. Die ordentliche Witwenrente betragt je 
nach dem Alter der Witwe ini Zeitpunkt der Verwit
wung 50 bis 90% der einfachen Altersrente, jedoch 
mindestens Fr. 375.- im Jahr. W ar der Jahrgang des 
Mannes im J ahre des Todes weniger als 20 J ahre der. 
Beitragspfl.icht unterstellt, so gelangen die, Bestim
mungen über die Teilrenten zur Anwendung (siehe 
4. Kapitel, II., l.). Der Anspruch auf die Witwenrente 
erlischt mit der Wiederverheiratung, mit dem Tod der 
Witwe oder mit der Entstehung des Anspruches auf 
eine Altersrente. . 

Sind bei der Verwitwung vom Mann nicht minde
stens l Jáhr lang Beitrage bezahlt worden - dies 
trifft auf alle Witwen zu, die vor dem l. Januar 1949 
verwitwen -, so hat die Witwe, falls sie Schweizer
bürgerin ist, Anspruch auf eine Übergangsrénte in 
der Hohe von jahrlich Fr. 600.- in stãdtischen, 
Fr. 480.- in halbstãdtischen und Fr. 375.- in 
landlichen Verhaltnissen. Die Rente wird gewahrt, 
�enn das Einkommen der Witwe zusammen mit einem 
angemessenen Teil des Vermogens die Grenzen für den 
Bezug der einfachen Altersrente nicht übersteigt (siehe 
4. Kapitel, II., l .). 

Vaterwaisen und Vollwaisen haben Anspruch auf 
Waisenrenten bis zúr Vollendung des 18. Altersjahres 
oder, falls sie bis dahin in Ausbildung begriffen oder 
gebrechlich sind, bis zur Vollendung des 20. Alters
jahres. 

�· 

Di e ordentliche einfache W aisenrente betragt 30% 
der dem durchschnittlichen Jahresbeitrag entspre
chenden einfachen Altersrente, jedoch mindestens 
Fr. 145.- und hOchstens Fr. 360.- im Jahr. Die Voll
waisenrente betragt 45% der einfachen Altersrente, 
jedoch m,indestens Fr. 215.- und hOchstens ]fr. 540.
im J ahr,. Waisenrenten werden ohne Rücksicb,t auf die 
Beitragsdauer in voller Hohe ausgerichtet. W aisen 
schweizerischer Nationalitat, deFen Vater nicht min
destens l Jahr lang Beitrage bezahlt hat, haben An
spruch auf Übergangsrenten. Sie betragen für ein
fache Waisen Fr. 145 . ....,.... bis Fr. 225.-, fili Vollwaisen 
Fr. 215 bis Fr . . 340.- im Jahr. Die Einkommens
grenzen sind auf Fr. 450.- bis Fr. 600.-, bzw. 
Fr. 700.- biA Fr. 900.- festgesetzt. 

2. Kantonale Versicherungen und Beihilfen für Hin-
. terlassene 

· 

Die staatliche Alters- und Hinterlassenenversiche
rung des Kantons Basel-Stadt gewãhrt an Witwen von 
Versicherten ein Sterbegeld von Fr. 500.-. Ferner 
werden den Waisen bis zum 18.  Altersjahr Waisen
renten ausgerichtet. Die jahrliche Rente betragt für 
das ers'te Kind Fr. 300.-, für jedes weitere Fr. 200.-, 
im gesamten aber hOchstens Fr. 1000.- je Familie. 

In den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Neuen
burg, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn und Zürich 
bestehen Gesetze oder Vorlagen, nach denen die bis
her gewãhrten Leistungen des Kantons zu den Über
gangsrenten des Bundes trotz EinfÜhrung der Alters
und Hinterlassenenversicherung auch weiteFhin voll 
oder teilweise gewahrt werden. In den Kantonen 
Basel-Land, Thurgau. und Wallis wird die Einführung 
zusatzlicher kantonaler Leistungen geprüft. {Nii<heres 
siehe 4. Kapitel, Abschnitt Altersversicherung.) 

Die kantonale Hinterlassenenhilfe ist vor allem auch 
da von Bedeutung, wo die bisher ausgerichteten Lei
stungen der Übergangsordnung auf Grund des Bundes
gesetzes vom 20. Dezember 1946 nicht mehr gewahrt 
werden konnen, ·wie es bei Re n teri an kinderlose Wit
wen, deren Ehemann starb, bevor sie 40 Jahre alt 
waren,. oder an verwaiste auBereheliche Kinder der 
Fali iSt. 

3. Private Versicherung für H interlassene · 

- ·In mehr als 80% sind ·die Versicherten von Pen
sionskassen auch gegen das Todesfallrisiko geschützt, 
indem bei ihrem Tode an die Hinterlassenen Renten 
und (in selteneren Fãllen) Kapitalleistungen gewahrt 
werden. (Schon im Jahre 1941 wurden an über 30 000 
Hinterlassene mehr als 40 Millionen Franken Renten 
ausbezahlt.) 

Daneben besteht eine kleinere Zahl sogenannter 
W itwen- und W aisenkassen, die ausschlieBlich Hinter
lassenenleistungen gewãhren. Die Gesamtleistung die
ser Kassen betragt jedoch nur einen kleinen Bruchteil 
der Hinterlassenenrenten von Kassen mit kombinier
ten Leistungen. 

Endlich darf auch die soziale Bedeutung der bei 
den konzessionierten Lebensversicherungsgesellschaf
ten abgeschlossenen kleinen Kapitalversicherungen 
nicht vergessen werden. Auf diese Weise sind im Jahre 
1945 bei einem Bestand von rund einer Million Policen 
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d nnahernd 2 Milliarden Franken Versicberungs-
un a 

· 6 Mill' F nk be' e m. 4000 Fallen Je 10nen ra en 1 
summ 
'J'odesfãllen ausgerichtet worden. · 

1 1 1 .  Andere A ufgaben der Hilfe für unvollstãn-

dige Famil ien. . . 

1. Erziehe
.
rische H ilfe fü.r verwaiste Fam i l ien 

Wahrend in früheren Zeiten cl.er 1Witwe ein Vormund 
zur Seite gestellt wurde, übt heute jeder überlebende 
Elternteil die volle elterliche _Gewalt áus

_
- D�ch s��ten 

wohl die Witwe wie der Wttwer, sowe1t dwser uber
�:upt die Familiengemeinschaft weiterf��' in ma�-

hen Fallen sacbverstii<ndigen Rat holen konnen. D1e 
Witwe bat·oft eine Vertrauensperson notig, die ihr vor 
allem bei der Erziehung der Sohne zur Seite ste�t, was 
in vielen Fãllen durcb di e Organe de� J ug�ndhilfe �e" 
sorgt wird. Aber auch der Witwer 1st sem en ErZie
hungsaufgaben, vor allem gegenüber den Tochtern, 
nicht immer gewachsen. In vielen Fallen genügt ver
standnisvolle Beratung durch Erzieber und Fürsorge
rinnen. Auch die Aufnahme der K..inder in ein T��es
heim erleichtert oft die Fortführung der Familien
gemeinscbaft. Manchmal aber, besonders �ei W:ieder
verheiratung des überlebenden Elternteiles, ISt es 
wünschenswert, daB dem Kinde eiin Vormund bestellt 
wird, wozu Art . 286 ZGB die Moglichkeit �ibt, obne 
daB erst eine schwere Gefahrdung nachgeWiesen wer
den müBte. 

2. Hilfe für g eschiedene und eheverlassene Frauen 

mit Kindern 

In früheren Zeiten, wo man über der Landesgrenze, 
j a schon im nãcbsten Kanton, nicht mehr erreicbt wer-

den konnte, wurden zerrüttete oder a,uch nur wirt
schaftlicb unhaltbare Eben nicbt selten einfacb tat
sachlich aufgelõst, z. B. indem der Mann in fremde� . 
Kriegsdienst zog. In Landern mit strengerem Sche1- · 
O.ungsrecbt kommt dies au eh heute noch eher vo�, 
wahrend man in der Schweiz in der Regel nur m1t 
richterlicber Bewilligung auseinandergeht. 

Die geschiedene Frau, der in den meisten Fallen die 
Kinder zugesprocben werden, brauc�t noç� mehr als 
die Witwe Beratung und Stütze für die Epnehung und 
überdies rechtliche und wirtscbaftlicbe Hilfe. Zwar• 
steht ilir mindestens für die Kinder ein im Scheidungs
urteil festgelegter Rechtsanspruch auf Un�erhal�sbei
trage des gescliiedenen Mannes zu. Aber diese re10hen 
meist nicht aus um die Familie obne volle Berufs-
tatigkeit der M�tter zu erbal_ten. Und v_or all_em blei
ben sie allzu oft auf dem Pap1er, wenn mcht em erfab
rener Fürsorger oder Jurist bei ihrer Eintre�bung be
hilflich ist. Dies geschieht manchmal durch die Armen
pfl.ege, die dadurch eigene Leistung ersparen kann, oder 
durch Recbtsauskunftsstellen. Am zweckmaBigsten 
ist die Hilfe durch Jugendamter und andere Organe 
der Jugendhilfe, die der Mutter·auch bei der Erziehung 
der Kinder behilflich sein konnen. 

Ab.nlicbe Aufgaben ergeben sicb bei der ledigen Mut
ter und ihrem Kinde, docb steht p.icht die Familien
gemeinscbaft·, sondern das unebeliche Kind im Vorder
grund, weshalb wir dafür auf die erzieherische Jugend
bilfe verweisen. 

/ 



4. Kapitel -· Hilfe für das Alter 

l. A llgemeines 

Das Alter ist hãufig eine Zeit seelischer und kõrper
licher N<!>t. Enttãuschungen und Veremsamung be
drücken die Seele, und Krankheiten verursachen kõr
perliche Beschwerden. Es ist deshalb bitter, wenn Zl.). 
diesen naturgegebenen Schwierigkeiten · noch wirt
schaft}iche Not dazu kommt, die verunmõglicht, auch 
die meist so bescheidenen Bedürfnisse dieser Alters-
stufe aus eigenen Mitteln zu befriedigen. _ 

Die Menschen sind deshalb seit jeher bestrebt, für 
ihren Lebensunterhalt im Alter vorzusorgen, und wer
den dies auch weiter tun. Die individuelle Vorsorge 
reicht aber nur für einen kleinen Teil des Volkes aus, 
denn die bescheidenen Einkommen der meisten Men
schen und die Wirtschaftskrisen und andere Zwischen
fãlle erschweren auch bei gutem Willen die Ãufnung 
eines ausreichenden Spargutes. Ein solches müBte 
eben schon recht groB sein, um den Unterhalt bis. zu -
einem so hohen Alter zu sichern, wie es die meisten 
Menschen heute im Gegensatz zu frühern Zeiten er
reichen. 

Ein betrãchtlicher Teil der V orsorge für das Alter 
erfolgt deshalb heute durch Versicherung, sei es, daB 
diese individuell abgeschlossen wird, oder daB sie sich 
aus der Zugehõrigkeit zu emem Betrieb oder einer Ver
w.altung ergibt, und nun durch Zugehõrigkeit zur so
zialen AltersversicheruD.g des ganzen Volkes. Zwischen 
Versicherung und Fürsorge stehen die beitragsfreien 
Altersbe_ihilfen mancher Gemeinden. 

W o Selbsthilfe und V ersicherung nicht ausreichen 
oder fehlen, sind die alten Leute auf die Hilfe anderer 
Menschen angewiesen. Sie wird ihnen hãufig von ihren 
Kindern gewãhit, aber allzu oft muBten sie bis zur 
Einführung der eidgenõssischen Altersversicherung 
von privater Unterstü�zung oder der Armenpflege 
leben. Jetzt aber kann sich die Altersfürsorge mehr 
ihrer eigentl!chen Aufgabe der Unterstützung von 
Sonderfãllen ·und vor allem der menschlichen Betreu
ung alleinstehender und pflegebedürftiger Greise zu-· 
wenden und damit zur Linderung vor allem auch der 
seelischen Al�rsnot beitragen. 

Die Altersversicherung umfaBt alle Volkskreise, 
paBt sich aber den vielgestaltigen Verhãltnisseq un
seres Landes an. 

Beitragspflichtig sind zur Hauptsache alle Erwerbs
tãtigen sowie die Nichterwerbstãtigen zwischen 20 und 
65 Jahren mit Ausnahme von nichterwerbstãtigen 
Ehefrauen und Witwen. Nicht beitragspflichtig sind 
ferner Personen, die vor dem l. Juli 1883 geboren wur
den. Die Beitrãge belaufen sich auf 4% des Erwerbs
einkommens, 'wovon, wenn der Versicherte unselh
stãndigerwerbend ist, der Arbeitgeber die Hãlfte 
übernehmen muB. Selbstãndigerwerbende, deren jãhr
liches Einkommen Fr. 3600.- nicht erreicht, haben 
Beitrãge von 2-4% zu entrichten(AHVG Art. l-17). 

Bei den Leistungen unterscheidet man einfache 
A ltersrenten an alleinstehende Versicherte und Ehe
paar-Altersrenten, die 160% der einfachen Alters
renten betragen. Die Altersrenten werden ausgerichtet 
vom l. Januar des Jahres an, in welchem der Ver
sicherte das 66. Altersjahr zuiücklegt. Ehepaar-Alters-
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renten kommen zur Auszahlung, wenn der Mann allein 
die Bedingungen zum .Bezug einer einfachen Alters
rente erfüllen würde, und die Frau das 60. Altersjahr 
zurückgelegt hat. Die jãhrliche einfache Altersrente 
setzt sich zusammen aus einem festen Rententeil von 
Fr. 300.- und einem verãnderlichen Rententeil, der 
nach dem durchschnittlichen Jahresbeitrag abgestuft 
wird. Die einfache Altersrente bettãgt mindestens 
Fr. 480.- und hõchstens Fr. 1500.- im Jahr; die 
Ehepaar-Altersrente mindestens Fr. 770.- und hõéh
stens Fr. 2400.- im Jahr. Die zwischen dem l. Juli 
1883 und dem 30. Juni 1902 geborenen Versicherten, 
die weniger als 20 J ahre lang Beitrãge entrichten, 
haben Anspruch auf sog. Teilrenten, d. h. die auf 
Grund der durchschnittlichen Beitrãge berechneten 
Vollrenten werden nach MaBgabe der bis zu 20 Jahre 
fehlenden Beitragsdauer gekürzt, soweit sie Fr. 780.
für Alleinstehende und Fr. 1200.--:- für Ehepaare über
steigen. Entrichtet ein einzelner Versicherter wãhrend 
einer geringeren Zahl von J ahren, als sein J ahrgang der 
Beitragspflicht unterstellt war, Beitrãge, so wird die 
Voll- oder Teilrente, auf die die Angehõrigen seines 
J ahrgangs Anspruch hãtten, pro rata temporis ge-

- kürzt, soweit sie den Mindestbetrag von Fr. 480.-, 
bzw. Fr. 770.- übersteigt (AHVG Art. 18-41). 

1. Die eidgenõssische A ltersversicherung 

Die eidgeriõssische Altersversicherung hat den 
Zweck, die schweizerische Wohnbevõlkerung und die 
Schweizer im Ausland vor Not und Armengenõssigkeit 
im Alter zu schützen. Sie gibt jedermann Anspruch auf 
ein bestimmtes Mindesteinkommen, das zusammen mit 
der persõnlichen Vorsorge (Sachvermõgen, Spargut
haben, Leistungen von Pensionskassen, privaten 
Lebensversicherungen usw.) un d allfãlligen Fürsorge
leistungen der Kantone und Gemeinden zu einer be
scheidenen· Lebensführung ausreichen soll. 

•• -, 

Der Bezug der ordentlichen Renten (Voll- oder Teil
renten) setzt voraus, daB mindestens l Jahr lang Bei
trãge entrichtet wurden. In der Schweiz lebende 
Schweizerbürger und Schweizerbürgerinnen haben in
dessen Anspruch auf sogenannte Obergangsrenten, au eh 
wenn sie keine Beitrãge entrichtet-haben. Die Über
gangsrenten sind nach Ortsklassen abgestuft und be
tragen: 

Ortsverhãltnlsse 

Stãdtisch 
Halbstãdtisch 
Lãndlich 

Einfache Altersrenten 

Fr. 750.
, 600.
, 480.-

Ehepaar-Al,tersrenten 

Fr. 1200.
, 960.
, 770.-

Altersverslcherung 63 

Diese Übergangsrenten, die ausschlieBlich aus õffent
)ichen Mitteln und aus Solidaritãtsbeitrãgen der bei
tragspflichtigen V ersicherten gedeckt weFden, kommen 
nur zur Auszahlung, soweit das Einkommen des Ren
tenansprechers unter Anrechnung eines angemessenen 
Teiles des Vermõgens folgende Grenzen nicht erreicht: 

ortsverh&ltnisse 

Stãdtisch 
Halbstãdtisch 
Lãndlich - -

Für Bezüger von 
Elnfache Altersrenten Ehepaar-Altersrenten 

Fr. 20�0.
, 1850.
, 1700.-

Fr. 3200.
, 2950.
, 2700.-

(AHVG Art. 42 und 43 sowie die· ausführliche Rege-
lung in der Vollzugsverordnung.) -

Die eigentliche Durchführung der Alters- und Hin
terlassenenversicherung obliegt den Ausgleichskassen. 
Sie haben die Aufgabe, die Beitrãge festzusetzen und 
sie einzuziehen. Die Beitrãge der Unselbstãndigerw-er
benden werden beim Arbeitgeber erhoben, welcher die 
Arbeitnehmerbeitrãge direkt am Lohne abzieht und 
sie mit seinen eigenen A}peitgeberbeitrãgen der Kasse 
abliefert. Die Beitrãge der übrigen Versicherten wer
den direkt bezogen. Die Ausgleichskassen setzen auch 
die Repten fest und überweisen sie durch die Post den 
Rentenberechtigten. Die Verfügungen der Kassen
kõnnen inner:t 30 Tagen angefochten werden. (AHVG 
Art. 49-73 und 84-86)1). 

Die Durchführung der AHV kann auch unter Mit
wirkung privater Versicherungseinrichtungen erfolgen, 
die sich zu diesem Zweck vom Bunde anerkennen las
sen müssen. Die Anerkennung wird hauptsãchlich 
nachgesucht von Kassen, die ihre Leistungen nicht zu
sãtzlich zur AHV gewãhren wollen, und bewilligt, 
wenn sie Gewãhr dafür bieten, daB ihre eigenen Lei
stungen denen der AHV in jeder Beziehung mindestens 
gleichwertig sind. Die anerkannte Kasse entrichtet 
an Stelle der Versicl;terten und ihrer Arbeitgeber die 
Beitrãge an die Ausgleichskasse, hat aber auch an 
Stelle der V ersicherten den _ Anspruch auf die gesetz
lichen Leistungen (AHVG Art. 74-83). 

Die jahrliche B_elastun(j der Versicherung wird nach 
den Vorausberechnungen im ersten Jahr mit 137 Mil
lionen. Franken beginnen, in 40 J ahren aber rund 
900 Millionen Franken erreichen. Die Beitrãge der 
Versicherten dürften im J ahr 300 bis 400 Millionen 
Franken ausmachen;_der Rest ist durch die õffentliche 
Hand und Fondsiinsen zu decken. 

2. Kantonale und kom mu nale Altersversicherungen 
und A ltersbe

-
i hilfen 

Die eidgenõssische Alters- und Hinterlaasenenver
sicherung soll nur die Grundlage der sozialen Alters
vorsorge bilden. Trotz mõglichster Anpassung an die 
verschiedenen wirtschaftlichen Bedürfnisse unseres 
Landes wird das soziale Versicherungsbedürfnis beson
ders in Stãdten und Industriekantonen von ihr nicht 
in vollem MaBe . gedeckt. In solchen _ Gegenden sind 
daher Bestrebungen im Gange, die Altersversicherung 
auf regionaler Basis weiter auszubauen. Das AHVG 
gibt in Art. 83 den Kantonen ausdrüçklich das Recht, 
kantonale V ersicherungseinrichtungen zu _ schaffen. 

Nur die Erhebung von Arbeitgeberbeitrãgen ist aus
geschlossen. 

Es bestehen bereits seit lãngerer Zeit eine Anzahl 
kantonaler Versicherungseinrichtungen und Alters
beihilfen. 

a) V ersieherungen. 

Die staatliehe Altersversieherung des Kantons Ap
penzell A.-Rh • . versichert die Kantonseinwohner obli
gatorisch2). Der jãhrliche Beitrag der Versicherten be
trãgt Fr. 10.-, für Mitglieder auBerhalb des Kantons 
Fr. 20.-. Vom 65. Altersjahr an werden Altersrenten 
gewãhrt, die mit Fr. 100.- im Jahr beginnen u'nd bis 
zu einem Hõchstbetrag von Fr. 300.- für Mãnner 
und Fr. 240.- für Frauen ansteigeri kõnnen. 
- Auf Grund des Gesetzes über die staatliehe Alters

und Hinterlassenenversieherung des Kantons Basel
Stadt sind alle Kantonseinwohner im Alter von 20-50 
J ahren versicherungspflichtig, vorausgesetzt, daB sie 
als Schweizer mindestens 2, als Auslãnder mindestens 
15 J ahre im Kanton niedergelassen sind. Die J ahres
prãmien betragen für mãnnliche Versicherte Fr. 60.-, 
füi l!:ldige Frauen Fr. 50.40. Für niinderbemittelte Ver
sicherte leistet der Kanton einen Teil oder die volle 
Prãmie. Die Leistungen smd abgestuft nach der Dauer 
der Prãmienzahlung. Verheirateten Frauen wird wãh
rend der Dauer der Ehe die halbe Altersrente ausge-

. richtet. Die jãhrliche Altersrente betrãgt bei 15 Bei
tragsjahren (Minimaldauer) für Mãnner Fr. 120.-, für 
Frauen Fr. 100.- (50.-), bei einer Beitragsdauer von 
45 Jahren (Maximum) für Mãnner Fr. 720.- und für 
Frauen Fr. 600.- (300.-). Um die Doppelversiche
rung zu vermeiden, ist für Personen, die bei õffentlich
rechtlichen oder privaten Fürsorgeeinrichtungen ihres 
Arbeitgepers oder Berufsverbandes versicher't sind, 
eine Sonderregelung getroffen. Die Kassen kõnnen sich 
als Ersatzkassen anerkennen lassen. 

Die Beitrãg� der staatliehen Alters- und Invaliden
versieherung des Kantons Glarus belaufen sich auf 
Fr. 8.- im' Jahr. Der Beitritt zur Kasse ist für die 
Einwohner vom 17. bis 45. Altersjahr obligatorisch. 
Di e j ãhrliche Altersren� betrãgt bei V ollendung des 
65. Altersjahres Fr. 200.- für Mãnner und Fr. 180.
für Frauen; sie steigt bis zum Hõchstbe.trag von 
Fr. 260.-, bzw. Fr. 240.-S). 

Im Kanton Genf besteht schon seit dem Jahre 1852 
eine freiwillige Altersversicherung des Greisenasyls 
Petit-Saconnex. Es konnen sich Genfer und im Kan
ton wohnende Schweizerbürger versichern lassen. Die 
Beitrãge richten sich nach den.Altersrenten, die in der 
Regel vom 60. Jahre an ausgerichtet werden. Der Kan
ton zahlt keine Beitrãge, übt aher die Aufsicht aus und 
garantiert die Versicherungsleistungen. _ 

Die Volksversieherungskasse des Kantons Neuen
burg versichert Kantonseinwohner und auBerhalb des 
Kantons wohnende Neuenburger auf freiwilliger Basis. 
Áhnlich wie eine private Lebensversicherungsgesell
schaft umfaBt sie au eh die Leibrentenversicherung und 
die gemischte Versicherung. An Personen, die sich vor 
dem 40. Altersjahr versichern lassen, gewãhrt der 
Staat Prãmienzuschüsse bis zu Fr. 3.60 im Jahr. Auf 

'l Weitere Angaben über die Organisation der AHV siehe Nachschlageteil. 
2) Die Frage, ob únd in welcher Form die Versicherung nach 1949 weitergeführt werden soll, wird gegenwãrtig abgeklii.rt. 
8) Die Frage der Weiterführung der Altersversicherung oder der Invalidenversicherung allein wird gegenwãrtig abgeklãrt . 
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Gruppenversieherungen wird ein Prãmienz·usehuB von 
F:c. 2.40 je Teilpoliee unabhãngig vom Eintrittsalter 
gewãhrt, sofern sieh die Monatsrente auf mindestens 
Fr. 10.- belãuft. 

Der Rentenversicherungskasse des Kantons W aadt 
kõnnen Kant0riseinwohner und WaadtlãRder freiwillig 
beitreten .. -Es werden Altersrentenversieherungen bis . 
zu Fr. 5000.- im Jahr mit oder ohne Rüe�gewãhr im 
T.o!ilesfall ahgesehlossen. Sehweizerbürgern werden auf 
Ja:hJJesej.nlargen von !Fr. 6.- bis 120.- staatliehe Prã
mienzusehüsse von Fr. 6.- bis 12.- als Aufmunte
ru:ngsprãmien gewãhi-t. Sehulkinder erhalten ei:nen Zu
sehuB, aueh wenn die Prãmie weniger als Fr. 6.- be-
trãgt. 

· 

a) Altersbeihilfen. ' 

Unter Altersbeihilfen werden hier unentg�ltliehe 
Leistungen der Kantone und Gemeinden verstanden, 
auf die in der Regel ein Reehtsansprueh besteht, wenn 
.der Anspreeher die Bedürftigkeit naehweisen kann. 
Mit der Einführung der Alters- und Hinterlasse:nen
versieheFu:ng hat die Altersbeihilfe der KantoRe noeb, 
stãrker als v.orher den Charakter ein�r wert:volleri zu
sãtzlielien Altershilfe bekommen, die z .. B. in Basel, 
Genf und Zürieh im Einzelfall die Leistung der eidg. 
Altersversieherung übersteigen kann, oft aber nur be
zweekt, die ini t kantonalen und kommunalen Zusehüs
sen vor 1948 ausgeriehteten Renten aueh in Zukunft 
im gleiehen Umfange zu gew;ãhren. 

Die kantcmalen und kommunalen Zusatzleistungen 
werden an Niehtbürger des Kantons oder der Ge
meinde nlir gewãhrt, wenn der 'Rentenanwãrter eine 
bestimmte Anzahl Jahre (2-20 Jahre) im Kanton, 
bzw. d er Gemeinde wo�nhaft war. In versehiedenen 

· Fãllen sind selbst für Kantons- und Gemeindebürget 
KaJJenzfristen, voJJgesehen. 

Wãhrend. die Erlasse der Gemeinden über die Bei
hilfen nur im Naehsehlageteil aufgeführt werdeR, sei· 
kurz auf die kantonalen Gesetze hingewiesen. 

Im Kanton Aargau sollen naeh einem Projekt des 
Regierungsrates vom· 24. Oktober 1947 die Hõchst-

' ansãtze der eidgenõssisehen Übergangsrenten (siehe 
oben) an ;Ehepaare und Witwen in lãndliehen und 
halbstãdtiseh�n Verhãltnissen und an alleinstehende 
Greise in lãndliehen Verhãltnissen erhõ,b.t werden. 
Ordentliehe Rel}.ten der eidgenõssisehen Versieherung 
sollen für Bediirftige bis zur Hõhe der Übergangsren
ten erhõht werden, wenn sie diese nieht erreiehen. 

Das Gesetz des .Kantons Basel-Stadt über die kan
tonale Alters- und Hinterlassenenversieherung sieht 
neben den ordentliehen Altersrenten (siehe oben), auf 

·welehe ein unbedingter Reehtsansprueh besteht, aueh 
Fürsorgebeitrãge an bedürftige Greise vor. Diese Bei
trãge ergãnzen die Renten der eidgenõssischen und 
der kantonalen Versieherung um hõehstens Fr. 660.
(Fr. 1320.-, wenn beide Ehegatten über 65 Jahre alt 
sind), werden aber nur s.oweit gewãhrt, als dadureh die 
Übergangsrenten des Bundes nieht gekürzt werden. 
Bei der kántonalen Zwangsversicherung handelt es 
sieh uin eine Ergãnzungsversieherung zur AHV im 
Sinne von Art. 83 des Bundesgesetzes vom 20. De
zember 1946. 

Im Kanton Bern sieht das Gesetz vom 15. Dezem
ber 1947 über die zusãtzliehe Alters- und Hinterlas-

senenfürsorge zur Alters- und Hinterlassenenversiche
rung des Bundes die Ausrichturig von Fürsorgebei
trãgen von insgesamt hõchstens 2,7 Mill. FrankeB pro 
Jahr voF. Auf die Fürsorgebeitrãge besteht kein 
Reehtsansprueh. Die Fürsorgebeitrãge werden aus
gerichtet: 

a) an bedürftige Sehweizer, die Anspruch auf eid
genõssische Renten ha ben urid durch den ZuschuB .aus 
kantonalen und kommunalen Mitteln von der Armen

. genõssig�eit befreit werden kõnnen. J e nach vorhaB
de:nen Míttéln kõnnen die eidgenõssischen Renten bis 
U!ll 50% erhõht werden. · . ' 

b) an bisherige Bezüger von Fürsorgebeitrãgen, die 
_auf Grund der vor 1946 besteli.enden eidgeneàsisehen 
Ffusorge oder der Übergangsordnung hehere Renten 
erhielten, sowie an ãltere Arbeit,slose, die aus der am 
31. Dezember dahingefallenen Hilfe an ãltere Arbeits
lose Rertten erhielten. 

Im Kanton Genf werden die eidgenõssischen Renten 
an alleinstehende Altersrentner auf Fr. 1800.- und 
an Ehepaare-aufFr. 3000.- im .Jahr ergãnzt. Die Ren
ten an Hinterlassene werden auf Fr. 1800.-, die
jenigen an Vollwaisen auf Fr. 720.- und diejenigen 
an Halbwaisen alilf Fr. 540.- im Jahr ergãnzt. I>ie 
EinkommensgFenzen entspreehen demjenigen des Bun
desgesetzes für stãdtisehe Verhãltnisse. · 

Im Kanton N euenburg werden aus Mitteln des Kan
tons urid der GemeindeB 

a) die Übergangsrenten an Bezuger in lãndliehen 
Verhãltnissen auf die Hõhe der Ansãtze für halbstãd
tisehe Verhãltnisse erhõht, 

b) Leistungen an Personen, die vor dem.3l. Dezem
ber 1947 die Hilfe für ãltere Arbeitslose erhielten, wei
ter gewãJhrt, 

e) die, ordentlichen Renten an bedürftige Bezüger 
wenn nõtig bis zur Hõhe des Ansatzes der Übergangs
renten ergãnzt. 

Jm Kanton St. Gallen wird der kantonale Armenfonds 
in den Fonds für die kantonale Alters- und Hinterlas
senenveJ::sieherung übergeleitet. Der Regierungsrat wird 
ermãehtigt, aus den Einnahmen der Ertrãgnisse dieses 
Fonds zusãtzliehe Leistungen an rentenbereehtigte, 
bedürftige Personen, oder Reitrãge an Org�tnisationen, 
die solehe Leistungen auszahlen, zu gewãhren. Díe 
kantonalen Organe dér Stiftungen ,Für das Alter" 
und ,Pro _ Juvey.tute" richten vorlãufig Fürsorgebei
trãge aus solchen Mitteln des Kantons aus. 

Im Kanton Schaffhausen ist ein neues Gesetz über 
die Ausriehturig von zusãtzliehen Leistungen zu den 
Renten des Bundes in Vorbereitung, das feste, für jede 
Rentnerkategorie einheitliehe Leistungen des Kantons 
an die Bezüger der eidgenõssisehen Renten vorsieht. 
Diese werden gemãB RegierungsbesehluB vom '24. De
zember 1947 bis zur Irikrafttretung des neuen kanto
nalen . Gesetzes aus kantonalen Mitteln ergãnzt und 
zwar bis zur, Hõhe der vor 1948 ausgerichteten Über
gangsrenten, die aueh sehon dureh kantonale Mittel 
erhõht worden waren. 

Im Kanton Solothurn werden bis zur Sehaffung einer 
neuen Vorlage über die Ergãnzung der eidgenõssisehen 
Versieherungsleistungen kantonale Zulagen von Fran
�en 150.- in stãdtischen, Fr. 200.- in halbstãdti
sehen und Fr. 240.- in lãndliehen Verhãltnissen zu 
den Übergangsrenten gewãhrt. Für Ehepaare be-
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tragen die entsprechenden Ansãtze Fr. 200.-, 280.
und 360.-. Die Einkoinmensgrenzen für die Geltend
roachung der kantonalen Zusatzleistungen sind wesent
lich geringer als diejenigen des AIIVG. 

Im Kanton Thurgau werden aus einem Fonds für 
kantoFJ.ale Hillterlassenenbeihilfen an liedürftige Be
züger eidgenõssiseher Re.nten nach Ermes�en einer spe
ziellen Kommission jãhl'lieh einmal Beitrãge' in der 
Hõhe bis zu Fr. 150.- gewãhrt. Ein Reehtsanspruch 
besteht nicht . 

Im Kanton W allis wird die Frage der Einführung 
einer zolilsãtzliehen Alters- und HinterlasseRenfürsorge 
des Kantons und der Gemeinde geprüft. 

Nach dem Gesetz des Kantons Zürich über die 
AJters- und Hinterlassenenbeihilfen leisten die Gemein
d�n mit kantonaler Subvention Beihilfen an bedürftige 
Greise, Witwen und Waisen, die damit vor Armen
genõssigkeit bewahrt oder davon befreit werden kon
nen. Die Beihilfen werden naeh dem Grad der Bedürf
tigkeit und den õrtliehen Verhãltnissen abgest.uft, 
doch sieht das Gesetz Hõehstsãtze vor, die für die 
Altersbeihilfe an alleinstehende Personen in stãdti
J>chen Verhfiltnissen Fr. 800.- und in niehtstãdtisehen 
Fr. 720.- betragen. Überdies kennt es Berechtigungs- · 
g renzen bezüglich VermõgeB uRd Einkommen, wobei 
die letztere dureh eigenes Einkm;nmen erhõht werden 
ka:nn. Die Gemeinden sind frei, z·u ihren eigenen Lasten 
die Bereçhtigungsgrenzen heraufzusetzen und über die 
H0chstgrenzen hinaus Zusehüsse zu den Beili.ilfen zu 
gewãhren. 

3. Private Altersversicheru ngen 

a) Altersversicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen der 
Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer. 

Die private Altersvorsorge der Arbeitgeber für die 
Arheitnehmer hat in der Schweiz einen sehr hohen 
liltand erreieht. Ihre Bedeutung kann aus der Pen
sions�assenstatistik 1941/42 ersehen werden, ist aber 
seither noeh · stark gestiegen, indem die Zahl der V ér
sicherungseinriehtungen bis Ende 1946 um meb,r als 
die Hãlfte zugenommen hat. 

Ende 1941 waren nach dieser Statistili: rund 300 000 
Arbeitnehmer dureh solehe Einriehtungen für die wirt
sehaftliehen Folgen ihres Alters versiehert. Im Ge
schãftfljahr 1941/42 wurden an rund 47 000 Rentner 
etwa 134 Millionen Franken an Alteis- und Invaliden
renten ausgeriehtet. In diesem J ahre sind auBerdem 
rund 4 Millionen Frimken als Einmalzahlungen an 
alte und invalide Angestellte ausbezahlt worden. · 

Neben diesen Versieherungsleistungen kamen im 
glejchen Zeitraum folgende Fürsorgeleistungen zur 
Ausrichtung: 
für etwa 5 Millionen Franken Zeitrenten, Kapita:lzah

lungen und Abgangsrntsehãdigungen an Mitglieder 
von Spa:r:einlegerkassen; 

mehr als 3 Millioneu' F�ankerÍ als Zuwendungen aus 
W ohlfahrtsfonds 

un d rund 8 Millionen Frankén als Ruhegehãlter. 
' 

b) Altersversicherungseinrichtungen für Mitglieder von 
Vereinen und Gewerkschaften. 

Diese Versieherungseinriehtungen umfaBten Ende 
1941 an die 250 000 Mitglieder. An rund 6000 Alters-

9 

und Invalidenrentner sind -im Jahre 1941/42 nicht 
ganz 2 Milli�nen FraMen an Renten ausgeriehtet wor
den. Dazu kommen Kapitalzahlungen an Alte und 
Invapde in àer Hõhe von 1,5 MillioFJ.en .• 

-e) Versicherungen durch Einzelabschlüsse liei konzes
sionierten. Lebensversicherungsgesellschaften. 

Wãhrend die groBen Einzel-Kapitalversieherungen 
auf den Erlebensfall und die Rentenversicherungen, in 
die man sieh oft dureh eine einmalige Eihlage einkauft, 
nieht zu den Sozialversiepernngen gerechnet werden 
kõnnen, sind die .kleinen gemisehten Versieherungen 
so verbreitet, daB ihre soziale Bedeutnng im Le ben âer 
sehweizeriseb_en V olkswirtsehaft ni eh t zu" verkennen 
ist. Bei einem Bestand der klei:nen Einzel-Kapitalver, 
sieherungen auf den Todesfall von über 1,2 Millionen 
Polieen und J ,85 Mi.lliarden V ersieherungssumme sind 
1945 auf mehr als 25 000 Polieen 27,5 Millionen Fran
ken bei Err.eichung des in der gemisehten V ersiqhe
rung vere,inbarten Alters ausbezahlt worden. 

·m. Freiwil l ige Altershilfe 

Selbsthilfe, Unterstützung dureh Blutsverwandte, 
Car�tas und iMientliehe Armenpflege sind die herkõmm
liehen Mittel, um der, Not des Alters vorzubeugeB u.nd 
sie -zu lindern. Weshalb ist daneben in den .letzten 
J ahrzehnten eine besondere freiwillige Altershilfe not
wendig geworden'� 

'Die wirtsehaftlieh bedingte Võlkerwanderung der 
letzt�n hundert J ahre hat die Familien ãuBerlich und 
innerlieh auseinandergeriSsen, Infolge der industriellen 
Revolution sind an Stelle der selbstãndige:q. Bauern 
und B'(irger, in deren W ohn- und Erwerbsgemeinsehaft 
1,1.lt und jung Schutz, Arbeit und Nahrung fanden, die 
unselbstãndig erwerbenden Arbeiter. und Angestellten 
zur Volks)llehrheit ge:vvorden. Die mediziniseh-hygie
nisehen Er.rungensehaften haben zu einer Verlãngerung · 

d er mittleren Lebensda u er un d, in V erbindung mit d em 
bis vor k�zem anhaltenden Geburtenrückgang, zu 

· einer fort,schreitenaen Überalterung geführt. 
Diese wirtschaftlieh-sozialen, demographisehen und 

psychiseh-mo:ralisehen Vorgãnge habf;)n eine Reihe für 
die alte Generation verhãngnisvoller Folgen nach sich 
gezogen und neue Probleme aufgeworfen: l. eine ftü
her unbekannte materielle Massennot des Alters; 
2. das Prob�em der alleinstehenden Alten ohne IGnder 
oder mit in der Ferne wohnénden Kindern; 3. die 
liesonderer Pflege bedürft�gen Greise und Greisinnen; 
4. das Problem angemessener geistiger und kõrper-

. lieher Besehãftigung der Alten; ·5. Ehrung des Alters. 
Die freiwillige Áltershilfe hat ihre V orlãufer in den 

von frommen Wohlt&tern gestifteten Almosen und 
Hospizen so)Vie in den Spitãlern und Pfrundhãusern 
der mittelalterlichen Stãdte. Im 19. Jahrhundert sind 
dazu zahlreiehe von kirchlicher und gemei:nnütziger 
Seite gegründl'lte Altersasyle gekommen, welehe dazu 
bestimmt waren, würdige Greise und Greisinnen vor 
dem gefürehteten Armen:haus zu bewahren. An: vielen 
Orten wm:den aueh mehr oder weniger anséhn:liehe 
Fonds gestiftet und geãufnet, deren Zinsertrag ganz 
oder teilweise zur Ausrichtung bescheidener Spenden 
an die ãltesten Bürgereiner Gemeinde oder eines Kan
tons verwendet werden muB (Nr. l4�0ff.) 



6 6  Hllte für das Alter 

V eranlaBt durch die wãhrend des ersten W eltkrieges 
eingetretene Teuerung, welche die Mãngel der bishe
rigen Verwandten- und Armenunterstützung offen
kundig machte, wurde im Herbst 1917 die Initiative 
zur Schaffung eines Hilfswerks für die notleidenden 
Alten ergriffen. Aus den Beratungen des zehnkõpfigen 
Komitees ging im Sommer 1918 die Stiftung ,Für das 
Alter'' (Nr. 1489) hervor, welche durch die Schweiz. 
Gemeinnützige GesellschaJt errichtet wurde. Diese 
Stiftung mit Sitz und Zentralsekretariat in Zürich und 
Komitees in allen Kantonen ist der Haupttrãger der 
freiwilligen Altershilfe in der Schweiz. Ohne die ver
dienstlichen Bemühungen kirchlicher und gemeinnüt
ziger Kreise irgendwie zu verkennen, werden die An
strengungen und Leistungen der freiwilligen Alters
hilfe in Verbindung mit der Stiftungsarbeit darge
stellt. 

1. Die materielle Massennot des Alters 

hat den AnstoB zur Gründung der Stiftung ,Für das 
Alter" gegeben. Bis zur Aufnahme ihrer Tãtigkeit 
stand die Versorgung der bedürftigen Greise und Grei
sinnen in Armenhãusern, kantonalen Pflegeanstalten 
oder, ·wenn es gut ging, iri Altersheimen im Voràer
grund. Neben dieser sogenannten geschlossenen Alters
fürsorge verhalf die Stiftung auch der sogenannten 
offenen Altersfürsorge zu ihrem Recht. Ihre Mitarbei
ter gingen von dem . fürsorgerisch richtigen Grund
gedanken aus, daB in zahlreichen Fãllen ein verhãltnis
mãBig bescheidener, regelmãBiger. Beitrag genüge, um 
alten Leuten die Verbringung ihres Lebensabends in 
der eigenen Familie zu ermoglichen. BloB für ganz 
alleinstehende und besonderer Pfl.ege bedürftige alte 
Leute gaben si� der Asylversorgung den Vorzug. So 
haben die Kantonalkomitees zunãchst bloB aus dem 
Ergebnis der j ãhrlichen Sammlung und weitern frei
willigen Zuwendungen regelmãBige Beitrãge an bedürf
tige Greise und Greisinnen ausgerichtet. Bald über
stieg deren lawinenartig anschwellende Zahl die Lei
stungsfãhigkeit eines rein privaten W erkes und muBten 
Subventionen von Kantonen, Gemeinden und dem 
Bund in Anspruch genommen · werden, um einiger
maBen dem wachsenden Bedürfnis entsprechen zu 
kõnnen. 

Die Gründer der Stiftung waren sich von vornherein 
kiar· darüber, daB auf freiwilligem W ege allein eine Be
seitigung der materiellen Massennot des Alters nie er
reicht werden kõnne. Sie haben daher als einen der 
drei Hauptzwecke der Stiftung aufgestellt, ,alle Be
strebungen zur Forderung der Altersversicherung, und 
insbesondere au eh · d er gesetzlichen,' z u unterstützen". 
So hat die Stiftung von Anfang an Pionierarbeit ge
leistet für den V ersicherungsgeàanken, indem sie das 
Schweizervolk auf die oft verborgene Altersnot in sei
ner Mitte · aufmerksam machte und auf das MiBver
hãltnis zwischen den verfügbaren und den dringend 
notwendigen Mitteln hinwies. Die überwãltigende .An:
nahme der eidgenõssischen Alters- und Hinterlassenen
versicherung durch das Schweizervolk aller Landes
gegenden am 6. Juli 1947 bedeutet somit auch einen 
Ehren- und Freudentag für die Gründer und Mitarbei
ter der Stiftung ,Für das Alter" .  

Das Inkrafttreten der eidgenõssischen Altersver
sicherung am l. Januar. l948 hat die gesetzliche Grund-

.,. 
l 

lage zur wirksamen Bekãmpfung der materiellen Mas
sennot des Alters geschaffen, diese Not aber noch nicht 
võllig beseitigt. N e ben den zusãtzlichen kantonalen 
und kommunalen Altersbeihilfen ist die Mithilfe der 
Stiftung ,Für das Alter" weiter nõtig in zahlreichen 
Einzelfãllen, welche entweder nicht in den Rahmen 
des Gesetzes passen oder a�s besondern Gründen einer 
zusãtzlichen Hilfe bedürfen. Es würde zu weit führen, 
dies nãher darzulegen. Erwãhnt seien nur die vorzeitig 
Altersgebrechlichen zwischen 60 und 65 J àhren sowie 
die von den tnbergangsrenten ausgeschlossenen betag
ten Auslãnder, namentlich die gebürtigen Schweize
rinnen. 

2. Die alleinstehenden Alten 

bilden ein Problem, das durch die Versicherung nur 
zum Teil gelõst wird. In vielen Fãllen ziehen Vater und 
Mutter nach Verlust des Verdienstes oder des Lebens
gefãhrten zu einer Tochter oder einem Sohn. Die Kan-

. tonalkomitees der Stiftung sehen von einer Karenz
frist für die Gewãhrung eines regelmãBigen Beitrags 
an neu in den Kanton zuziehende Eltern ab, wãhrend 
die Altersbeihilfen eine lãngere Niederlassungsdauer 
für die Bezugsberechtigung verlangen. 

. Andere alleinstehende bedürftige Alte haben irgend
Wo, oft in einem alten Hause, noch eine billige Woh
nung inne oder bewohnen ein Zimmer und halten sich 
stundenlang in Altersstuben, alkoholfreien Restaa
rants und an ãhnlichen Orten auf. Diese selbstãndige 
Lebensweise, an der die einigermaBen rüstigen alten 
Leute sehr hãngen, lãBt sich aber immer schwieriger 
verwirklichen, weil Zimmer zu bescheidenen Preisen 
kaum mehr zu finden sind und alte Hãuser abgebro
chen und durch Neubauten mit teureren Wohnungen 
ersetzt werden. Es wird deshalb immer dringender, den 
alten Leuten W ohngelegenheiten zu beschaffen. In 
Sitten gewãhrt das Hospice Ste-Catherine (Nr. 1748) 
alleinstehendei;J, alten Frauen ein Zimmer mit Koch
gelegenheit und �inen kleinen ZuschuB an ihren 
�ebensunterhalt, den sie im übrigen selbst verdienen. 
In Zürich bestehen Ansãtze zu ahnlichen Lõsungen 
(Nr. 1847/48) .  In Genf wurde 1932 vom Kantonal
komitee der Stiftung ,Für das Alter" die ,Cité-Vieil
lesse" (Nr. 1634) gegründet. Sie besteht aus vier Ge
bauden mit 160 Kleinwohnungen aus einem Zimmer 
mit Küche und W. C. Diese Wohnkolonie für allein
stehende alte Leute hat sich so bewãhrt, daB von der 
gleichen Sei te eine zweite W ohnkolonie für alte Ehe
paare gebaut wird. Ein nachahmenswertes Vorbild 
für andere groBe · Stadte. 

Soweit aber die minderbemittelten Alten keine er
schwingliche Unterkunft finden und auch nicht bei 
Verwandten aufgenommen werden kõnnen, aber auch 
wenn sie zu gebi:�chlich sind, um selbstandig zu haus
halten, bleibt ihnen in der Regel bloB der Eintritt in 
ein Altersheim oder, falls das Kostgeld nicht aufge
bracht' werden kann, in das Armenhaus, bzw. Bürger
heim der Heimatgemeinde übrig. Mit Unterstützung 
der Stiftung íst in den letzten dreiBig Jahren in den 
meisten Kantonen eine groBe Zahl von Altersheimen 
(Nr . .  1545 ff.) errichtet und ausgebaut worden: Dabei 
wurde die Gründung kleinerer Heime mit familien
ãhnlichem Charakter begünstigt. Die schweizerische 
Stiftung hat in verschiedenen Altersheimen den 

• Freiwillige Altershilfe 67 

zu einem Kostgelderfonds gelegt, woraus 
RP.lftrE�ge an das sonst unerschwingliche Kostgeld un

Greise und Greisinnen geleistet werden. 
Aucb gewãhrt sie regelmãBige Beitrãge an das Kost
geld, um alten Leuten den Eintritt in ein Altersheim 
zu ermõglichen. 

3. Die pflegebedürftigen Alten 

weJ:den 7;U einer dringenden Aufgabe, die bloB mit ver
einter Kraft von Kantonen, Gemeinden und .Gemein
nützigkeit gelõst werden kann. Zunãchst stellte sich 
der Stiftung das Problem der Asylversorgung alter 
Blinder und Taubstummer, für welche die Angeho
rigen nicht richtig sorgen kõnnen. Die schweizerische 
Stiftung hat Beitrãge an die Errichtung der Blinden
Altersheime in St. Gallen, Kilchberg bei Zürich, 
Kriens, Genf und Lugano geleistet sowie an den Aus
hau des Taubstummenheims für Mãnner in Uetendorf. 
Um den Eintritt der alteri Blinden und Taubstummen 
in diese Heime zu erleichtern, gewãhren sowohl die 
K!J;ntcmalkomitees als die Zentralkasse der Stiftung 
regelmãBige Kostgeldbeitrãge. . 

Ein Mangel besteht an Pflegeheimeli (Nr. 7596), 
zur Betreuung chronisch kranker und altersgebrech
licher Pers0nen, welche weder in einem Altersheim 
noch in einem Spital richtig untergebracht sind. Im 
Altersheim kann dem einzelnen meist nicht eine 
so eingehende Pflege zuteil werden, wie sie diese 
kõrperlich und oft a-uch geistig gebrechlichen Greise 
nõtig haben. Auch würden manche vo� ihnen die Ge
meinschaft der ordentlichen alten Leute· zu sehr bê
lasten. In den Krankenhãusern solltfm sie aber nicht 
lãnger bleiben, als unbedingt nõtig ist, nicht nur aus 
finanziellen Gründen und wegen des Mangels an Spital
betten, sondern auch wei} der hygienisch-sachliche 
Spitalbetrieb ihren gemütlichen Bedürfnissen nicht 
entspricht. Die Kantonalkomitees der Stiftung ,Für 
das Alter", welche dazu finanziell in der Lage sind, so
wie die Gesamtstiftung werden deshalb nach Mõglich
keit mithelfen bei der Scha:ffung von Pflegeheimen, 
deren Ver�ehrung wegen der zunehmenden Zahl der 
an chronischen Alterskrankheiten leidenden Menschen 
dringend notwendig }st. 

4. Die Beschãftigung der. Alten 

bildet ·auf dem Bauernhof, in der Werkstatt und im 
Laden kein Problem. Die Landwirte sind, besonders 
in den StoBzeiten von Heuet, Emd und Ernte, froh 
über die Mithilfe der alten Eltern, Knechte und Mãgde, 
welche ihren Altenteil oder das Gnadenbrot genieBen. 
Anders verhalt es sich bei den meisten alten Arbeitern 
und Angestellten, wenigstens in den Stãdten. Soweit 
sie keinen Pflanzplatz oder sonst einen Zeitvertreib 

haben, fallen sie nach dem Verlust ihrer Stelle sich imd 
den andern zur Last und verkümmern vielfach geistig 
und kõrperlich. Deshalb ist das Bedürfnis nach einer 
besondern Alterspflege entstanden. Zu,erst bürgerten 
sich Weibnachtsfeiern für alleinstehende alte Leute 

. ein, dann Altersnachmittage, an welchen vielerorts 
arm und reich ohne Unterschied teilnehmen, wãh
rend die Jungen für Unterhaltung sorgen. Auch Aus
flüge mit von Privaten zur Verfügung gestellten Autos 
und Seefahrten kamen auf, um die Betagten einmal 
im J ahr aus ihrem einsamen Stüblein herauszuführen 
und ihnen die Schõnheit der Heimat zu zeigen. SchlieB
lich wurden in Stãdten und Industriegemeinden von 
Pfarrãmtern und andern Kreisen regelmãBig aNe 
Monate oder alle 14 Tage stattfindende Altersstuben 
eingeführt. Das Basler Kantonalkomitee der Stiftung 
,Für das Alter" z.  B. hat 1946 an 29 Altersstuben, 

. welche von 2112 alten Frauen und Mãnnern besucht 
wurden, Beitrãge von Fr. 21 120.- geleistet. Diese 
ganze Alterspflege steht erst in den Anfãngen : au eh 
unsere Alten leben nicht von Brot allein, sie brauchen 
einen Lebensinhalt, der jhren schwindenden Krãften 
entspricht und sie vor vorzeitigem geistigem und kõr
perlichem Zerfall bewahrt. 

5. Die Ehrung des Alters 

sucht der alten Generation diejenige Stellung in der 
Volksgemeinschaft zu wahren, die ihr dank ihrer 
vollbrachten Lebensarbeit gebührt. Die Ehrfurcht vor 
dem Alter braucht meist keiner besondern Pflege, so
lange der Bauer und Bürger als Haup.t der Familie und 
des Betriebes bis zum Tode das Heft in der Hand be
hãlt und alles von seiner Entscheidung abhãngt. Mit 

. der Lockerung der Familiengemeinschaft verlieren die 
Alt�n aber oft au eh das ihnen gebührende Ansehen ; ihre 
wirtschaftliche Not und die Schwierigkeit des Zusam
menlebens iJ:n engen Raum lãBt sie da und dort als Bela
stung empfinden. Schule und Kirche, Gemeinwesen und 
Stiftung ,Für das Alter" wirken deshalb zusammen, um 
den Alten neben der Unterstützung auch die für ihre 
seelischen Schwierigkeiten so nõtige Achtung zu v:er
schaffen. Es geschieht dies z. B. durch di e Ehrung der 
Hundert-, Neunzig- und Achzigjahrigen und die Feier 
der goldenen, diamantenen und eisernen Hochzeiten. 
Auch die Alterstage, an welchen des Alters in Predigt 
und Kinderlehre gedacht wird und an deren Gestal
tung an vielen Orten die· Jugend mitwirkt, sollen nicht 
nur de:n Alten Freude mach,en, sondern auch bei den 
J ungen die Ehrerbietung gegenüber dem Alter wecken 
und verliefen. Denn wenn das Alter geehrt und ihm 
die gebührende Stellung gewahrt wird, so erwãchst 
daraus das Verstandnis und die Bereitwilligkeit zur 
nõtigen Hilfe. 



5. Kapital Hi lfe für den, LebensunterhaU 

A .  G ru ndsãtz l i ches und Gesch icht
l iches 

l .  Fatnil ienhi lfe u nd U nterstützung durch 
Fremde 

Soweit der Einzelne nicht imstande ist, selbst für 
seinen Lebensunterhalt zu sorgen, tritt nach Sitte und 
Recht in erster 'Linie seine Familie für ihn ein. Der 
Ehemann hat nach dem schweizerischen Zivilgesetz
buch ,für den Unterhalt von W eib und Kind in ge
bührender Weise Sorge zu tragen" und Blutsverwandte 
in aúf- und absteigender Linie und Geschwister -
letztere n ur, wenn sie si eh in günstigen Verhãltnissen 
befinden - sind ,gegenseitig verpflichtet, ·einander zu 
unterstützen, sobald sie ohne diesen Beistand in Not 
geraten würden".  · 

Hilfsbedürftige Menschen haben �ber oft keine lei
stungsfãhigen Angehõrigen'und sind deshalb aufUnter
stütz·ung von dritter Seite angewiesen. Diese erfolgt 
entweder zufãllig tind unorganisiert, sei es auf Grund 
,persõnlicher Beziehungen unter ;Nachbarn, Freunden 
oder Berufsgenossen, sei es als Wohltatigkeit Besser
gestellter, oder aber sie wird durch. bestimmte Organi
sationen nach gewissen Regeln gewãhrt. Die wichtig
sten dieser Kõrperschaften sind in geschichtlicher Rêi
hen:folge die Kirchen, Gemeinden und Staat und pri
vate Vereine. Bei jeder von ihnen kann -die Unterstüt
zung entweder freiwillig erfolgen oder aber auf Grund 
einer gesetzlichen Pfl.icht, wenn auch bei den õffent
lichen Kõrperschaften die Pfl.ichtleistu,ngen und bei 
den , Kirchen und privaten Organisationen die Frei· 
willigkeit die Regel bilden. 

1 1 .  Aus der Geschichte des Armenwesens 

Die Reformation hat das ursprünglich kirchliche 
Unterstützungswesen in den von Zwingli beeinfl.uBten 
Kantonen verstaatlicht, wãhrend es Calvin den Kirch
gemeinden übertrug. Erst in neuerer Zeit fingen auch 
die deutschscliweizerischen Kirchen wieder an, ihre Be
dürftigen zusãtzlich oder bei v:orübergehenden Not
lagen aus dem Kirchenopfer oder besondern Spend
gütern (Nr. 4203 ff.) direkt zu unterstützen. Daneben 
bestehen protestantische Unterstützungsorganisatio
nen, die z. T. unter Leitung des Pfarrers oder der 
Pfarrfrau stehen. In den katholischen Kantonen blie
ben bis vor wenigen Jahrzehnten die alten kirchlichen 
Unterstützungsformen : Klosterspende, pri va te Ga ben 
und Stiftungen und A�fnahme Bedürftiger in ,1Spi
tãler", heute Armenhãuser, vorherrschend. Dann setzt 
mit der Schaffung der Vinzenzkonferenzen und der 
Elisabethenvereine eine lebhafte Vereinstãtigkeit für 
Armenfürsorge ein. Und neuerdings wird der S eh wer
punkt · auf die Zusammenfassung der katholischen 
Hilfstãtigkeit in der Pfarreicaritas g�legt. 

�-

Die Armenunterstützung d.urch Gemeiride und Staat 
ging von den protestanti&chen Orten der deutschen 
Schweiz aus und hat sich vór allem in der welschen 
Schweiz bis heute nicht vollstãndig durchgesetzt, in
dem z .  B. im Kanton Genf die Unterstützung der Bür
ger durch die selbstãndige Organisation des ,Hospice 
général" erfolgt. Parallel ging die Entwicklung von der 
Freiwilligkeit der Unterstützung, die heute noch in den 
Armengesetzen von Freibúrg und Solothurn betont 
wird, zur gesetzlichen Unterstützungspflicht, zueFst 
nur für bestimmte Gruppen und ·dann für alle Bedürf
tigen, wenigstens soweit sie im betreffenden Kanton 
verbürgert sind. Der Úrsprung der Unterstützungs
pflicht liegt in den Beschlüssen der Tagsatzung, die 
schon 1491 verfügte, da:B jeder Kanton sich seiner 
eigenen Armen anzunehmen habe. 1551 beschloB sie 
erneut, jeder Ort, auch cije drei Bünde und Wallis und 
alle Vogteien und jede Kilchhõre solle ihre Arme:Fl 
selbst erhalten. Darauf ist es wohl zurückzuführen, 
daB sich das Afmenwesen in der Schweiz a]lf Grund 
des Heimatprinzipes en.twickelte, von dem sich· die 
Kantone n ur schwer lõsen konnten und kõnnen. · Die 
Verbindung von Unterstutzungspflicht und Gemeinde
bürgerrecht ist auch ein wichtiger Grund für die Fern
·haltung des Bundes vom Ar!Jlenwesen. 

Wãhrend private Stiftungen für die Unterstützung. 
Bedürftiger zum Teil sehr alt sind, stammen die 
U nterstützungsvereine ode'Tl freiufilligen A'rmenpflegen 
(Nr. 4236 ff.) meist aus deín 19 .  Jahrhundert. Die 
ãltesten freiwilligen Armenpfl.egen weist die W est
schweiz auf (Bourse fran9aise in Rolle 1737, Deutsche 
Hilfskasse in Morges 175Q), weil sich an den bétreffen
den Orten keine Instanz der hedürftigen Franzosen 
oder Deutschschweizer annahm und die private unor
ganisie'rte Hilfe sich als zu schwach erwies. In der 
deutschen Schweiz trateú in der Notzeit um 1800 die 
Hülfsgesellschaften ins Leben (Zürich 1799, Aarau 
181 1 ,  Schaffhausen 1816 JlSW.), dazu kamen in der 
2. Hãlfte des 19. Jahrhunderts die lokalen Armenver
eine und die groBen freiwilligen Armenpfl.egen (Bureau 
central de Bienfaisance Genf 1867, Allgemeine Armen
pflege �asel 1870). Ihre Bedeutung wuchs mit der zu
nehmenden Wanderqng der Bevõlkerung, von der sich 
immer mehr Leute an Orten aufhielten, an denen sie 
im Falle der Bedürftigkeit keinen Anspruch auf õffent
liche Unterstützung hatten. 

Offentliche und private Armenfürsorge arbeiten in 
verschiedener Weise zusammen. Eirierseits nennt die 
Armengesetzgebung der Kantone Aargau, Solothurn 
und Baselstadt allgemein die Aufgaben der freiwilligen 
Armenpflege, anderseits weist sie auf spezielle Auf
gaben hin, die ihr übertragen werden kõnnen (Bern : 
Krankenpfl.ege vorübergehend Unterstützter, Solo
thurn : Fürsorge für Kinder und J ugendliche durch ·die 
Armenerziehungsvereine, Freiburg : alle Aufgaben der 
amtlichen Wohlfahrtsausschüsse, Zürich : Unterstüt
zung kantonsfremder Einwohner) . .  Weiter erldãrt die 
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B. Das gesetzl iche A rmenwesen 1) kantonale Armengesetzgebung-in den Kantonel). Bern, 
Freiburg, Gla�us, St. Gallen, Schaff�ausen, Solot�mrn, 
Uri und W allis 'die Zusammenarbe�t der gesetzhchen Zweck der Armenfürsorge ist · die Behebung der 
und der privaten ArmenfürSorge für wünschenswert. AI:mut der Notleidenden. Daneben wird von einigen 
In den Stãdten Basel und St. Gallen e�fo

_
lgt das Zusa�- Armengesetzen au eh die Verhütung der Armut als Auf 

enwirken in zentralen Armenkomnnsswnen. Endhch gabe genannt. Die Praxis hat schon lange hera�s:hen verschiedene Kantone die finanzielle Unterstüt- gefunden, daB dies am zweckmãBigsten durch e�e 
zung der freiwilligen Armen?fl.ege durch den Staat �or. richtige Fürsorge für die hilfs�edürft�ge Jugend, die 

Die õffentliche wie die pnvate Armenpfl.ege errelCh- , instand gestellt werden soll, slCh spater selbstãndig 
ten ihre grõBte Bedeutúng um die Jahrhundertwende, durchzubringen, geschehen kann. Alle Armengesetze 
au eh wenn die Auslagen seither infolge der Ausdeh-, enthalten darüber eingehende Bestimmungen und au eh 
nung der wohnõrtlichen Unterstütz

_
ung, de� Über�lte- die übrigen Armutsursachen, wie Krankheit, Alko

rung und hõherer Ansãtze noeh wmter gest1egen smd. holismus, soziale Untauglichkeit, wurden von den 

1 1 1 .  Wirtschaftliche Hi lfe au Berhal b der Ar· 
menp'flege -

In den letzten J ahrzehntel). setzte ein deutlicher Ab
brõckelungsprozeB ein, der den Wirkungsbereich der 
Armenfürsorge immer mehr einschrãnkt auf Men
schen, die infolge Mãnge}n in ihrer Person nicht im
stande sind, selbst für sich zu sorgen. Einmal entwik
kelte sich die Spezialfürsorge, z. B. die Jugendfürsorge, 
die Tuberkulosefürsorge, die Fürsorge für Infirme, mit 
eigenen Organen, Grundsãtzen und weitgehend auch 
eigen.en Mitteln. . . Ferner wird die Bedürftigkeit aus ãuBeren Ursachen, 
die grõBere Gruppen der Bevõlkerung bedrohen, immer 
hãufiger durch Hilfeleistungen auBerhalb der Armen- . 
pflege zu beheben versucht. Mit der zunehmenden Ein
sicht daB Alter und Verw�isung, Krisen und Kriege 
Notl�gen schaffen, die auah tüchtige Menschen hilfs
bedürftig werden lassen, mõcnte man diese vor d�r 
Demütigung der Armengenõssigkeit und der unglm
chen Behandlung durch die so verschiedenartigen 
Armenpfl.egen bewahren. Man führte de�halb neue 
Formen der Hilfe ein, einmal die oflentlwhe Unter
stützung au{Jerhalb der Armenpflege, auf die meist bis 
zu einem gewissen Einkommen ein Rechtsanspruch 

· besteht, und ferner die Subventionierung der Selbst
hilfe in der Form der Sozialversicherung. Die wichtig
sten Formen der Hilfeleistung aus õffentlichen Mitteln 
auBerhalb der Armenfürsorge sind die kommunalen 
und kantonalen Altersbeihilfen, die Dbergangsrenten 
der eidgenõssischen Altersversicherung, die Krisen
hilfe für Arbeitslose und die Kriegsnothilfe. Diese 
wurde vom Bund durch VollmachtenbeschluB geregelt 
und subventioniert und wird von einzelnen Kantonen 
und Gemeinden vorlãufig, meist als Familienhilfe, 
weiter gef ührt. 

Eine neuere Form der Hilfe bei vorübergehender 
Notlage ist die Gewãhrung kleiner, amortisations
pflichtiger Darlehen zu niedrigem ZinsfuB an unver
schuldet in finanzielle Bedrãngnis geratene, gutbe
leumdete Personen mit dem Zweck, ihr finanzielles 
Gleichgewicht wieder herstellen zu helfen und sie v_or 
wucherischer Ausbeutung zu schützen. Solche Klem
oder Sozialdarlehen werden von manchen Kantonal
und Lokalbanken, sowie Spar- und Leihkassen ge
wãhrt .  

---

1) Lit. s. Alhisser, Gander, Kiener, Schmid und Wild. 

Armenpflegen, wo sie ihnen in Einzelfãllen begegneten, 
immer wieder békãmpft. Neuerdings sind von der 
Armendirektion Bern aus eingehende Untersuchungen 
über die Armutsursachen veranlaBt worden und die 
Schweiz. Konferenz der kantonalen Armendirektoren ·hat ein Schema von 10 Hauptarmutsursachen auf
gestellt und alle Kantone ersu�ht? ihre Erhebm:gen 
für die schweizerische Armenstat1stik auf Grund d1eser 
Aufstellung durchzuführen.2) .  

Das · Armenwesen ist fast ausschlieBlich Sache der 
Kantone, weshalb. wir mit dem kantonalen Ai-men

. wesen beginnen. 

l .  Das kantonale Armenwesen 

Alle Kantone und Halbkantone besitzen ihre Armen
l:md Fürsorgegesetze. In 9 von ihnen gehen sie noch �s 
vorige Jahrhundert zurück. 16 dieser Gesetze sind se1t 
.1900 erlassen worden: Das neueste ist das des Kantons 
Schwyz vom 2. Mai 1946, das an Stelle der Ar�en-

. ordnung vori 1851 getreten ist. Das ehrwürdigs�e 
Armengesetz hat Obwalden, von 1851:. Es folgen d1e 
Gesetze von Graubünden von 1857, Thurgau von 1861 
un d Genf von 1869. 

1 .  Systeme des Armenrechtes 

In den 25 Armengesetzen kõnnen wir folgende Grup
pen mit. vier verschiedenen Armenpflege-Systemen 
unterscheiden. 

a) Nach de� alten Heimatprinzip unterstützen 
immer noch l l  Kantone, nãmlich : Appenzell A.-Rh. ,  
Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, 
'Nidwalden, Obwalden, Thurgau, Uri und Zug. Auch 
der Bezirk Oberegg im Kanton ApiJenzell I.-Rh. ge
hõrt zu dieser Gruppe. Die heimatliche Armenpflege 
hat den groBen Vorzug der Einfachheit und S

_
icher

heit mit Bezug auf den Unterstützungstrãger : die Ge
meinde, die den gültigen Heimatschein ausgestellt h� t, 
ist ohne weiteres unterstützungspflichtig. Als Nachteile 
der heimatlichen Armenfürsorge ergeben sich : MiB
brauch des Heimrufs und der Heimschaffung, bei der 
starken Entleerung der Bürgergemeinden Überwiegen 
der Fernarmenpflege mit ihrer weniger gründlichen 
Behandlung der Armenfãlle durch die nicht interes
sierten Wohnbehõrden, erschwerte Kontrolle, unper
sõnliche und deshalb auch unbefriedigende Fürsorge, 
starke, oft untragbare Belastung, name�tlich �einer 
Heimatgemeinden, vor allem wo es an emem Fmanz
ausgleich und der Mitwirkung des Staates fehlt. 

2) Lit. s. v.  Dach. 
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Eine Kuriositat stellt der Kanton Thurgau dar wo 
noch die konfessionelle Fürsorge herrscht und �el
leicht eine Revision erschwert, sodann auch Appen
zell A.-Rh., das 1934 ein neues Arniengesetz geschaffen 
hat, es aber auf das Heimatprinzip gründete. Man 
muB sich jedoch dabei daran erinnern, daB dieser 
Kanton bisher überhaupt kein Armengesetz besaB. 

b) Das Einwohner- oder W ohnortsprinzip bringen in 
ihren Armengesetzen zum Ausdruck : Appenzell I.-Eh., 
Bern, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz und 
Zürich (7). Bei diesem System soll der Unterstüt
zungswohnsitz (UW) die Heimatgemeinde ersetzen, 
d. h. wo jemand seinen polizeilichen Wohnsitz auf 
Grund einer Niederlassungsbewilligung hat, da illlJ.B 
e� auch unterstützt werden. Es ist aber bis jetzt 
mcht gelungen, dem Unterstützungswohnsitz densel
be� Inhalt zu geben, wie ihn die Bürgergemeinde auf
weiSt. So kommt es denn in diesen Kantonen überall zur 
Beschrãnkung der Niederlassungsfreiheit der Unter-· 
stütz.ten und zur Aufstellung von Bedingungen für die 
Au�nchtun? von Unterstützung durch die Wohnge
�emde . . D1� Fests�ellung des Unterstützungswóhn
Sitzes, d1e viel Umtnebe und Streitigkeiten verursacht 
ist ein ?I'oBer Na?hte�l der Einwohnerarmenpflege. ' 

�anke, Alte, Schwache und Arbeitsunfãhige. Neuer. 
dmgs hat der Kanton Zürich in seinem Armengeset� 
von 1928 e ine Formulierung gefunden : , W er ni eh t über 
die Mittel zur Befriedigung. der notwendigen Lebens. 
b�dürfnisse für sich und sein� Angehõrigen veFfügt 
wrrd unterstützt' ' ( § 24), di e au eh in di e Fürsorgegesetz� 
von Aargau, Baselland, Schaffhausen, Schwyz und 
Tessin übergegangen ist. 

e) Em e K omb�natwn des U nterstützungswohnsitzes 
mit der H eimatgemeinde zeigen die Kantone : Aargau, 
B�sella�d, St .. Gallen, Solothurn und Wallis (5). Hier 
teilen swh Hermat- und W ohngemeinde entsprechend 
der Wohnsitzdauer in die Unterstütz'ungskosten, dabei 
offenbar heeinfluBt durch das interkantonale Konkor
.dat, namentlich im Kanton Wallis. Im Kanton Solo
thurn léistet de� Staat Be�trãge an die Unterstützungs
kosten der Hermatgememden und an diejenige der 
Wohngemeinden. 

· d) Kantone mit Staatsarmenpflege. Der Kanton Tes
sin hat 1944 im kantÓnalen Armenwesen eínen ent
scheidend�n Schritt gewagt und als erster und einziger 
Kanton die Staatsarmenpflege eingeführt, indem die 
Unterstützungskosten von der Wohngemeinde auf den 
Staat übertragen wurden. Die Fürsorge wird von der 
Wohngemeinde ausgeübt. Die Beschlüsse in Unter
stützungsfãllen sind aber vom Departement des 
Armenwesens zu genehmigen. Damit sind alle Streitig
keiten der Gemeinde um den UW, das MaB und die 
Art der Unterstützung gegenstandslos geworderi. Auch 
bei dieser Lõsung macht man allerdings auf Schatten
seiten aufmerksam, z. B. das Anwachsen der Bureau
kratie, die Ausrichtung der Unterstützung nach der 
Schablone, das Bestreben, zu large Unterstützungen 
zu gewãhren. Am nãchsten kommt dem Tessin der 
Kanto� Waa�t, der mit seinem Fürsorgegesetz von 
1938 die finanz1elle Staatsarmenpflege einfüh:i-te indem 
der Staat aus einer kantonalen Zentralarmenka�se den 
Armenkommissionen der Gemeinden die nõtigen 
Unterstützungsgelder zukommen lãBt. Endlich haben 
einige Kantone Íhre auswtirtige Armenpflege dem Kan
tan übertragen, so Aargau, Appenzell I.-Rh., Basel
land, Bern, Lqzern und Wallis und dadurch den inter
kantonalen Verkehr erleichtert und die Gemeinde
armenpflegen stark entlastet. 

2. U nterstütz ungsberechtigu n g  
Die Unterstützung erstreckt sich nach den 

Armengesetzen auf Waisen, hilfsbedürftige 
3) Lit. s. ,Entscheide" zwn ,Axmenpfieger". 

-r· 

ãlteren 
Kinder, 

3. Unterstützungspflicht 
Sie obliegt in erster Linie den Verwandten der Unter. 

stü�zungsbedürftigen, worauf die �mengesetze de.r 
mmste�. Kantone . hin_weisen. Diese Pflicht (:fúeis der 
u

_�
te.rstutzungspflichtigen Personen und Bedingungen 

fur ih�e Inanspruchnahme) ist aber für die gesamte 
SchweiZ durch das Schweiz. Zivilgesetzbuch in Art. 
328/30 einheitlich geregelt und kann von den Kan-
tanen nicht abgeãndert werdena) .  . 

· 

In zweiter Linie ist die ArmenbehOrde der Heimat
oder Wohngemeinde unterstützungspflichtig. Jede Ge
m_einde hat mindestens eine gesetzliche Armenpflege. 
Emwohnerarmenpflegen, zum Teil auch von den Ge. 
meinderãten bestimmte Armenkommissionen gibt &S 
in den Kantonen : Aargau, Appenzell A.-Rh., Appen
zell L-Rh. (�ur für den inneren Landesteil)., Baselland, 
Baselstadt (Allgeméine Armenpflege), Bern, Freiburg 
(WohltãtigkeitsausschuB) , Genf (Bureau central de 
Bienfaisance und Assistance publique médicale), Gla
rus, Graubünden, Neuenburg, Nidwalden, St. Gallen, 
Sch�ffhausen (Fürsorgereferat) ,  Schwyz, Solothurn, 
Tessm�. �aadt, Wallis (WohltãtigkeitsausschuB), Zug 
und Zurwh (21). Von diesen haben noch eine bürger
liche Armenpflege : Appenzell I.-Rh. (nur für die Ge
meinde 

.. 
Obe�egg), · B?'selstadt (bürgerl. Fürsorgeamt) , 

. .Bern (fur d1e Gememden, die noch eine bürgerliche 
Armenpflege führen) ,  Genf (Hospice général), S.olo
thurn und Zug. Bern lãBt die vorübergehende Armen
fürsor�e dU:ch eine Spendkommission besorgen. -
Nur burgerliche Armenpflegen befassen sich mit dem 
Armenwesen in den Kantonen : Luzern, Obwalden, 
Thurgau (getrennt für die evang. und kath. Konfes
sion) und Uri (4) . 

In den meisten Kantonen sind auch Frauen in die 
Armenpflegen wãhlbar oder kõnnen zu ihren Verrich
tungen herangezogen werden. So namentlich in den 
neueren Armengesetzen, aber auch in eiiiem ãlteren 
(Graubünden von 1857). Leider tritt aber die Frau 
a?ch in den �an�nen, in denen das mõglich wãre, 
�cht s� stark m di� Erscheinung, wie sie es vermõge 
ihre� E1gn�g und ihrer Leistungen in der Fürsorge
arbeit verdient. - Einzelne Armenpflegen im Kanton 
Baselland, Basel-Stadt, Bern und St. Gallen haben 
au eh sogena�te Familienfürsorgerinnen angestellt mit 
der Aufgabe, m den unterstützten Familien züm Rech
ten zu sehen und namentlich untü�htige Hausfrauen 
anzuleiten. - Endlich werden in allen Kantonen die 
Gemeindekrankenpflegerinnen (Nr. 6Õ47 :ff. )  von den 
Armenpflegen gerne in Anspruch genommen. . 

Die �tglieder der �menpflegen arbeiten zum grõB
ten_ ?-'eil �hrenamtlich. Berufsarmenpfleger weisen 
lediglich die Armendepartemente der grõBeren Kan
torre und diejenigen auf, denen die auswãrtige Armen
pflege obliegt, ferner die lokalen Fürsorgeãmter der 
Stãdte. 

Das gesetzllche Armenwesen 71 

Die Obliegenheiten der Armenfürsorger sind, wie die 
Armengesetze zeigen, überall dieselben, nãmlich : 

a) Prüfung der an den Prãsidenten der Armenpflege 
zu richtenden Gesuche, auch mit Bezug auf die Bür
gerrechts- und Niederlassungsverhãltnisse, und zwar 
rechtzeitig. Die Unterstützungspflicht besteht auch, 
wenn einzelne Angehõrige des Gesuchstellers die 
Voraussetzungen für die Gewãhrung von Unterstüt
rz;ung nicht erfüllen. 

b) Bestimmung von Art und Ma(J der Unterstützung : 

Beschaffung von Arbeit (die überall an erster Stelle 
steht), Geld- oder Naturalunterstützung, offene Für
serge in der eigenen oder einer fremden :Familie 
oder geschlossene Fürsorge in den Anstalten der 
Armenpflege, in Wàisenhtiusern (Nr. 1137 ff.), nament
lich in den Kantonen Appenzell A.-Rh. und I.-Rh., 
Luzern, St. GaUen, Sch·wyz, oder in Armenbãusern 
(Nr. 3943 ff.), nament)ich in den Kantonen Aargau, 
Appenzell A.-�h., Luzern, St. Gallen und Schwy� mit 
}81ndwirtschaftlicher und verschiedener gewerblicher 
Beschaftigung, oder in den mannigfachen staatlichen 
oder privaten Erziehungs- und Versorgungsanstalten 
aller Art. · 

Als Armenhtiuser oder Bürgerheime bezeichnet man 
meist diejenigen -,in der Regel von Gemeinden oder 
Gemeindeverbãnden geführten - Anstalten, die .aus
schlieBlich oder vorwiegend unterstützte Personen 
aufnehmen und zwar 0hne Spezialisierung . auf be
stimmte Gruppen. Immerhin werden wenigstens die 
Kinder und die Geisteskranken heute meist Spezial
anstalten zugewiesen. Diese Sammelanstalten haben 
in manchen Kantonen keine Bedeutung mehr, in an
dern aber kann Inl).n sich vor allem aus finanziellen 
Gründen schwer davon lõsen. Im ganzen waren 1945 
in 254 solchen Armenanstalten immer noch rund 
l l  500 Personen untergebracht, davon über 500 Min
derjãhrige und von den Erwachsenen etwa die Hãífte 
unter 65 Jahren. Gutgeführte kleine Heime haben in 
gewissem Sinne familienhaften- Charakter, wlihrend 
sich die grõBeren Anstalten zum Teil den Pflegeheimen 
nahern. Die Grenzen sind flieBend sowohl nach den 
Altersheimen (Nr. 1545ff.) wie nach den Pflegeheimen 
(Nr. 7596 ff.).  

e) Aufsicht uber die Unterst?itzten. Diese erfolgt ent
weder durch die Mitglieder der Arm_enpflege, besonders 
dafür bestellte Patrone, Mãnner und Frauen, oder aber. 
durch berufliche Armeninspektoren für einzelne Kreise 
oder ganze Kantone. 

d) Anwendung von Erziehungsmitteln gegenüber den 
Unterstützten, wie Rüge, Ermahnung, Verwarnung, 
Arrest, Wirtshausverbot, Auflõsung einer Familie (in 
einigen Kantonen beim Vorliegen bloU finanzieller 
Gründe nicht gestattet) oder Anstaltsversorgung: Die 
Entziehung der Unterstützung ist nur noch in wenigen 
Kantonen. mit Einschrãnkungen zulãssig. 

e) Durchführung der Armenpolizei, vor alleril Be
kãmpfung des Éettelns, . namentlich durch Kinder, 
und Behandlung von Bettlern und Landstreichern 
(Arrest, Abschiebung).  Zur Armenpolizei gehõrt auch 
die Durchführung der Strafbestimmungen gegenüber 
pflichtwidrigem Verhalten von Armenpflegern. 

4) Lit. s. Waltisbühl. 6) Lit. voir Delachaux; 

4. Pflichten der Unterstützten 

Sie haben über ihre Verhãltnisse wahrheitsgetreue 
Auskunft zu geben, sich den Anordnungen der Armen
pflege zu unterziehen, so z. B. eine von ihr angewie
sene Arbeit auszuführen, eine Versorgung anzuneh
men, auf die Freizügigkeit z� verzichten usw., ferner 
die erhaltene Unterstützung richtig zu verwenden und 
endlich sie spãter nach Mõglichkeit zurückzuerstatten. 

Die früher allgemeine Regel, daB Armenunterstüt
zung den Entzug des Stimmrechtes nach sich ziehen 
müsse, ist mit Ausnahme eines Kantons überall durch 
Eínschrãnkungen gemildert worden oder die Anwen
dung �och vorhandener Bestimmungen ist auBer· Ge
brauch gekommen. Auch die õffentliche Bekanntgabe 
der Namen der Unterstützten in den Rechnungen fin. , 
det .sich nur noch in wenigen Kantonen und ist in 
anderen direkt untersagt. 

Gegenüber diesen die Ehre beeintrãchtigenden 
Nachteilen der Armengenõssigkeit fallen gewisse Ver

günstigungen in allen Kantonen, wie die Armentaxen 
in Kranken- und Versorgl:mgsanstalten, die Armen: 
arznung bei ãrztlicher Behandlung zu Hause und das 
Armenrecht bei Inanspruchnahme der Gerichte, das 
aber meist nicht _auf Unterstützte beschrãnkt ist, nicht 
sehr in Betracht. 

5. Wanderarmenfürsorge') 

Sie gehõrt auch zu deri Aufgaben der gesetzlichen 
Armenpflege. Man versteht darunter die Hilfe für die
jenigen bedürftigen Bürger ohne festen Wohnsitz, die 
auf der Suche nach Arbeit im Lande herumziehen, sich 
oft aus haltlosen, psychopathischen und liededichen 
Elementen, auch ãlteren Arbeitslosen zusammensetzen, 
sich vielfach durch Bettel erll;alten und gelegentlich 
auch vor ein�m Vergehen nicht zurücksch.Tecken. Die 
meisten Ki.mtone erwãhnen in ihren Armengesetzen 
diese Wanderarmen ausdrücklich. Basel-Stadt und 
Luzern regeln die Unterstützung àrmer Durchreisen
der durch eine besondere Verordnung, Waadt durch 
ein Reglement vom 5. Dezember 1939, das sich deckt 
mít den Bestimmungen des interkantonalen Verban
des für Naturalverpflegung (s. Nr. 3924) . 

6. · Aufbringu ng d er M ittel 

Die Mittel für die Armenfürsorge der Kantone flie
Ben teils aus den Ertrãgnissen der Gemeindearmen
güter und Armenfonds, teils müssen sie durch Armen
steuern aufgebracht werden. Ende 1934 beliefen .sich 
die Gemeindearmenfonds auf 210,9 Millionen Fr. und 
die kantonalen Armenfonds auf 20,0 Millionen Fr., 
ihre Einnahmen auf 7,6 Millionen Fr. Die Aufwen
dungen der gesetzlichen bürgerlichen und wohnõrt
lichen Armenpflege in der Schweiz betrugen im Jahr 
1934 Fr. 65 t79 000 und im Jahre 1944 Fr. 77 022 100 
Der Ertrag der Armengüter und -Fonds genügte also 
bei weitem nicht. 19 von den 25 Kantonen erheben 
daher für die Aufwendungen der Armenfürsorge be
sondere Armensteuern�>). Der Staat leistet in allen Kan
tanen, mit wenigen Ausnahmen, zum Teil sehr erheb
liche Beitrãge an die Armenfürsorge. 
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1 1 .  Karikordate 
betreffen d  die  A rmenunterstützung 

Das interkantonale Kón kordat betr. wohnõrtlic
'
he 

A rmenunterstützu n g  · 

. 
Die Durchf�rung des Konkordates· in d�r PraNis 

1st durch zahlrewhe Rntscheide ziemlich Iückenlos fest. 
gelegt6) .  

ist 1 920 aus dem von der Schweiz. Armenpfl.egêrkonfe- · 
renz und der Arméndirektórenkonferenz bei Beginn 
de� Krieges 1915 vorgesehlagenen und durchgeführten 
Kr1egsnotko�ordat hervorgegangen und wur,de 1923 
und 1 937 revidiert. Dabei ist zu beachten daB nicht 
der Bund �nitiant für diese Regelung wa:r, �ondern die 
Kantone swh selber zu helfen suchten und dieses Ab
komm!)n von sich aus, allerdings mit Gênehmigung 
des Bundes abschlossen. Der Modus der Verteilung der 
Unterstützungskosten zwischen Wohnort und Heimat 
�er si eh von �fang an gleich hlieb, ist folgender ; 
Y4 des Betrages bts zu lO Jahren Wohnsitzdauer, � bei 
10-20 Jahren und % bei über 20 Jahren Wohnsitz
dauer gehen zu Lasten des Wohnortes. Die Warte
frist, ursprünglich 2 Jahre, ist nun auf 4 Jahre ver
lãngert worden als Konzession gegenüber den Wohn
k�nto��n. �ie Gründe für die Heimscha:ffung wurden 
mlt Ru?kswht �uf die W@hn:kantone, diejenigen für 
den Hmmruf nnt Rücksicht auf die Heimatkantone 
vermehrt. Der neue Text von 1937 · sagt darüber in 
A,rt .. 13 = .. Die Heimschaffung ist zulãssig, wenn die 
Unterstutzungsbedürftigkeit vorwiegend die Folge 
fortgesetzter schuldhafter MiBwirtschaft, Verwahr
losung, Liederlichkeit oder Arbeitsscheu ist, sowie 
wenn Armenu?terstützung durch bewuBte grobe Tãu
schung erschlichen oder trotz richtigen Verhaltens 
der Behõrden wiederholt zwepkwidrig verwendet wor
den ist. Der Heimatkanton ist befugt, den Heimruf 
zu erklãtren, wenn der Unterstützte der dauernden 
V ersorgung in einer Anstalt oder e in er Familie bedarf 
sowíe wenn er dauernd uhterstützungsbedürftig ist und 
da�geta� we�den kann, daB die Unterstützung in der 

2. Die  
.. 
ve�einbar'!ng betr. d ie Unterstützung von 

B· e�urftlgen , d 1e  mehrere Kantonsbürgerrechte 
bes1tzen, vom 28. Mai 1926 

sieht grundsãtzlich eine Verteilung der K�sten dev 
Unterstützung von Schweizerbürgern, die in mehreren 
Kantone� h�imat�erechtigt s�d, zu gleichen Teilen 
vor, sowmt mcht d1e Bestimmungen des Bundesgeset
z�s· über die Kosten der Verpflegung verarmter Angel:lõ
nge� anderer Kant0ne Platz greifen. Dieses Konkor
dat 11�t ohne Bedeutung für die Armenfürsorge und es 
gehõren ihm heute n ur noch acht Kantone an ; Ba.sel
Stadt, Genf, Glarus, Graubünden-, Neuchâtel, Obwal
den� Scha:ffhausen und Wallis. Zwischen den Kah
tonen Neuenburg und Bern, _ ebenso zwischen Frei
burg und NeJ,lenburg bestehen besondere Überein
künfte. 

Hermat m semem Interesse vorzuziehen ist. In Streit
fãllen entscheidet das Eidg. Justiz - und Polizeideparte
ment. 

Das Schwergewicht · der Armenfürsorge ist also im 
Konkor�at auf di� Wohngemeinde verlegt. Der Wohn
kanton 1st verpfl.whtet, dem Bürger eines Konkor
d�tsk�ntones die gleiche Fürsorge zu gewãhrleisten, 
wte ste nach Gesetz und Praxis dem am Wohnorte 
Verbürgerten zukommt. Art und MaB der Unter
stützung sind Sache der Armenbehõrde des Wohn
orte.s. Die Unterstützung hat sofort einzutreten 
1111d der Unterstützungsbedürftige braucht nicht z� 

. ':arten,_ bis es der entfernten �eimatgemeinde beliebt, 
swh semer anzunehmen. Die Kontrolle der Unter
stützten bleibt a,m Wohnorte, weil dieser durch seine 
Beitrãg� an die

_ 
Unt�rstützung an der Entwi-cklung'des 

Falles mteresswrt 1st. Das frühere Hin- und Her
sc��eben �er Unterstützungsbedürftigen aus nichtigen 
Grunden 1st verunmõglicht. Das Konkordat bezweckt 
a�so ne ben . einer gerechteren Lastenverteilung au eh 
eme Verbesserunglder Armenfürsorge. Dem Konkor
date gehõren zurzeit 14 K;wtone an : AargaJ.I, Appen
zell I .-Rh., Basel-Land, Basel-Stadt Bern Grau
bünden, Luzer�,\.Ob:Valden,� 'Schaffh�usen, Schwyz, 
Solothurn, Tessm, Un und Zürich. 

3. Das Konkordat ü ber d ie Kosten d es Strafvoll-
zugs vom 23. Juni 1944 · 

_ enthãlt Bestimmungen über die Kosten. des Strafvlilll
zugs und �eric�tlich verfügter Versorgung und Ve:r
wahrung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
in ?en verschiedenen Erziehungs-, Arbeitserziehungs-, 
T�inkerheil- und Verwahrungsanstalten der Schweiz. 
D1ese Kosten verteilen sich auf die Urteils- die Hei
inat- und Wohnkantone. Wo :ij:eimat- und Wohnkari
t?n a1_1 der �ostentragung beteiligt sind, bestimmen 
swh die Antelle nach der Wohndauer, die der zu Ver
sorge�de i_� �ohnkanton aufweist. Die Verteilungs
skala 1st dieJemge des Konkordates betr. wohnõrtliehe 
Unterstützung. Da es sich bei den Verurteilten mei
s�ens um Bedürftige handel� ut.d die Armenpfl.ege für 
d�e Versorgungskosten aufkommen muB, ist· sie an 
d1esem Abkommen sehr interessiert. Deshalb sind ihm 
auch 14 Kantone beigetreten (Appenzell I.-Rh. ,  Basel
Land, Basel-Stadt, Bern, Luzern, Neuenl>urg, .Obwal
de!l, Schwyz, Solothurn, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt 
und Zug), darunter 10, die auch dem Armenpfl.egekon
kordat angehõren. 

1 1 1 .  D ie Gesetzgebung des B undes über das 
A rmenwesen u nd U nterstützungen d urch 
den Bund 

1 .  Art. 45 ,  A bs.  3 - 5  d e r  Bundesverfassung 

bestimmt, daB d!e N iederlassung denjenigen entzogen 
werden kann, d1e ,dauernd der õffentlichen Wohl
tãtigkeit. zur Last fall�n, und deren Heimatgemeinde, 
bzw. Heu�atkanton eme angemesseile Unterstützung 
trotz �mtlicher Aufforderung nicht gewãhrt" ;  weiter, 
,daB m Kantonen mit õrtlicher Armenpfl.ege die Nie
derlassung Kantonsangehõrigen, wenn sie ni eh t arbeits
fãhig und an ihrem bisherigen W ohnorte im Heimat
kanton in dauernder Weise der õffentlichen Wohl-· 
tãtigkeit zur Last . gefallen sind, verweigert werden 
kann". 

Dieser Artikel redet in seinem ersten Teile von. der 

6) Lit. s. Albisser, Düby, Python und EntscheJ'de" zum Ar. fi " , , menp eger • . 
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rn&uta ....... ,.., .. Unterstützungsbedürftigkeit un.d mangeln
Hilfe aus der Heimat als 'Beclingungen des Ent-

àer Niederlassung v�m ortsfremden Schweizer
Über die Leistung vorübergehender · Unter

�;sttítJHUJg am Wohnort durch die õffentliche ,Wohl
ctã,tig:ke:tt-- w ar man zu verschiedenen Zeiten verscliie-

Ansicht, da im Artikel selbst niehts darüher 
ist, wer sie üpernehmen soll. Früher wurde sie 

JJ;r1ma,cnHg:un.g der Behõrden von der freiwillige!l 
geleistet, weil als ,õffentliche Wohl
den meisten Kantonen nur die bürger

Jiehe Armenpfl.ege bestand, die nur Bürger un.ter
stützte. Heute hat nach der Auffassung des Bundes
gerichtes beim Niederlassungsentzug die vorüber
gehende Unterstützung der W0hnkanton, die dauernde 
aber der Heimatkanton zu lei�ten. 

2. B·undesgesetz ü ber die Kosten der Verpflegung 

erkrankter und der Beerd igung verstorbener 

armer Angehõriger anderer Kant,one 

Dieses auf Grund von Art. 48 der Bundesverfassung 
erlassene Gesetz 'von 187,5 pestimmt, daB nur die ni·cht 
transpottfãhigen Krànken auf Kosten des Niederlas
s:ungskantons zu verpfl,egen und, wenn sie gestorben, 
zu beerdigen sind. Dieses Gesetz ist durch die Verhãlt
nisse lãngst überholt, doch konnte sich der Bundesrat 
noch nieht dazu entschlieBen, seine Revision zu be
antragen. 

3. Bundesleistungen für verschiedene Unterstüt
zungen 

Diese Gesetzgebung über . das Armenwesen. ver
pflichtet den Bund zu keinerlei Leistungen, so daB man 
von einer Bundesarmenpfl.ege nicht spreehen kann. 
Und doch k0nnte sich der Bund der Mitwirkung bei 
der Unterstützung Bedürftiger nicht ganz entzieheri. 
Solche Bundesleistungen sind : ' 

· 

a) die indirekte Unterstützung_ des kantonalen 
Armenwesens durch Portofreiheit der Korrespondenz 
in Armen!lachen und Fahrbegünstigung für Arme und 
die eventuell :riõtige Begleitung (Anmerkung zu 
Nr. 3890), 

b) der Bundesbeitrag an die Armenauslagen aus Wie

dereinbürgerung. GemãB BG vom 26. Juni 1920 über 
den Erwerb des Schweizerbürgerrechtes und den Ver
zicht auf dasselbe vergütet der Bund den Kantonen, 
bzw. ihren Gemeinden, die Hãlfte der Auslagen, ·die 
ilmen aus · der Wiedereinbürgerung von früheren 
Schweizerbürgerinnen und deren Kindern wãhrend 
zehn J ahren seit der Wiedereinbürgerung erwachsen. 
Auslagen für die Erziehung wiedereingebürgerter Kin
der unter 16 Jahren werden auch über diesen Zeitpunkt 
hinaus berücksichtigt� 

e) die Unterstützung von A uslandschweizern, be
gonnen im l .  W eltkrieg und neuerdings geregelt durch 
den BundesbeschluB über auBerordentliche Leistungen 
an Auslandschweizer vom 17.  Oktobêr 1946. (Nãhéres 
s. 14. Kapitel.) Doch handelt es sich dabei um auBer
ordentliche Leistungen und nicht um die grundsãtz
liche Anerkennung bestimmter Unterstützungspfl.ich
ten durch den Bund. 

d) die Beteiligung des Bundes an der Krisenhilfe 
für Arbeitslose und der Kriegsnothilfe, 

e) die Leistungen, welche d er Bund vor Inkraft
treten der Àlters- und Hinterlassenenversicherung an· 
Greise, Witwen und Waisen ausrichtete .. 

Wãhrend es sich bei den Leistungen nnter b) noch 
um die Beteiligung des Bundes ap. Armenauslagen der 
zustãndigen Gemeinden oder Kantone handelt, rücken 
die Leistungen an Auslandschweizer, an ausgesteuerte 
Arbeitslose, an Bedürftige infolge der kriegsbedingten 
Teuerung und diejenigen an Alte und Hinterlassene 
deutlich vom Armenwesen ab. Sie wurden nicht zu
letzt darum eingeführt, um bestimmte, unverschuldet 
in. Not geratene Personen von der Armenpfl.ege mit 
ihter qualitativen und quantitativen Unterschiedlich
keit zu bewahren. Bestrebungen, diese Ungleichb:eit 
selbst zu mildern und vor allem stark belasteten Ge
meinden zu "Hilfe zu kommen, z. B. durch Bundes
beitrag an das Korikordat über wohnõrtliehe Unter
stützun.g, haben bis heute zu keinem Ergebnis geführt. 

4. U nterstützung der in der Schweiz niedergelas
senen A uslãnder 

Der Bund regelt in Niederlassungsvertragen oder 
speziellen Fürsorgeabkommen mit andern Staaten 
auch die Pfl.icht zu gegenseitiger unentgeltlicher Unter
stützung, überlãBt die Unterstützung der AusZiinder 

aber vollstãndig den Kantonen und Gemeinden: Die 
Kantone weisen· in ihren Armen.gesetzen auf diese Ver
trãge hin, die meist ziemlich unverãndert den Inhalt 

· des Bundesgesetzes über die Kosten der Verpflegung 
und Beerdigung armer Angehõriger anderer Kantone 
auf Auslãnder übertragen. Im Fürsorgeal;lk0mmen. mit 
Frankreich v:om 9. September 1931 wurde der Grund
satz der Gegenseitigkeit, der die Schweiz immer un
gleich teurer zu stehen karo als den andern Vertrags- · 
partner, verlassen und die Übernahme der Unterstüt
zungskosten durch den Heimatstaat na�h Ablauf von 
30 Tagen seit der Anmeldung des Fürsorgefalles durch 
den Wohnstaat vereinbart. 

C. Die freiwi l l ige o rganisierte 
Ar.menfürsorge7) 

l. A l lgemeines 

Die allgemeine Aufgabe der organisierten freiwilligen 
Armenpflege besteht einmal in der Hilfeleistung für die 
nicht von der gesetzlichen Armenpfl.ege unterstütztep. 
Einwohner. Sie wird in der Regel ohne Unterschied 
·der Konfession, der Nationalitãt und der politischen 
Partei gewãhrt, und auch eine bestimmte Dauer der 
Niederlassung wird n� noch vereinzelt verlangt. Fer
ner leistet die freiwillige Fürsorge hãufig kleine Unter
stützungen in vorübergehenden Notfãllen oder wo mit 
einem ZuschuB geholfen werden kallJl und . bewahrt 

· damit viele Menschen vor der Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Armenpflege. 

Die Organisationen sind aber in der Zweckbestim
mung und der Art ihrer Hilfe vollstãndig frei. Sie 
kõnnen sich nur bestimmter Gruppen Bedürftiger, 
z·. B. Kindern, Alter, Kranker, annehmen oder ihre 

· Hilfe nur oder vor allem den Angehõrigen einer be-

7) Lit. s. Wild. Die organisierte freiwillige Armenpflege in der Schweiz. Schmid und Wild, 2. Band. 
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stimmten Konfession. zukommen lassen. Man.che be
schenken Bedürftige n ur zu bestimmten Zeiten. Da den . 
freiwilligen Organisationên keine disziplinarischen 
MaBnahmen zu Gebote stehen, so überlassen sie 
Trunksüchtige, Bettler, Arbeitsscheue, Liederliche, 
Lasterhafte und andere schwierige Elemente in der 
Regel der gesetzlichen Armenpflege. Bei der freiwil
ligen Armenpflege überwiegt im Gegensatz zur gesetz
lichen noch heute die Naturalunterstützung durch 
Lebens- oder Stãrkungsmittel, H0l�, Kleider, Schuhe, 
Wãsche usw. Die privaten. Organisationen kõnnen aber 
auch durch kleinere oder grõBere Darlehen oder durch 
die Mobilisierung finanzieller Leistungen durch Pri
v;ate die Sanierung von Fãllen versuchen, bei denen es 
sich noch nicht um ausgesprochene Armenhilfe han
deit, und damit das Abgleiten ganzer Familien in die 
.Ar.mengenõssigkeit verhindern. 

In 'der freiwilligen Armenfürsorge sind Mãnner und 
Frauen tãtig, ungefãhr gleich zahlreich und mit weni
gen Ausnahmen ehrenamtlich. Die finanziellen Mittel 
bezieht die organisierte freiwillige Armenpflege aus 
Mitgliederbeitrãgen, Geschenken, Legaten und Zinsen 
allfãlligen Vermõgens, welche meist die einzigen Ein
nahmen der Stiftungen und Fonds bilden. Die in der 
Hauptliste (Nr. 4236 ff.) genannten Organisationen 
haben, soweit darüber Angaben vorliegen, Vermõgen 
von zusammen über 68 Millionen Fr. Dazu kommen 
rund 2,5 Millionen für me Unterstützung von Greisen 
(Nr. 1490 ff.), mehrere Millionen, ,die indirekt, durch 
Beitrãge an andere Hilfswerke, der Unterstützung die
nen, und die Vermõgen der Spezialfürsorge. Die er
faBten jãhrlichen Auslagen der Unterstützungsorgani
saticmen einschlieBlich derjenigen für Alte betrugen 
rund 9,5 Millionen Fr. ,  wobei aber einerseits die von 
den grôBern freiwilligen Armenpflegen vermittelten 
õffentlichen Unterstützungen inbegriffen, anderseits 
die groBen privaten Auslagen für Stipendien und an
dere Fachfürsorge nicht berücksichtigt sind. 

1 1 .  H au ptzweige 

Die organisierte freiwillige Armenpflege wird von 
rund 1700 Unterstützungsorganisationen (Nr. 4236 ff.) 
durchgeführt und umfaBt in der Hauptsache die fol
genden Zweige : 

1. lnterkonfessionelle freiwill ige Armenfürsorge 

Sie unterstützt alle Einwohner einer Gemeinde ohne 
Rücksicht auf Herkunft oder Konfession, wenn sie 
irgendwie in Not geraten, setzt siéh auch mit den hei
matlichen Armenpflegen in Verbindung, vermittelt 
heimatliche Unterstützung und tritt in jeder Beziehung 
als Anwalt der am Ort nicht unterstützungsberech
tigten Bedürftigen auf. Sie will wirklich ausreichende 
Hilfe leisten, die Armen wieder der wirtschaftlichen 
Selbstãndigkeit zuführen und nicht nur unzureichende 
Almosen verteilen. . 

Diese umfassende freiwillige Einwohnerarmenfür
sorge hatte vor allein groBe Bedeutung vor Einführung 
der wohnõrtlichen Unterstützung durch das Konkor
dat. Sie wird zurzeit noch vertreten durch die All
gemeine Armenpflege Basel und das Bureau central de 
Bienfaisance in Genf, wãhrend die freiwillige und Ein
wohnerarmenpflege der Stadt Zürich mit der Ein-

führung des Armengesetzes von 1928 an die stãd
tische Armenpflege .überging. Diese drei freiwilligen 
Armenpflegen hab1;1n nachh:'!Jtig auf das schweizerische 
Armenwesen eingewirkt. Da ihre Tãtigkeit sehr um
fassend war, bildete si eh zuerst bei ihnen e ine be
stimmte Fürsorgepraxis mit festen, erprobten Grand
sãtzen, die allmãhlich auch in der übrigen Armenfür
serge den Dilettantismus zurückdrãngten. Bei ihnen 
gab es auch zuerst Armensekretãre als Berufsarmen
pfleger mit bedeute:nder Verantwortung und Macht
fülle. Von ihnen gingen ferner die Schweiz. Armen
pflegerkonferenz, das Fachblatt ,Der Armenpfleger", 
das Konkordat über die wohnõrtliche Unterstützung 
und die Veranstaltung von Ausbildungs- und Fortbil
dungskursen für Armenpfleger aus. Bei ihren Lei
stungen ist aber zu berücksichtigen, daB sie õffent
liche Beitrãge und zU: einem erheblichen Teil Unter
stützungen aus õffentlichen :Mitteln vermitteln. 

Auch die vielen Armenvereine in mittleren und klei
neren Gemeinden, die heute noch besonders in Kan
tanen, die nicht dem Konkordat angehõren, von Be
deutung sind, bemühen sich mit ihren bescheideneren 
Mitteln durch ehrenamtlich geleistete Fürsorge, den 

. am Orte nicht zustãndigen Hilfsbedürftigen sach
gemãBe Hilfe zu bringen. 

2. Konfessionelle Armenfürsorge 

Sie wird entweder von den Kirchen selbst durch 
ihre eigenen Organe, besonders die Pfarrer und die 
Gemeindehelferinnen, geleistet (Nr. 63 ff.) oder sie 
erfolgt durch konfessionelle V ereine, Stiftungen und 
Fonds, die im Verzeichnis der Unterstützungsorgani
sationen erwãhnt werden. Sie ist nicht nur in: den 
Stammlãndern der Konfessionen, sondern gerade auch 
in der jeweiligen Diaspora von Bedeutung, wenn auch 
in der Regel nur zusã.tzliche Nothilfe geleistet wird ; 
denn der Schwerpunkt der konfessionellen Fürsorge 
liegt nícht in der eigentlichen Ar'menfürsorge, sondern 
auf pãdagogisch-seelsorgerischem Gebiet. 

3. Unterstütz ungsorganisationen fü r bestimmte 
Gruppen von Bedürftigen 

z. B. Schulkinder, Kranke, Alte. Sie wurden meist in 
der zweiten Hãlfte des 19. Jahrhunderts gegründet, 
als es si eh zeigte, wie oft ordentliche Leute in bestimm
ten Lagen in Not gerieten, sich aber scheuten, sich des
wegen an die Armenpflege zu wenden. Diese Spezial
organisationen leisteten meist anfãnglich vorwiegend 
materielle Hilfe nach den Verhãltnissen des einzelnen 
Falles und gehõrten damit auch zum Armenwesen. 
Viele von ihnen gingen aber mit der Zeit zur Vorbeu
gung über, z. B. von der Unterstützung bedürftiger 
Wõchnerinnen zur Mütterberatung, von der Verteilung 
von Mahlzeiten an Kranke zur Anstellung einer Ge
meindeschwester und zur Krankenversicherung, von 
der Familienunterstützung zur hauswirtschaftlichen 
Schulung. Soweit diese Vereine aber noch Einzelunter
stützung leisten, werden sie im Verzeichnis der Unter
stützungsorganisationen aufgeführt, wãhrend die übrige 
Tãtigkeit beim betreffenden Fachgebiet zu finden ist. 
Manche Unterstützungsvereine ú.nd vor allem ãltere 
Fonds und Stiftungen leisten in alter W eise kleine Bei
hilfen, deren Bedeutung infolge Geldentwertung und 
Zinssenkung gesunken ist. 
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4• Schwei z .  W interhilfe 

In der Wirtschaftskrise der DreiBigerjahre genügte� 

diese meist kleinen, zusammenh�nglosen und zum Teil 

altvãterischen Organisationen mcht mehr und wurden 

deshalb durch das auf breitester Grundlage gescha
_
�ene 

Werk der Schweiz. Winterh�e (Nr. 4234) ergan��-

D
. e unterstützte zuerst Arbettslose, dann durch Mili-
1es F il" d 

tãrdienst und Teuerung in Not g�ratene am Ien ID?- . 

heute überhaupt unverschuldet m �ot gerate�e Mit

bürger und legt immer mehr GeWichy auf . die auf

bauende Hilfe zur Wiedererlangung der wrrtschaft-

lichen Selbstãndigkeit. 

1 1 1 .  Hi lfseinrichtungen für Bedürftige 

Die freiwillige Armenfürsorge ?at von An!.ang 

an nicht nur einzelne Personen direkt un
d
t.ers�tzt, 

ndern auch Einrichtungen geschaffen, 1e nen 

��Ifen sollen, soweit rn:õglich selbst. für sich z� sorgen. 

Schon in der z·eit der Napoleomschen Kr1ege und 

wieder i.ll spãteren Notzeiten wurde� S�ppenanstalten 

(Nr. 5969 ff.) eingerichtet, wo Bedurft1ge unentgelt

lich oder verbilligt die nõtigste Nahrung holen konn

ten. Manche von ihnen bekamen _dauernde� Charak

t wenn sie auch meist nur im Wmter betneben wer

d:� . Ihre :Bedeutung ging mit der. bessern Unterstü�

zung und Notverhütung durch.Versicher�ng, zum. Tetl 

a1,1ch infolge der Verme?rm_tg �er Betneb�kant�en, 

zurück. Mindestens so W1cht1g smd heute die Kleider-

und Brocke.nstubens), wo der Bedürftige seine Beklei-

dung und seinen Hausrat ergãnzen k
_
ann. · .. 

Sehr alt sind die meisten V erm�ttlungss�len f�r 

Heimarbeit, die vor allem von Frauenv�remen 
_
fur 

Frauen eingerichtet wurden �d im _Yeremsverzei�h

nis angeführt werden. Arbe�terkolomen und ::trbetts

hütten (Nr. 5916 ff.) haben auc� heute _ _no�h fursor�e

rischen Charakter, indem sie me1st Bedurft1ge bescha�

tigen, die im Leben gestrandet sind und durch die 

ordentliche Arpeitsvermittlung kaum mehr un�er

gebracht werden kõnnen. · Au eh die Obdachlosenhe�me 

und Herbergen zur Heimat (�r. _5930_ ff.) beherberge� 
meist altere Alleinstehende, die siCh mcht oder nur m1t 

Mühe im Leben behaupten kõnnen. 

Unser kleines Land zeigt eine groBe V ersch�eden?eit 

in den Grundlagen der Armenfürsorge, wa� diese mcht 

wenig erschwert und kompliziert. Es ist Jedoch auch 

deutlich die Tendenz erkennbar, die langsam, aber 

sicher einer gewissen Vereinheitlic�un? zusttebt: In 

der praktischen Fürsorge lãBt �an siCh 1m allgeme�en 

von denselben Grundsãtzen le1ten, wenn auch mcht 

überall . gleich intensiv, da bei �elen Ar�enpfl.egen 

nicht nur das Verstãndnis und die Kenntmsse fehl�n, 

sondern auch die nõtige Zeit mangelt. Es gab und g��t 

aber immer wieder eine groBe Schar von Armenfur

sorgern die trotz unzulãnglicher Armengesetzgebung 

dem zu'ge des Herzens folgen und dem Bedürft�gen als 

Freund, Berater und Helfer nahe tr_eten und ihn aus 

der Verarmung innerlich und ãuBerlich retten. 
. 

S) Brockenhã\tser s. N r. 5956 ff, kleinere Brockenstuben werden als Leistungen der Unterstützungsvereine erwãhnt. 




